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Vorwort 

Auch wenn der Eindruck entsteht, dass die Abwicklung von Bauprojekten 
kaum noch ohne Mehrkostenforderungen abzuwickeln sei und deren Be-
arbeitung zum Handwerkszeug jeder Projektleitung sein sollte, so weist 
die Praxis doch ein sehr inhomogenes Bild auf. 

Die vorliegende Dissertation wurde von Florian Müller auf einer fundierten 
Literaturrecherche sowie einer empirischen Untersuchung aufgebaut. Ent-
wickelt wurde dabei ein Abwicklungsmodell für eine effiziente, transpa-
rente und vor allem dem jeweiligen Projekt angemessene Abwicklung von 
Mehrkostenforderungen. 

Der Umstand, dass das Wissen über die Handhabung von Leistungsab-
weichungen zwar bei vielen Projektbeteiligten vorhanden ist, wird häufig 
von den akuten Aufgabenstellungen der Projekte überlagert. Gerade bei 
komplexen Projekten treten regelmäßig sogenannte bauwirtschaftliche 
Mehrkostenforderungen auf, deren Bearbeitung mit einem erheblichen 
Aufwand verbunden ist. Selbstredend ist aber auch, dass gerade die im 
Projekt verantwortlichen Personen weder über die notwendige Zeit der 
Befassung mit solchen Themen, noch über ausreichende Detailkennt-
nisse verfügen. 

Daher wird von Florian Müller ein Abwicklungsmodell entwickelt, welches 
ab einer gewissen Komplexität der Leistungsabweichung eine Externali-
sierung der Aufgaben vorsieht. Dies hat den Vorteil, dass trotz großer mo-
netärer Beträge eine Entmotionalisierung stattfindet und damit eine Eini-
gung erst ermöglicht. 

Umso wichtiger ist es, die entsprechenden vorgeschlagenen Mechanis-
men bereits im Bauvertrag zu verankern. So kann, in Abhängigkeit der 
Komplexität der Leistungsabweichung, zeitnah ein geeignetes Abwick-
lungsmodell für die Ermittlung der monetären oder zeitlichen Forderungen 
gefunden werden. 

Auch wenn diese scheinbar alltäglichen Probleme der Behandlung von 
Leistungsabweichungen als „umfassend behandelt“ gilt, hat Herr Müller 
mit seiner Dissertation eine Lücke geschlossen, in dem er in empirischen 
Untersuchungen die Realität und Hintergründe der bauwirtschaftlichen 
Akteure erforschte. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen leitet Herr Müller 
methodische Überlegungen zur Abwicklung von Leistungsabweichungen 
ab. Die Sorgfältigkeit der Bearbeitung und die wissenschaftliche Vorge-
hensweise zeichnen diese wertvolle Arbeit aus. Damit wurde ein Instru-
ment geschaffen, das deutlich über das bloße Abarbeiten von Mehrkos-
tenforderungen hinausgeht.  



II 

Die Arbeit schafft wichtige Grundlagen, eine objektive, transparente und 
vor allem nicht in das Projekt eingreifende Bearbeitungsweise von Mehr-
kostenforderungen zu implementieren, die der Komplexität der Leistungs-
abweichung, aber auch die Fähigkeit Akteure der Parteien berücksichtigt. 

 

Graz, im Dezember 2021     Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
       Detlef Heck 
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nem Änderungsmanagement entsteht und andererseits die Chance einen 
kleinen Beitrag zu leisten, um genau diese Schnittstelle ein Stück weit zu 
verbessern. 

Für die Möglichkeit diese Chance auch wahrnehmen zu können, möchte 
ich mich bei meinem Doktorvater Univ.-Prof. Dr.-Ing. Detlef Heck bedan-
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Kurzfassung 

Das Phänomen der Leistungsabweichung (LA) und in seiner Auswirkung 
folgend die zugehörige Mehr- oder Minderkostenforderung (MKF) ist als 
Bestandteil der modernen Bauabwicklung nicht mehr wegzudenken. Be-
reits im Zuge der Bedarfsplanung von potenziellen Auftraggebern (AG) 
werden Bauherrenwünsche und somit das Bauziel häufig nicht adäquat 
erfasst und determinieren so bereits von Beginn an das Auftreten von 
Leistungsabweichungen. Trotz des mittlerweile systemimmanenten Cha-
rakters existiert weitestgehend keine kongruente Regelung zur Bearbei-
tung einer MKF. Es zeigt sich gerade hinsichtlich der Komplexität, dass es 
unbedingt erforderlich ist unterschiedliche Modelle zur Abwicklung von 
MKF je nach Art und Komplexität des Projektes sowie der jeweiligen Leis-
tungsabweichung zu verwenden. In der derzeitigen Abwicklung von MKF 
wird der Art und Komplexität des Projektes und der MKF nur ungenügend 
bis gar nicht Rechnung getragen. Grundsätzlich gilt jedoch, steigt die 
Komplexität des Projektes und einer Leistungsabweichung, ist äquivalent 
eine zunehmende Professionalisierung der Bearbeitung der MKF notwen-
dig. Agile Vertragsmodelle bieten eine Möglichkeit zur Bearbeitung von 
komplexen MKF, besitzen diese doch die Möglichkeit einer Anpassung an 
die jeweilige Aufgabenstellung. Ein solches System hat die geforderten 
wesentlichen Ansprüche an Glaubhaftigkeit von Leistungsabweichungen 
und MKF (Angemessenheit, Glaubwürdigkeit, Kausalität, Korrelation, 
Plausibilität, Remanenz und Wahrscheinlichkeit) zu erfüllen. Dies kann je-
doch nur unter Einbindung beider Sphären geschehen, es liegt daher das 
größte Potenzial für eine konfliktfreie Abwicklung von MKF in der koope-
rativen Bearbeitung. Die im Zuge dieser Forschungsarbeit erhobenen Pri-
märdaten zeigen, dass die Bauwirtschaft den derzeitigen Regelungen zu 
MKF indifferent gegenübersteht und überwiegend ein eigenständiges Re-
gelwerk zu MKF fordert. Das derzeitige System zur Erstellung von MKF 
gestaltet sich als äußerst zeit- und kostenintensiv und führt nur zu einer 
bescheidenen Erfolgsquote. Die Bearbeitung ist zumeist stark von den 
Projektbeteiligten geprägt und wird zu emotional geführt. Teilweise wird 
bei der Erstellung durch den AN eine Strategie der Gewinnmaximierung, 
losgelöst von der Realität verfolgt. Aufseiten des AG wird die Prüfung teil-
weise verzögert bzw herrscht kein Verständnis für eine Kostensteigerung. 
Es wird daher gefordert, dass bereits bei Vertragsabschluss ein Abwick-
lungsmodell mit definierten Zuständigkeiten inkorporiert wird. Ein solches 
muss kooperativ gestaltet sein und würde Konfliktpotenzial reduzieren. 
Basierend auf den Ergebnissen der empirischen Primärdatenerhebung 
wird ein Referenzmodell zur Abwicklung von MKF entwickelt. Dieses folgt 
dem Prinzip des Phasenmodelles in Form eines zweistufigen zeitlichen 
Ablaufmodells. In einer ersten Phase, während der Projektvorbereitung, 
wird durch eine Systemanalyse die Komplexität des Projektes anhand 
charakteristischer Merkmale bewertet werden. Durch die Bewertung der 
Komplexität des Projektes kann nun ein adäquates Modell zur Beurteilung 
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von MKF bereits bei Vertragsgestaltung berücksichtigt und integriert wer-
den. Die Organisationsstruktur des zu wählenden Modells richtet sich da-
bei äquivalent nach den Anforderungen (Umfang und Komplexität) des 
Projektes. In Phase 2, während der Ausführungsphase, wird bei Auftreten 
einer Leistungsabweichung eine Beurteilung des Komplexitätsgrades des 
Subsystems der Leistungsabweichung anhand einer entwickelten Ent-
scheidungsmatrix durchgeführt. Nach der Klassifikation der Leistungsab-
weichung soll diese mittels des geeigneten vertraglich vereinbarten Mo-
dells bearbeitet werden. Zur Vermeidung von unnötigem organisatori-
schem Aufwand und eines ausufernden Bearbeitungsprozesses von MKF 
sind die unterschiedlichen Modelle als additiv und variabel zu verstehen. 
Somit ist das hier vorgestellte Modell flexibel einerseits hinsichtlich der 
Komplexität des Projektes und andererseits hinsichtlich der jeweiligen 
Leistungsabweichung. Die Modelle schaffen eine Aufbau- und Ablaufor-
ganisation für die Beurteilung der Auswirkungen einer Leistungsabwei-
chung anhand deren Komplexität. Die adäquate Bearbeitung von MKF 
dient somit der frühzeitigen Lösung möglicher Konflikte. 
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Abstract 

Increasing project complexity makes it substantially difficult to define pro-
ject goals and thus predetermine deviations from an early stage on. This 
ultimately leads to delay and disruption, which have become an integral 
part of modern construction management. Despite being part of project 
delivery, no congruent claim management exists. A conducted quantitative 
survey among claim experts illustrates that current claim management 
models are not only time- and cost-consuming but also lead to little suc-
cess. The process of assessing a claim is strongly influenced by those 
involved and is often led emotionally. Furthermore, current models do not 
take the type and complexity of a project and a claim into account. How-
ever, complex claims require professional claim management to ensure 
sufficient causation and comprehensible quantification of entitlement. The 
increasing complexity makes it necessary to use contextually appropriate 
ways to assess a claim. Therefore, the process design must be based on 
type and complexity of the project and the deviation. Agile contract models 
offer the possibility of adaptive organizational structures. Such a model 
can meet the necessary requirements to process claims with different lev-
els of complexity. Considering that with increasing complexity an increas-
ing level of cooperation is needed, cooperative quantification may ensure 
a conflict-free process. Empirical data was gathered from experts in the 
Austrian construction industry, allowing for the design of an adaptive or-
ganizational structure to assess claims. Here, the process is carried out in 
a two-stage phase. The first phase is executed during the project design 
phase, in which the complexity of the project is evaluated. Based on the 
results, an appropriate organizational structure can be integrated during 
the contract design. The second phase is implemented during the execu-
tion of the project. In the event of a deviation, its complexity is to be graded. 
Following the classification of the deviation, the appropriate contractual 
model to process the linked claim can be selected. In order not to compli-
cate the process, the different organizational structures are additive and 
variable. Thus, the organizational structure of the proposed model is flex-
ible regarding the complexity of the project and of the deviation. This will 
ultimately allow decision makers to assess claims based on their complex-
ity. 
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1 Einleitung 

Das Phänomen der Leistungsabweichung (LA) und in seiner Auswirkung 
folgend die zugehörige Mehr- oder Minderkostenforderung (MKF) ist als 
Bestandteil der modernen Bauabwicklung nicht mehr wegzudenken. Trotz 
des mittlerweile systemimmanenten Charakters – WENUSCH bezeichnet 
dies als üblich1 – existiert weitestgehend keine kongruente Regelung zur 
Bearbeitung einer MKF. Der situative Charakter von LA erschwert eine 
uniforme Betrachtungsweise. Die gegenständliche Arbeit beschäftigt sich 
mit Systemen zur Bearbeitung und Abwicklung von MKF und stellt ein Mo-
dell zur Bearbeitung speziell für die österreichische Bauwirtschaft vor. 

Im vorliegenden Kapitel findet zunächst eine Einführung mit einer sche-
matischen Situationsanalyse in das Forschungsvorhaben statt. Für ein tie-
fergreifendes Verständnis wird eine wissenschaftstheoretische Verortung 
der Arbeit vorgenommen und eine thematische Abgrenzung durchgeführt. 
Durch eine Situationsanalyse und eine Eingrenzung der Arbeit lässt sich 
die angewandte Forschungsmethodik ableiten, welche hier ebenso vorge-
stellt wird. Abschließend findet sich ein Überblick über die Struktur des 
Forschungsvorhabens. 

1.1 Einführung und Situationsanalyse 

Moderne Bauprojekte erfahren durch stetig steigende technische und so-
ziale Anforderungen an dessen Funktionen eine zunehmende Komplexi-
tät.2 Durch den wachsenden Grad an Komplexität sieht sich die österrei-
chische Bauwirtschaft vermehrt mit gestörten Bauabläufen konfrontiert.3 
Diese Entwicklung führt dazu, dass sich die Anzahl von Leistungsabwei-
chungen und der daraus resultierenden MKF erhöht hat.  

In Österreich existiert bis dato kein homogenes System zur Abwicklung für 
MKF. Zwar regelt die ÖNORM B 2110 – Allgemeine Vertragsbestimmun-
gen für Bauleistungen bzw die ÖNORM B 2118 – Allgemeine Vertragsbe-
stimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmo-
dells, insbesondere bei Großprojekten – unter Pkt 7 Leistungsabweichun-
gen und ihre Folgen, dennoch ist dies ein weitestgehend undefinierter Be-
reich. Das Fehlen eines standardisierten und effektiven Forderungsmana-
gements führt zu einem wachsenden Misstrauen zwischen den am Bau 

                                                   
1 Wenusch, H.; Fortschreibung des Vertrages auf dessen Preisgrundlagen, 2013, S 13 

2 Vgl Madauss, B.; Projektmanagement – Theorie und Praxis in einer Hand, 2017, S 4 

3 Vgl Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S V; vgl Kodek et al; Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017, S 81; vgl 
Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 17; vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 1 
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beteiligten Vertragspartnern und zu einer erhöhten Anzahl von Streitigkei-
ten und Gerichtsverfahren4, ebenso das zur Disposition stehende Volu-
men.5 Doch sind nach einer Einschätzung von OBERNDORFER lediglich 
30 % der Mehrkostenforderungen berechtigt.6 Eine Prüfung durch den 
Obersten Rechnungshof von Bayern führte an, dass bei staatlichen Hoch-
baumaßnamen rund die Hälfte der Nachträge nicht vollständig oder unge-
nau dokumentiert waren.7 Genaue Ursachen konnten in vielen Fällen nicht 
geklärt werden. Sowohl in Deutschland8, sowie auch die Rechtsmeinung 
eines Richters9 des österreichischen Obersten Gerichtshofes fordern ein 
systematisches und detailliertes Dokumentationssystem für Leistungsab-
weichungen. Wie diese Dokumentation auszusehen hat, steht jedoch zur 
Disposition, POCHMARSKI/KOBER sprechen gar von Fronten. Einerseits 
wird der Einzelnachweis, in dem jedes Ereignis zu dokumentieren ist, und 
andererseits der Globalnachweis mit repräsentativen Einzelnachweisen, 
in dem stichprobenartig zu dokumentieren ist, befürwortet.10 Dabei stellt 
sich die Frage der Notwendigkeit und Zumutbarkeit hinsichtlich des De-
taillierungsgrades der Dokumentation.11 So muss ein Anspruch aufgrund 
einer Leistungsabweichung sich jedenfalls nach den Regeln der ZPO in 
einem Zivilprozess behaupten und beweisen können.12 Andererseits wird 

                                                   
4 Vgl Ehgartner, J.; Fischer, P.; Konfliktursachen bei der Abwicklung von Bauprojekten, in Hofstadler, C. (Hrsg); Aktuelle 

Entwicklungen in Baubetrieb, Bauwirtschaft und Bauvertragsrecht, 2019, S 194 

5 Vgl Lang, A.; Rasch, D.; Die baubetrieblichen Probleme bei Bauverzögerungen und Leistungsänderungen, in Vygen, 
Joussen, Lang, Rasch, Bauverzögerung und Leistungsänderung, 7. Aufl, 2015, S 493; vgl Roquette, A.; Viering, M.; 
Leupertz, S.; Handbuch Bauzeit, 2 Aufl, 2010, S V 

6 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 46 

7 Vgl Rechnungshof Österreich; Mehrkostenforderungen/Claim Management bei der Abwicklung von Bauvorhaben der öf-
fentlichen Hand, 2006/12, S 60 

8 Vgl Pochmarski, K; Kober, C; Bedeutung des Anscheinsbeweises und Regelbeweises bei Leistungsabweichungen bei 
ÖNORMEN- und ABGB-Verträgen oder „Kletečkas und Kodeks Fliesenleger“, in Hofstadler, C.; Heck, D.; Kummer, M.; 
Leistungsabweichungen in der Bauausführung und deren Auswirkungen auf die Projektziele, 2020, S 220; vgl Schubert, 
E.; Die Entwicklung der Anforderungen an die Darlegung von Ansprüchen aus Behinderung, in Hofstadler, C.; Aktuelle 
Entwicklungen in Baubetrieb, Bauwirtschaft und Bauvertragsrecht, 2019, S 327 

9 Vgl Kodek, G.; Mehrkosten beim Bauvertrag – Business as usual?, in Österreichische Gesellschaft für Baurecht und Bau-
wirtschaft, Aktuelles zum Bau- und Vergaberecht Festschrift zum 40-jährigen Bestehen der ÖGEBAU, 2019, S 219 f 

10 Vgl Pochmarski, K; Kober, C; Bedeutung des Anscheinsbeweises und Regelbeweises bei Leistungsabweichungen bei 
ÖNORMEN- und ABGB-Verträgen oder „Kletečkas und Kodeks Fliesenleger“, in Hofstadler, C.; Heck, D.; Kummer, M.; 
Leistungsabweichungen in der Bauausführung und deren Auswirkungen auf die Projektziele, 2020, S 220; vgl Kropik, A.; 
Mehrkostenforderungen von Bauunternehmern – eine rechtliche und bauwirtschaftliche Analyse, ZVB, 11/2017, S 489; 
vgl Kodek, G.; Mehrkosten beim Bauvertrag: Dogmatische Grundfragen und praktische Anwendung, bauaktuell, 4/2017, 
S 135; vgl Hock, J.; Zur Angemessenheitsprüfung von bauwirtschaftlichen Mehrkostenforderungen von Werkunterneh-
mern – ein Beitrag zu § 1168 Abs 1 ABGB, ecolex, 7/2015, S 539; vgl Goger, G.; Gallistel, U.; Beweisfragen im Zusam-
menhang mit Mehrkostenforderungen, bauaktuell, 1/2017, S 10; vgl Kletečka, A.; Beweisfragen in Zusammenhang mit 
Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag, bauaktuell, 4/2017, S 44; vgl Berlakovits, C.; Karasek, G.; Der Kausalitäts-
nachweis bei Mehrkostenforderungen, bauaktuell, 3/2017, S 89; vgl Stempkowski, R.; Die Nachweisführung beim gestör-
ten Bauablauf – welche Nachweise darf und welche muss der Auftraggeber fordern? – eine bauwirtschaftliche Analyse, 
in Berlakovits, C.; Hussian, W.; Kletečka, A.; Festschrift Georg Karasek, 2018, S 797 

11 Vgl Goger, G.; Gallistel, U.; Beweisfragen im Zusammenhang mit Mehrkostenforderungen, bauaktuell, 1/2017, S 10; Ka-
rasek, G.; Die Dokumentation des Bauablaufs – Eine Antwort auf das Wehklagen der österreichischen Bauwirtschaft, 
bauaktuell, 3/2019, S 105 

12 Vgl Pochmarski, K.; Kober, C.; Bedeutung des Anscheinsbeweises und Regelbeweises bei Leistungsabweichungen bei 
ÖNORMEN- und ABGB-Verträgen oder „Kletečkas und Kodeks Fliesenleger“; in Hofstadler, C. (Hrsg); Heck, D (Hrsg); 
Kummer, M. (Hrsg); Leistungsabweichungen in der Bauausführung und deren Auswirkungen auf die Projektziele, 2020, 
S 220 
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sogar gefordert, die Bearbeitung von MKF in einer eigenen Organisations-
struktur gelöst vom Baugeschehen und dem Vorortpersonal durchzufüh-
ren.13 

In Großbritannien wurde von der Society of Construction Law mit dem 
„Delay and Disruption Protocol“14 ein System zur Abwicklung für MKF ent-
wickelt. Dieses dient als Leitfaden für den Umgang mit Leistungsabwei-
chungen für den Großteil des englischsprachigen Raumes. Ebenso wurde 
von der Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) eine 
standardisierte Vorgangsweisen in deren Standardverträgen15 definiert. 
Auch der österreichische Rechnungshof fordert eine einheitliche Heran-
gehensweise16 bzgl MKF. 

Jüngst wurde in Deutschland durch den DVP (Deutscher Verband für Pro-
jektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.) mit dem Ber-
liner Protokoll ein Modell zur interdisziplinären, kompetenzbasierten Zu-
sammenarbeit im Nachtragsmanagement vorgelegt, anhand welchem die 
Zuständigkeiten der unterschiedlichen Beteiligten im Hinblick auf Nach-
tragsmanagement definiert werden sollen.17 

In der Praxis zeigt sich, dass Leistungsabweichungen zu einer beträchtli-
chen Überschreitung des vertraglich vereinbarten Entgelts bzw der vom 
AG budgetierten Kosten (tlw um mehr als 50 %)18 führen können. Leis-
tungsabweichungen gestalten sich oftmals als diffizil in ihrer Nachweisfüh-
rung und der Darlegung der Plausibilität des Nachweises ihrer Ursachen 
und Auswirkungen.19 Nicht minder komplex gestaltet sich die Bearbeitung 
der zugehörigen MKF. Teilweise kommt es zu einem hohen Einsatz an 
aufzuwendenden Ressourcen (Personal, Zeit und Kosten). GIRM-
SCHEID20 führt aus, dass die AN-seitige Bearbeitung und die AG-seitige 
Prüfung im Mittel 1 % der ursprünglichen Baukosten betragen. Durch die 
immer komplexer werdenden Bauprojekte und die oftmals gewählte zu 

                                                   
13 Vgl Kodek et. al; Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017, S 82 

14 Siehe Society of Construction Law; Dely and Disruption Protocol, 2nd edition, 2018 

15 Siehe FIDIC Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer – 
Construction Contract 2nd Ed (2017 Red Book) 

16 Vgl Rechnungshof Österreich; Management von öffentlichen Bauprojekten – Verbesserungsvorschläge des Rechnungs-
hofes, 2018 

17 Vgl Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e V; Berliner Protokoll zur interdis-
ziplinären, kompetenzbasierten Zusammenarbeit im Nachtragsmanagement, 2021 

18 Vgl Streckel 2012, S 1; vgl Vygen/Schubert/Lang 2008, Teil A Rdn 152; vgl Mati jevic 2008, S 90; vgl Dreier 2001, S 41-42; 
Brüssel 1990d, S 277; vgl Weyer 1990, S 138; vgl Olshausen 1986, S 323 

19 Vgl Pochmarski, K; Kober, C; Bedeutung des Anscheinsbeweises und Regelbeweises bei Leistungsabweichungen bei 
ÖNORMEN- und ABGB-Verträgen oder „Kletečkas und Kodeks Fliesenleger“, in Hofstadler, C.; Heck, D.; Kummer, M.; 
Leistungsabweichungen in der Bauausführung und deren Auswirkungen auf die Projektziele , 2020; vgl Kodek et. al; 
Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017; vgl Kletečka, A.; Beweisfragen im Zusammenhang mit Mehrkostenforderungen beim 
Bauwerkvertrag, bauaktuell, 1/2017; vgl Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016; vgl Oberndorfer, W.; Haring, 
R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 2017 

20 Vgl Girmscheid, G.; Prozess des fairen Nachtragsmanagement; in Motzko, C.; Festschrift anlässlich des 65. Geburtstages 
von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schubert, S 72 
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kurze Bauzeit21 mehrt sich die Anzahl an Schnittstellen und somit auch die 
bedungene Abgrenzung der Einzelstörung. So müssen sich vermehrt Pro-
jekte mit der Problematik von multikausalen Leistungsabweichung22 be-
schäftigen. Eine Thematik, welche ein hohes Maß an Expertenwissen im 
Bereich der Bauwirtschaft erfordert und gehäuft juristische Fragestellun-
gen aufwirft. Diese Entwicklung fordert eine enge Kooperation zwischen 
Juristen und bauwirtschaftlichen Experten und macht eine solche für kom-
plexe Leistungsabweichungen unumgänglich. Ein Umstand der zu einer 
zunehmenden Professionalisierung des Forderungsmanagements führt. 
Jedoch wurde bereits in der Literatur vermehrt auf das unterschiedliche 
Verständnis von Juristen und bauwirtschaftlichen Experten bzgl der Un-
tersuchung von Leistungsabweichungen, dem Kausalzusammenhang zu 
deren Auswirkungen, sowie der Nachweisführung23 hingewiesen. Dazu 
stellt die individuelle Problematik von multikausalen Leistungsabweichun-
gen alle Beteiligten vor exzeptionelle Herausforderungen neue Nachweis-
verfahren und Bearbeitungsschritte zu entwickeln.24 

Aus den angeführten Umständen sich ergebend, wird sich die österreichi-
sche Bauwirtschaft früher oder später gezwungen sehen, Standards für 
den noch diffusen Graubereich des Nachtragswesens zu entwickeln. Ein 
normiertes System kann bei der Quantifizierung der Auswirkungen von 
Leistungsabweichungen zu einer Vermeidung von Konflikten beitragen 
und Abläufe zukünftiger Projekte weiter optimieren und so zu einer 
Trendumkehr beitragen. Durch ein derartiges System könnten die gefor-
derten wesentliche Ansprüche an Glaubhaftigkeit25 von Leistungsabwei-
chungen und MKF (Angemessenheit, Glaubwürdigkeit, Kausalität, Korre-
lation, Plausibilität, Remanenz und Wahrscheinlichkeit) erfüllt werden. 
Dies kann jedoch nur unter Einbindung beider Sphären, sowohl jener des 
Auftraggebers (AG), als auch jener des Auftragnehmers (AN), stattfinden. 

                                                   
21 Vgl Hofstadler, C.; Kummer, M.; Der Einfluss der Bauzeit auf Bauablaufstörungen und deren glaubhafte Umsetzung in 

Mehrkostenforderungen; in Hofstadler, C.; Heck, D.; Reduktion von Bauablaufstörungen und systematischer Umgang mit 
Mehrkostenforderungen, 2019, S 75 

22 Vgl Streckel, S.; Analyse der Auswirkungen gestörter Bauabläufe und der Anteile ihrer Verursachung durch Auftraggeber, 
Auftragnehmer und Dritte, 2011, S 52 

23 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017; vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl, 2015; vgl Kniffka, R.; Koeble, W.; Jurgeleit, 
A.; Sacher, D.; Kompendium des Baurechts, 5. Aufl, 2020, vgl Kodek et al; Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017 

24 Vgl Streckel, S.; Analyse der Auswirkungen gestörter Bauabläufe und der Anteile ihrer Verursachung durch Auftraggeber, 
Auftragnehmer und Dritte, 2011, S 1; vgl Vygen, K.; Schubert, E.; Lang, A.; Bauverzögerung und Leistungsänderung, 5. 
Aufl, 2008, Teil B Rdn 2. 

25 Hofstadler, C.; Heck, D.; Kummer, M.; Reduktion von Bauablaufstörungen und systematischer Umgang mit Mehrkosten-
forderungen, 2019, S 3 
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1.1.1 Situation des Auftraggebers 

Bereits im Zuge der Bedarfsplanung von potenziellen AG werden Bauher-
renwünsche26 und somit das Bauziel häufig nicht adäquat erfasst und de-
terminieren so bereits von Beginn an das Auftreten von Leistungsabwei-
chungen. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung, sei sie nun funktional oder 
konstruktiv, wird vom AG eine vollständige Beschreibung der Leistung ge-
fordert bzw muss der Bieter auf eine solche vertrauen können. Entspre-
chend der ÖNORM B 2110 Pkt 7.2.1 zählt eine solche als der Risiko-
sphäre des AG zugehörig. Kann der AG jedoch nur eine unzureichende 
Qualität jener aufweisen, führt dies unweigerlich zu Leistungsabweichun-
gen27 und in letzter Konsequenz zu Ansprüchen des AN zur Anpassung 
des Entgelts und/oder der Frist, behandelt in der jeweiligen MKF. So füh-
ren Missstände während der Planungsphase zu späteren Leistungsabwei-
chungen während der Ausführungsphase. Zwar besteht auch für einen 
Bieter eine Prüf- und Warnpflicht in Form einer Hinweispflicht, diese ist 
gegebenenfalls jedoch nur sehr eingeschränkt28 anwendbar. Weder im 
ABGB noch in der ÖNORM B 2110 finden sich explizite Bestimmungen 
über die Prüf- und Warnpflicht im Stadium der Ausschreibung bzw des 
Angebotes. Im Fortlauf eines Projektes wird dem AG die Ausführungspla-
nung des AN zu dessen Prüfung überlassen. Die Ausführungsplanung be-
darf einer Baufreigabe durch den AG. Der AG ist also mit deren Prüfung 
auf Korrektheit und Vollständigkeit betraut.29 Mit wachsender Komplexität 
eines Bauprojektes kann es zu einer Überforderung des AG und seiner 
Erfüllungsgehilfen30 kommen – nicht jeder AG kann auf eine eigene pro-
fessionelle Bauabteilung zurückgreifen. Daher gilt, je früher die Einbin-
dung31 von Konsulenten passiert, desto eher besteht die Wahrscheinlich-
keit zur Vermeidung von Fehlern. Grundsätzlich ist für die Fehlervermei-
dung eine präzise Zieldefinition zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ent-
scheidend. So sollte zur Reduktion etwaiger Risiken das Hauptaugenmerk 
des AG jedenfalls auf den frühen Projektphasen liegen.32 

Building Information Modelling (BIM) stellt einen Strukturwandel im Hin-
blick auf den Grad der Detaillierung dar. Dem AG wird zu einem möglichst 

                                                   
26 Vgl Hochreiter, L.; Maier, C.; Führen BIM-Projekte zur Reduktion von Bauablaufstörungen und einem systematischeren 

Umgang mit Mehkostenforderungen; in Hofstadler, C.; Heck, D.; Kummer, M.; Reduktion von Bauablaufstörungen und 
systematischer Umgang mit Mehrkostenforderungen, 2019, S 188 

27 Vgl Müller, K.; Goger, G.: Der gestörte Bauablauf – Praxisleitfaden zur Ermittlung von Mehrkosten und Bauzeitverlänge-
rung; S 35f 

28 Vgl Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, 3 Aufl, 2016, 
Rz 166 

29 Siehe Kap 3.1.2.7 

30 Vgl Toffel, R.; Toffel, F.; Claim-Management bei der Planung, Ausführung, Nutzung und Stilllegung von Immobilien, 2009, 
S 23f 

31 Vgl Abb 3.5 Beeinflussbarkeit von Planungsergebnissen in Kochendörfer, B.; Liebchen, J.; Viering, M.; Bau-Projekt-Ma-
nagement, 5 Aufl, 2018, S 112 

32 Vgl ebd, S 83 
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frühen Zeitpunkt eine detaillierte Planung33 beigestellt und auch abgefor-
dert. Durch den zunehmenden Grad an Information kann sich jedoch auch 
der Grad der Komplexität erhöhen und bei einer etwaigen Leistungsab-
weichung einen intensiveren Aufwand mit sich bringen. Auch steigt mit 
dem Grad an Information die Fehleranfälligkeit. Folglich werden Leis-
tungsabweichungen in Zukunft noch komplexer und bedürfen zu deren 
Beurteilung tiefergreifendes Expertenwissen. Ein weiterer Aspekt des zu-
nehmenden Grads an Information sind die äquivalent steigenden Pla-
nungskosten.34 Viele AG stehen jetzt bereits vor der Problematik, eine an-
gemessene Finanzierung für frühe Projektphasen bereitzustellen.35 

Die mannigfaltigen Herausforderungen moderner Bauprojekte führten un-
weigerlich dazu, dass Leistungsabweichungen zu einem systemimmanen-
ten Bestandteil der Baukultur wurden. Dennoch ist es den meisten AG 
ressourcenbedingt nicht möglich ein eigenes professionelles Nachtrags-
wesen aufzubauen. Schlicht und einfach ist der Kosten-Nutzen-Faktor zu 
gering. Daraus resultiert, dass die meisten AG diese Aufgabe bei Bedarf 
extern vergeben müssen. Zumal deckt eine ordentliche ÖBA derartige Tä-
tigkeiten in ihrem Leistungsspektrum zumeist vertraglich ab. Letztendlich 
bedarf es jedoch der Entscheidung des AG, eine Kostensteigerung hinzu-
nehmen. Im ureigensten Interesse des AG liegt es, Kosten möglichst ge-
ring zu halten. Sein Zugang ist daher verständlicherweise eher ablehnend 
konnotiert. Vor allem durch die vermehrte Anzahl an Forderungen und die 
teilweise übersteigerte Höhe des Anspruches kam es zu Misstrauen und 
daraus resultierend zu vermehrten juristischen Fragestellungen bzgl Leis-
tungsabweichungen und deren Auswirkungen im Hinblick auf deren Kau-
salität und Plausibilität. 

1.1.2 Situation AN 

Hingegen sehen sich AN vermehrt einem Preis- und Zeitdruck, bei einem 
gleichzeitigem Anstieg der Anforderungen an Bauprojekte, ausgeliefert.36 
Durch die zunehmend komplexere Planung, steigt auch die Anforderung 
an dessen Prüfung. Diese Tendenz bildet sich jedoch nicht in einer An-
passung der Prüffristen ab. Durch die kontinuierlich wachsenden Anforde-
rungen, aber der zumeist gleichbleibenden Vorbereitungszeit, werden Kal-
kulation und AN-seitige Ausführungsplanung anfälliger für Fehleinschät-
zungen. Zusätzlich erschwerend kommt das in der ÖNORM B 2110 unter 

                                                   
33 Vgl Hochreiter, L.; Maier, C.; Führen BIM-Projekte zur Reduktion von Bauablaufstörungen und einem systematischeren 

Umgang mit Mehkostenforderungen; in Hofstadler, C.; Heck, D.; Kummer, M.; Reduktion von Bauablaufstörungen und 
systematischer Umgang mit Mehrkostenforderungen, 2019, S 188 f 

34 Vgl Lechner, H.; Heck, D.; Kommentar zum Leistungsbild Architektur HOAI 2013 - LM.VM. 2014, 3 Aufl, 2015, S 

35 Vgl Abb 5.1 Beeinflussbarkeit von von Investitions- und Folgekosten in den unterschiedlichen Projektphasen in Kochen-
dörfer, B.; Liebchen, J.; Viering, M.; Bau-Projekt-Management, 5 Aufl, 2018, S 191 

36 Vgl Wais, A.; Mathoi, T.; Bearbeitung von Mehrkostenforderungen in der Ausführungsphase, 2012, S 1 
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Pkt 7.137 geregelte AG-seitige Recht der Leistungsänderung zur Errei-
chung des Bauziels hinzu. Somit ist der AN einer knapp bemessenen Zeit 
für Vorbereitung und Prüfung der AG-seitigen Unterlagen ausgesetzt und 
zunehmend überfordert mit der Komplexität der Pläne, unterliegt jedoch 
einer strikten Prüf- und Warnpflicht. Hinzu kommt, dass zu bauwirtschaft-
lichen vermehrt rechtliche Fragestellungen auftreten. Gegebenenfalls 
kann es so zu einem Verlust seines Anspruchs kommen.38 

Die Probleme zur Anmeldung und wirksamen Durchsetzung von Forde-
rungen auf Seiten des AN sind dabei mannigfaltig. So konzentrieren sich 
MKF häufig auf die Erläuterung dem Grunde nach und erfassen so deren 
Auswirkungen nicht hinlänglich genug. Störungen werden jedoch lediglich 
allgemein, ohne Einzelnachweis oder repräsentative Einzelereignisse dar-
gelegt. Vertragliche oder gesetzliche Rahmenbedingungen werden, sei es 
mangels Know-how oder den notwendigen Ressourcen, außer Acht ge-
lassen. Eine Chronologie mit Darlegung der entscheidenden Ereignisse, 
wie der Anmeldung und Mitteilung von MKF, fehlt häufig. Auch werden 
Ermittlungen der Anspruchshöhe ohne Bezug zu den vertraglich verein-
barten Kalkulationsgrundlagen hergestellt. Teilweise dienen Prognosen o-
der Literaturwerte, ohne einen Bezug zu den konkreten Umständen der 
Leistungserbringung, der Ermittlung. Auch fehlt eine detaillierte Dokumen-
tation der Auswirkungen, um die Anspruchshöhe adäquat belegen zu kön-
nen. So fehlt oftmals für die Bestimmung der Abweichung eine erforderli-
che konkrete bauablaufbezogene Darstellung, sowie ein notwendiger Soll-
Sollte-Ist Vergleich.39 

Die Zunahme an Leistungsabweichungen und auch deren Komplexität 
führt zu einem erhöhten Ressourceneinsatz aufseiten des AN. Bedingt 
durch etwaige AN-seitige Fehleinschätzungen findet dieser teilweise zu 
Lasten des Gewinns statt. Das Interesse des AN liegt jedoch in einer Ge-
winnmaximierung. Dies zählt zu den sogenannten Wertzielen eines Un-
ternehmens.40 Um Ansprüche erfolgreich geltend zu machen, professio-
nalisieren Bauunternehmen ihr Nachtragswesen und etablieren eigene 
Abteilungen für Bauwirtschaft in ihrer Struktur. 

                                                   
37 ÖNORM B 2110:2013 Pkt 7.1 Allgemeines „Der AG ist berechtigt den Leistungsumfang zu ändern, sofern dies zur Errei-

chung des Leistungsziels notwendig und dem AN zumutbar ist.  

Mit dem vereinbarten Entgelt ist der Leistungsumfang, nicht jedoch das Erreichen des Leistungszieles abgegolten.  

Droht eine Störung der Leistungserbringung (zB Behinderung) oder ist eine solche eingetreten, hat jeder Vertragspartner 
alles Zumutbare aufzuwenden, um eine solche zu vermeiden oder deren Folgen so weit als möglich abzuwehren, sofern 
daraus keine Mehrkosten entstehen.  

Die in Folge einer Leistungsabweichung erforderlichen Anpassungen (zB der Leistungsfrist, des Entgelts) sind in Fortschrei-
bung des bestehenden Vertrages ehestens durchzuführen.“ 

38 Vgl Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S 49f 

39 Vgl Kodek, et al; Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017, S 85; vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alter-
native Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 2017, S 17 f 

40 Dillerup, R.; Stoi, R.; Unternehmensführung, Management & Leadership, 5. Aufl, 2016, S 128 
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Um den diametralen Interessenskonflikt 41  zwischen Kosteneinsparung 
aufseiten des AG und der gewinnbringenden Vergütung aufseiten des AN 
zu kalmieren wurde für Großprojekte in der ÖNORM B 2118 unter Pkt 
5.342 das Instrument der Partnerschaftssitzung vereinbart. Trotz eines sol-
chen Instruments bedarf es schlussendlich immer noch der Entscheidung 
des AG, ob zusätzliche Gelder freigegeben werden. Dies passiert unter 
Umständen zögerlich. Die Darlegung des Anspruches und dessen trans-
parente und nachvollziehbare Bemessung der Höhe nach kann sich für 
den AN situativ durchaus diffizil gestalten und erschwert dem AG eine Ent-
scheidung hinsichtlich einer Budgeterhöhung. In der Konsequenz verzö-
gert sich ein Lösungsprozess und verursacht unter Umständen Auswir-
kungen auf den Bauablauf. Dies führt zu einer Emotionalisierung von An-
sprüchen und beeinflusst das Arbeitsklima auf der Baustelle. 

1.2 Forschungsfragen und Zielformulierung 

Die Situationsanalyse lässt den Schluss zu, dass es von zunehmendem 
Interesse ist, ein Regulativ äquivalent zu dem im englischsprachigen 
Raum vorhandenen Delay and Disruption Protocol zu entwickeln. Voraus-
setzung für ein solches Instrument ist eine bewusste Integration der Kom-
plexität von Projekten und Leistungsabweichungen und die Einbindung 
der diametralen Interessen des AG und AN. Basis eines solchen Instru-
mentes kann daher nur ein integraler Ansatz zur Abwicklung von MKF 
sein, unter der Prämisse, dass Bauprojekte, Leistungsabweichungen und 
MKF individuell hinsichtlich ihrer Anforderungen und Komplexität sind. 
Folglich muss ein solches Instrument aufgrund der unterschiedlichen An-
forderungen – einerseits hervorgehend aus den Merkmalen des Projektes 
und andererseits aus den Merkmalen der jeweiligen Leistungsabweichung 
– die Bearbeitung durch ein entsprechend angepasstes organisatorisches 
Werkzeug ermöglichen. Eine solche Anpassung kann durch Festlegung 

                                                   
41 Kurbos, R.; Baurecht in der Praxis. Grundlagen – Dokumentation – Vergabe – Mehrkosten – Mängel und Schäden, 8 Aufl, 

2018, S 17 

42 ÖNORM B 2118:2019 Pkt 5.3 Einrichtung einer Partnerschaftssitzung: „Zur effizienten Vertragsabwicklung sowie zur Ver-
meidung von Rechtsstreitigkeiten ist ein „Partnerschaftsmodell“ zwischen AG und AN zu vereinbaren. 

Die Partnerschaftssitzung dient zur Regelung bei der Vertragsabwicklung auftretender wirtschaftlicher und rechtlicher Prob-
leme und der Anmeldung von Forderungen mit dem Ziel der gemeinsamen Bearbeitung berechtigter Ansprüche und einer 
raschen Entscheidung des AG. 

Die Partnerschaftssitzung sollte Voraussetzungen schaffen, um bei auftretenden Problemen die daraus resultierenden An-
passungen von Leistungsfrist, Ablauf, Leistung oder Entgelt 

— auf der Baustelle, 

— effizient und rasch, 

— transparent und nachvollziehbar, 

— einvernehmlich 

zu vereinbaren. 

Der AG hat in regelmäßigen Abständen – in der Regel monatlich, jedenfalls über Verlangen des AN – eine Partnerschafts-
sitzung einzuberufen. 

Wird im konkreten Einzelfall nichts anderes vereinbart, hat bis zur jeweils nächsten Sitzung jeder Partner seine Veranlassun-
gen und Entscheidungen zu treffen.“ 
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und Klassifizierung der Merkmale erfolgen. Ziel dieser Arbeit ist es ein Mo-
dell zur Abwicklung von Mehrkostenforderungen, in Abhängigkeit der 
Komplexität des Bauprojektes und der jeweiligen zu betrachtenden Leis-
tungsabweichung, für die österreichische Bauindustrie zu entwickeln. 

Daraus abgeleitet können folgende Forschungsfragen gestellt werden: 

 Welche unterschiedlichen Ursachen von Leistungsabweichungen 
existieren und welche kausal zusammenhängenden Auswirkun-
gen auf den Bauablauf bringen diese mit sich? 

 Sind Leistungsabweichungen und die daraus entstehenden MKF 
entsprechend ihrer Komplexität kategorisierbar? 

 Existieren bereits Ansätze zur integralen Abwicklung von MKF und 
lassen sich diese auf die österreichische Bauwirtschaft übertra-
gen? 

 Kann ein organisatorisches, standardisiertes Abwicklungsmodell 
für die österreichische Bauwirtschaft entwickelt werden? 

Den gestellten Forschungsfragen werden folgende Thesen zugrunde ge-
legt: 

 Der monetäre Interessenskonflikt zwischen AG und AN ist system-
immanent und den Beteiligten ist das Interesse des anderen auch 
bewusst. 

 Jedoch überwiegt das beiderseitige Interesse der Umsetzung des 
vertraglich festgelegten Bau-Solls und des AG-gewünschten Bau-
ziels. 

 Sämtliche Beteiligte sind prinzipiell zur Kompromissbildung bereit, 
gewünscht ist jedoch eine Konsensbildung und nur im äußersten 
Fall wird die Entscheidung getroffen, einen richterlichen Ent-
schluss herbeizuführen. 

 Die unterschiedliche Komplexität von Projekten und Leistungsab-
weichungen erfordert auch eine unterschiedliche Herangehens-
weise in deren Bearbeitung. Nicht jedes Projekt und nicht jede 
Leistungsabweichung führt zu einer komplexen MKF. Dh es muss 
entsprechend der Komplexität von Projekten und Leistungsabwei-
chungen eine differenzierte Betrachtungsweise erfolgen. 

 Eine integrale Projektabwicklung führt zu einer rascheren und er-
folgreicheren Abwicklung von MKF und somit zu einem lösungs-
orientierten Umgang aller Beteiligten. 

Diese Thesen sollen im Laufe der Arbeit überprüft und bestätigt werden 
und sollen für die Modellbildung herangezogen werden. 

Der im Laufe dieser Arbeit zu entwickelnde Lösungsansatz muss einfach 
gestaltet sein, um eine Umsetzung in der Praxis zu ermöglichen. Außer-
dem sollte das Modell weitestgehend den gängigen bauwirtschaftlichen 
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und baurechtlichen Ansätzen entsprechen und auf jegliche Art von Leis-
tungsabweichung und Anspruchsgrundlage anwendbar sein. 

1.3 Wissenschaftliche Einordnung 

Die vorliegende Arbeit ist grundsätzlich den Baubetriebs- und Bauwirt-
schaftswissenschaften zuzuordnen. Diese basieren auf theoretischen 
Überlegungen unter Berücksichtigung von empirischem Expertenwissen 
und können auch bei Bedarf Untersuchungen durch praktische Versuche 
und Experimente durchführen. Im engeren Sinn ist das vorliegende For-
schungsvorhaben eine reine bauwirtschaftswissenschaftliche Arbeit, folg-
lich den Realwissenschaften zugehörig (siehe Abb. 1). Unter den Realwis-
senschaften ist die Bauwirtschaftswissenschaft den interdisziplinären In-
genieur- und Sozialwissenschaften zuzuordnen. 

 
Abb. 1: Einordnung der Baubetriebs- und Bauwirtschaftswissenschaften43 

In der interdisziplinären Ingenieur- und Sozialwissenschaft handelt es sich 
um eine Darlegung von Ausschnitten der beobachtbaren realen Welt mit-
tels phänomenologischer Erklärungsmodelle und aktionaler Entschei-
dungsmodelle. Daraus werden Handlungsempfehlungen für ein Abwick-
lungsmodell abgeleitet. 44 

Somit handelt es sich um eine angewandte Wissenschaft oder Handlungs-
wissenschaft bzw eine hermeneutische Realwissenschaft.45 

                                                   
43 Abb in Anlehnung an Wall, J.; Lebenszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeprozes-

sen, 2017, S 6; Vgl Kummer, M.; Aggregierte Berücksichtigung von Produktivitätsverlusten bei der Ermittlung von Bau-
kosten und Bauzeiten – Deterministische und probabilistische Betrachtungen, 2015, S 6; Motzko, C.; Westerkamp, M.; 
Forschungsmethoden für Ingenieure: Methoden der Sozialforschung im Baubetrieb, 2014, S 9 

44 Vgl Girmscheid, G.; Forschungsmethodik in den Baubetriebswissenschaften, 2. Aul, 2007, S 47 

45 Vgl Ulrich, P.; Hill, W.; Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre,  Zeitschrift für Studium und 
Forschung, 5/1976, S 305 
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1.4 Eingrenzung der Arbeit 

Die gegenständliche Arbeit bezieht sich auf Nachtragswesen bzw Claim-
Management (CM) in Österreich und versucht ein geeignetes Abwick-
lungsmodell für MKF für die österreichische Bauwirtschaft zu entwickeln. 

Durch die Beschränkung auf die österreichische Bauwirtschaft entsteht 
ein wesentlicher Umwelteinfluss durch die bestehenden gesetzlichen Re-
gelungen in Österreich, insbesondere durch das ABGB und durch die ös-
terreichischen Normen, im Speziellen Werkvertragsnormen ÖNORM B 
2110 und ÖNORM B 2118. 

Die gegenständliche Arbeit ist jedoch als rein bauwirtschaftswissenschaft-
liche Arbeit anzusehen und stellt daher keinen Anspruch an eine Betrach-
tung im juristischen Sinne und auch keine Überprüfung der Umsetzbarkeit 
der vorgestellten Handlungsempfehlung im Rahmen des österreichischen 
Rechts. 

1.5 Vorgehensweise 

Zur Beantwortung der gestellten Forschungsfragen und Überprüfung der 
Thesen wird zunächst eine induktive Analyse der derzeitigen Vorgangs-
weise in Österreich und eine deduktive Ableitung aus internationalen The-
orien durchgeführt. Prinzipiell wird die Arbeit angelehnt an die Phasenglie-
derung des Systems Engineering (Vorstudie, Hauptstudie, Detailstudie, 
Systembau und Systemeinführung) unterteilt. Für ein besseres wissen-
schaftliches Verständnis und zur Validierung des zu entwickelnden Sys-
tems wird diese jedoch adaptiert (siehe Abb. 2). 
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Abb. 2: Phasengliederung der Dissertation 

Entsprechend der Abb. 2 lässt sich die Arbeit übergeordnet in drei Ab-
schnitte definieren. Der erste Abschnitt enthält mit einer Literaturrecher-
che und Vorstudien den deskriptiven Teil. Darin werden Begriffsdefinitio-
nen, der Status Quo, die Ursachen für Leistungsabweichungen und MKF, 
deren Bearbeitung, Abwicklung und etwaige bestehende Abwicklungssys-
teme für MKF in der Bauwirtschaft angeführt. 

Der zweite Abschnitt enthält die Hauptstudie sowie den Systembau und 
bildet den empirischen Teil der Arbeit. Er umfasst eine Expertenbefragung 
zur Standardisierung der Abwicklung von MKF, der Vorstellung des Er-
gebnisses der Befragung und die Entwicklung eines Abwicklungsmodells 
für MKF. 

Der dritte Abschnitt bzw der integrative Teil enthält die Detailstudie und 
die Systemeinführung. 
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Abb. 3: Vorgangsweise 

1.6 Gliederung 

Die gegenständliche Arbeit gliedert sich, folgend der Methode des Sys-
tems Engineerings, in sieben Kapitel (siehe Abb. 4). Beginnend mit Einlei-
tung (Kapitel 1), der gewählten Methode (Kapitel 2), der Vorstudie mit ei-
ner thematischen Einführung (Kapitel 3), der Hauptstudie – der empiri-
schen Primärdatenerhebung (Kapitel 4) und deren Interpretation samt 
Systembaus – der allgemeinen Prozessmodellierung (Kapitel 5) und einer 
Detailstudie mit Systemeinführung (Kapitel 6). Abschließend steht die Zu-
sammenfassung (Kapitel 7). 
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Abb. 4: Gliederung der Forschungsarbeit 

In Kapitel 1 „Einleitung“ findet eine grundlegende Einführung in das Thema 
statt und eine schematische Situationsanalyse wird dem Leser näherge-
bracht. Darauf aufbauend wird die zentrale Problemstellung erörtert und 
die sich daraus ergebenden Forschungsfragen abgeleitet, ebenso erfolgt 
eine Eingrenzung der Arbeit. Schließlich werden die Vorgangsweise und 
die Gliederung der Forschungsarbeit definiert. 

Kapitel 2 „Forschungsmethodik“ beschäftigt sich mit den wissenschaftli-
chen Methoden der Ingenieur- und Sozialwissenschaften. Es werden der 
hermeneutische Regelkreis, die Systemtheorie und die Kybernetik, sowie 
Systems Engineering im Generellen vorgestellt und im Detail auf im Zuge 
dieser Arbeit angewendete Forschungsmethoden der Empirie eingegan-
gen. 

Kapitel 3 „Thematische Einführung“ beinhaltet einen Überblick über die 
gängige Literatur, sowie essenzielle Begriffsdefinitionen und die normati-
ven Randbedingungen der Arbeit. Im Anschluss finden sich die durchge-
führten Vorstudien zur Generierung von Primärdaten zum besseren Ver-
ständnis für die Befragung im Zuge der Hauptstudie. 

Kapitel 4 „Empirische Primärdatenerhebung“ stellt die in der Hauptstudie 
durchgeführte Expertenbefragung und deren Ergebnisse vor. 

Kapitel 5 „Allgemeine Prozessmodellierung“ umfasst die prinzipielle Ge-
staltung des Modells zur Abwicklung von MKF für die österreichische Bau-
wirtschaft. Es werden Teilaspekte des Modells mit Hilfe weiterführender 
Expertenbefragungen entwickelt. 
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Kapitel 6 „Detailprozessmodellierung“ beinhaltet aufbauend auf den Stu-
dien aus der allgemeinen Prozessmodellierung eine detaillierte Prozess-
modellierung. Das generierte Modell wird einer Falsifikation oder ggf Vali-
dierung unterzogen und entsprechend den Ergebnissen adaptiert. 

Kapitel 7 „Conclusio“ erörtert die wesentlichen Erkenntnisse dieser For-
schungsarbeit. Es werden die eingangs gestellten Forschungsfragen be-
antwortet und der praktische Nutzen dargelegt. Auch findet sich ein Aus-
blick zu weiterführendem Forschungsbedarf und die sich ergebenden Ent-
wicklungspotenziale. 
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2 Forschungsmethodik 

Die vorgestellte Forschungsarbeit basiert vordergründig auf der For-
schungsmethodik der Empirie. Dabei handelt die Empirie von der Über-
prüfung theoretischer Aussagen, gemessen an der realen Beobachtung 
bzw von der Entwicklung von Theorien auf der Basis von Erfahrungen.46 
Das Wort Empirie selbst leitet sich vom griechischen empeiria ab und be-
deutet Erfahrung. 

Prinzipiell stellt die empirische Forschung das zentrale Hilfsmittel, um die 
Wahrheitsnähe von erlangtem Wissen zu überprüfen und festzustellen, ob 
alternative bzw neue Ansätze zu einer höheren Wahrheitsnähe führen. Die 
empirische Forschung stellt dafür Methoden bereit, welche es ermögli-
chen Beobachtungen der Realität durchzuführen, zu analysieren und den 
Grad der Übereinstimmung von Theorie und Realität zu ermitteln.47 

Mit Hilfe jener Methoden sind allgemeinere Gesetzmäßigkeiten, welche 
entsprechend gleichartige Phänomene aus der Realität beschreiben und 
erklären, zu identifizieren. Dies gelingt durch ein systematisches Vorge-
hen bzw der geordneten Zusammenfassung einzelner Konzepte und Aus-
sagen zu einer Abbildung eines Ausschnitts aus der Realität. Konzepte 
sind dabei Abstraktionen einzelner realer Phänomene. 

Bei der Entwicklung einer neuen Theorie (siehe Abb. 5) mittels empiri-
scher Methoden ist zunächst der aktuelle Wissenstand aus der Erfahrung 
aus der Realität und der Auswertung bisheriger empirischer Studien zu 
erheben. Nach der Erhebung des aktuellen Wissenstandes können uner-
klärte Phänomene, empirische oder konzeptuelle Probleme identifiziert 
werden. Mittels kreativer kognitiver Prozesse werden neue Konzepte zur 
Problemlösung entwickelt. Mit Abschluss des kognitiven Prozesses wird 
eine neue Theorie zur Lösung des zuvor identifizierten Problems entwor-
fen.48 

                                                   
46 Vgl Eisend, M.; Kuß, A.; Grundlagen empirischer Forschung, 2017, S 27 

47 ebd S 14 f. 

48 ebd S 101 f 
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Abb. 5: Modell der Theoriebildung49 

Dabei ist nach JACCARD/JACOBY eine Theorie jene Menge von Aussa-
gen über die Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Konzepten bzw 
Konstrukten.50 

Zur Bildung einer Theorie können grundsätzlich die Induktion, die Deduk-
tion oder die Abduktion dienen. 

Die Induktion beschreibt die Generalisierung von beobachteten Regelmä-
ßigkeiten in der Realität bzw die Schlussfolgerung aus der Beobachtung 
auf eine allgemeine Erkenntnis. So kann durch Induktion auf der Basis von 
erhobenen Daten oder Erfahrungen, auf eine dem jeweiligen Problem ent-
sprechende Sicht, eine Theorie entwickelt werden. Die Deduktion hinge-
gen stellt die Überprüfung von auf einer theoretischen Basis erwarteten 
bzw prognostizierten Ergebnisse mit tatsächlich gewonnenen Beobach-
tungen dar. Bei einer Übereinstimmung wird die aufgestellte Theorie be-
stätigt, anderenfalls kommt es zu einer Falsifikation der Hypothese. Die 
Abduktion schließlich handelt vom Schluss von Beobachtungen auf deren 
vermutete Gründe bzw wird eine erklärende Hypothese gebildet. Mithilfe 
der Abduktion kann eine innovative Theorienbildung zur Beschreibung 

                                                   
49 Abb. 4.3 Modell der Theoriebildung in Eisend, M.; Kuß, A.; Grundlagen empirischer Forschung, 2017, S 101; vgl Hunt, S.; 

The inductive realist model of theory generation: Explaining the development of a theory of marketing ethics, AMS Review, 
3, 2013, S 61-73 

50 Vgl Eisend, M.; Kuß, A.; Grundlagen empirischer Forschung, 2017, S 28; vgl Jaccard, J.; Jacoby, J.; Theory Construction 
and Model-Building Skills: A Practical Guide for Social Scientists, 2010, S 28 
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von neuartigen Phänomenen, für welche noch keine Erfahrung vorliegt, 
stattfinden.51 

Eine Auswertung von empirischen Daten erfolgt durch Messen und Zählen 
oder Interpretation der erhobenen Daten.52 

An Bauprojekten beteiligte Entscheidungsträger müssen Entscheidungen 
oft unter erheblichem Zeitdruck und teilweise unter Hinzuziehung von un-
genügenden Informationen treffen, insbesondere gilt dies für örtlich bezo-
genes Projektpersonal. Die getroffenen Entscheidungen können jedoch 
im Hinblick auf ihre baubetrieblichen, bauwirtschaftlichen und rechtlichen 
Auswirkungen erheblich sein. Eine systematische Vorgangsweise kann 
dabei Fehlerpotenziale reduzieren.53 Solche Vorgangsweisen definieren 
ein Schema zur Verifizierung der Vollständigkeit oder der Validierung qua-
litativer Defizite eines Vorgangs und unterstützen so den Entscheidungs-
prozess und gestalten diesen transparent und für Dritte nachvollziehbar. 
In Hochrisikosegmenten, wie zB in der Luft- und Raumfahrt, ebenso in der 
Chirurgie, werden seit Langem Checklisten eingesetzt.54 Diese minimie-
ren das Risiko von menschlichem Versagen auf ein Minimum. Im Zuge 
der gegenständlichen Arbeit soll für die Erstellung von MKF ebenfalls eine 
systematische Vorgangsweise entwickelt werden. Die Überprüfung der 
eingangs entwickelten Thesen und die Beantwortung der gestellten For-
schungsfragen unterliegen dabei kognitiv heuristischen Verfahren. 55 
Diese eignen sich im Besonderen zur Suche bzw Entwicklung von suffi-
zienten, jedoch nicht zwangsweise optimalen Handlungsalternativen. 

2.1 Hermeneutischer Regelkreis 

Die gegenständliche Arbeit basiert im Allgemeinen auf dem hermeneuti-
schen Regelkreis.56  Ausgehend von einem Vorverständnis wird durch 
strukturierte Analyse von empirischen Untersuchungen dieses Vorver-
ständnis sukzessive erweitert (siehe Abb. 6). Dies kann als deduktiver 
Vorgang bezeichnet werden. In weiterer Folge wird dieses Verständnis 

                                                   
51 Vgl Eisend, M.; Kuß, A.; Grundlagen empirischer Forschung, 2017, S 60-68, 99 f 

52 Vgl Röbken, H.; Wetzel, K.; Qualitative und quantitative Forschungsmethoden, 2019, S 9 

53 Vgl Hofstadler, C.; Heck, D.; Kummer, M.; Reduktion von Bauablaufstörungen und systematischer Umgang mit Mehrkos-
tenforderungen, 2017, S 4 

54 Vgl Goger, G.; Die Zukunft des Baubetriebs – Prozess vermeidet Prozess; in Goger, G.; Winkler, L.; Zukunftsfragen des 
Baubetriebs, 2018, S 15 

55 Vgl Zimmermann, H.; Heuristische Verfahren; in Methoden und Modelle des Operations Research: Für Ingenieure, Öko-
nomen und Informatiker, 1992, S 258-292; vgl Gigerenzer, G.; Todd, P.; Simple heuristics that make us smart, 1999, S 
416 

56 Vgl Kometova, S.; Controlling langfristiger Projekte im kommunalen Immobilienmanagement eine multikategoriale Gestal-
tungsanalyse und Konzeption, 2013, S 4 
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adaptiert und bildet den Ausgangspunkt für den nächstfolgenden Regel-
kreis.57 Verstehen im Sinne des hermeneutischen Regelkreises ist als wis-
senschaftlich kontrollierte Interpretation in Form einer wiederkehrenden 
Zirkelbewegung dargestellt. Der Ablauf des Regelkreises für die gegen-
ständliche Arbeit erfolgt mithilfe des Systems Engineerings (SE).58 

Zunächst wird die Fragestellung durch die Empirie des Verfassers, einer 
Literaturrecherche und durch fachlichen Austausch mit bauwirtschaftli-
chen Experten entwickelt. Das daraus generierte Vorverständnis dient zur 
Generierung von geeigneten Vorstudien für die Erweiterung des Vorver-
ständnisses (siehe Kap. 3). 

 
Abb. 6: Darstellung des hermeneutischen Regelkreises mit der Anwendung des 
Systems Engineerings59 

Grundsätzlich setzen sich Forschungsarbeiten der Bauwirtschaftswissen-
schaften zum Ziel, Regeln, Modelle und/oder Verfahren für die Praxis zu 
definieren. So werden eingangs logisch-deduktive Hypothesen generiert 
und mittels hermeneutischer Erkenntniserweiterung diese verifiziert oder 
falsifiziert (siehe Abb. 7). Der Prozess dafür gestaltet sich in der vorliegen-
den Arbeit in Anlehnung an die Kybernetik. 

Die Kybernetik als interdisziplinäre Wissenschaft strebt eine ganzheitliche 
Betrachtung des Untersuchungsgegenstandes an.60 

                                                   
57 Vgl Wall, J.; Lebenszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeprozessen, 2017, S 7; vgl 

Ertl, P.; Hermeneutik – Wissenschaftstheoretische Konzepte und Wirkungen, 2010, S 9; vgl Schreier, M.; Qualitative 
Analyseverfahren, 2013, S 245 f  

58 Vgl Wall J.; Lebenszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeprozessen, 2017, S 7; vgl 
Hofstadler, C.; Die 7F zur gelungenen Dissertation, 2016, S 9-20; vgl Kummer, M.; Aggregierte Berücksichtigung von 
Produktivitätsverlusten bei der Ermittlung von Baukosten und Bauzeiten – Deterministische und probabilistische Betrach-
tungen, 2015, S 9 f 

59 Abb 1.2 Darstellung des hermeneutischen Regelkreises mit der Anwendung des Systems Engineerings; in Wall J.; Le-
benszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeprozessen, 2017, S 7; vgl Kummer, M.; 
Aggregierte Berücksichtigung von Produktivitätsverlusten bei der Ermittlung von Baukosten und Bauzeiten – Determinis-
tische und probabilistische Betrachtungen, 2015, S 7 

60 Vgl Küppers, E.; Eine transdiszipilinäre Einführung in die Welt der Kybernetik, 2019, S 27  
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In der Verortung der Wissenschaften ist die Bauwirtschaftswissenschaft 
der Sozialforschung zugehörig. Diese ist ein Zusammenspiel von einer 
beschreibenden und erklärenden Theorie, einer tatsächlichen und be-
obachtenden Empirie und einer subjektiven und überprüfenden Kommu-
nikation.61  Wissenschaftstheoretisch kann zwischen einem abduktiven, 
deduktiven und induktiven Forschungsansatz differenziert werden, durch 
deren Interaktion können Hypothesen generiert und verifiziert bzw falsifi-
ziert werden.62 Zu der Sozialforschung zählend, zielt die gegenständliche 
Arbeit zunächst ab, Expertenwissen zu generieren. Um dieses zu erhe-
ben, wird eine explorative hypothesengenerierende Forschungsstrategie 
gewählt. 

 

 
Abb. 7: Schema der empirischen Methode63 

Durch Falsifikation können Hypothesen adaptiert bzw korrigiert werden. 
Die Iteration des Vorganges nähert die aufgestellten Hypothesen der Re-
alität an und führt so zu einem Ergebnis. 

2.2 Systemtheorie 

Die Systemtheorie beschäftigt sich mit der Beschreibung und Erklärung 
von Phänomenen von Systemen. Durch die Analyse von Strukturen, Dy-
namik und Funktionen wird eine Vorhersage des Verhaltens eines Sys-
tems ermöglicht. Dabei wird durch die Abstraktion des Untersuchungsge-
genstandes die grundlegende Struktur des zu betrachtenden Systems be-

                                                   
61 Vgl Häder, M.; Empirische Sozialforschung, 4 Aufl, 2019 

62 Vgl Eisend, M.; Kuß, A.; Grundlagen empirischer Forschung, 2017, S 60-68, 99 f 

63 Abb 1.3 Schema der empirischen Methode in Wall J.; Lebenszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Ausschrei-
bungs- und Vergabeprozessen, S 9 
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schrieben. In einem weiteren Schritt wird durch die Interpretation von Ver-
haltensweisen, hervorgerufen durch Einflüsse auf das System, versucht 
dessen Verhalten zu erklären. Grundlegend ist ein System eine geordnete 
Gesamtheit von Elementen mit definierten Eigenschaften (siehe Abb. 8).64 
Diese stehen innerhalb des Systems in Relation zueinander. 

 
Abb. 8: Schematische Darstellung eines Systems65 

Ein Element stellt dabei die kleinste noch auflösbare Einheit eines Sys-
tems dar.66 Ist eine Beziehung bzw Relation zwischen den Elementen 
existent, wird von einem System gesprochen. Ein System besitzt in seiner 
Summe der Relationen der Elemente eine definierte Struktur und definiert 
so die Abläufe innerhalb des Systems.67 Ein solches System lässt sich 
durch bestimmte Eigenschaften bzw Merkmale beschreiben. Aus den be-
schriebenen Eigenschaften können die verschiedenen Systemzustände 
und dessen Verhalten vorhergesehen werden. Dabei besteht ein System-
zustand genau aus den Systemeigenschaften zu einem exakt definierten 
Zeitpunkt. Das Systemverhalten ist jener Systemzustand, der durch ein 
Ereignis hervorgerufen wird.68 Durch die Relationen unter den Elementen 
grenzen sich jene Elemente von den außerhalb des Systems stehenden 
Elementen ab, welche die das System umgebene Umwelt bilden. Das 
System weist durch seine Ganzheit eine Abgrenzung zu dieser Umwelt 
auf. Die Abgrenzung stellt die Systemgrenzen dar und die Definition dieser 
bestimmt den Zweck des Systems.69 Ein System unterliegt immer einem 
bestimmten Zweck. Zur Erfüllung des Systemzweckes weist ein System 

                                                   
64 Vgl Klaus, G.; Wörterbuch der Kybernetik, 1976, S 800 

65 Abb 1.4 Schematische Darstellung eines Systems in Wall J.; Lebenszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Aus-
schreibungs- und Vergabeprozessen, 2017, S 11 

66 Vgl Kirchhof, R.; Ganzheitliches Komplexitätsmanagement, 2003, S 8; vgl Ehrlenspiel, K.; Integrierte Produktentwicklung, 
6. Aufl, 2017; vgl Göpfert, J.; Modulare Produktentwicklung, 1998, S 16; Luhmann, N.; Soziale Systeme, 4. Aufl, 1994 

67 Vgl Kirchhof, R.; Ganzheitliches Komplexitätsmanagement, 2003, S 8; vgl Rosemann, M.; Komplexitätsmanagement in 
Prozeßmodellen, 1996, S 14 f 

68 Vgl Kirchhof, R.; Ganzheitliches Komplexitätsmanagement, 2003, S 9; vgl Daenzer, W.; Huber, F.; Systems engineering: 
Methodik und Praxis, 1994, S 6; vgl Probst, G.; Kybernetische Gesetzeshypothesen als Basis für Gestaltungs- und Len-
kungsregeln im Management, 1981, S 112 

69 Vgl Kirchhof, R.; Ganzheitliches Komplexitätsmanagement, 2003, S 9; vgl Luhmann, N.; (1991), S 120 ff.; Bliss, C.; Ma-
nagement von Komplexität, 2000, S 147 ff; vgl Krüger, J. Bildung zwischen Staat und Markt, 1997 
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eine Integrität auf, wird ein Bestandteil des Systems herausgelöst wird der 
Systemzweck zerstört. Zu seiner Umwelt steht ein System immer in einer 
Wechselwirkung. Durch die Wirkung des von der Umwelt erhaltenen In-
puts ergibt sich die Rückwirkung durch den Output des Systems.  

Für ein System herrschen somit folgende Prämissen. 

 Systemstruktur 

 Systemzweck 

 Systemintegrität 

BOSSEL führt dazu beispielhaft aus, dass das System „Stuhl“, als Sys-
temzweck das „Sitzen“ aufweist, die Systemstruktur bestehend aus Sitz-
fläche, Beine und Rückenlehne besitzt und eine Systemintegrität vorweist 
– dh bei Entfernen der Stuhlbeine wäre die Systemintegrität zerstört und 
der Systemzweck kann nicht mehr erfüllt werden.70 

Innerhalb eines Systems aufeinander wirkende Vorgänge werden als Pro-
zesse (siehe Abb. 9) bezeichnet. Die DIN IEC 60050-351 definiert den 
Prozess wie folgt: 

„Gesamtheit von aufeinander einwirkenden Vorgängen in einem System, 
durch die Materie, Energie oder Information umgeformt, transportiert o-
der gespeichert wird.“71 

Für Systeme herrschen drei unterschiedliche Konzepte vor, das funktio-
nale, das strukturale und das hierarchische Konzept. 

 
Abb. 9: Schematische Darstellung eines Prozesses72 

In der Systemtheorie bildet das funktionale Konzept (siehe Abb. 10) eine 
Art Black-Box73, in der sich Aussagen über das Innere eines Systems nicht 
treffen lassen. Einflüsse auf ein System rufen eine Transformation inner-
halb des Systems hervor und generieren somit einen Output. Diese Trans-
formation des Systems ist zunächst nicht vorhersehbar. Durch die Varia-
tion des Inputs und der Analyse des Outputs können Rückschlüsse auf die 
Funktionsweise des Systems getätigt werden.74 

                                                   
70 Vgl Bossel, H.; Systeme, Dynamik, Simulation, 2004, S 35 

71 Deutsches Insitut für Normung e. V.: DIN IEC 60050-351: Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Teil 351-21-
43: Leittechnik (IEC 60050-351:2006) 

72 Abb in Anlehnung an Wall, J.; Lebenszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeprozes-
sen, 2017, S 12 

73 Vgl Klaus, G.; Wörterbuch der Kybernetik, 1976, S 107 

74 Vgl Bandte, H.; Komplexität in Organisationen, 2007 S 90 
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Abb. 10: Funktionales Konzept75 

Das strukturale Systemkonzept (siehe Abb. 11) berücksichtigt die Wech-
selwirkung76 zwischen den einzelnen Elementen eines Systems. 

 
Abb. 11: Strukturales Konzept77 

Schließlich betrachtet das hierarchische Systemkonzept (siehe Abb. 12) 
Teile des Systems als Subsysteme und das System als Teil eines über-
geordneten Supersystems.78 Die Zerlegung in einfachere Subsysteme, 
sowie die Kontextbetrachtung zum Supersystem, machen den Umgang 
mit Komplexität möglich. 

 
Abb. 12: Hierarchisches Konzept79 

Ein System ist somit eine geordnete Summe von Elementen, welche in 
Relation zueinander stehen, die einen bestimmten Zweck erfüllen und sich 
eindeutig von seiner Umwelt abgrenzt. 

                                                   
75 Abb in Anlehnung an Rophol, G.; Allgemeine Technologie: eine Systemtheorie der Technik, 3. Aufl, 2009, S 76 

76 Vgl ebd, S 75 

77 Abb in Anlehnung an ebd, S 76 

78 Vgl ebd, S 77 

79 Abb in Anlehnung an ebd, S 76 
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2.3 Kybernetik 

Die Kybernetik stellt eine interdisziplinäre Wissenschaft dar und befasst 
sich mit den Funktionen und Mechanismen der Systemsteuerung. Der Be-
griff der Kybernetik selbst leitet sich aus dem griechischen κζβερνετικε (ky-
bernetike) „Steuerungskunst“, κζβερνετες (kybernetes) „Lotse“ bzw 
κζβερνεσις (kybernesis) „Leitung“ ab.80 In der Kybernetik handelt es sich 
im eigentlichen Sinn um die Analyse von Struktur und Verhalten komple-
xer Systeme und deren Gesetzmäßigkeiten zur Steuerung des Systems.81 
Dabei drückt die Steuerung zielgerichtete Beeinflussung des Verhaltens 
des Systems oder Teilen eines solchen aus.82 Grundlage der Beeinflus-
sung des Verhaltens sind Veränderungen des Inputs.83 Durch die Verän-
derung des Inputs ergibt sich eine Rückmeldung an die Steuerungsinstanz 
durch eine Veränderung des Outputs. Ergibt sich aus dem Vergleich des 
erreichten Istwertes mit dem vorhergesagten Sollwert eine Abweichung 
sind Anpassungen der Prozesse im System vorzunehmen. Dieser Mecha-
nismus entspricht dem Regelkreis.84 

Die Kybernetik kann in Kybernetik 1. Ordnung und 2. Ordnung unterschie-
den werden. In der Kybernetik der 1. Ordnung sitzt der Betrachter außer-
halb des zu analysierenden Systems und es wird von außen steuernd in 
das System eingegriffen. Dabei ist das System in seiner Struktur vorgege-
ben und abgegrenzt gegenüber der Außenwelt. In der Kybernetik 2. Ord-
nung können Elemente gleichzeitig Betrachter und Steuerer sein. Subsys-
teme des Systems sind darüber hinaus berechtigt eigene Ziele zu verfol-
gen. Damit lassen sich soziale Systeme analysieren.85 

Im Kontext dieser Arbeit ist mit Kybernetik die Wissenschaft zur Steuerung 
und Regelung von sozialen Organisationen gemeint. 

2.4 Systems Engineering 

Die Verknüpfung von Kybernetik und Systemtheorie ist in den Ingenieur- 
und Wirtschaftswissenschaften so stark, dass aus deren Symbiose der 
Ansatz des Systems Engineerings entwickelt wurde. Dabei handelt es sich 
um einen holistischen Ansatz zur Entwicklung und Realisierung komplexer 
technischer Systeme. Prinzipiell soll mittels Systems Engineering ein Un-
tersuchungsgegenstand zunächst ganzheitlich mit grober Skalierung be-

                                                   
80 Vgl Küppers, E.; Eine transdiszipilinäre Einführung in die Welt der Kybernetik, 2019, S 8 

81 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 24 

82 Vgl Thommen et al; Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2020, S 11 

83 Vgl Ulrich, H.; Die Unternehmung als produktives soziales System, 1968, S 120 

84 Vgl Diederich, H.; Allgmeine Betriebswirtschaftslehre, 1974, S 64 

85 Vgl Jenny, B.; Projektmanagement, 4. Aufl, 2019, S 89 
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trachtet und mit zunehmendem Informationsgehalt fortschreitend detail-
liert analysiert werden. Es sollen diverse für den Untersuchungsgegen-
stand geeignete Lösungsansätze entwickelt werden. Dabei wird zur Ver-
einfachung der Vorgangsweise der Prozess in Projektphasen unterglie-
dert, welche eine chronologische Durchführung der Entwicklung der Lö-
sung vorgeben (siehe Abb. 13).86 

 
Abb. 13: Module des Systems Engineering Ansatzes87 

SE folgt dabei nach WINZER siebzehn Grundprinzipien des systemischen 
Denkens und Handelns.88 

 Das Grundprinzip des Denkens in Systemen 

 Das Grundprinzip vom Ganzen zum Detail 

 Das Grundprinzip der wiederkehrenden Reflexion 

 Das Grundprinzip der Strukturierung 

 Das Grundprinzip vom Abstrakten zum Konkreten 

 Das Grundprinzip der minimalen Modelle 

 Das Grundprinzip der Verständlichkeit 

 Das Grundprinzip der Anwendung mehrerer Sichten 

 Das Grundprinzip der Neutralität 

 Das Grundprinzip der Mehrfachverwendbarkeit 

 Das Grundprinzip der Standardisierung 

 Das Grundprinzip der Informationskapselung 

                                                   
86 Vgl Haberfellner, R.; Systems Engineering: Grundlagen und Anwendungen, 2012 

87 Abb 1.7 Module des Systems Engineering Ansatzes in Wall J.; Lebenszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Aus-
schreibungs- und Vergabeprozessen, 2017, S 13; vgl Kummer, M.; Aggregierte Berücksichtigung von Produktivitätsver-
lusten bei der Ermittlung von Baukosten und Bauzeiten – Deterministische und probabilistische Betrachtungen, 2015, S 
6; vgl Motzko, C.; Westerkamp, M.; Forschungsmethoden für Ingenieure: Methoden der Sozialforschung im Baubetrieb, 
2014, S 9 

88 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2013, S 16; vgl 
Baumann, G.; Ehrlenspiel, K.; Entwicklung einer Methode zur Erarbeitung von Kostenfrühermittlungssystemen beim Ma-
schinenentwurf, 1981; vgl Lindemann, U.; Methodische Entwicklung technischer Produkte, 2005; vgl Pahl et al, Konstruk-
tionslehre; Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung Methoden und Anwendung, 2005; vgl Ott, S.; Konzept zur me-
thodischen Systemmodellierung in der anforderungsgerechten Produktentwicklung, 2009 
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 Das Grundprinzip des diskursiven Vorgehens 

 Das Grundprinzip des Denkens in Alternativen 

 Das Grundprinzip des Modalitätenwechsels 

 Das Grundprinzip der Problemzerlegung 

 Das Grundprinzip der Minimierung von Schnittstellen 

Mittels Denkens in Systemen kann ein komplexer Sachverhalt analysiert 
und in einem System dargestellt werden.89 In dem Prozess werden die 
Elemente und Beziehungen des Systems beschrieben und Zusammen-
hänge zwischen dem System und seiner Umwelt erkannt. Dadurch wird 
ein geordneter Umgang mit Komplexität ermöglicht und ein Raum zur Lö-
sungssuche geschaffen.90 Für einen Lösungsansatz soll dabei der Unter-
suchungsgegenstand zunächst ganzheitlich mit grober Skalierung dem 
funktionalen Konzept entsprechend als eine Black-Box betrachtet werden. 
Mit zunehmendem Informationsgehalt fortschreitend kann das System de-
tailliert analysiert werden, also vom Ganzen zum Detail betrachtet werden, 
dies entspricht dem Top-Down Ansatz (siehe Abb. 14). 91 

 
Abb. 14: Systemhierarchisches Modell des Systems Engineering Ansatzes92 

                                                   
89 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 16; vgl 

Haberfellner, R.; Daenzer, WF.; Systems Engineering, 1999 

90 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, S 16 

91 Vgl ebd, S 16; vgl Haberfellner, R.; Vössner, S.; Weck, O.; Fricke, E.; Systems Engineering. Grundlagen und Anwendung, 
2012 

92 Abb 1.6 Systemhierarchisches Modell des Systems Engineering Ansatzes in Wall (2017, S 12); in Anlehnung an Winzer, 
P.; Das Generic Systems Engineering – ein Ansatz zum Beherrschen von Komplexität in neuer Dimension; in Generic 
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Bereits erreichte Lösungen sollen kritisch reflektiert und bewertet werden 
und so durch die wiederkehrende Reflexion eine holistische Betrachtungs-
weise gewährleisten.93 Durch die Strukturierung des Systems mittels Hie-
rarchisierung, Gruppenbildung, Cluster und/oder Modularisierung kann 
eine Reduktion der Komplexität erreicht werden.94 Zunächst reicht es abs-
trakt die Anforderungen des Systems zu definieren. Daraus leiten sich die 
Grundfunktionen des Systems ab und es können Prozesse im Detail un-
tersucht werden. Mit zunehmendem Informationsstand wird die Lösungs-
findung immer konkreter.95 Dabei ist die Bewältigung von komplexen Auf-
gaben stark transdisziplinär, daher ist es für die Problemlösung notwen-
dig, zunächst ein minimales Modell zu erstellen, welches in seiner Sys-
temgestaltung von allen Fachdisziplinen genutzt werden kann. Das mini-
male Modell stellt dabei ein stark vereinfachtes, allgemein verständliches 
Modell, welches sich auf wenige Modellelemente konzentriert, dar.96 Der 
Inhalt des Modells muss jedoch verständlich sein und somit vollständig 
und eindeutig. Verständlichkeit bedeutet dabei, dass die Darstellung und 
Beschreibung personen-, zeit-, kontext- und werkzeugunabhängig nach-
vollziehbar ist.97 Durch die Komplexität von Systemen kann eine Vielzahl 
an Lösungsprozessen zielführend sein, diese sind also variabel, ergo 
muss auch deren Modellbildung aus diversen Sichten erfolgen.98 Da je-
doch mehrere Elemente eines Systems zu einer Problemlösung führen 
können, muss diese jedenfalls neutral erfolgen.99 Liegt hingegen der Fo-
kus auf einem präferierten Element, kann dies irreführend sein. 

Komplexe Systeme sind so in Module zu zerlegen, dass eine Mehrfach-
verwendbarkeit dieser Module möglich ist.100 Die Mehrfachverwendbarkeit 

                                                   
Systems Engineering: Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2013, S 69; und Haberfellner, R. Systems 
Egineering: Grundlagen und Anwendung, 2012, S 47 

93 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 16; vgl 
Dörner, D.; Die Logik des Mißlingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen, 2003; vgl Badke-Schaub, P.; 
Frankenberger, E.; Management kritischer Situationen. Produktentwicklung erfolgreich gestalten, 2003 

94 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 17; vgl 
Zilahi-Szabó, M.; Prinzipien des Software-Engineering, 2002 

95 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 17; vgl 
Pahl, G.; Beitz, W.; Feldhusen, J.; Konstruktionslehre. Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung. Methoden und An-
wendung. 5. Aufl, 2003 

96 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 17; vgl  
Böhm, R.; Fuchs, E.; System-Entwicklung in der Wirtschaftsinformatik, 2002 

97 Vgl ebd, S 17 

98 Vgl ebd, S 18 

99 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 18; vgl Ott, 
S.; Konzept zur methodischen Systemmodellierung in der anforderungsgerechten Produktentwicklung, 2009, S 50 

100 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 18; vgl 
Zilahi-Szabó, M.; Prinzipien des Software-Engineering, 2002 
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erlaubt auch eine Standardisierung der Komponenten.101 Die Informati-
onskapselung einzelner Komponenten in einem System unterstützt deren 
Austauschbarkeit.102 

Zur Bewältigung komplexer Aufgaben ist es jedoch notwendig, diskursiv 
vorzugehen. Dabei wird ein anfänglich pauschales Ziel fortlaufend kritisch 
hinterfragt und konkretisiert.103 Für das Lösen komplexer Aufgaben exis-
tiert eine Vielzahl von Lösungsalternativen, was eine Entwicklung mehre-
rer Lösungsvarianten bedingt. So bedingt die Möglichkeit der Varianten-
bildung das Denken in Alternativen. Die Bildung der Alternativen erlaubt 
eine Analyse der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Lösungen und 
lässt so die Auswahl der optimalen Lösung zu bzw ermöglicht auch die 
Entwicklung neuer Lösungen.104 Dennoch ist zu beachten, dass Routinen 
vermieden werden sollen, durch Modalitätenwechsel können so nicht nur 
eine, sondern mehrere Handlungsstrategien verfolgt werden.105 

Bei Modellbildung ist zu beachten, dass komplexe Systeme nur begrenzt 
verstanden und gestaltet werden können, daher empfiehlt es sich, Prob-
leme sinnvoll in Teilprobleme zu zerlegen, um so eine systematische, ziel-
gerichtete Problemlösung zu ermöglichen.106 Beim Zerlegen von komple-
xen Sachverhalten sollte so vorgegangen werden, dass möglichst wenige 
Schnittstellen entstehen.107 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch das Konzept des SE zur 
Handhabung der Komplexität von Systemen Transdisziplinarität, Rückver-
folgbarkeit, Transparenz, Beachtung und Umsetzung der Grundprinzipien 
des Denkens und Handels im Vordergrund stehen.108 

2.5 Quantitative und Qualitative Forschungsmethoden 

Je nach Problemstellung eignen sich unterschiedliche Methoden der em-
pirischen Sozialforschung. Es kann grundsätzlich in qualitative und quan-
titative Forschungsmethoden unterschieden werden. 

                                                   
101 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 18; vgl  

Ott, S.; Konzept zur methodischen Systemmodellierung in der anforderungsgerechten Produktentwicklung. Shaker, 
Aachen; 2009, S 50 

102 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 18; vgl 
Bing, T.; Zeitduplexbasierte Mobilkommunikation, untersucht am Beispiel eines TD-CDMA-Mobilfunksystems, 2001 

103 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 19; vgl 
Wulf, J.; Elementarmethoden zur Lösungssuche, 2002 

104 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 19; vgl  
Haberfellner, R.; Vössner, S.; Weck, O.; Fricke, E.; Systems Engineering. Grundlagen und Anwendung, 2012 

105 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 19; vgl  
Lindemann, U.; Methodische Entwicklung technischer Produkte; Methoden flexibel und situationsgerecht anwenden, 2005  

106 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 19; vgl  
Dörner, D.; Die Logik des Mißlingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen, 2003 

107 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 19; vgl  
Haberfellner, R.; Vössner, S.; Weck, O.; Fricke, E.; Systems Engineering. Grundlagen und Anwendung, 2012 

108 Vgl Winzer, P.; Generic Systems Engineering - Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, 2016, S 21 
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Qualitative Forschungsmethoden (siehe Tab. 1) stellen die Realität an-
hand der subjektiven Sicht des Menschen dar. Die Datenauswertung er-
folgt idR textbasiert. Die Subjektivität ermöglicht es, Motive abzuleiten und 
eine Sinndeutung durchzuführen. Somit können sich dem Betrachter vor-
handene Wirkungszusammenhänge erschließen.109 

Quantitative Forschungsmethoden (siehe Tab. 1) gelten als objektbezo-
gen. Auf Basis eines naturwissenschaftlichen Verständnisses wird ver-
sucht, Erklärungen zu liefern und Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge 
festzustellen. Quantitative Methoden setzen auf das mathematische 
Grundprinzip.110 
Tab. 1: Unterschiede zwischen quantitativer und qualitativer Forschung, in An-
lehnung an HUSSEY et al.111 

Quantitative Forschung Qualitative Forschung 

Labor Natürliche Umgebung 

Elementarisch Holistisch 

Deduktives Vorgehen Induktives Vorgehen 

Festlegung der Vorgehensweise 
vor Untersuchungsbeginn 

Emergente Flexibilität des De-
signs 

Ziel: Kausalerklärung Ziel: Beschreibung, Verstehen 

Numerische Daten Interpretationsbedürftige Daten 

Standardisierte, objektive Messin-
strumente 

Forschende als „Messinstru-
mente“ 

Statistiche Verallgemeinerung Theoretische Verallgemeinerung 

Gütekriterien der Objektivität, Re-
liabilität und Validität 

Gütekriterium der Validität 

Qualitative Methoden weisen zumeist eine geringe Fallzahl und einen ho-
hen zeitlichen und monetären Aufwand auf, dafür kann durch die flexible 
Gestaltung durch den Interviewer ein tiefergreifender Informationsgehalt 
erhoben und Sachverhalte aufgedeckt werden (siehe Tab. 2).112 

Bei quantitativen Methoden besitzen Probanden keine Möglichkeit, ihre 
subjektive Ansicht darzulegen (siehe Tab. 2). Die Datenauswertung erfolgt 
ausschließlich numerisch. Diese Art ist jedoch äußert repräsentativ, falls 
eine hohe Fallzahl erreicht werden kann. Auch sind diese Methoden effi-
zient und die Ergebnisse durch die numerische Auswertung vergleichbar. 
Der Interviewer hat keine Möglichkeit einer Beeinflussung der Antworten 

                                                   
109 Vgl Röbken, H.; Wetzel, K.; Qualitative und quantitative Forschungsmethoden, 2019, S 9 

110 Vgl Röbken, H.; Wetzel, K.; Qualitative und quantitative Forschungsmethoden, 2019, S 9 

111 Vgl ebd, S 13 

112 Vgl ebd, S 9 
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der Probanden. Die Ergebnisse sind jedoch oberflächlich und es können 
keine komplexen Zusammenhänge abgeleitet werden.113 
Tab. 2: Vorteile und Nachteile quantitativer und qualitativer Forschungsmetho-
den, in Anlehnung an WINTER114 

 
Es lassen sich drei Arten von Erhebungen115 unterscheiden. 

 Primärstatistische Erhebung: Benötigte Daten eigens für Untersu-
chungszweck erhoben 

 Sekundärstatistisch Erhebung: Bereits erhobene Daten für Unter-
suchungszweck ausgewertet 

 Tertiärstatistisch Erhebung: Daten in bereits transformierter Form 
verfügbar 

Im Zuge dieser Arbeit werden vorwiegend primärstatistische Erhebungen 
durchgeführt. Dabei stehen fünf verschiedene Methoden zur Verfügung, 
die schriftliche Befragung, die mündliche Befragung, das Experiment, die 
Beobachtung und die automatische Erfassung. Bei bauwirtschaftswissen-
schaftlichen Arbeiten, welche als Teil der Ingenieur- und sozioökonomi-
schen Wissenschaften zu sehen sind, eignet sich besonders die schriftli-
che und mündliche Befragung. Im konkreten wird die quantitative Exper-
tenbefragung, das qualitative Experteninterview und die Fallbeispielana-
lyse durchgeführt. 

                                                   
113 Vgl ebd, S 15 

114 Vgl Röbken, H.; Wetzel, K.; Qualitative und quantitative Forschungsmethoden, 2019, S 15 

115 Vgl Cichos, C.; Untersuchungen zum zeitlichen Aufwand der Baustellenführung, 2007, S 25 
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Eine quantitative Expertenbefragung ist streng hypothesengeleitet und 
wird idR numerisch bewertet. Die zu generierende Stichprobe soll für eine 
hohe Validität so groß wie möglich sein. Dabei ist die Auswahl der zu be-
fragenden Personen entsprechend zu definieren. 

Die Erhebung der Daten kann nominalskaliert, ordinalskaliert oder met-
risch skaliert basieren.  

 Nominalskala: Hierbei wird eine Zuordnung zu bestimmten Kate-
gorien, sogenannte Klassifizierungen, getroffen. Es ist die ein-
fachste Form der Quantifizierung. Zur Datenanalyse wird eine 
zentrale Tendenz präferiert. 

 Ordinalskala: Dabei wird eine Klassifizierung mit Rangfolge vorge-
nommen. Zur Datenanalyse wird der Median präferiert. 

 Metrische Skala: Fügt noch einen messbaren Abstand der Ergeb-
nisse hinzu. Zur Datenanalyse wird das arithmetische Mittel präfe-
riert. 

Ziel einer quantitativen Expertenbefragung ist es objektive Ergebnisse zu 
erhalten. 

Eine qualitative Expertenbefragung in Form eines Interviews hingegen ist 
interpretativ auszuwerten. Ein qualitatives Experteninterview stellt eine re-
lativ lange, nicht oder nur gering standardisierte Befragung einer Aus-
kunftsperson, in welchem eine längere Gedanken- oder Argumentations-
kette erhoben werden soll, dar. In jenem wird die Auskunftsperson ange-
regt, entsprechende Überlegungen zu der betrachtenden Problemstellung 
anzustellen und zu äußern.116 

Nach BOGNER sind Experten wie folgt zu definieren: 
„Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von 
einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen 
klar begrenzbaren Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen ha-
ben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und hand-
lungsleitend für Andere zu strukturieren.“117 

Das Wort Experte leitet sich vom lateinischen „expertus“ ab und bedeutet 
erprobt bzw bewährt. In Lexika wird als Experte meist ein Sachverständi-
ger, Fachleute oder Kenner einer bestimmten Kunst ausgewiesen bzw je-
mand der sachkundig ist und über Spezialwissen118 verfügt definiert. Wer 
ein Experte ist, basiert auf der Zuschreibung durch das spezifische For-
schungsinteresse, somit ist der Experte ein Konstrukt des Forschers und 

                                                   
116 Vgl Yin, R.; Qualitative research from start to finish, 2011, S 134 ff 

117 Vgl Bogner, A.; Interviews mit Experten, Qualitative Sozialforschung, 2014, S 13 

118 Vgl ebd, S 9 
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der Gesellschaft.119 Das Wissen eines solchen ist im besonderen Maße 
praxiswirksam (siehe Abb. 15).120 

 
Abb. 15: Definition der Experten121 

Ein Experte ist in der Lage nicht nur sein Sonderwissen in fachspezifischer 
Hinsicht zu charakterisieren, sondern es auch durch seine Fähigkeit in 
Verbindungen zu anderen Wissenschaften herzustellen und dessen Rele-
vanz zu reflektieren.122 

In Fallbeispielanalysen wird ein Untersuchungsgegenstand im realen Um-
feld analysiert. Gegenstand einer Fallstudie sind immer reale Phänomene, 
dies können Abläufe, Personen, Organisationen oder andere soziale Ein-
heiten sein. Dabei werden zur Analyse unterschiedliche Datenquellen und 
Methoden zur umfassenden und tief gehenden Erhebung des jeweiligen 
Falles durchgeführt.123 

                                                   
119 Vgl ebd, S 11 

120 Vgl ebd, S 13 

121 Vgl Bogner, A.; Interviews mit Experten, Qualitative Sozialforschung, 2014, S 14); in Anlehnung an Littig, B.; Interviews 
with the Elite and with Experts. Are There Any Differences?, 2008 

122 Vgl Hitzler, R.; Expertenwissen, 1994, S 21 f 

123 Yin, R.; Case study research – Design and methods, 4. Aufl, 2009 
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3 Thematische Einführung 

Zur Erweiterung des Vorverständnisses, dem hermeneutischen Regel-
kreis folgend, wird zunächst eine Vorstudie durchgeführt. Die Vorstudie 
teilt sich einerseits in eine Literaturrecherche der einschlägigen internati-
onalen und nationalen Fachliteratur zum Thema CM, und andererseits in 
auf der Literaturrecherche aufbauende tiefergreifende Teilvorstudien. 

In der Literaturrecherche wird der Stand der Wissenschaft zu CM erhoben. 
Zunächst wird die Ansicht über CM in der Wissenschaft dargelegt. Danach 
folgt eine Erläuterung der in Österreich geltenden normativen Regelungen 
zu den Anspruchsgrundlagen. Die Literaturrecherche zu CM schließen 
Definitionen der wichtigsten Begriffe zu CM ab. 

Auf der Literaturrecherche aufbauend behandelt die erste Teilvorstudie 
Ursachen von Leistungsabweichungen und deren Auswirkungen. Es wer-
den gleichzeitig die derzeitigen Probleme und Konflikte zu den unter-
schiedlichen Stadien in der Bearbeitung von MKF erhoben. Bei auftreten-
den Konflikten, welche eine gütliche Einigung hemmen, existieren bereits 
diverse Modelle zur Beilegung des Konfliktes. Diese werden in einer wei-
teren Teilvorstudie vorgestellt und analysiert. Abschließend werden in ei-
ner dritten Teilvorstudie der Komplexitätsbegriff und die Möglichkeiten zur 
Steuerung von komplexen Systemen erläutert. 

3.1 Literaturrecherche 

Claim-Management ist die Bearbeitung von Forderungen aus Abweichun-
gen vom ursprünglich geschuldeten Leistungsinhalt des Bauvertrages, es 
wird auch Nachtragswesen oder Mehrkostenmanagement genannt. Dabei 
ist ein Claim eine Forderung, welche aus einer Abweichung gegenüber 
der vertraglich vereinbarten Leistung oder Umstand der Leistungserbrin-
gung erwächst.124 National wie international existiert zu diesem Thema 
eine umfassende Anzahl an Literatur. 

In Österreich können nach OBERNDORFER125 grundsätzlich drei Ursa-
chen von Leistungsabweichungen zu einem Vergütungsanspruch durch 
den AN führen. Erstens eine durch den AG gewünschte Änderung der be-
auftragten Leistung. Dabei wünscht sich der AG mehr oder weniger oder 
eine andere Art an Leistung als gegenüber der vertraglich vereinbarten 
Leistung, OBERNDOFER bezeichnet dies, als gewillkürte Planungsände-
rung. Zweitens ist eine Änderung der vereinbarten Leistung aufgrund des 
vom AG beigestellten Bodens (inkl. Grundwasser, Bergwasser, Einbau-
ten, kontaminiertes Erdreich) zwingend erforderlich. Drittens entstehen 
                                                   
124 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 1f; vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim 

Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 2017, S 21 f.; vgl Böker, L.; Vertrags-
recht und Claimmanagement, 1996, S 5; vgl Reister, D.; Nachträge beim Bauvertrag, 4. Aufl, 2018, S 225 

125 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 21 
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Mehrkosten (durch Bauzeitverschiebung, Produktivitätsverlust, Forcie-
rung usw) zufolge einer Änderung sonstiger Umstände, welche der Risi-
kosphäre des AG (zB Behinderungen, Ablaufänderungen, Terminände-
rungen) zuzuordnen ist. OBERNDORFER126 unterscheidet dabei in sach-
liche, terminliche und finanzielle Claims. Erfüllt ein Vertragspartner seine 
vertraglichen Pflichten nur mangelhaft oder nicht ist von sachlichen Claims 
zu sprechen. Terminliche Claims entstehen, wenn ein Vertragspartner 
seine vertraglichen Pflichten nicht zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt 
nachkommt. Aus den sachlichen oder terminlichen Claims entstehen in 
Folge finanzielle Claims. 

Basierend auf BÖKER 127  leiten MÜLLER/STEMPKOWSKI128  ab, dass 
Forderungen durch einen Vertragspartner gestellt werden können, wenn 
ein Vertragspartner aufgrund vertraglicher Regelungen eine Änderung der 
Leistung fordert oder die Vertragsabwicklung durch Ursachen, die der Ri-
sikosphäre des anderen Vertragspartners entstammen, gestört wird oder 
ein Vertragspartner seine vertraglichen Pflichten nicht oder nur mangel-
haft erfüllt und kein Einvernehmen über die Berechtigung einer Forderung 
dem Grunde und der Höhe nach vorhanden ist.129 So sind Forderungen 
im wesentlichen Ansprüche, welche aus dem Sachverhalt einer Abwei-
chung gegenüber den Vertragsgrundlagen resultieren. Dabei kann ein An-
spruch aus den folgenden typischen Sachverhalten abgeleitet werden:130 

 Leistungsänderungen 

 Leistungsstörungen 

 Verzug 

 Baumängel 

 Bauschäden 

 Unklare Verträge 

Zeitlich können Claims in allen Projektphasen auftreten. MÜL-
LER/STEMPKOWSKI untergliedern deren zeitliches Auftreten angelehnt 
an die Projektphasen entsprechend der ÖNORM B 1801 in Claims die ur-
sächlich aus der Angebots- und Ausschreibungsphase, der Ausführungs-
phase und der Phase des Projektschlusses entstammen.131 

                                                   
126 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 

2017, S 22 f 

127 Vgl Böker, L.; Vertragsrecht und Claimmanagement, 1996, S 5 

128 Vgl Müller, K; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 1f 

129 Vgl ebd, S 1f; vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagen-
vertrag, 3. Aufl, 2017, S 22; vgl Böker, L.; Vertragsrecht und Claimmanagement, 1996, S 5 

130 Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 1 

131 Vgl ebd, S 4 
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In weiterer Folge identifizieren MÜLLER/GOGER folgende in der Praxis 
auftretende Hauptkonfliktursachen bei Bauprojekten, welche zu Störun-
gen und damit zu Forderungen führen:132 

 eine unzureichende Leistungsbeschreibung,  

 die Vereinbarung nicht auskömmlicher Preise für die Bauleistun-
gen,  

 die Vereinbarung nicht ausreichender Bauzeiten,  

 eine unzureichende zeitliche Abstimmung der Bauablaufe durch 
AG und/oder AN,  

 eine verspätete Auftragserteilung durch den AG,  

 die fehlenden Zeiträume für eine geordnete Arbeitsvorbereitung,  

 die fehlerhaften Dispositionen des Auftragnehmers (zB bei der 
Personal-, Material- und Gerätedisposition),  

 eine unzureichende oder mangelhafte Leistungserbringung durch 
den Auftragnehmer,  

 die fehlerhafte und mangelhafte Ausschreibungs- und Ausfüh-
rungsplanung von Bauprojekten („Formulierungsrisiko“, zB Rich-
tigkeit beigestellter Gutachten, Plane, ausgeschriebener Mengen), 
Planlieferverzug und oftmalige Planänderungen,  

 zahlreiche Leistungsänderungen durch den AG,  

 mangelhafte Mitwirkung des Auftraggebers (zB durch fehlende 
Koordination anderer Subunternehmer/Professionisten, fehlende 
Entscheidungen),  

 außergewöhnliche Witterungsverhältnisse,  

 die mangelnde operative Baustellenerfahrung des Baustellenper-
sonals,  

 eine oftmals fehlende baubetriebliche und technische Expertise 
der Projektbeteiligten,  

 die Überfrachtung der Baustellen mit externen Projektbeteiligten,  

 eine Unzahl an Besprechungen ohne konkrete Besprechungser-
gebnisse,  

 mangelnde Entscheidungsbefugnisse auf der operativen Baustel-
lenebene sowie  

 eine völlige Überregulierung der Baubranche und der Baustelle 
durch – oftmals in sich widersprüchliche – gesetzliche, normative 
und vertragliche Vorgaben. 

                                                   
132 Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S 6f 
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Derartige Forderungen sind einerseits in ihren baubetrieblich-bauwirt-
schaftlichen Auswirkungen auf Bauzeit, Kosten und Qualität und anderer-
seits in ihren baurechtlichen Auswirkungen, abzuleiten aus dem Vertrag 
und der jeweiligen Anspruchsgrundlage, darzulegen.133 So ist die Darle-
gung der durchaus komplexen Sachverhalte grundsätzlich interdisziplinär. 
KROPIK134 unterteilt eine Forderung in zwei Aspekte, einerseits in einen 
rechtlichen Aspekt hinsichtlich der Anspruchsgrundlage und andererseits 
in einen bauwirtschaftlichen Aspekt hinsichtlich der Anspruchshöhe. Nur 
wenn beide Aspekte hinlänglich betrachtet werden, kann eine Forderung 
durchgesetzt werden. So muss die zutreffende Anspruchsgrundlage der 
Forderung dargelegt, die dazu notwendigen Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllt und ein zutreffender Nachweis der Anspruchshöhe nach geführt 
sein.135 

Auswirkungen von Leistungsabweichungen sind nach KODEK et al in pri-
märe, sekundäre und tertiäre Auswirkungen zu unterscheiden. Primäre 
Auswirkungen werden unmittelbar durch eine Leistungsabweichung ver-
ursacht und sind direkt messbar. Dazu zählen Mehrkosten aufgrund einer 
geänderten Arbeitszeit (Überstunden, Schichtarbeit oder Nachtarbeit), die 
Umsetzung des Arbeitsplatzes, Witterungseinflüsse und Mengenänderun-
gen. Sekundäre Auswirkungen sind Überlagerungen und Wechselwirkun-
gen von primären Auswirkungen. Diese entstehen indirekt durch die Leis-
tungsabweichung und sind nur schwer messbar. Dazu zählen Leistungs-
verluste aufgrund einer geänderten Arbeitszeit, Einarbeitungseffekte, 
kurze Dispositionszeiten, nicht optimale Partiestärke und nicht optimale 
Abschnittsgrößen. Tertiäre Auswirkungen betreffen den Geschäftsbetrieb 
des Unternehmens. Dazu zählen die Nachteilsabgeltung, Entfall von Ge-
schäftsgemeinkosten, Mehrkosten bei Baustellengemeinkosten und Bau-
zinsen.136 

Für den Nachweis der Auswirkungen ist nach KODEK et al ein möglichst 
genauer Einzelnachweis wünschenswert. Jedes Ereignis ist in seinen 
Auswirkungen detailliert zu erfassen. 137 Der Einzelnachweis ist jedoch 
baupraktisch nur schwer durchführbar und als unrealistisch zu bewer-
ten.138 Die unterschiedlichen Ursachen von Abweichungen und die Kom-

                                                   
133 Vgl Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S 8 

134 Vgl Kropik, A.; Bauvertrags- und Nachtragsmanagement, 2014, S 563 

135 Vgl ebd, S 563 

136 Vgl Kodek et al; Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017, S 98 ff 

137 Vgl ebd, S 102 

138 Vgl Tautschnig, A.; Mösl, M.; Ein bauwirtschaftliches Modell zur kalkulatorischen Ermittlung von Folgekosten aufgrund 
von Planlieferverzug, bauaktuell, März 2016, 47; vgl Schneider, E.; gestörter Bauablauf: Aufgabenstellung und Lösungs-
ansätze aus bauwirtschaftlicher Sicht (Teil 1), bauaktuell, Sep 2015, S 175 u 179 f, vgl Kletečka in bauaktuell 03.2018, S 
56, vgl Roquette/Launann, Dichter Nebel bei Bauzeitclaims, BauR 2005, S 1829; vgl Hussian; Die Behauptungs- und 
Beweislast bei Mehrkostenforderungen, in FS 40 Jahre Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft, 2009, S 251 
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plexität des Bauablaufes lassen oft eine eindeutig abgrenzbare Zuord-
nung zu der jeweiligen Risikosphäre der Vertragsparteien nicht zu.139 Die-
ser kann daher aus baupraktischer Sicht durch einen repräsentativen Ein-
zelnachweis für primäre Auswirkungen ersetzt werden.140 Dem gegenüber 
steht der Globalnachweis. Dieser basiert auf globalen Kennwerten des 
Vertrages, welche in einem Soll-Sollte-Ist Vergleich gegenübergestellt 
werden. Dabei kommt es lediglich zu einer numerischen Analyse der Ab-
weichung und zu keiner konkreten Darlegung der Kausalität der Abwei-
chung. Die reine globale Nachweisführung, basierend auf einem Soll-
Sollte-Ist ohne Darlegung der Kausalität, ist für die Ermittlung von Mehr-
kosten nur in Ausnahmefällen heranzuziehen.141 

Für die Ermittlung der Forderung der Höhe nach ist das Preisniveau des 
Vertrages zu berücksichtigen. Somit sind die Preiskomponenten für deren 
Bestimmung aus dem Vertrag abzuleiten. Dieses Prinzip wird als subjek-
tive Äquivalenz142 bezeichnet. In der Branche hat sich dafür der Leitspruch 
„guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis“ 
etabliert.143 

Die im Vertrag vereinbarten Preiskomponenten beruhen idR auf den 
Preisgrundlagen des Vertrages, diese müssen jedoch nicht zwingend zu 
den gewählten Preiskomponenten führen. Wird nun ein Anspruch gestellt, 
müssen die Preiskomponenten durch den Anspruchsteller bewiesen wer-
den.144 

Nach OBERNDORFER hat die Bestimmung der Preiskomponenten dar-
über hinaus unter den folgenden Randbedingungen, statt zu finden: 

 Der Rentabilitätsvermutung der Arbeitskalkulation 

 Optimierungsvermutung der Arbeitsvorbereitung 

Nach der Rentabilitätsvermutung gilt, dass ein Unternehmen nicht mehr 
aufwenden möchte als unbedingt notwendig. So bilden realistische Werte 
die Grundlage der Arbeitskalkulation eines Unternehmens.145 

                                                   
139 Stempkowski, R.; Wallner-Kleindienst, S.; Wiesner, W.; Ermittlung der MKF der Höhe nach; in Müller, K.; Stempkowski, 

R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 446 

140 Vgl Kodek et al; Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017, S 102 

141 Vgl ebd, S 104 

142 Vgl Karasek, G.; Die Preisbasis und die Preisgrundlagen des Vertrages in bauaktuell 07.2012; vgl die Lehre und Recht-
sprechung zur Vertragsanpassung wegen Irrtums: lm Wege der Vertragsanpassung ist die gestörte subjektive Äquivalenz 
wiederherzustellen. Angemessene Vergütung im Sinne des S 872 ABGB ist nicht Schadenersatz, sondern Anpassung 
des Vertrages an die wahren Gegebenheiten (Apathy/Riedler in Schwimann, ABGBT, § 872 Rz 3; Rummel in Rummel, 
ABGBT, § 872 Rz 5l OGH 7. 2. 1973, 5 Ob 14/73, JBI 1974, 144, 22.2. 1995, 3 Ob 564/94) und bei der Preisminderung 
(vgl Koziol/Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts [2006] 159; OGH 2.9. 1980, 5 Ob 573/80;9.6. 1981,5 Ob 768/80; 
10. 11. 1981, 5 Ob 592/81, SV 4/1984, 29; 6. 4. 1989, 7 Ob 554/89;26.3. 1996, 1 Ob 2012/96f; 19. 5. 1998, 1 Ob 32/98g). 

143 Vgl Duve, H.; Preisfortschreibung und angemessener Preis, in bauaktuell, Juli 2012; vgl Karasek, G.; Die Preisbasis und 
die Preisgrundlagen des Vertrages, in bauaktuell, Juli 2012 

144 Vgl Karasek, G.; Die Preisbasis und die Preisgrundlagen des Vertrages, in bauaktuell, Juli 2012 

145 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 106; vgl Kapellmann, K.; Schiffers, K.; Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag 1, 2000, RZ 1573 
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Die Optimierungsvermutung der Arbeitsvorbereitung besagt, dass der ge-
wählte Ressourceneinsatz entsprechend der Umstände der Leistungser-
bringung, sprich den gegebenen Randbedingungen der Baustelle, optimal 
durch den Unternehmer gewählt wurde. Jegliche Änderung des Ressour-
ceneinsatzes verursacht erhöhte Produktionskosten.146 

Grundsätzlich gilt, dass der AN seine Forderung dem AG möglichst zeit-
nah in prüffähiger Form vorlegt. Dabei ist es das Ziel des Claim-Manage-
ment, einen Claim in verständlicher und nachvollziehbarer Art darzulegen. 
Es muss daher eine Unterscheidung der Art der Leistungsabweichung und 
der damit anzuwendenden Anspruchsgrundlage getroffen werden. Die 
Auswirkungen der Abweichung sind vollständig zu erfassen und die Er-
mittlung der Anspruchshöhe muss aus dem Vertrag ableitbar und beweis-
bar sein.147 

So erfordert die erfolgreiche Bearbeitung von MKF detailliertes Wissen 
und Erfahrung auf technischem, baubetrieblichem, rechtlichem und bau-
wirtschaftlichem Gebiet. Eine für alle beteiligten Vertragsparteien gütliche 
Behandlung bedarf daher einer interdisziplinären bzw holistischen Heran-
gehensweise.148 

In Deutschland kann nach REISTER ebenfalls in grundsätzlich drei Kom-
plexe, bei denen Änderungen auftreten können, unterschieden werden:149 

 beim vertraglich vereinbarten Bauwerk, d. h. bei dem, was gebaut wer-
den soll (Material: Beton statt Mauerwerk; Qualität: Stütze rund statt 
eckig; Umfang: zusätzliche Wände),  

 bei den Randbedingungen der Erstellung, d. h., unter welchen Umstän-
den die geschuldete Leistung erbracht werden soll (geänderter Bauab-
lauf, Änderung des Bauverfahrens, geänderte Baustelleneinrichtungs-
bedingungen) sowie  

 bei der Bauzeit (verzögerter bzw. beschleunigter Bauablauf, andere 
Jahreszeit, andere Lohn- und/oder Materialpreisperiode). 

Dabei setzt REISTER150 diese Ursachen in Abhängigkeit zu ihrer jeweili-
gen Anspruchsgrundlage. So ist eine mangelhafte Leistungsbeschreibung 
ein Verstoß gegen die Grundsätze des § 7 VOB/A (fehlende bzw fehler-
hafte Beschreibung der Leistung). Eine Verletzung der Mitwirkungspflicht 
des AG ist zu differenzieren in Bereitstellungspflichten, Koordinierungs-
pflichten, Anordnungs- und Überprüfungspflichten und führt gemäß §§ 3 
und 4 VOB/B zu einem Anspruch. Eine Anordnung des AG ist entweder 
aufgrund individueller Wünsche des AG bzw aufgrund von Anordnungen 

                                                   
146 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 

2017, S 106 

147 Vgl Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S 8; vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und 
alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 2017, S 49 f 

148 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 19 

149 Reister, D.; Nachträge beim Bauvertrag 4. Aufl, 2018, S 227 

150 Vgl ebd, S 225 



Thematische Einführung 

 39 

der Erfüllungsgehilfen des AG (technologische bzw behördliche Anord-
nungen) erfolgt und führt ebenfalls zu einem Anspruch. Schließlich sind 
alle nicht in den vorherigen Kategorien inkludierten Einflüsse unter der Ka-
tegorie „sonstige Einflüsse“ zu subsummieren. Diese sind von keinem Ver-
tragspartner zu vertreten (zB Streik und Aussperrung, höhere Gewalt, un-
abwendbare und unvorhersehbare Umstände, Witterungseinflüsse, mit 
denen nicht gerechnet werden konnte). 

Nach KAPELLMANN et al geht eine „Nachtragsforderung“ auf eine Dis-
krepanz zwischen der ursprünglich vereinbarten Leistung und der tatsäch-
lich erbrachten Leistung zurück.151 Erst wenn das tatsächlich durchge-
führte Bau-Ist vom vertraglich vereinbarten Bau-Soll abweicht, besteht ein 
Anspruch auf die Änderung der vertraglich bedungenen Vergütung. Es ist 
daher zunächst das Bau-Soll und das Bau-Ist zu definieren und vorlie-
gende Abweichungen zu analysieren.152 Die bloße Abweichung führt je-
doch noch nicht zu einem Anspruch auf Vergütungsänderung. Zusätzlich 
ist zu klären ob eine Bau-Soll-Bau-Ist-Abweichung aus dem „Risikobe-
reich des Auftraggebers stammt.153 Änderungen in Folge eigener Fehler 
oder die im Bereich des eigenen vertraglichen Risikos liegen, führen zu 
keinem Anspruch und sind vom Verursacher selbst zu tragen.154 Dabei 
können Vergütungsansprüche auf folgende Ursachen zurückgeführt wer-
den:155 

 Vergütungsansprüche bei mangelhaft definiertem Bau-Soll 

 Vergütungsansprüche bei mangelhaft definiertem Vergütungs-Soll 

 Mengenabweichung 

 AG angeordnete, geänderte oder zusätzliche Leistung 

 Baugrundrisiko 

 Ansprüche auf zusätzliche Vergütung gem § 2 Abs 9 VOB/B 

 Sonderfall: Ansprüche auf zusätzliche Vergütung nach § 4 VOB/B 

 Vergütungsansprüche bei verringerter oder entfallenen Leistun-
gen 

Die Abweichungen vom ursprünglich geschuldeten Leistungsinhalt, wel-
che zu einer Forderung einer Vergütungsänderung führt, ist konkret bau-

                                                   
151 Vgl Kapellmann, K.; Schiffers, K-H; Markus, J.; Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, Band 1: 

Einheitspreisvertrag, 2017, S 3 

152 Vgl ebd, S 297 

153 Vgl ebd, S 300; vgl BGH „Schürmannbau/Hagedorn II“, BauR 1997, 1022; BGH, BauR 1990, 210, 211; näher Rdn. 709 
ff., 849, 1249 - 1252, 1345 - 353, 1368; Bd. 2, Rn. 1091. Den Begriff „Risikobereich" verwendet die VOB/B in § 6 Abs. 2 
lit a, dazu Rdn. 1249. 

154 Vgl ebd, S 300 

155 Vgl übergeordnete Kapitel in ebd 
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ablaufbezogen darzustellen und für die jeweilige Behinderung ist ein adä-
quat-kausaler Zusammenhang zwischen Ursache und Auswirkung der 
einzelnen Behinderungen aufzustellen.156 Dies gelingt aufgrund der Viel-
zahl an Ursachen und Verursachern, sowie der Komplexität des Bauab-
laufes in einem solch detaillierten Ausmaß jedoch nur selten.157 

So werden Abweichungen bis dato weitestgehend durch eine theoretische 
Fortschreibung des ursprünglich geplanten Bauablaufes hin zu einem stö-
rungsmodifizierten Bauablauf analysiert und zugehörige Mehrkosten auf 
Basis der gestörten Ist-Zeiträume ermittelt. 

Nach LANG/RASCH können vier verschiedene Änderungen des tatsäch-
lichen Bauablaufes gegenüber dem Bau-Soll identifiziert werden.158 

 Aus der Sphäre des AG resultierende Störungen 

 Aus der Sphäre des AN resultierende Störungen 

 Vom Auftragnehmer bewirkte Beschleunigungen, die vom Auftrag-
geber angeordnet wurden 

 Vom Auftragnehmer bewirkte Beschleunigungen, die vom Auftrag-
geber nicht angeordnet wurden 

Zielsetzung bei der Bearbeitung einer Forderung muss sein, einerseits 
eine ausreichend plausible Nachweiseführung durchzuführen und ande-
rerseits aufbauend auf jener die Höhe des Anspruches realistisch zu quan-
tifizieren. Da Abweichungen jedoch aus unterschiedlichen Arten von Ur-
sachen und Verursachern entstammen, wird zu dessen Bearbeitung eine 
systematische Vorgehensweise gefordert. In einem mehrstufigen Schema 
soll eine valide Darlegung des Sachverhaltes erörtert werden. Ein solches 
Nachweis-Schema soll in erster Linie eine baubetriebliche Ausarbeitung 
darstellen.159 

Mit dem Berliner Protokoll wurde jüngst durch den DVP (Deutscher Ver-
band für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.) 
ein Modell zur interdisziplinären Problembewältigung im Nachtragsma-
nagement durch unterschiedliche Projektbeteiligte entwickelt (siehe Abb. 
16). Dabei geht es in erster Linie um die Abgrenzung der Leistung der 
Beteiligten beim Nachtragsmanagement und deren Interaktion. So ist dies 
in Deutschland ein erster Vorschlag für ein kompetenzbasiertes Rollen-
verständnis in Anlehnung an die in Deutschland geltenden Leistungsbil-
der.160 

                                                   
156 BGH 21.03.2002 (VII ZR 224/00) 

157 Vgl Lang, A.; Rasch, D.; Die baubetrieblichen Probleme bei Bauverzögerungen und Leistungsänderungen, in Vygen, K.; 
Joussen, E.; Lang, A.; Rasch, D.; Bauverzögerung und Leistungsänderung, 7. Aufl, Werner Verlag, 2015, S 493 

158 Ebd, S 495 

159 Vgl ebd, S 499 

160 Vgl Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e V; Berliner Protokoll zur interdis-
ziplinären, kompetenzbasierten Zusammenarbeit im Nachtragsmanagement, 2021; S 3-7 
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Abb. 16: Schnittstellen und Verantwortlichkeiten im Nachtragsmanagement 
nach dem „Berliner Protokoll“161 

Nach einer Behinderungsanzeige und Anmeldung von Mehrkosten durch 
den AN ist von jenem ein Nachtrag mit erforderlichen Nachweisen vorzu-
legen. Die bauseitige Nachtragsprüfung und -bewertung erfolgt aufseiten 
der Objektüberwachung (in Österreich der Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) 
gleichzusetzen) und der Objektplanung bzw der Fachplanung. Dieser 
kommt ebenso die Aufgabe der Dokumentation des Bauablaufes und der 
Prüfung etwaiger Auswirkungen auf den Bauablauf, sowie der Fortschrei-
bung des Terminplanes zu. Der Projektsteuerung obliegt die Fortschrei-
bung des Kosten- und Terminrahmens, der Überprüfung der Nachtrags-
prüfung, der Mitwirkung bei der Durchsetzung von Vertragspflichten und 
vor allem der Koordinierung der Beteiligten am Nachtragsprozess. Dem 
AG kommt die Aufgabe zu, die Beteiligten zu beauftragen und bei Bedarf 
juristischen und baubetrieblichen Beistand zu konsultieren und schließlich 
den Nachtrag zu beauftragen. Wird eine juristische und baubetriebliche 
                                                   
161 Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e V; Berliner Protokoll zur interdiszipli-

nären, kompetenzbasierten Zusammenarbeit im Nachtragsmanagement, 2021; S 4 
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Beratung hinzugezogen, ist es die Aufgabe der Projektsteuerung, diese 
zu koordinieren.162 

Die im Berliner Protokoll angeführten Leistungen der jeweiligen Beteiligten 
und deren Vertrags- und Koordinationsbeziehung sind als Handlungsemp-
fehlungen zu verstehen und sind situativ an die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen eines Projektes zu adaptieren.163 

3.1.1 Normative Randbedingungen 

In Österreich regelt das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) „die 
Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen, wie beispielsweise im Ei-
gentums- und Besitzrecht, im Personenrecht, im Familienrecht, im Erb-
recht und im Vertrags- und Schadenersatzrecht.“164 So finden sich im 
ABGB auch für Bauvorhaben die grundsätzlichen gesetzlichen Vertrags-
bestimmungen. Im speziellen betrifft dies die im ABGB zum Werkvertrag 
zugehörigen Paragrafen. Jene sind im ABGB als dispositiv gekennzeich-
net und werden idR für die individuellen Bedürfnisse des Projektes und 
der Vertragsparteien angepasst. 

ZB regeln in Österreich für die Bauwirtschaft eigens konzipierte Werkver-
tragsnormen bauvertragliche Bestimmungen tiefergreifend. Im Allgemei-
nen bedeutet Norm „Regel“. Normen sind anerkannte und offiziell be-
schlossene, allgemeingültige veröffentlichte Regeln. Nach EN 45020 ist 
eine Norm ein „Dokument, das mit Konsens erstellt und von einer aner-
kannten Institution angenommen wurde und das für die allgemeine und 
wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien oder Merkmale für Tätig-
keiten oder deren Ergebnisse festlegt, wobei ein optimaler Ordnungsgrad 
in einem gegebenen Zusammenhang angestrebt wird.“165 Auf internatio-
naler Ebene werden Normen von der ISO (International Organisation for 
Standardisation) erarbeitet. Es besteht jedoch keine Verpflichtung interna-
tionale Normen auf nationaler Ebene zu übernehmen. Auf europäischer 
Ebene werden Normen für Mitgliedsstaaten der EU und EFTA durch das 
CEN (Comité Européen de Normalisation) erarbeitet. Dem CEN sind 
sämtliche nationale Normungsinstitute der Mitgliedsstaaten zugehörig. 
Die erarbeiteten europäischen Normen sind grundsätzlich in den Normen-
werken der Mitgliedsstaaten zu integrieren. Auf nationaler Ebene bildet 
das Bundes-Verfassungsgesetz unter Art. 10 Abs 1 Z 5, das Normenge-

                                                   
162 Vgl Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e V; Berliner Protokoll zur interdis-

ziplinären, kompetenzbasierten Zusammenarbeit im Nachtragsmanagement, 2021; S 5 f 

163 Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e V; Berliner Protokoll zur interdiszipli-
nären, kompetenzbasierten Zusammenarbeit im Nachtragsmanagement, 2021; S 7 

164 Vgl https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/A/abgb.html; Letztzugriff 06.02.2021 

165 EN 45020:2007 – Normung und damit zusammenhängende Tätigkeiten - Allgemeine Begriffe 

https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/A/abgb.html
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setz von 1971 und die Geschäftsordnung des Österreichischen Nor-
mungsinstituts die Rechtsgrundlage für nationale Normen bzw ÖNOR-
MEN. Durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen ist in Österreich das 
Österreichische Normungsinstitut alleinberechtigt NORMEN herauszuge-
ben.166 

Speziell für Bauleistungen werden durch das Österreichische Normungs-
institut eigens für die Bedürfnisse der Bauwirtschaft konzipierte Werkver-
tragsnormen herausgegeben. Dies ist einerseits die ÖNORM B 2110 „All-
gemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen“ und andererseits die 
ÖNORM B 2118 „Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen 
unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großpro-
jekten“. Diese beiden Regelwerke bilden die Anspruchsgrundlage für For-
derungen auf Seiten der Normen. 

3.1.1.1 Der Bauvertrag als Werkvertrag und daraus abzuleitende An-
sprüche 

Grundsätzlich ist der Bauvertrag ein Werkvertrag nach Abs 1 ABGB 
§ 1151.167 Der Werkvertragsnehmer verpflichtet sich einem Werkbesteller 
ein Werk gegen Entgelt zu erbringen. Der Werkvertragsnehmer ist nach 
§ 1165 ABGB selbständig für sich und die Erfüllung des Werkes verant-
wortlich. Das Entgelt wird nach ABGB § 1170168 „Entrichtung des Entgelts“ 
mit Fertigstellung fällig, es wird jedoch den Vertragsparteien die Möglich-
keit einberaumt eine vorschüssige oder anteilsmäßige Zahlung zu verein-
baren. 

Der Werkvertrag nach ABGB sieht prinzipiell keine Änderung des Vertra-
ges vor. Der Werkvertragsnehmer ist daher nicht verpflichtet, andere als 
im Vertrag vorgesehene oder zusätzliche Leistungen zu erbringen. Wird 
eine solche erbracht, kann die gesetzliche Regelung ABGB § 1152169 her-
angezogen werden, wonach ein angemessener Preis als bedungen gilt. 
Unter einem angemessenen Preis170 wird verstanden, was der Werkver-
tragsnehmer unter ähnlichen Umständen als Vergütung erzielen könnte. 

                                                   
166 Vgl Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, 3 Aufl, 

2016, S 1-3 

167 § 1151 ABGB Dienst- und Werkvertrag. „(1) Wenn jemand sich auf eine gewisse Zeit zur Dienstleistung für einen anderen 
verpflichtet, so entsteht ein Dienstvertrag; wenn jemand die Herstellung eines Werkes gegen Entgelt übernimmt, ein 
Werkvertrag.“ 

168 § 1170 ABGB Entrichtung des Entgelts. „In der Regel ist das Entgelt nach vollendetem Werk zu entrichten. Wird aber das 
Werk in gewissen Abteilungen verrichtet oder sind Auslagen damit verbunden, die der Unternehmer nicht auf sich ge-
nommen hat, so ist dieser befugt, einen verhältnismäßigen Teil des Entgelts und den Ersatz der gemachten Auslagen 
schon vorher zu fordern.“ 

169 § 1152 ABGB. „Ist im Vertrage kein Entgelt bestimmt und auch nicht Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt ein angemessenes 
Entgelt als bedungen.“ 

170 Vgl JBL 1995, 122; EvBl 1964, 401; Kropik, Der Sachverständige 1/1998 
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Im Falle des Unterbleibens der Ausführung des Werkes ist in ABGB 
§ 1168171 ein Anspruch der Vergütung geregelt. Unterbleibt die Ausfüh-
rung des Werkes durch Umstände auf Seiten des Werkbestellers, gebührt 
dem Werkvertragsnehmer das Entgelt. Jedoch muss der Werkvertrags-
nehmer zur Leistung bereit gewesen sein. Vom vereinbarten Entgelt wird 
dabei abgezogen, was sich der Werkvertragsnehmer aufgrund des Unter-
bleibens der Arbeit erspart hat. Dem Werkvertragsnehmer trifft die Oblie-
genheit etwaige Vermögensnachteile des Werkbestellers gering zu halten. 
Dem Werkbesteller trifft die Beweislast172 der anzurechnenden Posten. 

Falls ihm in Folge eines Umstandes aus der Sphäre des Werkbestellers 
durch Zeitverlust ein Nachteil173 erwuchs, gebührt dem Werkvertragsneh-
mer eine angemessene Entschädigung. Jedoch auch hier trifft den Werk-
vertragsnehmer die Obliegenheit, Vermögensnachteile des Werkbestel-
lers gering zu halten.174 Er muss somit alle Maßnahmen setzen, um Aus-
wirkungen so gering wie möglich zu halten. 

Es handelt sich dabei um einen verschuldensunabhängigen Erfüllungsan-
spruch. 175  Der Anspruch einer angemessenen Entschädigung bezieht 
sich auf Preise und nicht auf Kosten.176 

Wird ein Anspruch nach ABGB § 1168 angemeldet, ist sich die Rechts-
lehre uneinig, ob die Ermittlung der Anspruchshöhe nach Preisen auf Ba-
sis des Vertrages, also nach subjektiver Äquivalenz177, oder aber nach 
dem angemessenen Entgelt178 nach ABGB § 1152 stattzufinden hat. 

Der Anspruch daraus unterliegt einer dreijährigen Verjährungsfrist. ABGB 
§ 1168 stellt ein dispositives Recht dar. Vertragspartner können daher an-
derweitige Vereinbarungen, auch solche welche einen zusätzlichen Ent-
geltanspruch abbedingen, bestimmen.179 

Geht jedoch das Werk vor seiner Übernahme durch den Werkbesteller 
aufgrund eines bloßen Zufalls zugrunde, steht dem Werkvertragsnehmer 

                                                   
171 § 1168 ABGB Vereitelung der Ausführung „(1) Unterbleibt die Ausführung des Werkes, so gebührt dem Unternehmer 

gleichwohl das vereinbarte Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, die auf Seite des Bestellers 
liegen daran verhindert worden ist; er muß sich jedoch anrechnen, was er infolge Unterbleibens der Arbeit erspart oder 
durch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. Wurde er infolge solcher Umstände 
durch Zeitverlust bei der Ausführung des Werkes verkürzt, so gebührt ihm angemessene Entschädigung. (2) Unterbleibt 
eine zur Ausführung des Werkes erforderliche Mitwirkung des Bestellers, so ist der Unternehmer auch berechtigt, ihm zu 
Nachholung eine angemessenen Frist zu setzen mit der Erklärung, daß nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Ver-
trag als aufgehoben gelte.“ 

172 Vgl Kletečka, A.; Verwirrung um Mehrkostenforderungen und Beweislast, in bauaktuell 2/2018, S 52 f  

173 Vgl Kodek et al; Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017, S 28 

174 Vgl ebd, S 51 f 

175 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 408 

176 Vgl Berlakovits, C.; Karasek, G.; Der Kausalitätsnachweis bei Mehrkostenforderungen, bauaktuell, 3/2017, S 91 

177 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 406 ff 

178 Vgl Pochmarski, K.; Binder, V.: Die Mehrkostenforderung auf der Grundlage des Schadenersatzrechtes, in bauaktuell 
1/2013; S 18 

179 Vgl Barth, P.; Dokalik, D.; Potyka, M.; Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch. Samt den wichtigsten Nebengesetzen: 
mit der wichtigsten OGH-Judikatur im Überblick sowie weiterführende Anmerkungen und Verweisungen, 26 Aufl, 2018, S 
792 f 
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nach ABGB § 1168a180 kein Entgelt zu. Geht das Werk aufgrund der Bei-
stellung untauglichen Stoffes oder unrichtiger Anweisungen durch den 
Werkbesteller zugrunde, ist der Werkvertragsnehmer im Falle unterblie-
bener Warnung dafür verantwortlich. Dies entspricht einer Prüf- und Warn-
pflicht durch den Werkvertragsnehmer. 

Das beim Bauvertrag übliche Leistungsverzeichnis ist im Werkvertrag als 
Kostenvoranschlag zu verstehen.181 Im Falle unvorhergesehener Über-
schreitungen der Kosten ist zu unterscheiden, ob es sich um einen Werk-
vertrag mit oder ohne ausdrückliche Gewährleistung für seine Richtigkeit 
handelt. Es ist als äquivalent zum Pauschalpreisvertrag zu verstehen.182 
Die Beweislast, dass ein solcher vorliegt, obliegt dem Werkbesteller.183 
Trotz Gewährleistung der Richtigkeit sind jedoch Mehraufwendungen, 
welche der Sphäre des Werkbestellers zuzuschreiben sind, nicht ausge-
schlossen.184 Der Werkvertragsnehmer kann so unter folgenden Umstän-
den eine höhere Werklohnforderung geltend machen:185 

 Vertragliche Vorbehalte 

 Leistungsänderungen und zusätzliche Leistungen 

 Mehraufwendungen, die der Werkbesteller zu verantworten hat 

 Wegfall der Geschäftsgrundlage 

Liegt dem Werkvertrag nach Abs 1 ABGB § 1170a186 ein Kostenvoran-
schlag unter ausdrücklicher Gewährleistung für seine Richtigkeit zu-
grunde, steht in diesem Fall dem Werkvertragsnehmer auch bei unvorher-
gesehener Größe oder Überschreitung der Kosten keine Erhöhung des 
Entgeltes zu. Liegt dem Werkvertrag nach Abs 2 ABGB § 1170a jedoch 
keine ausdrückliche Gewährleistung zugrunde und eine beträchtliche 
Überschreitung der Kosten ist unvermeidlich, kann der Werkvertragsneh-
mer vom Vertrag zurücktreten. Der Werkvertragsnehmer hat dies unver-
züglich anzumelden, widrigenfalls verliert er sämtliche Ansprüche. Diese 
                                                   
180 ABGB § 1168a. „Geht das Werk vor seiner Übernahme durch einen bloßen Zufall zugrunde, so kann der Unternehmer 

kein Entgelt verlangen. Der Verlust des Stoffes trifft denjenigen Teil, der ihn beigestellt hat. Mißlingt aber das Werk infolge 
offenbarer Untauglichkeit des vom Besteller gegebenen Stoffes oder offenbar unrichtiger Anweisungen des Bestellers, 
so ist der Unternehmer für den Schaden verantwortlich, wenn er den Besteller nicht gewarnt hat.“  

181 Vgl Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S 83 

182 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2 Aufl; 2015, S 429 

183 Vgl Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, 3 Aufl, 
2016, S 635 

184 Vgl Barth, P.; Dokalik, D.; Potyka, M.; Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch. Samt den wichtigsten Nebengesetzen: 
mit der wichtigsten OGH-Judikatur im Überblick sowie weiterführende Anmerkungen und Verweisungen, 26 Aufl, 2018, S 
797 

185 Vgl Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, 3 Aufl, 
2016, S 635 

186 § 1170 ABGB. „(1) Ist dem Vertrage ein Kostenvoranschlag unter ausdrücklicher Gewährleistung für seine Richtigkeit 
zugrunde gelegt, so kann der Unternehmer auch bei unvorhergesehener Größe oder Kostspieligkeit der veranschlagten 
Arbeiten keine Erhöhung des Entgelts fordern. (2) Ist ein Voranschlag ohne Gewährleistung zugrunde gelegt und erweist 
sich eine beträchtliche Überschreitung als unvermeidlich, so kann der Besteller unter angemessener Vergütung der vom 
Unternehmer geleisteten Arbeit vom Vertrage zurücktreten. Sobald sich eine solche Überschreitung als unvermeidlich 
herausstellt, hat der Unternehmer dies dem Besteller unverzüglich anzuzeigen, widrigenfalls er jeden Anspruch wegen 
der Mehrarbeiten verliert.“ 
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Warnpflicht187 des Werkvertragsnehmers dem Besteller gegenüber be-
steht auch dann, wenn sich im Zuge der Ausführung herausstellt, dass ein 
zunächst unbekannter Fehler tatsächlich vorliegt. Der Werkvertragsneh-
mer muss alle Maßnahmen setzen, um den Fehler unwirksam zu machen 
oder, wenn dies besondere Kosten verursacht oder nicht aussichtsreich 
ist, den Werkbesteller von dem Fehler und dessen Folgen in Kenntnis set-
zen. Dem Werkbesteller bleibt es überlassen, von der Ausführung des 
Werkes abzusehen, seine Anweisungen abzuändern oder zurückzuzie-
hen. 

3.1.1.2 Der Bauvertrag als ÖNORM B 2110 bzw 2118 Vertrag und da-
raus abzuleitende Ansprüche 

Der Werkvertrag entsprechend dem Abs 1 ABGB § 1151 ist als allgemein-
gültiger Vertrag entwickelt worden und soll so möglichst viele Anwen-
dungsgebiete umfassen. Durch seinen dispositiven Charakter ist es mög-
lich Verträge mit spezifischen Merkmalen zu vereinbaren. Für die Bauwirt-
schaft speziell wurde vom österreichischen Normungsinstitut die ÖNORM 
B 2110 – Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen für Bau-
verträge – entwickelt und stellt eine Werkvertragsnorm dar. Werkvertrags-
normen sind objektiv188 und somit entsprechend ihrem Wortlaut, ohne au-
ßerhalb des Textes liegende Umstände gemäß § 914 ABGB189 auszule-
gen. Die ÖNORM B 2110 muss konkludent von den Vertragsparteien zum 
Vertragsbestandteil erhoben werden.190 Diese Norm fungiert anstelle indi-
vidueller Vertragsgestaltung als allgemeingültiges Vertragsmuster191 und 
findet in der Praxis die häufigste Anwendung. Die ÖNORM B 2110 hält 
grundlegend das Schriftformgebot fest.192 Die ÖNORM B 2118 – Allge-
meine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des 
Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten – dient als Äqui-
valent für Großprojekte. 

Entgegen dem Werkvertrag sieht die ÖNORM B 2110 unter Pkt 7.1193 sehr 
wohl ein einseitiges Änderungsrecht durch den AG vor. So kann der AG 

                                                   
187 Vgl RIS-Justiz RS0021741. 

188 Vgl OGH: 6 Ob 151/05g. 

189 § 914 ABGB Auslegungsregeln bey Verträgen. „Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem buchstäblichen Sinne des 
Ausdrucks zu haften, sondern die Absicht der Parteien zu erforschen und der Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung 
des redlichen Verkehrs entspricht.“ 

190 Vgl Wenusch, H.; Des einen Traum, des anderen Albtraum: Nachträge beim Bauwerkvertrag, in Baurechtliche Blätter 9, 
Heft 5/2006, S 174 

191 Vgl Seebacher, G.; Die ÖNORM B 2110 als „Haftungsfalle“ im Bauvertrag (Teil I), in Verbandszeitschrift Sachverständige, 
2013, S 65 

192 Vgl Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, 3 Aufl, 
2016, S 171 RZ 394 

193 ÖNORM B 2110 Pkt 7.1 Allgemeines. „Der AG ist berechtigt den Leistungsumfang zu ändern, sofern dies zur Erreichung 
des Leistungsziels notwendig und dem AN zumutbar ist. Mit dem vereinbarten Entgelt ist der Leistungsumfang, nicht 
jedoch das Erreichen des Leistungszieles abgegolten. Droht eine Störung der Leistungserbringung (zB Behinderung) 
oder ist eine solche eingetreten, hat jeder Vertragspartner alles Zumutbare aufzuwenden, um eine solche zu vermeiden 
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den Leistungsumfang ändern, jedoch nur, sofern es der Erreichung des 
Leistungszieles dient und dem AN zumutbar ist. Der AN andererseits ver-
fügt zwar im Sinne der Dispositionsfreiheit über seine Ressourcen, kann 
jedoch nicht einseitig Änderungen vornehmen. Darüber hinaus dürfen 
dem AG aufgrund der Dispositionsfreiheit keine Mehrkosten entstehen. So 
sind Mehrkosten aufgrund eines vorzeitigen Beginns194 ohne ausdrückli-
che Zustimmung durch den AG ausgeschlossen. Ebenso gilt dies für 
Mehrkosten aufgrund einer vorzeitigen Beendigung195 ohne ausdrückliche 
Zustimmung durch den AG. Im Falle einer Störung der Leistungserbrin-
gung hat jeder Vertragspartner alles Zumutbare aufzuwenden, um deren 
Auswirkungen so weit möglich abzuwehren, solange daraus keine Mehr-
kosten entstehen. 

Ereignisse, welche einen Anspruch mit sich ziehen sind entsprechend ih-
rer Risikosphäre (siehe Kap 3.1.2.5) zuzuordnen. Die ÖNORM B 2110 de-
finiert prinzipiell die Sphäre des AG196 unter Pkt 7.2.1 und die des AN197 
unter Pkt 7.2.2. 

Für einen Anspruch nach ÖNORM B 2110 Pkt 7.1 ist auf die ursprünglich 
dem Vertrag zugrunde liegende Preisbasis zurückzugreifen und nach 
Pkt 7.4.2198 sowohl eine Anpassung der Preise als auch neu zu berech-
nender Preise, nach jener zu ermitteln. So sollen Preiskomponenten, Men-

                                                   
oder deren Folgen so weit als möglich abzuwehren, sofern daraus keine Mehrkosten entstehen. Die in Folge einer Leis-
tungsabweichung erforderlichen Anpassungen (zB der Leistungsfrist, des Entgelts) sind in Fortschreibung des bestehen-
den Vertrages ehestens durchzuführen.“ 

194 ÖNORM B 2110 Pkt 6.1.3 Vorzeitiger Beginn der Leistung 

195 ÖNORM B 2110 Pkt 6.1.3 Vorzeitige Beendigung der Leistung 

196 ÖNORM B 2110 Pkt 7.2.1 Zuordnung zur Sphäre des AG. „Alle vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen (zB Aus-
schreibungs-, Ausführungsunterlagen), verzögerte Auftragserteilung, Stoffe (zB Baugrund, Materialien, Vorleistungen) 
und Anordnungen (zB Leistungsänderungen) sind der Sphäre des AG zugeordnet.  

Die Nichteinhaltung der Verpflichtung gemäß 4.2.1.3 geht zu Lasten des AG. Die Prüf- und Warnpflicht des AN gemäß 6.2.4 
bleibt davon unberührt.  

Der Sphäre des AG werden außerdem Ereignisse zugeordnet, wenn diese  

1) die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen objektiv unmöglich machen, oder  

2) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht in zumutbarer Weise abwendbar 
sind.  

Ist im Vertrag keine Definition der Vorhersehbarkeit von außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen oder Naturereignissen 
festgelegt, gilt das 10-jährliche Ereignis als vereinbart.“ 

197 ÖNORM B 2110 Pkt 7.2.2 Zuordnung zur Sphäre des AN. „Alle vom AN auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen zur 
Preisermittlung und Ausführung getroffenen Annahmen (Kalkulationsrisiko) sowie alle Dispositionen des AN sowie der 
von ihm gewählten Lieferanten und Subunternehmer sind der Sphäre des AN zugeordnet.  

Die Nichteinhaltung der Verpflichtung gemäß 4.2.1.4 geht zu Lasten des AN.  

Der Sphäre des AN werden insbesondere zugeordnet,  

1) alle Ereignisse, welche nicht unter 7.2.1 beschrieben sind oder  

2) zusätzliche Risiken, die sich aus Alternativangeboten (zB garantierte Angebotssumme) oder Abänderungsangeboten er-
geben. 

198 ÖNORM B 2110 Pkt 7.4.2 Ermittlung. „Ist mit einer Leistungsabweichung eine Verzögerung oder Beschleunigung der 
Ausführung verbunden, ist die Leistungsfrist entsprechend anzupassen, wobei auch die Folgen (zB Ausfall-Folgezeiten) 
und jahreszeitliche Umstände zu berücksichtigen sind.  

Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des Vertrages und – soweit möglich – unter sachgerechter Herleitung von 
Preiskomponenten (Preisgrundlagen des Angebotes) sowie Mengen- und Leistungsansätzen vergleichbarer Positionen 
des Vertrages zu erfolgen.“ 
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gen- und Leistungsansätze vergleichbarer Positionen herangezogen wer-
den. Tatsächliche Mehrkosten werden nicht herangezogen.199 KROPIK 
unterscheidet zwischen folgenden Preiskomponenten:200 

 Unverändert zu übernehmende Preiskomponenten 

 Anzupassende Preiskomponenten 

 Neue Preiskomponenten 

Unterschreitet die tatsächliche Leistung, durch Minderung oder Entfall von 
Teilen der Leistung, die Auftragssumme um 5 % und erwächst dem AN 
daraus ein Nachteil, hat der AG nach ÖNORM B 2110 Pkt 7.4.3201 diesen 
zu ersetzen. Einvernehmlich kann dieser Nachteil durch die Abgeltung der 
Geschäftsgemeinkosten für jenen Teil der Leistung abgedeckt sein. Der 
AN kann jedoch auch den Nachteil anderweitig herleiten. Die Beweisfüh-
rung obliegt dem AN.202 

Leistungen, welche außerhalb des Leistungsumfanges liegen und durch 
eine Störung der Leistungserbringung erforderlich werden, dürfen nach 
Erkennbarkeit, ohne schriftliche Zustimmung des AG nach ÖNORM 
B 2110 Pkt 7.5.1203 nicht aus- oder fortgeführt werden. Ausgenommen da-
von sind Leistungen bei Gefahr im Verzug. Solche hat der AG nach 
ÖNORM B 2110 Pkt 7.5.3204 anzuerkennen und zu vergüten. 

Für eine effiziente Vertragsabwicklung und Vermeidung von Rechtsstrei-
tigkeiten führt die ÖNORM B 2118 das Partnerschaftsmodell ein. Es sollen 
monatliche Partnerschaftssitzungen abgehalten werden. In der einer LA 
folgenden Partnerschaftssitzung ist eine MKF dem Grunde nach anzumel-
den. Findet keine Partnerschaftssitzung statt, ist die Forderung drei Mo-
nate ab Erkennbarkeit dem Grunde nach anzumelden. Die Forderung ist 
                                                   
199 Vgl Pochmarski, K.; Binder, V.: Die Mehrkostenforderung auf der Grundlage des Schadenersatzrechtes, in bauaktuell 

1/2013; S 18 f 

200 Kropik, A.; Bauvertrags- und Nachtragsmanagement, 2014, S 796. 

201 ÖNORM B 2110 Pkt 7.4.5 Nachteilsabgeltung. „Erwächst dem AN, bei Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 
5 %, durch Minderung oder Entfall von Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise oder durch  
andere Entgelte abgedeckt ist, hat der AG diesen Nachteil abzugelten.  

Dieser Nachteil kann einvernehmlich durch Vergütung des kalkulierten Anteils der Geschäftsgemeinkosten an den entfalle-
nen Leistungen abgegolten werden.  

Die Kosten von projektbezogenen erbrachten Vorleistungen, die nicht anderweitig zu verwerten sind, sind jedenfalls (unab-
hängig von der 5%-Grenze) abzugelten.“ 

202 Vgl Müller in Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 412 

203 ÖNORM B 2110 Pkt 7.5.1 „Leistungen, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind und durch eine Störung der Leis-
tungserbringung erforderlich werden, dürfen nach Erkennbarkeit, ausgenommen bei Gefahr im Verzug, ohne schriftliche 
Zustimmung des AG nicht aus- oder fortgeführt werden.  

Davon ausgenommen gilt, dass der AN nach Erkennen einer Störung der Leistungserbringung jedenfalls die mit dem AG 
einvernehmlich vor Ort als technisch erforderlich bestimmte Leistung zu erbringen hat.   

Der AG hat seine Entscheidung rechtzeitig bekannt zu geben. Trifft der AG keine Entscheidung, haftet er für die Folgen 
seiner Unterlassung.  

Der AN hat bei Wegfall der Störung der Leistungserbringung die Ausführung der Leistung ohne besondere Aufforderung 
unverzüglich wieder aufzunehmen.“ 

204 ÖNORM B 2110 Pkt 7.5.3 „Waren Leistungen zur Erreichung des Leistungszieles oder aus Gründen der Schadensmin-
derung notwendig und konnte die Zustimmung des AG wegen Gefahr im Verzug nicht rechtzeitig eingeholt werden, ist 
dem AG hiervon ehestens Mitteilung zu machen. Der AG hat solche Leistungen anzuerkennen und zu vergüten.“ 



Thematische Einführung 

 49 

spätestens drei Monate nach der Anmeldung dem Grunde nach in prüffä-
higer Form in einer Partnerschaftssitzung vorzulegen. Der Partner hat da-
raufhin die Forderung ebenfalls innerhalb von drei Monaten, zu prüfen.205 

3.1.1.3 Schadenersatz nach ABGB §§ 1293 ff 

Jeder Nachteil, welcher jemanden an Vermögen, Rechten oder seiner 
Person zugefügt ist unter § 1293 ABGB206  als Schaden definiert. Ein 
Schaden entspringt entweder aus einer widerrechtlichen Handlung oder 
Unterlassung eines Anderen oder aus purem Zufall. Dieser Schaden kann 
entweder willkürlich oder unwillkürlich zugefügt worden sein. Eine willkür-
liche Verursachung gründet sich aus einer bösen Absicht oder aus einem 
Mangel an Aufmerksamkeit. Beides wird unter § 1294 ABGB207 als Ver-
schulden definiert. Der Geschädigte ist nach Abs 1 § 1295 ABGB208 be-
rechtigt vom Beschädiger Ersatz des Schadens zu beanspruchen. Für ei-
nen solchen Schadenersatz sind jedoch vier Bedingungen notwendig:209 

 Eintritt eines Schadens 

 Kausalität 

 Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeitszusammenhang 

 Grad des Verschuldens 

Nur durch bloße Intention eines Beschädigers bzw bleibt durch solche 
Handlung ein Schaden aus, besteht kein Schadensersatzanspruch. Tritt 
ein Schaden ein, hat der Geschädigte den Kausalzusammenhang zwi-
schen schädigendem Ereignis und entstandenen Schaden zu bewei-
sen.210  Dem Beschädiger wiederum trifft die Beweislast 211  seiner Un-
schuld. Sind multiple schuldhafte Handlungen und Personen ursächlich 
für einen Schaden, haften die Beschädiger nach § 1302 ABGB solidarisch. 

                                                   
205 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 437 

206 § 1293 ABGB Schade. „Schade heißt jeder Nachtheil, welcher jemanden an Vermögen, Rechten oder seiner Person 
zugefüget worden ist. Davon unterscheidet sich der Entgang des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnlichen Laufe 
der Dinge zu erwarten hat.“ 

207 § 1294 ABGB Quellen der Beschädigung. „Der Schade entspringt entweder aus einer widerrechtlichen Handlung, oder 
Unterlassung eines Anderen; oder aus einem Zufalle. Die widerrechtliche Beschädigung wird entweder willkührlich, oder 
unwillkührlich zugefügt. Die willkührliche Beschädigung aber gründet sich theils in einer bösen Absicht, wenn der Schade 
mit Wissen und Willen; theils in einem Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit, oder aus Mangel der gehörigen 
Aufmerksamkeit, oder des gehörigen Fleißes verursachet worden ist. Beydes wird ein Verschulden genannt.“  

208 §1295 ABGB 1) von dem Schaden aus Verschulden; „(1) Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des 
Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der Schade mag durch Übertretung einer Ver-
tragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht worden sein. (2) Auch wer in einer gegen die guten Sitten 
verstoßenden Weise absichtlich Schaden zufügt, ist dafür verantwortlich, jedoch falls dies in Ausübung eines Rechtes 
geschah, nur dann, wenn die Ausübung des Rechtes offenbar den Zweck hatte, den anderen zu schädigen.“  

209 Vgl Lackner, H.: Schadenersatz am Bau, S 7 

210 OGH: RS0022686 

211 Vgl Grünwald, A.; Hauser, W.; Pasrucker, C.; Privates Wirtschaftsrecht, 7 Aufl, 2019, S 136 f 
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Bei einer solchen Solidarhaftung wird in folgende Kausalitätsformen un-
terschieden:212 

 Alternative Kausalität: Unklarheit über die Ursache bei mehreren 
möglichen schädigenden Ereignissen 

 Kumulative Kausalität: Unterschiedliche schädigende Ereignisse 
hätten jeweils für sich den Schaden verursachen können 

 Überholende Kausalität: Ein anderes Ereignis hätte zu einem spä-
teren Zeitpunkt den gleichen Schaden herbeigeführt. 

Nach § 1324 ABGB213 steht dem Beschädigten, im Falle eines Schadens 
aus böser Absicht oder aus auffallender Sorglosigkeit, volle Genugtuung 
und somit auch der entgangene Gewinn zu. Bei Unternehmensgeschäften 
steht dem Beschädigten nach § 349 UGB214 immer auch der entgangene 
Gewinn zu. Das Ausmaß eines Schadens ist dabei der Höhe nach aus 
dem konkreten Auftrag abzuleiten und umfasst somit die folgenden Kom-
ponenten:215 

 Direkt verursachte Kosten 

 Interne Kosten 

 Regelmäßig anfallende Kosten (zB zeitgebundene Baustellenge-
meinkosten) 

 Entfallene Deckung der Geschäftsgemeinkosten 

3.1.1.4 Irrtumsanfechtung nach ABGB §§ 871 ff 

Liegt einem Teil des Inhaltes der von einem Vertragspartner abgegebenen 
Erklärung ein Irrtum zugrunde, welcher einen wesentlichen Teil der Sache 
betrifft, entsteht nach Abs 1 § 871 ABGB216 keine Verbindlichkeit. Betrifft 
dieser Irrtum nicht einen wesentlichen Teil der Sache, bleibt nach § 872 

                                                   
212 Vgl Lackner, H.; Schadenersatz am Bau, S 10 ff 

213 § 1324 ABGB. „In dem Falle eines aus böser Absicht oder aus einer auffallenden Sorglosigkeit verursachten Schadens 
ist der Beschädigte volle Genugthung (Anm.: richtig: Genugthuung); in den übrigen Fällen aber nur die eigentliche Schad-
loshaltung zu fordern berechtiget. Hiernach ist in den Fällen, wo im Gesetze der allgemeine Ausdruck: Ersatz, vorkommt, 
zu beurtheilen, welche Art des Ersatzes zu leisten sey.“ 

214 § 349 UGB Schadenersatz. „Unter Unternehmern umfasst der zu ersetzende Schaden auch den entgangenen Gewinn.“  

215 Pochmarski, K.; Binder, V.: Die Mehrkostenforderung auf der Grundlage des Schadenersatzrechtes, in bauaktuell 1/2013; 
S 20 ff 

216 § 871 ABGB „(1) War ein Teil über den Inhalt der von ihm abgegebenen oder dem anderen zugegangenen Erklärung in 
einem Irrtum befangen, der die Hauptsache oder eine wesentliche Beschaffenheit derselben betrifft, worauf die Absicht 
vorzüglich gerichtet und erklärt wurde, so entsteht für ihn keine Verbindlichkeit, falls der Irrtum durch den anderen veran-
laßt war, oder diesem aus den Umständen offenbar auffallen mußte oder noch rechtzeitig aufgeklärt wurde. (2) Ein Irrtum 
eines Teiles über einen Umstand, über den ihn der andere nach geltenden Rechtsvorschriften aufzuklären gehabt hätte, 
gilt immer als Irrtum über den Inhalt des Vertrages und nicht bloß als solcher über den Bewegungsgrund oder den End-
zweck (§ 901).“ 
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ABGB217 der Vertrag aufrecht und nur für jenen Teil steht dem Irregeführ-
ten eine angemessene Vergütung zu. Somit ist zunächst zu klären, ob bei 
Vorliegen eines Irrtums, der Vertrag dennoch zustände käme. Liegt ein 
unwesentlicher Irrtum vor, hat der Irrende Recht auf Vertragsanpassung. 
Liegt ein wesentlicher Irrtum vor, hat der Irrende Recht auf Vertragsaufhe-
bung. 

Grundlegend wird in folgende drei Irrtümer unterschieden:218 

 Motivirrtum: bezieht sich auf Umstände außerhalb des Rechtsge-
schäftes 

 Geschäftsirrtum: beschreibt unrichtige Vorstellungen über den In-
halt des Rechtsgeschäftes 

 Erklärungsirrtum: einem Vertragspartner unterläuft ein Irrtum in 
seiner Erklärung 

Für Bauverträge kommen idR Geschäftsirrtümer in Frage. Grundsätzlich 
trägt jeder Vertragspartner das Risiko der Richtigkeit seiner eigenen An-
gaben, ein Kalkulationsirrtum bedingt nicht zwangsläufig einen Ge-
schäftsirrtum. Voraussetzung dafür ist, dass die Kalkulation Bestandteil 
des Vertrages ist und dient in beiderseitigem Einvernehmen als Ge-
schäftsbasis.219 Weiterhin ist zu klären, ob die Ansätze der Kalkulation 
branchenüblich sind. Schließlich ist auch zu prüfen, ob die Schutzwürdig-
keit des Irrenden über jener des Vertragspartners liegt. 

Anfechtbare Irrtümer sind:220 

 Wenn er durch den Vertragspartner veranlasst wurde 

 Wenn der Irrtum offenbar auffallen hätte müssen 

 Wenn der Irrtum noch rechtzeitig aufgeklärt werden konnte 

Die Irrtumsanfechtung hat ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
eine dreijährige Verjährungsfrist.221 Ein Ausschluss der Irrtumsanfechtung 
ist möglich, doch nicht für grob fahrlässige oder arglistig veranlasste Irrtü-
mer.222 Die Beweislast obliegt demjenigen der eine Vertragsanpassung 
begehrt. 

                                                   
217 § 872 ABGB. „Betrifft aber der Irrthum weder die Hauptsache, noch eine wesentliche Beschaffenheit derselben, sondern 

einen Nebenumstand; so bleibt der Vertrag, in so fern beyde Theile in den Hauptgegenstand gewilliget, und den Neben-
umstand nicht als vorzügliche Absicht erkläret haben, noch immer gültig: allein dem Irregeführten ist von dem Urheber 
des Irrthumes die angemessene Vergütung zu leisten.“ 

218 Barth, P.; Dokalik, D.; Potyka, M.; Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch. Samt den wichtigsten Nebengesetzen: mit 
der wichtigsten OGH-Judikatur im Überblick sowie weiterführende Anmerkungen und Verweisungen, 26 Aufl, 2018, S 592 
f 

219 Vgl Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S 74 ff 

220 Vgl Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, 3 Aufl, 
2016, S 502 

221 Vgl ebd, S 508 

222 Vgl ebd, S 509 
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Beruht ein Anspruch auf Irrtumsanfechtung ist für dessen Anspruchshöhe 
die relative Berechnungsmethode 223  anzuwenden. Dh Preise müssen 
nach der subjektiven Äquivalenz berechnet werden. Ein Abrücken von den 
vertraglichen Preisen ist nur dann möglich, sollte die wirtschaftliche Exis-
tenz des Irrenden gefährdet sein.224 

3.1.2 Begriffsdefinitionen 

Bau-Soll 

Die ÖNORM B 2110 definiert in Pkt 3.8225 den Leistungsumfang, das so-
genannte Bau-Soll. Darunter zu verstehen sind alle Leistungen des AN, 
welche aus dem Vertrag abzuleiten sind. Dem AG obliegt es, die von ihm 
gewünschte Leistung und die Umstände der Erbringung jener zu beschrei-
ben.226 Um ein entsprechendes Angebot legen zu können, müssen diese 
eindeutig und vollständig beschrieben sein. 

Bauziel 

Das Leistungsziel bzw Bauziel, definiert unter Pkt 3.9 der ÖNORM 
B 2110227, entspricht dem angestrebten Ergebnis des AG. Das Bauziel 
spiegelt somit die Vorstellung des AG wider. Idealerweise decken sich 
Bauziel und Bau-Soll. Jedoch gelingt es zumeist nicht das Bau-Soll dem-
entsprechend stark zu präzisieren. Es besteht daher zumeist eine Diskre-
panz zwischen dem Bauziel und dem Bau-Soll. Um das Bauziel zu errei-
chen, entsteht ein Bereich der Unsicherheit, welcher durch Leistungsän-
derungen definiert werden muss (siehe Abb. 17). 

                                                   
223 Vgl Pochmarski, K.; Binder, V.: Die Mehrkostenforderung auf der Grundlage des Schadenersatzrechtes, in bauaktuell 

1/2013, S 19 

224 Vgl ebd, S 18 f 

225 ÖNORM B 2110:2013. Pkt 3.8 Leistungsumfang; Bau-Soll. „alle Leistungen des Auftragnehmers (AN), die durch den 
Vertrag, zB bestehend aus Leistungsverzeichnis, Plänen, Baubeschreibung, technischen und rechtlichen Vertragsbestim-
mungen, unter den daraus abzuleitenden, objektiv zu erwartenden Umständen der Leistungserbringung, festgelegt wer-
den“ 

226 Vgl Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S 15 

227 ÖNORM B 2110:2013. Pkt 3.9 Leistungsziel. „der aus dem Vertrag objektiv ableitbare vom Auftraggeber (AG) angestrebte 
Erfolg der Leistungen des Auftragnehmers (AN)“ 
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Abb. 17: Unterschied Bau-Soll und Leistungsziel228 

3.1.2.1 Leistungsabweichung 

Kommt es zu einer Abweichung vom Bau-Soll, entsteht eine Leistungsab-
weichung (siehe Abb. 18). Diese tritt in Form einer Leistungsänderung o-
der einer Störung der Leistungserbringung auf. Eine Leistungsände-
rung229 ist dabei eine angeordnete Abweichung des Bau-Solls durch den 
AG. Entgegen dem Werkvertrag sieht die ÖNORM B 2110 unter Pkt 7.1230 
sehr wohl ein einseitiges Änderungsrecht durch den AG vor. So kann der 
AG den Leistungsumfang ändern, jedoch nur, sofern es der Erreichung 
des Leistungszieles dient und dem AN zumutbar ist. Hingegen stellt eine 
Störung der Leistungserbringung231 eine Abweichung dar, welche nicht 
auf das Verschulden des AN zurückzuführen ist. Zu den Leistungsabwei-
chungen hinzuzuzählen ist ebenfalls die Mengenänderung. 232  Diese 
kommt zu tragen, falls die angegebene Menge einer Einheitspreisposition 
um mehr als 20 % über- oder unterschritten wird. Auf Verlangen eines 

                                                   
228 Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S 23 

229 ÖNORM B 2110 Pkt 3.7.1 Leistungsänderung. „Leistungsabweichung, die vom Auftraggeber (AG) angeordnet wird. Bei-
spiele sind vom AG angeordnete Qualitätsänderungen.“ 

230 ÖNORM B 2110 Pkt 7.1 Allgemeines. „Der AG ist berechtigt den Leistungsumfang zu ändern, sofern dies zur Erreichung 
des Leistungsziels notwendig und dem AN zumutbar ist. Mit dem vereinbarten Entgelt ist der Leistungsumfang, nicht 
jedoch das Erreichen des Leistungszieles abgegolten. Droht eine Störung der Leistungserbringung (zB Behinderung) 
oder ist eine solche eingetreten, hat jeder Vertragspartner alles Zumutbare aufzuwenden, um eine solche zu vermeiden 
oder deren Folgen so weit als möglich abzuwehren, sofern daraus keine Mehrkosten entstehen. Die in Folge einer Leis-
tungsabweichung erforderlichen Anpassungen (zB der Leistungsfrist, des Entgelts) sind in Fortschreibung des bestehen-
den Vertrages ehestens durchzuführen.“ 

231 ÖNORM B 2110 Pkt 3.7.2 Leistungsstörung. „Leistungsabweichung, deren Ursache nicht aus der Sphäre des Auftragneh-
mers (AN) stammt und die keine Leistungsänderung ist. Beispiele sind vom Leistungsumfang abweichende Baugrund-
verhältnisse sowie Vorleistungen oder Ereignisse, wie Behinderungen, die der Sphäre des Auftraggebers (AG) zugeord-
net werden.“ 

232 ÖNORM B 2110 Pkt 7.4.4 Mengenänderung ohne Leistungsabweichung. „Bei Über- oder Unterschreitung der im Vertrag 
angegebenen Menge einer Position mit Einheitspreis um mehr als 20 % ist über Verlangen eines Vertragspartners ein 
neuer Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge unter Berücksichtigung der Mehr-/Minderkosten zu vereinba-
ren, wenn dies kalkulationsmäßig auf bloße Mengenänderung (unzutreffende Mengenangaben ohne Vorliegen einer Leis-
tungsabweichung) zurückzuführen ist. Dieses Verlangen ist dem Grunde nach ehestens nachweislich geltend zu machen. 
Die Ermittlung des neuen Einheitspreises hat gemäß 7.4.2 zu erfolgen.“ 
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Vertragspartners kann für jene Position ein neuer Einheitspreis unter Fort-
schreibung des Vertrages angepasst werden. 

 
Abb. 18: Leistungsabweichungen: Leistungsänderung und Störung der Leis-
tungserbringung233 

3.1.2.2 Nachtragswesen bzw Claim-Management 

Nachtragswesen bzw CM definiert die Bearbeitung von Ansprüchen234 in-
folge von Leistungsabweichungen. Ein Claim als solcher ist ein strittiger 
Anspruch einer Partei über einen Sachverhalt, der zu einer Anpassung 
des Vertrages führt.235 Ziel des CM ist es, Ansprüche aus Leistungsabwei-
chungen zu erkennen, zu quantifizieren und diese einzufordern, bzw An-
sprüche von Vertragspartnern anzuerkennen oder abzuwehren.236  

In jeder Phase eines Bauprojekts, sowohl in der Ausschreibungs-, der An-
gebots-, der Ausführungsphase, sowie bei der Übergabe können Claims 
bzw MKF entstehen. Die Bearbeitung jener ist interdisziplinär und bringt 
technische und bauwirtschaftliche, sowie rechtliche Fragestellungen mit 
sich (siehe Abb. 19).237 Sie stellen zumeist eine Schnittstelle zwischen 
Bauwirtschaft und Jurisprudenz dar. 

                                                   
233 Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 293 

234 Vgl ebd, S 1 f 

235 Vgl Lechner, H.: AntiClaimManagement (ACM), Schriftenreihe Heft 27, 2009, S 4 

236 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 5 f 

237 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 3 
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Abb. 19: Claim-Management als Querschnittsfunktion zwischen Bauwirtschaft 
und Recht238 

Je nach Strategie des jeweiligen Vertragspartners kann ein aggressives, 
defensives und konstruktives CM verfolgt werden (siehe Abb. 20). Bei ag-
gressivem CM wird bewusst die Strategie der Gewinnmaximierung ver-
folgt. Demnach birgt aggressives CM ein hohes Konfliktpotenzial. WERKL 
spricht über Risikoaffinität239 des Vertragspartners. Defensives CM hinge-
gen verfolgt einen konservativen Ansatz und soll deeskalierend wirken. 
Eine zu starke Risikoaversion240 birgt jedoch die Gefahr, dass ein An-
spruch verloren gehen kann bzw dem AN kein Ersatz von entstandenen 
Kosten droht. Konstruktives CM basiert schließlich auf Fairness, einer klar 
definierten Risikoverteilung und einer sachlichen Abwicklung von MKF. Es 
werden keine überhöhten Forderungen gestellt bzw Abzüge vorgenom-
men. Eine effektive und effiziente Bearbeitung steht im Vordergrund. 

                                                   
238 Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 2 

239 Vgl Werkl, M.; Risiko- und Nutzenverhalten in der Bauwirtschaft – Eine entscheidungstheoretische Betrachtung im insti-
tutionenökonomischen Kontext, 2013, S 94 

240 Vgl ebd, S 95 
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Abb. 20: Strategien von Claim-Management241 

CM kann durch unternehmenseigene oder unternehmensfremde Verant-
wortliche betrieben werden, es wird von internem oder externem CM242 
gesprochen. Bei internem CM wird dieses durch den Bauleiter vor Ort oder 
durch eigene Stabstellen durchgeführt. Gerade bei KMUs wird idR CM 
durch den Bauleiter betrieben. So hat dieser neben seinen Aufgaben der 
Projektabwicklung zusätzlich noch CM durchzuführen. Der Vorteil liegt da-
rin, dass dem Bauleiter sämtliche Projektinformationen zukommen. Der 
Nachteil liegt jedoch in der möglichen fachlichen und kapazitiven Überfor-
derung des Bauleiters.243 Auch muss der etwaige Interessenskonflikt244 
berücksichtigt werden. Der Bauleiter vor Ort steht in direkter Zusammen-
arbeit mit dem AG und seinen Erfüllungsgehilfen. Wird das Arbeitsumfeld 
durch einen aus dem CM entstandenen Konflikt getrübt, kann dies Einfluss 
auf den Bauablauf haben. Größere Unternehmen besitzen zumeist eine 
eigene Stabstelle für CM. Vorteil jener ist, dass diese fachlich dafür aus-
gerichtet ist und somit keine kapazitiven Probleme hat. Auch unterliegt sie 
keinem Interessenskonflikt, ist diese doch losgelöst von der Projektab-
wicklung. Die Stabstelle kann durch Anforderung des Bauleiters oder 
durch laufende Projektevaluierungen tätig werden.245 Nachteilig kann sich 

                                                   
241 Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 8, Weiterentwickelung von Oberndorfer, W.; 

Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 2017, S 45 

242 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 14 

243 Vgl ebd, S 16 

244 Vgl ebd, S 15 f 

245 Vgl ebd, S 16 
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eine etwaige Informationsasymmetrie auf das Ergebnis auswirken. Prob-
lematisch jedoch ist es, wenn diese Stabstelle ergebnisorientiert handelt 
und so ein aggressives CM verfolgt.246 Dies kann unmittelbaren Einfluss 
auf den Bauablauf haben. Bei externem CM wird dies durch externe Spe-
zialisten durchgeführt. Externe Experten verfügen über ein spezifisches 
rechtliches und bauwirtschaftliches Know-how und haben einen kritisch 
objektiven Zugang zu den vorliegenden Sachverhalten. Die Darlegung je-
nes muss letztendlich der Prüfung durch den AG und seiner Erfüllungsge-
hilfen und im Zweifelsfall einer gerichtlichen Prüfung standhalten.247 

3.1.2.3 Vorgang bei Auftreten einer Leistungsabweichung 

Nach Auftreten einer Leistungsabweichung sind bis zum Erreichen eines 
endgültigen Verhandlungsergebnisses über dessen zeitliche und mone-
täre Auswirkungen eine Vielzahl an Handlungen, welche je nach Umfang 
der Leistungsabweichung ein langes Verfahren mit sich bringen, zu set-
zen. Für diese Vorgangsweise existiert eine Vielzahl an Modellen. So tei-
len MÜLLER/STEMPKOWSKI den Vorgang in zehn Schritte.  

                                                   
246 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 17 

247 Vgl ebd, S 17 
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Abb. 21: Schritte zur Abwicklung einer MKF248 

Grundsätzlich ist der erste Schritt bei der Bearbeitung einer Leistungsab-
weichung deren Identifikation. Eine Leistungsabweichung muss zunächst 
rechtzeitig erkannt werden, um entsprechende Maßnahmen ergreifen und 
um einen vertraglichen Anspruch auf Mehrkosten und -zeit ableiten zu 
können. Es sind dabei ebenso eine Analyse der Ursache, sowie eine Zu-
ordnung zur jeweiligen Risikosphäre vorzunehmen. Dies dient zur Über-
prüfung, ob überhaupt ein Anspruch gegenüber dem Vertragspartner be-
steht. 

Anschließend sollen die Folgen der Abweichung abgeschätzt werden. Ab 
Kenntnis einer Überschreitung von Kosten oder Terminen oder einer Än-
derung des Bau-Solls249 muss der AN unverzüglich dem Vertragspartner 
jene Abweichung mitteilen. Dies geschieht mit der unter ÖNORM B 2110 
Pkt 7.3.2250 definierten „Anmeldung dem Grunde nach“. 

                                                   
248 Abb in Anlehnung an ebd, S 10 

249 Vgl Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S 30 f 

250 ÖNORM B 2110 Pkt 7.3.2 „Erkennt ein Vertragspartner, dass eine Störung der Leistungserbringung (zB Behinderung) 
droht, hat er dies dem Vertragspartner ehestens mitzuteilen sowie die bei zumutbaren Auswirkungen auf den Leistungs-
umfang darzustellen. Sobald ein Vertragspartner erkennt, dass die Störung der Leistungserbringung weggefallen ist, hat 
er dies dem Vertragspartner ehestens mitzuteilen. Von der Wiederaufnahme der ungestörten Leistungserbringung hat 
der AN den AG ehestens zu verständigen. Liegt eine Störung der Leistungserbringung vor, ist ein Anspruch auf Anpas-
sung der Leistungsfrist und/oder Entgelts dem Grunde nach ehestens nachweislich anzumelden.“ 
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Nach der Anmeldung dem Grunde nach, folgt der Schritt der Anmeldung 
der Höhe nach. Ab jenem Zeitpunkt zu dem der Vertragspartner einen 
ausreichenden Kenntnisstand zur Quantifizierung der Auswirkungen der 
Leistungsabweichung besitzt, ist eine solche ehestmöglich durchzuführen. 
Ein wesentliches Hauptaugenmerk bei der Quantifizierung der MKF sollte 
auf die Nachvollziehbarkeit gelegt werden. Die Anmeldung der Höhe nach 
wird durch den AN beim AG oder seinen Erfüllungsgehilfen eingereicht 
und anschließend von diesen geprüft. Ist diese dem Grunde nach nach-
vollziehbar und deren Höhe plausibel, kann die MKF effizient und effektiv 
geprüft und in einem letzten Schritt, der Verhandlung, freigegeben wer-
den. Kommt es zu einer Einigung wird eine Vertragsanpassung vorgenom-
men. 

 
Abb. 22: Ablaufdiagramm bei Leistungsabweichungen251 

Je nachdem, ob es sich um eine Leistungsänderung oder Störung handelt, 
sollte möglichst unterschiedlich vorgegangen werden. KARASEK emp-
fiehlt in seinem Modell252 zur Wahrung der Rechtsansprüche (siehe Abb. 
23), dass bei Auftreten einer Leistungsstörung unverzüglich der AG ver-
ständigt werden sollte, unabhängig davon, ob das störende Ereignis aus 
der Sphäre des AN oder des AG stammt. Erst zu einem sehr weit späteren 
Zeitpunkt, nach der Ermittlung der durch die Störung verursachten Mehr-
kosten, sollte eine Zuordnung zur jeweiligen Risikosphäre getroffen wer-
den. 

                                                   
251 Abbildung in Anlehnung Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 95 

252 Vgl Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, 3 Aufl, 
2016, S 513 
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Abb. 23: Wahrung der Rechtsansprüche253 

3.1.2.4 Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts 

Generell besteht bei Leistungsabweichungen ein Anspruch auf Anpas-
sung254 der Leistungsfrist und/oder des Entgelts. Voraussetzung dafür ist, 
dass der AN seinen Anspruch angemeldet und eine MKF in prüffähiger 
Form vorgelegt hat. In dieser MKF hat der AN die Leistungsabweichung 
zu beschreiben und darzulegen. Er hat zu beweisen, dass die Abweichung 
aus der Sphäre des AG stammt. Im Falle einer Leistungsänderung reicht 
ein Hinweis auf die Anordnung jener aus. 

                                                   
253 Abbildung in Anlehnung an Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werk-

vertragsnorm, 3 Aufl, 2016, 513 

254 ÖNORM B 2110 Pkt 7.4.1 Voraussetzungen. „Bei Leistungsabweichungen besteht ein Anspruch des AN auf Anpassung 
der Leistungsfrist und/oder des Entgelts, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind:  

1) Der AN hat die Forderung auf Vertragsanpassung angemeldet.  

2) Der AN hat eine MKF (Zusatzangebot) in prüffähiger Form vorgelegt. Dabei ist zu beachten:  

Der AN hat die Leistungsabweichung zu beschreiben und darzulegen, dass die Abweichung aus der Sphäre des AG stammt. 
Die erforderliche Dokumentation ist beizulegen. Eine Chronologie ist anzustreben. Ist die Ursache der Leistungsabwei-
chung eine Leistungsänderung, reicht ein Hinweis auf die Leistungsanordnung und die Darlegung der Änderung aus. Eine 
darüber hinausgehende Nachweisführung dem Grunde nach ist in diesem Fall nicht erforderlich. Erforderlich ist eine 
nachvollziehbare Darlegung der Auswirkungen auf die Leistungserbringung.  

Die gleiche Vorgangsweise für die Vertragsanpassung gilt sinngemäß, wenn der AG Forderungen aus einer Leistungsabwei-
chung stellt.“ 
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Abb. 24: Überblick für die Nachweisführung255 

3.1.2.5 Sphärentheorie 

Grundlegend werden in Österreich Risiken den unterschiedlichen Ver-
tragsparteien zugeordnet, den sogenannten Sphären. Die Zuordnung er-
folgt durch den § 1168a ABGB, der Pkt 7.2.1 der ÖNORM B 2110 bzw 
2118 oder ist aus dem Vertrag ableitbar. Es existieren drei Sphären, die 
Sphäre des AG, die Sphäre des AN und eine neutrale Sphäre (siehe Abb. 
25). Bei Auftreten einer Leistungsabweichung regelt die Sphärentheorie 
die Zuordnung zur jeweiligen Sphäre und somit die Ansprüche gegenüber 
dem jeweiligen Vertragspartner. Es trägt jeder das monetäre Risiko wel-
cher seiner Sphäre256 entstammt. Daher ist es für die Einreichung von 
MKF essenziell LA entsprechend ihrer Sphäre zuzuordnen, um daraus ei-
nen Anspruch abzuleiten.257 Die ÖNORM und das ABGB regeln diese Zu-
ordnung auf unterschiedliche Weise. 

                                                   
255 Eigene Darstellung nach Duve, H.; Nachweis von Bauablaufstörungen in Heck, D.; Lechner, H.; 1. Grazer Baubetriebs- 

und Baurechtsseminar, Behandlung und Nachweisführung von Mehrkostenforderungen; 2008, S 48 

256 Vgl Müller, K.; Goger, G.; Der gestörte Bauablauf, 2016, S 29 f 

257 Vgl Gonschorek, L.; Planungs- und Bearbeitungsaufwand bauausführender Unternehmen aufgrund geänderter und zu-
sätzlicher Leistungen – Streitvermeidung im Zuge der Abwicklung technischer Nachträge. Dissertation Schriftenreihe Heft 
53, 2013, S 22 f 
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Abb. 25: Sphärentheorie258 

Spährentheorie gemäß ABGB  

Entsprechend dem § 1168a ABGB259  ist festgelegt, dass die neutrale 
Sphäre prinzipiell dem AN zuzuordnen ist. Dennoch hat der AN einen Ent-
geltanspruch, wenn der AG unzureichende Materialien oder Pläne bzw 
Anweisungen gegeben hat und das Werk infolgedessen unter geht. 

Sphärentheorie gemäß ÖNORM B 2110 Pkt 7.2.1 

Im Gegensatz dazu verortet die ÖNORM B 2110 unter Pkt 7.2.1 die neut-
rale Sphäre ausschließlich in der Sphäre des AG. 

Somit besitzt die Sphärentheorie keinen eigenständigen Erkenntnis-
wert260, sondern ist nach der vertraglich vereinbarten Aufteilung des Risi-
kos zu verstehen. Ist ein Risiko keinem der Vertragspartner zuordenbar, 
so obliegt dieses, demjenigen, welcher das Risiko mit geringerem Auf-
wand beherrschen kann.261 

3.1.2.6 Anspruchsverlust 

Falls ein Anspruch zu spät angemeldet wurde oder es versäumt wurde, 
diesen anzumelden, verliert gemäß ÖNORM B 2110 Pkt 7.4.3262 derjenige 
seinen Anspruch in jenem Umfang, in dem die Einschränkung der Ent-
scheidungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil führte. Über Umstände, die 
ohnedies bekannt sind oder bekannt sein müssten, muss jedoch nicht auf-
geklärt werden.263 Dh hat der AN es verabsäumt oder zu spät seinen An-

                                                   
258 Abbildung in Anlehnung Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 230 

259 §1168a ABGB „Geht das Werk vor seiner Übernahem durch einen bloßen Zufall zugrunde, so kann der Unternehmer kein 
Entgelt verlangen. Der Verlust des Stoffes trifft denjenigen Teil, der ihn beigestellt hat. Mißlingt aber das Werk infolge 
offenbarer Untauglichkeit des vom Besteller gegebenen Stoffes oder offenbar unrichtiger Anweisungen des Bestellers, 
so ist der Unternehmer für den Schaden verantwortlich, wenn er den Besteller nicht gewarnt hat.“  

260 Vgl Kletečka, A.; Schauer, M.; ABGB-ON Kommentar zu § 1168 ABGB, RZ 4 

261 Vgl ebd, RZ 8 f. 

262 ÖNORM B 2110 Pkt 7.4.3 Anspruchsverlust. „Bei einem Versäumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust in dem Umfang 
ein, in dem die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil führt.“ 

263 OGH 4 Ob 558/81 
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spruch bei offensichtlichen Ereignissen, bei denen der AG keine Wahlfrei-
heit besitzt, angemeldet, verliert er diesen nicht, außer der AG hätte die 
Leistung gänzlich abbestellt.264 Tritt ein Anspruchsverlust ein, kommt es 
zu einer „Objektivierung“265 des Schadens. Der AN muss dem AG den 
Schaden ersetzen, den der AG sich bei einer anderweitigen Disposition 
erspart hätte. Mengenänderungen sind in der Praxis nicht immer sofort 
erkennbar, daher ist dem Begriff „ehestens“ in einem solchen Fall nicht 
allzu große Bedeutung beizumessen. 266  Eine verspätete Geltendma-
chung führt nicht zu einem Anspruchsverlust.267 Die Beweislast für die 
rechtzeitige Anmeldung einer MKF obliegt dem AN, die Beweislast für ei-
nen eingetretenen Nachteil infolge der verspäteten oder versäumten An-
meldung dem AG.268 

3.1.2.7 Prüf- und Warnpflicht 

Nach ÖNORM B 2110 Pkt 6.2.4.1269 obliegt dem AN eine Prüf- und Warn-
pflicht. Von dieser Prüfung sind vom AG zur Verfügung gestellten Ausfüh-
rungsunterlagen, erteilte Anweisungen, beigestellte Materialien und bei-
gestellte Vorleistungen umfasst. Erkennt der AN rechtzeitig ein drohendes 
Risiko hat er den AG unverzüglich darüber zu informieren. Er ist hierbei 
auch verpflichtet, so bald als möglich, einen Verbesserungsvorschlag zu 
unterbreiten.270 Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Prüfung durch 
den AN so bald wie möglich und auf Grund der ihm zumutbaren Fach-
kenntnis zu erfolgen hat. Es sind allerdings keine umfangreichen, tech-
nisch schwierigen oder kostenintensive Untersuchungen vorzunehmen. 
Ebenso ist es nicht erforderlich, Sonderfachleute für derartige Prüfungen 
beizuziehen. Die geschuldete Sorgfalt bei Erfüllung dieser Pflichten ist im 
Verhältnis zu den für das konkrete Vorhaben zu erwartenden Fähigkeiten 
eines durchschnittlichen AN zu bewerten. Jedenfalls gilt, je komplexer ein 
Projekt, desto höher sind die Anforderungen an die Fähigkeiten des AN. 
Das bedeutet, je komplexer ein Projekt, desto größere Sorgfaltspflichten 
                                                   
264 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 438 

265 Wenusch, H.: ÖNORM B 2110 Bauwekvertragsrecht, 2. Aufl, 2011, Rz 176. 

266 Vgl Krasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm; Rz 1358. 

267 Vgl Hussian in Weselik, N.; Hussian, W.; Der österreichische Bauprozess, 2 Aufl, 2009, S 142 

268 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 440 

269 ÖNOM B 2110 Pt 6.2.4.1 „Der AN hat die Pflicht, die ihm vom AG  

1) zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen,  

2) erteilten Anweisungen,  

3) beigestellten Materialien und  

4) beigestellten Vorleistungen  

so bald wie möglich zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt 
erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem AG unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.“ 

270 Vgl Hussian in Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 280 
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bei der Prüfung treffen den AN. Der OGH hat diesbezüglich festgestellt, 
dass Prüf- und Warnpflichten nicht überspannt werden und nur im Rah-
men der eigenen Leistungspflicht bestehen dürfen.271 Jedoch kann eine 
Verletzung der Prüf- und Warnpflicht zu einem Verlust des Werklohnan-
spruches führen.272 

Vor Vertragsabschluss besteht eine stark eingeschränkte Prüf- und Warn-
pflicht.273 Es ist dem AN nicht zumutbar, die ihm vom AG übergebenen 
Unterlagen bereits vor Vertragsabschluss einer detaillierten Überprüfung 
auf etwaige Fehler zu unterziehen und somit die eigentliche Arbeit des 
AG, nämlich Ausschreibungsunterlagen sorgfältig zu erstellen, zu über-
nehmen. Es ergibt sich aber eine schadenersatzrechtliche Aufklärungs-
pflicht daraus, dass der Auftraggeber darauf vertrauen kann, dass ihm 
Fehler mitgeteilt werden, die einem fachkundigen Bieter in der Angebots-
frist auffallen müssen.274 Nach stRsp kann sie freilich als Ausfluss der In-
teressenwahrungspflicht des Werkunternehmers bereits vor Vertragsab-
schluss bestehen, allerdings in sehr eingeschränktem Ausmaß.275 Der AN 
ist somit nicht gefordert, in der kurzen Phase der Angebotsfrist kostspie-
lige und aufwändige Untersuchungen anzustellen, um sich selbst taugli-
che Angebotsgrundlagen zu erarbeiten. Die vorvertragliche Prüf- und 
Warnpflicht ist daher in Form einer Aufklärungspflicht nur in einem sehr 
eingeschränkten Ausmaß gegeben. Die Aufklärungspflicht bezieht sich je-
denfalls nur auf Ausschreibungsmängel, die dem AN offenbar auffallen 
müssen. Allgemein gilt, je qualifizierter der AG und der Bieter, desto ge-
ringer sind die wechselseitigen Aufklärungspflichten. Da sich der Bieter in 
der Angebotsphase hauptsächlich auf die Kalkulation beschränkt, ist auch 
jede allenfalls bestehende Prüfpflicht des Bieters kalkulationsbezogen zu 
interpretieren.276 

Liegt eine Verletzung der Prüf- und Warnpflicht vor, sind von einem allen-
falls entstandenen Schaden jene Kosten abzuziehen, welche auch bei 
ordnungsgemäßer Warnung entstanden wären, sogenannte Sowiesokos-
ten.277 

                                                   
271 OGH 4 Ob 539/94. 

272 OGH 2 Ob 170/71 = SZ 45/75. 

273 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 56 f 

274 Vgl Kurz, T.; Prüf- und Warnpflicht für Bieter bei Ausschreibungen?; Österreichische Bauzeitung vom 15.06.2018. 

275 OGH 15.2.1990 8 Ob 579/90, JBl 1990, 656 (Dullinger) = ecolex 1990, 409; 26.1.1995, 8 Ob 1587/94; 10.5.1994, 4 Ob 
539/94, ecolex 1994, 675; 11.5.1993, 1 Ob 550/93, JBl 1994, 174 (M. Gruber) = ecolex 1993, 518 (Wilhelm); 29.1.1992, 
1 Ob 628/91, ecolex1992, 316 (Wilhelm) = JBl 1992, 784 uva. 

276 Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 59 

277 Vgl Wenusch, H.; Nochmals: Sowiesokosten, ecolex Nov 2011, S 991 „Als „Sowiesokosten“ werden im Allgemeinen jene 
Kosten bezeichnet, die die Herstellung eines mangelfreien – dh auch vollständigen – Werkes von vornherein erfordert 
hätte und die daher vom Besteller zu tragen sind …“ 
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3.1.2.8 Kausalität (Ursachen-Wirkungs-Prinzip) 

Eine Ursache (Handlung) bringt eine konkrete eingetroffene Wirkung (Er-
folg) mit sich. Das dazugehörige Proverbia-iuris lautet Conditio sine qua 
non. Dh zunächst ist zu beweisen, dass eine (Nicht-)Handlung bzw ein 
Umstand (Ursache) von Seiten des Bestellers oder aus dessen Sphäre 
kommend, kausal für eine Leistungsabweichung (Wirkung) verantwortlich 
ist (siehe Abb. 26). In Deutschland wird von der anspruchsbegründeten 
Kausalität gesprochen.278 So ist der Kausalzusammenhang zwischen ei-
nem Ereignis und der Auswirkung, darzulegen. 

 
Abb. 26: Ursachen-Wirkungs-Prinzip279 

Es ist eine Beweisführung, die den Zusammenhang der Störung und der 
konkreten Auswirkung zeigt, darzulegen. Entsprechend KODEK280 sollen 
bei kumulierenden Störungen, aufgrund der juristischen Erfordernis, jede 
für sich einzeln betrachtet und dargelegt werden. Eine detaillierte bauab-

                                                   
278 Vgl Kletečka, Verwirrung um Mehrkostenforderungen und Beweislast, in bauaktuell, 03.2018, S 57; vgl Baschlebe, An-

sprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen, 2015, S 65; vgl Lang, A.; Rasch, D.; ein in Deutschland 
anerkanntes Kausalitätsnachweisverfahren für die Aufarbeitung von gestörten Projektabläufen, S 66 f 

279 Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 93 

280 Vgl Kodek, G.; Plettenbacher, W.; Der Werklohnergänzungsanspruch bei Abweichungen der Bauzeit nach § 1168 ABGB, 
in bauaktuell 01/2018, S 8 
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laufbezogene Darstellung ist zwingend für den zu erbringenden Kausali-
tätsnachweis.281 Jedoch muss der Aufwand für die Dokumentation in Re-
lation zu den entstandenen MK und der Auftragssumme bleiben.282 

In Deutschland ist auch die Darlegung der „anspruchsausfüllende Kausa-
lität“ zwingend erforderlich (siehe Abb. 27). Dabei muss für die Geltend-
machung von zeitlichen und monetären Folgen, die Verbindung jener mit 
den Auswirkungen, welche von einem störenden Ereignis herrühren, be-
legt werden. In Österreich wird die anspruchsausfüllende Kausalität nur 
gelegentlich angewandt bzw bezieht sich diese auf die Ermittlung der 
Höhe des Nachtrags. 

 
Abb. 27: Anspruchsbegründende und -ausfüllende Kausalität283 

Prinzipiell gilt, dass eine Leistungsabweichung nur dann zu einer MKF 
führt, wenn tatsächlich Kosten entstanden sind. BERLAKOVITS/KARA-
SEK284 vermerken, dass zwischen Leistungsabweichung und monetären 
und zeitlichen Anspruch der kausale Zusammenhang zu beweisen ist. 

                                                   
281 BGH Urteil vom 21.03.2002, VII ZR 224/00 

282 Vgl Lang, A.; Rasch, D.: Kausalitätsnachweisverfahren für die Aufarbeitung von gestörten Projektabläufen, in bauaktuell 
2/2017, S 66 

283 Darstellung in Anlehnung nach Lang, A.; Rasch, D.: Kausalitätsnachweisverfahren für die Aufarbeitung von gestörten 
Projektabläufen, in bauaktuell 2/2017, S 67 f 

284 Vgl Berlakovits, C.; Karasek, G.; Der Kausalitätsnachweis bei Mehrkostenforderungen, bauaktuell, 3/2017, S 89 f 
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3.1.2.9 Beweismaß 

Grundsätzlich hat der Anspruchsteller seinen Anspruch darzulegen und 
zu beweisen. Der Anspruchsteller trägt die sogenannte Beweislast für das 
tatsächliche Vorliegen des Sachverhaltes.285 Dieses Prinzip wird Rosen-
berg’sche Beweislastregel genannt.286 In Österreich als auch in Deutsch-
land gilt grundsätzlich in einem Zivilrechtsverfahren als Regelbeweismaß 
der Vollbeweis. Die Beweiswürdigung erfolgt durch eine Wahrscheinlich-
keitsbetrachtung der Validität der dargelegten Beweise. Für den Vollbe-
weis wird eine hohe Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt. Die Einschätzung 
der Wahrscheinlichkeit stellt dabei keine objektive Größe dar, sondern 
liegt im Ermessen des entscheidenden Richters unter Berücksichtigung 
der objektiven Umstände des Anlassfalles.287 

Praktisch ist dies schwierig darzulegen, vor allem bei Planlieferverzü-
gen288 oder multikausalen Störungen. Die Erfahrung zeigt, dass eine Stö-
rung idR eine bauablaufbezogene Folge hat. So kann für den Kausalzu-
sammenhang auch eine vereinfachte Beweisführung durchgeführt wer-
den, wenn etwa gestützt auf Erfahrungssätze eine formelhafte Verknüp-
fung zwischen dem Ereignis und dessen Auswirkung und der Höhe des 
Anspruches herleitbar ist.289 Diese Beweiserleichterung wird durch den 
sogenannten „Prima-facie-Beweis“ oder Anscheinsbeweis repräsen-
tiert. 290  Der Anscheinsbeweis entspricht einer „Überwiegenden Wahr-
scheinlichkeit“.291 Eine Beweiserleichterung292 für die Ermittlung der Höhe 
des Anspruchs kann gewährt werden, wenn die Ermittlung nicht möglich 
oder nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist (§ 273 Abs. 
1 ZPO). Ist dies der Fall kann die Höhe des Anspruches durch eine Scha-
densschätzung vorgenommen werden.293 

3.2 Ursachen von Leistungsabweichungen 

Die erste Teilvorstudie behandelt die Ursachen von Leistungsabweichun-
gen und deren Auswirkungen. Dabei soll untersucht werden aus welchem 
                                                   
285 Vgl Kodek et al; Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017, S 64; vgl Rechberger in Fasching, H.; Konecny, A.; Zivilprozessge-

setze, 3 Aufl, Vor § 266 ZPO Rz 32 mwN 

286 Vgl Rosenberg, L.; Schwab, K.; Gottwald, P.; Zivilprozessrecht, 18 Aufl, 2018 

287 Vgl Pochmarski, K; Kober, C; Bedeutung des Anscheinsbeweises und Regelbeweises bei Leistungsabweichungen bei 
ÖNORMEN- und ABGB-Verträgen oder „Kletečkas und Kodeks Fliesenleger“, in Hofstadler, C.; Heck, D.; Kummer, M.; 
Leistungsabweichungen in der Bauausführung und deren Auswirkungen auf die Projektziele, Verlag der Technischen 
Universität Graz, 2020, S 225 

288 Vgl Tautschnig, A.; Mösl, M.; Ein bauwirtschaftliches Modell zur kalkulatorischen Ermittlung von Folgekosten aufgrund 
von Planlieferverzug, in bauaktuell 2/2016, S 47 

289 Vgl Fasching, Lehrbuch' Rz 894; vgl Rechberger in Fasching, H.; Konecny, A.; Zivilprozessgesetze, 3 Aufl, Vor § 266 ZPO 
Rz S 8 

290 Vgl Kodek et al; Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017, S 68 

291 Vgl ebd, S 72; vgl Rechberger in Fasching, H.; Konecny, A.; Zivilprozessgesetze, 3 Aufl, Vor § 266 ZPO Rz 56 mwN. 

292 Vgl Berlakovits, C.; Karasek, G.; Der Kausalitätsnachweis bei Mehrkostenforderungen, bauaktuell, 3/2017, S 93 f 

293 Vgl Kodek et al; Mehrkosten beim Bauvertrag, 2017, S 68 
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Grund es zu einer Abweichung der vereinbarten Leistung kommt und wel-
chen Einfluss jene auf den Bauablauf haben. Grundsätzlich können Leis-
tungsabweichungen durch mannigfaltige Ursachen hervorgerufen wer-
den. REIstER294 kategorisiert diese anhand ihrer Anspruchsgrundlage in 
mangelhafte Leistungsbeschreibung, Verletzung der Mitwirkungspflicht 
des AG, Anordnung des AG und Sonstige Einflüsse (unabwendbare und 
unvorhergesehene Ereignisse). Analog übertragen für Österreich wären 
dies Ursachen aus der Sphäre des AG, aus der Sphäre des AN und aus 
der neutralen Sphäre. Die auftretenden Leistungsabweichungen entstam-
men kausal dabei zeitlich unterschiedlichen Projektphasen. MÜL-
LER/STEMPKOWSKI295 gliedern deshalb die Bearbeitung von MKF in 
Ausschreibungs- und Angebotsphase, Ausführungsphase und in die 
Phase des Projektabschlusses. 

 
Abb. 28: Aufbau Vorstudie zu Ursachen von Leistungsabweichungen 

Ziel der Teilvorstudie ist die Erhebung von Daten zu derzeitig auftretenden 
Leistungsabweichungen, deren Auswirkungen auf den Bauablauf und die 
Lokalisation von Problemen bei der Durchsetzung von daraus erwachse-
nen Ansprüchen. 

Zunächst wird eine Literaturrecherche zu Ursachen von Leistungsabwei-
chungen und der Bearbeitung von MKF durchgeführt (siehe Abb. 28). An-
hand dieser wird ein quantitativer Fragebogen zur Primärdatenerhebung 
erstellt und an ausgewählte bauwirtschaftliche Experten verteilt. Die erho-
benen Ergebnisse dienen in weiterer Folge dem Aufbau des Fragebogens 
der Hauptstudie. 

3.2.1 Expertenbefragung 

Zur Analyse der Ursachen von Leistungsabweichungen und deren Prob-
lemen und Konflikten wurde eine Expertenbefragung296 durchgeführt. Ba-
sierend auf einer internationalen Literaturrecherche297 zum Thema Ursa-

                                                   
294 Vgl Reister, D.; Nachträge beim Bauvertrag, 4 Aufl, 2018, S 225 

295 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2 Aufl; 2015, S 4 

296 Vgl Müller, F.; Tupi, A.; Heck, D.; Causes of Deviations in Project Execution and their Effects, in Proceedings of Interna-
tional Structural Engineering and Construction, 2019 

297 Vgl Bakhary et al, 2015; vgl Jaffar et al, 2011; vgl Mohamed et al, 2014; vgl Odeh/Battaineh 2002; vgl Werkl/Heck 2013; 
vgl Zaneldin 2006 
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chen von Leistungsabweichungen wurde ein Fragebogen unter Hinzuzie-
hung von österreichischen Bauwirtschaftsexperten erstellt. Der Fragebo-
gen (siehe Anhang 7A.1) teilt sich in fünf Bereiche enthalten. 

1. Der erste Teil enthält Fragen bezüglich der Erfahrung und des Tä-
tigkeitsbereiches der teilnehmenden Experten 

2. Der zweite Teil beinhaltet Fragen bezüglich der Ursachen und 
Auswirkungen von Leistungsabweichungen 

3. Der dritte Teil beschäftigt sich mit Auswirkungen von Leistungsab-
weichungen 

4. Der vierte Teil enthält Fragen zu Problemen im Verlauf bei der Er-
stellung einer MKF 

5. Der fünfte und letzte Teil beinhaltet Fragen zu Konfliktursachen 
dem Grunde und der Höhe nach 

Die Experten wurden anhand von drei Faktoren ausgewählt; Tätigkeit (1); 
Erfahrung im Bauwesen (2) und Erfahrung mit Mehrkostenforderungen 
(3). Der Fragebogen besteht aus geschlossenen Fragen mit einer Likert-
skala von 0 (Eintritts- bzw Auftrittswahrscheinlichkeit: Nie) bis 10 (Eintritts- 
bzw Auftrittswahrscheinlichkeit: Immer). Den Experten wurde auch die 
Möglichkeit gegeben eigene Aussagen zu tätigen.298 

3.2.2 Tätigkeitsbereich der Experten 

Insgesamt nahmen an der Befragung 55 Experten teil. Um eine Auswer-
tung entsprechend der Interessensgruppen tätigen zu können wurden die 
Experten in drei unterschiedliche Gruppen klassifiziert; AG-Vertreter, AN-
Vertreter und Konsulenten. Von den 55 teilnehmenden Experten sind 
34,6 % Vertreter des AN, 27,2 % Vertreter des AG und 38,2 % Konsulen-
ten. Der Anteil der unterschiedlichen Gruppen ist annähernd gleich verteilt. 
Eine etwaige Beeinflussung der Ergebnisse durch eine Gruppe kann aus-
geschlossen werden. Die teilnehmenden Experten können im Schnitt eine 
zwanzigjährige Berufserfahrung im Bereich der Bauwirtschaft und eine 
fünfzehnjährige Berufserfahrung in der Bearbeitung von MKF vorwei-
sen.299 

                                                   
298 Vgl Müller, F.; Tupi, A.; Heck, D.; Causes of Deviations in Project Execution and their Effects, in Proceedings of Interna-

tional Structural Engineering and Construction, 2019 

299 Vgl ebd 



 

70 

 
Abb. 29: Soziographische Daten der Teilnehmer300 

3.2.3 Ursachen von Leistungsabweichungen 

Durch die Analyse nationaler wie internationaler Literatur und in Ausarbei-
tung mit Experten im Bereich Mehrkostenforderungen wurden insgesamt 
23 Ursachen von Leistungsabweichungen definiert. 

1. Änderung Anforderungen AG durch herabsetzen oder erhöhen 
der Qualität der Leistung 

2. Änderung Anforderungen AG durch die Änderung der vertragli-
chen Soll-Bauzeit und/oder pönalisierter Zwischenterminen 

3. Änderung Anforderungen AG durch Erhöhung oder Minderung 
des Leistungsumfanges 

4. Änderung gesetzlicher Anforderungen 

5. Fehlende AG Entscheidungen 

6. Fehlende klare Organisationsstrukturen und Verantwortlichkeiten 
(Kosten- und Zielbedarfe werden unterschätzt) 

7. Materiallieferverzug 

8. Unzureichende Leistungsbeschreibung / unvollständiges oder feh-
lerhaftes Bau-Soll 

9. Verspätete Vergabe 

10. Änderungen Bauablauf 

11. Geänderte Bodenverhältnisse 

12. Mangelhafte Koordinierung der Gewerke 

13. Mangelhafte Vorleistung 

14. Verzug im Bewilligungsablauf 

15. Verzug von Nebenunternehmen 

16. Witterung 

                                                   
300 Abb nach Table 1 in ebd 
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17. Fehlende Zeiträume für eine geordnete Arbeitsvorbereitung 

18. Nicht ausreichende Bauzeit vereinbart 

19. Unzureichende zeitliche Abstimmung der Bauabläufe durch 
AG/AN 

20. Planungsverzug 

21. Fehlende detaillierte Planung; hoher Änderungsbedarf 

22. Fehlende Freigabe 

23. Unvollständige Freigabe 

 

 
Abb. 30: Ursachen für Leistungsabweichungen301 

Die fünf häufigsten Ursachen für Leistungsabweichungen sind ein hoher 
Änderungsbedarf aufgrund einer fehlenden detaillierten Planung (68,87 
%), eine unzureichende Leistungsbeschreibung (67,36 %), Planungsver-
zug (64,91 %), fehlende AG Entscheidungen (64,72 %) und Änderungen 
der Anforderungen durch den AG (60,57 %).302 

3.2.4 Auswirkungen auf den Bauablauf 

Leistungsabweichungen können in ihren Auswirkungen zu Änderungen 
des Bauablaufes führen. Die Entwicklung eines standardisierten Abwick-
lungssystems für MKF erfordert eine Kategorisierung von Auswirkungen. 

Nach STEMPKOWSKI kann in folgende unterschiedliche Auswirkungen 
unterschieden werden: 303 

 Leistungsunterbrechung 

 Leistungsverdünnung bzw -verdichtung 

                                                   
301 Abb nach Table 2 in Müller, F.; Tupi, A.; Heck, D.; Causes of Deviations in Project Execution and their Effects, in Pro-

ceedings of International Structural Engineering and Construction, 2019 

302 Vgl ebd 

303 Vgl Stempkowski, R.; MKF-Nachweisführung bei Leistungsstörungen, in Netzwerk Bau, Nr. 17- 013/2013, S 4 
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 Erschwernisse in der Leistungserbringung 

 Verschiebung der Leistung 

 Verlängerung der Bauzeit 

 Verzögerung des Baubeginns 

 Geänderter Bauablauf 

In Zusammenarbeit mit Experten im Bereich Mehrkostenforderungen und 
in Anlehnung der Auswirkungen nach STEMPKOWSKI wurden sieben 
wiederkehrende übergeordnete Auswirkungen ausgemacht. 

(i) Entfall von Leistung 

(ii) Erschwernisse 

(iii) Disposition 

(iv) Forcierung 

(v) Leistungsminderung 

(vi) Mengenänderung 

(vii) Produktivitätsverlust durch 

a. Beeinträchtigung des Arbeitsflusses 

b. Beschleunigung 

c. Einarbeitungseffekt 

d. Fachfremdes Personal 

e. Häufiges Umsetzen 

f. Überlagerung von mehreren Ursachen 

g. Veränderung der Kolonnenbesetzung 

h. Veränderung der Abschnittsgröße 

i. Wiederaufnahme der Tätigkeit 

j. Witterung 
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Abb. 31: Auswirkungen von Leistungsabweichungen304 

Die fünf häufigsten Auswirkungen von Leistungsabweichungen sind Ein-
flüsse durch die Überlagerung mehrerer Ursachen (67,14 %), Erschwer-
nisse in der Leistungserbringung (64,23 %), Mengenänderung (64,23 %), 
eine Beeinträchtigung des Arbeitsflusses (56,80 %) und eine Forcierung 
(53,08 %). 

3.2.5 Probleme bei Erstellung von MKF 

Die Erstellung von MKF lässt sich in Österreich entsprechend der ÖNORM 
B 2110 bzw 2118 in zwei Phasen unterscheiden der Anmeldung dem 
Grunde nach und der Anmeldung der Höhe nach. In deren Bearbeitung 
beschreibt dies jedoch nur den groben Rahmen und ist nicht ausreichend. 

Für die Befragung wird ausgehend von dem Modell nach MÜL-
LER/STEMPKOWSKI305 und ZANELDIN306 ein fünf Phasen Modell zur 
Bearbeitung von MKF erstellt (siehe Abb. 32). 

                                                   
304 Abb. nach Table 3 in Müller, F.; Tupi, A.; Heck, D.; Causes of Deviations in Project Execution and their Effects, in Pro-

ceedings of International Structural Engineering and Construction, 2019 

305 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2 Aufl; 2015 

306 Vgl Zaneldin, E.; Construction Claims in United Arab Emirates: Types, Causes, and Frequency, in International Journal of 
Project Management, Elsevier, 24, 2006, S 453-459 
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Abb. 32: Fünf Phasen zur Bearbeitung von MKF 

Die erste Phase umfasst die Identifikation einer Leistungsabweichung. Die 
zweite Phase entspricht der Anmeldung dem Grunde nach. Für die Doku-
mentation von Leistungsabweichung und ihrer Auswirkungen wird auf-
grund ihrer Relevanz für die Bearbeitung der MKF und der Darlegung der 
Kausalität eine eigene dritte Phase erstellt. Die vierte Phase beinhaltet die 
Anmeldung der Höhe nach. Die fünfte Phase ist als Phase der Verhand-
lung definiert. 

 
Abb. 33: Probleme bei der Identifikation einer Leistungsabweichung307 

Die drei häufigsten Probleme bei der Identifikation einer Leistungsabwei-
chung sind eine unzureichende Dokumentation des Ereignisses 
(71,20 %), eine mangelhafte Kommunikation zwischen dem produktiven 
Personal und der Bauleitung (68,80 %) und ein fehlendes Wissen über 
den Bauvertrag (65,10 %). 

                                                   
307 Abb. nach Table 4 in Müller, F.; Tupi, A.; Heck, D.; Causes of Deviations in Project Execution and their Effects, in Pro-

ceedings of International Structural Engineering and Construction, 2019 
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Abb. 34: Probleme bei der Anmeldung dem Grunde nach308 

Die drei häufigsten Probleme bei der Anmeldung dem Grunde nach sind 
eine Unklarheit über die zutreffende Anspruchsgrundlage (54,40 %), eine 
mangelhafte Kommunikation der Beteiligten (53,92 %) und unzureichende 
Unterlagen für eine valide Anmeldung dem Grunde nach (52,60 %). 

 
Abb. 35: Probleme bei der Dokumentation einer Leistungsabweichung309 

Die drei häufigsten Probleme bei der Dokumentation einer Leistungsab-
weichung sind eine nicht vollständige Dokumentation der Auswirkungen 
(72,50 %), fehlende zeitliche Kapazitäten, um eine hinlängliche Dokumen-
tation durchzuführen (69,61 %) und mangelhafte schriftliche Dokumenta-
tion aufgrund mündlicher Anordnungen und Zusage vom AG (64,04 %). 

 
Abb. 36: Probleme bei der Anmeldung der Höhe nach310 

Die drei häufigsten Probleme bei der Anmeldung der Höhe nach sind un-
realistische Vorstellungen über die entstandenen Mehrkosten (63,27 %), 
unzureichende Zeit eine MKF zu erstellen aufgrund der hohen Arbeitsbe-
lastung des unproduktiven Personals (62,31 %) und Unklarheit über die 
rechtliche bzw vertragliche Anspruchsgrundlage (55,10 %). 

                                                   
308 Abb. nach Table 4 Müller, F.; Tupi, A.; Heck, D.; Causes of Deviations in Project Execution and their Effects, in Proceed-

ings of International Structural Engineering and Construction, 2019 

309 Abb. nach Table 4 in ebd 

310 Abb. nach Table 4 in ebd 
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Abb. 37: Probleme bei der Verhandlung der Mehrkostenforderung311 

Die drei häufigsten Probleme bei der Verhandlung der Mehrkostenforde-
rung sind Uneinigkeit der Höhe nach (81,70 %), unzureichende Nach-
weise (66,04 %) und eine mangelnde Kompetenz im Umgang mit MKF 
aufseiten des AG (57,88 %). 

3.2.6 Ursachen für Konflikte während der Bearbeitung von MKF 

Der letzte Teilbereich der Befragung befasst sich mit Konflikten während 
der Abwicklung von MKF. Dabei wurden gängige Konfliktursachen in drei 
Gruppen gegliedert, vertragsbedingte, verhaltensbedingte und bauablauf-
bedingte Konfliktursachen. 

Folgende Konfliktursachen infolge des Verhaltens wurden identifiziert:312 

 Fehlende Kooperation und Kommunikation unter Projektbeteilig-
ten 

 Fehlender Teamgeist 

 Fehlende Qualifikation des Bearbeiters 

 Kein Vertrauen in Verhandler 

 Kein Vertrauen unter Projektbeteiligten 

 Mangelndes Verhandlungsgeschick 

 Unterschiedliche Ziele von Projektbeteiligten 

 Anderes menschliches Versagen 

                                                   
311 Abb. nach Table 4 in Müller, F.; Tupi, A.; Heck, D.; Causes of Deviations in Project Execution and their Effects, in Pro-

ceedings of International Structural Engineering and Construction, 2019 

312 Vgl ebd 
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Abb. 38: Konfliktursachen infolge Verhaltensprobleme313 

Die drei häufigsten Konfliktursachen infolge Verhaltensprobleme sind die 
unterschiedlichen Ziele der Projektbeteiligten (72,50 %), fehlende Koope-
ration und Kommunikation unter den Projektbeteiligten (50,77 %) und kein 
gegenseitiges Vertrauen unter den Projektbeteiligten (48,65 %). 

Folgende Konfliktursachen infolge des Vertrages wurden identifiziert:314 

 Änderung der Qualität 

 Bauzeitverlängerung 

 Fehleinschätzung bei Angebotsabgabe 

 Kalkulationsfehler 

 Mangelhafte Kostenschätzung 

 Mangelhafte Planung 

 Mangelhafter Vertrag 

 Nicht ausreichend beschriebener Umfang der Leistung 

 Unvollständige Planung 

 Unzureichende Risikoverteilung 

 Qualität der technischen Spezifikationen 

 Verzögerung der Zahlung 

 Widersprüchliche Angaben 

                                                   
313 Abb. nach Table 5 in Müller, F.; Tupi, A.; Heck, D.; Causes of Deviations in Project Execution and their Effects, in Pro-

ceedings of International Structural Engineering and Construction, 2019 

314 Vgl ebd 
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Abb. 39: Konfliktursachen infolge Vertragsprobleme315 

Die drei häufigsten Konfliktursachen infolge Vertragsprobleme sind eine 
unvollständige Planung (72,88 %), eine mangelhafte Planung (69,81 %) 
und ein nicht ausreichend beschriebener Umfang der Leistung (64,42 %). 

Folgende Konfliktursachen infolge der Ausführung wurden identifiziert:316 

 Änderungen aufgrund Umwelteinflüsse 

 Begrenzter Arbeitsraum 

 Höhere Gewalt 

 Insolvenz eines Vertragspartners 

 Leistung anderer Gewerke 

 Mengenänderung 

 Streitigkeiten mit Anrainern 

 Schlechte Produktivität 

 Qualitätskontrollverfahren des AG 

 Unzureichende Begutachtung des Bodens 

 Verspätete Material oder Geräte Lieferung 

 Verzögerung durch Bewilligungsverfahren oder Änderung durch 
Behördenauflagen 

 
Abb. 40: Konfliktursachen infolge Ausführungsprobleme317 

                                                   
315 Abb. nach Table 5 in ebd 

316 Vgl Müller, F.; Tupi, A.; Heck, D.; Causes of Deviations in Project Execution and their Effects, in Proceedings of Interna-
tional Structural Engineering and Construction, 2019 

317 Abb. nach Table 5 in ebd 
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Die drei häufigsten Konfliktursachen infolge Ausführungsprobleme sind 
eine Mengenänderung (57,88 %), Leistung anderer Gewerke (47,45 %) 
und eine mangelhafte Qualität der Leistung (45,00 %). 

 
Abb. 41: Die fünf häufigsten Ursachen für Konflikte318 

Die fünf häufigsten Ursachen für Konflikte sind dabei eine unvollständige 
(72,88 %; Vertrag) und eine mangelhafte Planung (72,50 %; Vertrag), un-
terschiedliche Ziele der Projektbeteiligten (69,81 %; Verhalten), nicht aus-
reichend beschriebener Umfang der Leistung (64,42 %; Vertrag) und ein 
mangelhafter Vertrag (57,88 %; Vertrag). Es ist zu beachten, dass drei 
von fünf Konfliktursachen sich aus den vertragsbedingten Konfliktursa-
chen ableiten lassen. 

3.2.7 Zusammenfassung 

Ein Großteil der Leistungsabweichungen in Österreich ist auf eine unzu-
reichende Planung zurückzuführen. Daraus lässt sich schließen, dass der 
AG immer größere Schwierigkeiten hat, sein Bauziel adäquat zu definie-
ren und oftmals nicht in der Lage ist eine vollständige Leistungsbeschrei-
bung zum Zeitpunkt der Ausschreibung zu erstellen. Leistungsänderun-
gen werden somit immer öfter während der Bauausführung notwendig und 
führen vermehrt zu Änderungen des Bauablaufes. Zunehmende Änderun-
gen des Bauablaufes führen zu erhöhten Produktivitätsverlusten. Durch 
die Zunahme und die komplexen Abhängigkeitsbeziehungen von Leis-
tungsabweichungen wird es zusätzlich schwieriger eine adäquate Nach-
weisführung inklusive sämtlicher kausaler Zusammenhänge durchzufüh-
ren. Dies hat zur Folge, dass die Anmeldung der Höhe nach von Seiten 
des AN oftmals auf nur unzureichender Dokumentation beruht. Ungenaue 
Berechnungen der Mehrkosten in Zusammenhang mit einer oft überschie-
ßenden Vorstellung von entstandenen Mehrkosten führen schließlich zu 
Konflikten mit dem AG. Die Interpretation der Ergebnisse dieser Vorstudie 
zeigen, dass es durch mehrere Faktoren möglich ist, diesen Phänomenen 

                                                   
318 Abb. nach Table 5 in Müller, F.; Tupi, A.; Heck, D.; Causes of Deviations in Project Execution and their Effects, in Pro-

ceedings of International Structural Engineering and Construction, 2019 
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entgegenzusteuern. Ein hoher Detailierungsgrad der Planung zum Zeit-
punkt der Ausschreibung reduziert das Risiko von später auftretenden 
Leistungsabweichungen. Ausreichende Vorbereitungszeit für die Res-
sourcenplanung durch den AN ermöglichen es ihm sich auf Leistungsab-
weichungen vorbereiten zu können. Eine Standardisierung und Systema-
tisierung des Bauablaufes reduziert Fehleranfälligkeit319 und lässt einfa-
cher Änderungen320 zu. Ein einheitliches Dokumentationssystem und ein 
standardisiertes Abwicklungsmodell zur Bearbeitung von MKF erhöhen 
die Transparenz, die Berechenbarkeit von MK und die Konsensbildung 
zwischen AN und AG. 

3.3 Streitbeilegungsverfahren 

Kommt es zu Streitigkeiten während der Leistungserbringung, ist es den 
beteiligten Vertragsparteien nach ÖNORM B 2110 Pkt 5.9.1321 untersagt 
die ihnen obliegenden Leistungen einzustellen. So ist der AN dazu ver-
pflichtet im Streitfall mit der Leistungserbringung fortzufahren, ebenso ist 
der AG dazu verpflichtet vereinbarte Zahlungen zu leisten.322 

Nach ÖNORM B 2110 Pkt 5.9.2323 ist im Sinne der Streitverhinderung vor 
der gerichtlichen Prüfung eines Sachverhaltes ein Schlichtungsverfahren 
anzustreben, äquivalent der Kooperationspflicht324 in Deutschland. Die 
Kooperationspflicht sieht vor, dass am Bau Beteiligte dazu verpflichtet sind 
über strittige Sachverhalte zu verhandeln, um eine gütliche Einigung zu 
erzielen, bevor eine Klage vor einem ordentlichen Gericht erfolgen kann. 

Grundlegend sind zwei verschiedene Arten von Streitbeilegungsverfahren 
zu unterscheiden. Bei kontradiktorischen Verfahren bauen Parteien Posi-
tionen gegeneinander auf. Diese werden einem neutralen entscheidungs-
befugten Dritten gegenüber präsentiert. In einem konsensualen Verfahren 
versuchen beteiligte Parteien gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Die 
beteiligten Parteien müssen dem Ergebnis zustimmen. Dabei kann es sich 
entweder um ein Parteienverfahren oder ein Drittverfahren handeln. Bei 
einem Parteienverfahren verhandeln nur betroffene Parteien untereinan-
der, ohne Beisein eines neutralen Dritten zur Streitregulierung. Wird ein 
neutraler Dritter zur Streitregulierung hinzugezogen, wird von Drittverfah-
ren gesprochen.325 

                                                   
319 Vgl Goger, G.; Die Zukunft des Baubetriebs – Prozess vermeidet Prozess; in Goger, G.; Winkler, L.; Zukunftsfragen des 

Baubetriebs, 2018, S 15 

320 Vgl Lechner, H.; EntscheidungsManagement ÄnderungsManagement; 2016 

321 ÖNORM B 2110 Pkt 5.9.1 Leistungsfortsetzung. „Streitfälle über die Leistungserbringung nach 6.2 berechtigen die Ver-
tragspartner nicht, die ihnen obliegenden Leistungen einzustellen. Die Bestimmungen von 5.8 bleiben unberührt.“  

322 Vgl Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, 3 Aufl, 
2016, S 244 RZ 600 

323 ÖNORM B 2110 Pkt 5.9.2 Schlichtungsverfahren. „Im Sinne einer Streitverhinderung ist vor einer Streiteinlassung ein 
Schlichtungsverfahren anzustreben (zB Schlichtungsverfahren gemäß ONR 22113).“ 

324 BGH, Urt. V. 28.10.1999, in BauR 2000, Seite 409 ff. 

325 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen – Verfahren, Kriterien, Bewertung. 2007; S 19 
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Bei einem Drittverfahren wird dem neutralen Dritten durch Verfahrensre-
geln eine bestimmte Funktion und Aufgaben zugewiesen. Entweder wird 
jenem die formale Kompetenz zur Leitung des Verfahrens oder die Sach-
kompetenz für die Erbringung von inhaltlichen Beiträgen zugewiesen. So-
mit entscheidet ein neutraler Dritter über den Ausgang oder den Inhalt des 
Verfahrens. Wird dem neutralen Dritten die formale Leitung übertragen, 
müssen die Parteien ihre Entscheidungskompetenz abtreten. Besitzt der 
neutrale Dritte die Sachkompetenz ist das Ergebnis nur eine unverbindli-
che Empfehlung, die Entscheidung bleibt letztendlich bei den beteiligten 
Parteien. 

Im Allgemeinen werden Streitverfahren als Zweiparteienverfahren (siehe 
Abb. 42) durchgeführt. Zwei unterschiedliche Positionen werden aufge-
baut und miteinander konfrontiert. Es können jedoch mehrere Beteiligte 
an dem Verfahren teilnehmen. Deren Interessen werden schließlich zu-
sammengefasst und zwei kontradiktorische Fronten werden aufgebaut. 

 
Abb. 42: Zweiparteienverfahren mit Drittbeteiligung326 

Zunächst müssen die Parteien mit gleicher Position, sich über ihre Posi-
tion einigen. Existieren Ansprüche unter den Parteien mit gleicher Posi-
tion, muss zunächst das Verdikt des Streitregulierungsverfahrens abge-
wartet werden, um sich dann untereinander einig zu werden. 

                                                   
326 Abb nach Abbildung 2 in Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen – Verfahren, Kriterien, Bewertung. 2007, S 23 
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Abb. 43: Mehrparteienverfahren327 

Kommt es zu einem Mehrparteienverfahren, verhandeln mehr als zwei 
Parteien um den gleichen Streitgegenstand. In einem Mehrparteienverfah-
ren besitzen alle Streitparteien die gleichen Rechte und Pflichten (siehe 
Abb. 43). 

In Deutschland existiert mit der DGA BAU (Deutsche Gesellschaft für Au-
ßergerichtliche Streitbeilegung in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.) 
eine eigens für die Bauwirtschaft spezialisierte Institution zur außerge-
richtlichen Streitbeilegung. Die DGA BAU bietet ihren Mitgliedern Unter-
stützung zur Wahl des geeigneten Verfahrens, der Verfahrensbestimmun-
gen und führt eine Liste mit bauwirtschaftlichen und baurechtlichen Exper-
ten als Streitlöser. Die Mitgliedschaft und die Nutzung der Strukturen der 
DGA BAU beruht auf freiwilliger Basis.328 

In Österreich besteht keine für das Bauwesen eigene Institution zur au-
ßergerichtlichen Streitbeilegung. Das Österreichische Normungsinstitut 
besaß eine eigene Stelle für Schiedsverfahren, aufgrund fehlender Öffent-
lichkeitsarbeit kam es jedoch zu keiner bzw nur zu einer stark einge-
schränkten Verbreitung dieses Instruments. 

                                                   
327 Abb nach Abbildung 1 in Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung, 2007; S 22 

328 Vgl https://www.dga-bau.de; Letztzugriff [07.02.2021] 

https://www.dga-bau.de/
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3.3.1 Kenngrößen zur Bewertung der Streitregulierungsverfahren 

Streitregulierungsverfahren können anhand der Aspekte Kosten, Zeit und 
Qualität bewertet werden. Die Kosten des Verfahrens sind in tenorierbare 
oder indirekte Kosten zu unterscheiden. Bei tenorierbaren Kosten329 han-
delt es sich um direkte Verfahrenskosten, dies sind Kosten des Entschei-
dungsgremiums, Kosten zur Beweiserhebung und die Kosten von Anwäl-
ten (siehe Abb. 44).330 

In einem ordentlichen Gerichtsverfahren unterliegen diese in Österreich 
dem Gerichtsgebührengesetz (GGG) und dem Gebührenanspruchsge-
setz (GebAG). 

 
Abb. 44: Tenorierbare Verfahrenskosten331 

Indirekte Kosten sind jene Kosten welche nicht zu den tenorierbaren Kos-
ten zählen. Darunter fallen jene Kosten, welche durch Drittleistungen, wie 
Parteiengutachten, aber auch in Zusammenhang mit Streitbeilegungsver-
fahren (Übernachtungen, Flugtickets etc) anfallen.332 Ebenso fallen darun-
ter Kosten, welche abseits des GGG vereinbart werden (zB höhere Hono-
rargebühren für Anwälte). Diese indirekten Kosten können idR nicht in 
dem Verfahren geltend gemacht werden. 

Für diverse Streitregulierungsverfahren gibt es national und international 
geregelte Gebührenrichtlinien. Je nach Regularien des jeweiligen Verfah-
rens können diese jedoch auch von den Vertragsparteien anderweitig be-
stimmt werden.333 Ebenso kann eine Quotelung der Kosten und ebenso 
der Zeitpunkt der Zahlung jener, vereinbart werden. Zumindest für die te-
norierbaren Kosten, also Kosten des Entscheidungsgremiums, Kosten der 
Beweisführung, Kosten für anwaltliche Vertretung, sollte vor Beginn eines 

                                                   
329 Der Tenor ist in der deutschen Rechtsprechung der Kern der gerichtlichen Entscheidung. In Österreich ist darunter der 

Urteilsspruch zu verstehen. 

330 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung, 2007; S 25-30 

331 Abb nach Abbildung 3 in ebd; S 25 

332 Vgl ebd, S 26 

333 Vgl Seebacher, G.; Das Bauschiedsgericht: Erwartungen, Voraussetzungen, Erfahrungen und Chancen in Heck, D.; Lech-
ner, H.; 1. Grazer Baubetriebs- und Baurechtsseminar, Behandlung und Nachweisführung von Mehrkostenforderungen; 
2008, S 143 ff; vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung, 2007, S 26 
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alternativen Streitregulierungsverfahren vertragliche Einigkeit herr-
schen.334 

Die Dauer von Streitregulierungsverfahren erstreckt sich von der Einlei-
tung eines Verfahrens bis zu dessen Einigung. Jene ist abhängig von der 
Art, dem Umfang des Verfahrens und dem Verhalten der Beteiligten. Die 
Dauer kann durch nationale und internationale Standards oder Verordnun-
gen, oder aber auch vertraglich reglementiert werden, zB Verfahren nach 
FIDIC-Verträgen. DUVE definiert für Streitregulierungsverfahren einen all-
gemeinen Verfahrensgang (siehe Abb. 45).335 

 
Abb. 45: Verfahrensphasen336 

Mit der Einleitung auf Verlangen einer Streitpartei beginnt die Einleitungs-
phase. In einer Verfahrensvorbereitungsphase wird der Streitgegenstand 
mitgeteilt und notwendige Formalismen abgeklärt. In einer ersten Ver-
handlungsphase tragen die Parteien ihre jeweilige Position vor. Dem fol-
gend schließt sich eine Beweiserhebungsphase zur Klärung des Sachver-
haltes an. In einer zweiten Verhandlungsphase soll dieser Sachverhalt 

                                                   
334 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007, S 26 

335 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007, S 26 

336 Abb nach Abbildung 5 in ebd; S 28. 
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dargestellt werden, um in einer abschließenden Entscheidungsphase ein 
Verdikt beschließen zu können.337 

Die Qualität338 eines Streitregulierungsverfahrens definiert sich inwieweit 
das jeweilige Verfahren die Anforderungen der beteiligen Parteien erfüllen 
kann. Ziel ist es, bestmöglich den Streit zu regulieren und den Sachverhalt 
fachlich innerhalb der zeitlichen Verfügbarkeit der Parteien plausibel und 
nachvollziehbar darstellen und beurteilen zu können. Die Qualität der Do-
kumentation, soll dabei so weit reichen, dass diese einer rechtlichen und 
technischen Beurteilung stand hält. Die Streitparteien müssen dabei 
gleichwertig behandelt werden und der Prozess zu deren subjektiven Zu-
friedenheit verlaufen. Erst dann kann sichergestellt werden, dass ein al-
ternatives Streitregulierungsverfahren auch Erfolg hat. 

Aus den Kenngrößen der Verfahren ergeben sich deren Risiken der Streit-
regulierung. Mit zunehmenden Grad der Fremdbestimmung bzw der Ent-
scheidung durch Dritte steigt auch der Grad der Kosten (siehe Abb. 46). 
Mit zunehmendem Grad der Professionalisierung des Verfahrens sinkt je-
doch das Risiko einer Fehlentscheidung. 

 
Abb. 46: Alternative Streitbeilegung339 

Reziprok zu den Kosten steigt auch die Dauer von Verfahren. Daher sollte 
wenn möglich bereits bei Vertragsgestaltung ein solches Verfahren be-
rücksichtigt und dessen Rahmenbedingungen festgelegt werden.340 

                                                   
337 Vgl ebd, S 29 

338 Die Qualität ist nach ISO 9000:2015 als der „Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objekts Anforderungen 
erfüllt“ definiert. Somit zeigt Qualität an, in welchem Maß ein Objekt, System oder Prozess definierten Anforderungen 
entspricht. 

339 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 158 

340 Vgl ebd, S 158 
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3.3.2 Gerichtsverfahren 

Das Gerichtsverfahren ist ein Verfahren vor einem ordentlichen Zivilge-
richt für die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. Es sollte als letztes 
Mittel zur Durchsetzung der Ansprüche eines Vertragspartners sein. In ei-
nem solchen sucht eine Rechtsperson Rechtschutz gegenüber einer an-
deren Rechtsperson. Der Staat trägt Sorge, dass das Verfahren nach sei-
nen Regeln geordnet abläuft.341 In Österreich gilt für ein solches zwingend 
die Zivilprozessordnung (ZPO). 

Im Zivilprozess wird der Sachverhalt festgestellt und darauf die entspre-
chende Rechtsnorm angewendet. IdR kommt es zu einer mündlichen Ver-
handlung, in der die streitenden Parteien angehört werden und ihre Be-
weisführung vorbringen. Der Zivilprozess wird mit einem Urteil geschlos-
sen und schafft somit einen Exekutionstitel. 

Zugelassene Beweismittel nach ZPO sind 

 Urkunden (§§ 292 bis 319 ZPO) 

 Zeugen (§§ 320 bis 350 ZPO) 

 Sachverständiger (§§ 351 bis 367 ZPO) 

 Augenschein (§§ 368 bis 370 ZPO) 

 Parteivernehmung (§§ 371 bis 383 ZPO) 

Entgegen anderen Systemen, wie jenes des Bausenates in Deutschland 
oder des Technology and Construction Court342 in England, existieren in 
Österreich keine spezifischen Baugerichte. Ebenso sind keine vorpro-
zessualen Schlichtungsverfahren verbindlich durchzuführen. 

3.3.3 Schiedsgerichtsverfahren 

In einem Schiedsgerichtsverfahren wird durch einen Schiedsvertrag die 
richterliche Entscheidungsgewalt in einem Sachverhalt an einen oder 
mehrere Schiedsrichter durch die beteiligten Parteien übertragen.343 Das 
Verfahren ist flexibel gestaltbar und nur eingeschränkt anfechtbar. Es 
kommt meist schneller zu einer endgültigen Entscheidung als ein ordentli-
ches Gericht. Parteien können ebenso dessen zeitlichen Verlauf vertrag-
lich vorab festlegen. Schiedssprüche haben die Wirkung eines rechtskräf-
tigen Urteils und können nur aufgrund schwerwiegender Verfahrensmän-

                                                   
341  Vgl Zivilrecht und Zivilprozessrecht auf https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/zivil-

recht/1/Seite.1010110.html; Letztzugriff [07.01.2021] 

342 Befasst sich jedoch nur mit Verfahren ab einem Streitwert von £ 250.000; siehe https://www.gov.uk/courts-tribunals/tech-
nology-and-construction-court; Letztzugriff [07.01.2021] 

343 Vgl Rant, M.; Fuld, S.; Klein, H.; Das Schiedsgerichtswesen für den Baupraktiker, 1995, S 12 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/zivilrecht/1/Seite.1010110.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/zivilrecht/1/Seite.1010110.html
https://www.gov.uk/courts-tribunals/technology-and-construction-court
https://www.gov.uk/courts-tribunals/technology-and-construction-court
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gel und inhaltlicher Fehler auf Begehr einer Partei durch den OGH aufge-
hoben werden. Ein Schiedsgericht besitzt jedoch keine Straf- und Vollstre-
ckungsgewalt, dies ist allein einem ordentlichen Gericht vorbehalten. Ein 
Schiedsspruch darf nicht gegen Grundwerte der österreichischen Rechts-
ordnung verstoßen. Vorteile des Schiedsgerichtsverfahren sind344 

 Auswahl der Schiedsrichter durch die beteiligten Parteien 

 die Möglichkeit des Einflusses der Parteien auf das Verfahren 

 die Möglichkeit einer formlosen Gestaltung des Verfahrens und ei-
ner Entscheidung nach Billigkeit 

 die Möglichkeit besonderer Vertraulichkeit des Verfahrens 

 die Möglichkeit eines Fristenzuges des Verfahrens 

 eine nahezu weltweite Durchsetzbarkeit des Schiedsspruches345 

 Bündelung der Anfechtbarkeit des Schiedsspruches beim OGH 
(dadurch Kosten- und Zeitreduktion gegenüber 3-instanzlichen 
staatlichen Gerichtsverfahren)346 

In Österreich sind Schiedsgerichtsverfahren durch das Schiedsrechts-Än-
derungsgesetz (SchiedsRÄG von 2006 und Änderung von 2013) regle-
mentiert.  

Nach Abs 1 § 586 SchiedsRÄG 2006347 können die Parteien die Anzahl 
der Schiedsrichter frei vereinbaren, wird eine gerade Anzahl an Schieds-
richtern vereinbart, muss ein Vorsitzender bestimmt werden. Falls die Par-
teien keine Anzahl vereinbaren, sind nach Abs 2 § 586 SchiedsRÄG 2006 
drei Schiedsrichter zu bestellen. Bei Verfahren mit drei Schiedsrichtern, 
stellt jede Partei nach Abs 2 Pkt 2 § 587 SchiedsRÄG 2006 einen Schieds-
richter, welche gemeinsam einen vorsitzenden Schiedsrichter bestellen. 

Die Schiedsrichter müssen unparteilich und unabhängig gegenüber den 
beteiligten Parteien sein, liegen berechtigte Zweifel vor, kann ein Schieds-
richter in einem Ablehnungsverfahren nach § 589 SchiedsRÄG abgelehnt 
werden. In ihrer Funktion als Schiedsrichter unterscheidet OBERNDOR-
FER348 zwischen Ingenieuren und Juristen. Ingenieure sollen dabei bau-
technischen und baubetrieblichen bzw bauwirtschaftlichen und Juristen 

                                                   
344  Vgl https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/gerichtsorganisation_der_justiz/Seite.2310015.html ; 

Letztzugriff [07.01.2021] 

345 Vgl VIAC; Schiedsgerichtsbarkeit - eine Alternative zu Gerichtsverfahren 

346 Vgl ebd 

347 § 586 SchiedsRÄG 2006. „(1) Die Parteien können die Anzahl der Schiedsrichter frei vereinbaren. Haben die Parteien 
jedoch eine gerade Zahl von Schiedsrichtern vereinbart, so haben diese eine weitere Person als Vorsitzenden zu bestel-
len. (2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so sind drei Schiedsrichter zu bestellen.“  

348 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 209 
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rechtlichen Sachverstand einbringen. Daher sollte ein Dreier-Schiedsge-
richt von zwei Ingenieuren unter dem Vorsitz eines Juristen geleitet wer-
den. Ein zusätzlicher Qualifikationsnachweis für die Ernennung zum 
Schiedsrichter kann eine einschlägige Publikations- und Vortragstätigkeit 
sein.349 

Gegenüber dem ordentlichen Gericht kann durch ein Schiedsgericht spe-
zifische Fachkompetenz aller Beteiligten in dem Prozess der Streitregulie-
rung integriert werden. Die Kompetenz der Schiedsrichter ist daher ent-
scheidend für den Verlauf des Verfahrens. Ein weiterer Vorteil des 
Schiedsgerichtsverfahrens liegt in dessen Formfreiheit.350 So besitzen die 
Vertragsparteien die Möglichkeit das Verfahren für ihr Projekt optimal zu 
gestalten. Jedoch wird eine Schiedsvereinbarung erst wirksam, wenn 
diese schriftlich abgeschlossen wurde.351 Der große Nachteil besteht da-
rin, dass für Schiedsgerichtsverfahren keine Straf- und Vollstreckungsge-
walt gilt. So gilt kein Zeugenzwang und bei Nichterfüllung des Verdikts 
muss ein ordentliches Gericht angerufen werden. SEEBACHER352 führt 
auch an, dass bei Schiedsgerichtsverfahren in Bausachen konnexe Ge-
genforderungen nicht umfasst sind. Diese können ohne formgültige 
Schiedsvereinbarung nicht vorgebracht werden. 

In Österreich existiert bereits seit 1975 durch VIAC (Vienna International 
Arbitral Centre) eine international anerkannte Stelle für Schiedsgerichts-
verfahren. Dieser Service wird durch die Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ) bereitgestellt. Bis 2017 waren der VIAC lediglich internationale 
Schiedsverfahren zugeordnet. Auf nationaler Ebene bestanden in den 
Landeskammern der WKÖ eigene Schiedsgerichte. Mit Einführung der 
„Wiener Regeln und Wiener Mediationsregeln 2018“ sind seit 01.01.2018 
auch nationale Verfahren der VIAC zugeordnet und seit 01.07.2018 ob-
liegt der VIAC die Administration aller nationalen und internationalen Fälle, 
die Schiedsgerichte der Landeskammern wurden aufgelöst. 

                                                   
349 Vgl ebd, S 209 

350 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 211 

351 Vgl Seebacher, G.; Das Bauschiedsgericht: Erwartungen, Voraussetzungen, Erfahrungen und Chancen in Heck, D.; Lech-
ner, H.; 1. Grazer Baubetriebs- und Baurechtsseminar, Behandlung und Nachweisführung von Mehrkostenforderungen; 
2008, S 135 

352 Vgl ebd, S 142 
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Abb. 47: Schiedsverfahren nach den Wiener Regeln 2021353 

Einigen sich die Parteien auf ein Verfahren durch die VIAC (siehe Abb. 
47), hat zunächst der Kläger eine Schiedsklage bei der VIAC einzubringen 
und benennt dabei gemeinsam mit dem Beklagten einen Einzelschieds-
richter oder bestimmt einen Co-Schiedsrichter im Falle eines Senates. Er 
kann aber auch das Präsidium der VIAC dazu auffordern einen oder meh-
rere Schiedsrichter zu bestellen. Im Anschluss setzt das Sekretariat der 
VIAC die Einschreibgebühr fest und stellt die Klage an den Beklagten zu. 
Vor Zustellung prüft das Sekretariat die Klage auf Vollständigkeit oder feh-

                                                   
353 Abb nach https://www.viac.eu/de/schiedsverfahren; Letztzugriff [09.08.2021] 

https://www.viac.eu/de/schiedsverfahren
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lenden Ausfertigungen und fordert den Kläger bei Bedarf zur Verbesse-
rung der Klage auf. Nach Zustellung der Klage hat der Beklagte binnen 30 
Tagen beim Sekretariat der VIAC eine Klagebeantwortung einzubringen 
und seinerseits den Einzelschiedsrichter mit dem Kläger zu bestimmen 
oder einen Co-Schiedsrichter im Falle eines Senates zu benennen oder 
das Präsidium der VIAC um eine solche Bestellung zu bitten. Im Zuge 
dessen steht dem Beklagten auch die Möglichkeit einer Widerklage zu. 
Ebenso kann der Beklagte Einrede zur Unzuständigkeit des Schiedsge-
richtes erheben. Nach einer Prüfung bestätigt das Generalsekretariat der 
VIAC die Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Verfügbarkeit, Befähigung, An-
nahme des Amtes und Unterwerfung unter die Wiener Regeln des oder 
der genannten Schiedsrichter. Die Entscheidung wird dem Präsidium der 
VIAC vorgelegt. Das Präsidium entscheidet ggf bei Fehlen einer Verein-
barung über die Anzahl der Schiedsrichter, über die Benennung von 
Schiedsrichtern und über die Ablehnung des Verfahrens aufgrund mit den 
Wiener Regeln inkompatiblen Vereinbarungen. Nach der Festlegung der 
Schiedsrichter wird durch das Generalsekretariat ein Kostenvorschuss an-
gesetzt, welcher von den beteiligten Parteien je zur Hälfte zu tragen ist. 
Nach Einlangen der Zahlung wird der Fall dem Schiedsgericht übergeben. 
In einer ersten Sitzung des Schiedsgerichts mit den Parteien, der soge-
nannten case management conference, wird der Prozessfahrplan festge-
legt. Im Anschluss wird der Sachverhalt ermittelt. Bei Notwendigkeit oder 
auf Wunsch einer Partei kann es auch zu einer mündlichen Verhandlung 
kommen. Sobald beide Parteien nach Einschätzung des Schiedsgerichts 
ausreichend Gelegenheit hatten Beweise vorzubringen, kann das Verfah-
ren für geschlossen erklärt werden. Erst dann kann ein Schiedsspruch er-
folgen. Ab Zustellung des Schiedsspruches können die Parteien innerhalb 
von 30 Tagen Berichtigungen, Erläuterungen und Ergänzungen beantra-
gen.354 

3.3.4 Schiedsgutachten 

In einem Schiedsgutachterverfahren355 sollen strittige Sachverhalte durch 
einen Schiedsgutachter, welcher durch die beteiligten Parteien einstimmig 
oder durch einen unabhängigen Dritten berufen wurde, geklärt werden. 
Die beteiligten Parteien verfügen über völlige Formfreiheit356 für die Ver-
einbarung von Verfahrensregeln. Zu Beginn des Verfahrens müssen die 
Parteien sich einigen, welche Fragen der bestellte Schiedsgutachter be-
antworten soll.357 Mit Übergabe des Gutachtens ist das Verfahren been-
det. Die beteiligten Parteien können daraus Konsequenzen ableiten und 

                                                   
354 Vgl VIAC; Schiedsverfahren nach den Wiener Regeln 2018 

355 Vgl Rant, M.; Fuld, S.; Klein, H.; Das Schiedsgerichtswesen für den Baupraktiker, 1995, S 81 

356 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 206 

357 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007; S 77 
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wenn gewünscht in einer weiterführenden Verhandlung, in welcher das 
Ergebnis des Schiedsgutachtens zu Grunde liegt, eine Einigung erzielen. 
Demnach ist dieses Verfahren als Entscheidungshilfe für die beteiligten 
Parteien zu sehen. Kommt es zu keiner Einigung ist ein weiterführendes 
Streitregulierungsverfahren zu wählen.358 Die Kosten, sowie deren Auftei-
lung, als auch die Dauer des Verfahrens sind in den Verfahrensregeln 
festzuhalten. 

Die Vorteile359 des Schiedsgutachtens liegen in dessen rascher und kos-
tengünstiger Erarbeitung einer Grundlage für eine finanzielle Einigung. 
Durch die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsgutachters soll 
gewährleistet werden, dass jeder Partei Gehör geschenkt wird und der 
Sachverhalt faktisch korrekt aufgearbeitet wird. 

3.3.5 Mediation 

Die Mediation ist ein nicht bindendes Verfahren zur außergerichtlichen Lö-
sung von Konflikten.360 Ein überparteilicher Dritter, der Mediator, soll die 
beteiligten Parteien zu einer selbstständigen Streitbeilegung führen. Das 
Verfahren ist Bestandteil des Alternative Dispute Resolution 361  in den 
USA. Dessen Grundsätze wurden vom „Harvard-Konzept“362 des sachbe-
zogenen Verhandelns abgeleitet. Der Mediator in seiner Funktion achtet 
über die Einhaltung der Mediationsregeln und schlichtet unter den kontra-
hierenden Parteien, erteilt aber keinen Schlichterspruch.363 Ihm kommt 
eine vermittelnde Tätigkeit zu.364 Die Voraussetzung für den Erfolg einer 
Mediation ist, dass die betroffenen Parteien sich im Bewusstsein sind, 
dass ein Konflikt existiert und dass sie diesen über den Verhandlungsweg 
lösen wollen, jedoch können sie dies ohne Führung durch einen Dritten 
nicht. Gemäß PREVECER 365  lassen sich die wesentlichen Merkmale 
durch „Consensus“ – einvernehmliche Lösung – „Continuity“ – Kontinuität 
der Geschäftsbeziehung – „Control“ – Kontrolle der Ausgewogenheit der 

                                                   
358 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007, S 79 

359 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 206 

360 Vgl ebd, S 201 

361 Vgl Tochtermann, P.; Alternative Dispute Resolution - Einführung in die alternative Streitbeilegung, in JuS Heft 2 2005, S 
131 ff 

362 Ziel der Methode ist eine interessensorientierte, konstruktive Einigung bzw der Schaffung einer Win-Win Situation zwi-
schen Konfliktparteien. Für den Erfolg der Methode gelten grundlegend vier Bedingungen. Die Interessensgruppen sind 
getrennt voneinander zu behandeln. Es soll auf die Interessen der Parteien fokussiert werden und nicht auf deren Positi-
onen. Den Parteien sollen Auswahlmöglichkeiten geboten werden und es müssen objektive Beurteilungskriterien geschaf-
fen werden. Vgl Fisher, R.; Ury, W.; Patton, B.; Das Harvard-Konzept: Die unschlagbare Methode für beste Verhand-
lungsergebnisse, 25 Aufl, 2015 

363 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007; S 101 

364 Vgl Behr, B.; Mediation und Schlichtung als Hilfe zur außergerichtlichen Selbsthilfe, 2010, S 4 

365 Vgl Prevezer, S.; Alternative Dispute Resolution; 1991, S 9 
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Interessen – und „Confidentiality“ – Vertraulichkeit – den 4 „C‘s“ beschrei-
ben. 

Die Mediation ist ein freiwilliges Verfahren. Vorteilhaft ist, dass die Lösung 
von den beteiligten Parteien durch das Verfahren entwickelt wird. In einer 
klar strukturierten Konfliktanalyse soll durch ein konstruktives Gesprächs-
klima eine optimale Lösungsstrategie des Konfliktes für beide Parteien zu-
friedenstellend entwickelt werden. 

Nach BREIDENBACH366  funktioniert eine Mediation jedoch nur, wenn 
über das vordergründige Problem hinaus die Verfolgung gemeinsamer In-
teressen zwischen den Vertragspartnern besteht. Dieser Wesenszug ist 
als äußerst kritisch zu betrachten. Aufgrund des kompetitiven Umfeldes 
der Bauwirtschaft und den AG, welche dem BVergG unterliegen, ist ein 
AG nicht auf den Erhalt von weiteren Geschäftsbeziehungen angewie-
sen.367 Ungeeignet ist die Mediation für die Klärung grundsätzlicher Fra-
gen und offener Rechtsprobleme.368 

Ebenso wie für Schiedsgerichtsverfahren bietet in Österreich die VIAC 
Mediationen nach den Wiener Mediationsregeln an. 

                                                   
366 Vgl Breidenbach, S.; Mediation: Struktur, Chancen und Risken von Vermittlung im Konflikt, 1995 

367 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007; S 104 

368 Vgl ebd, S 105 
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Abb. 48: Mediationsverfahren nach den Wiener Mediationsregeln 2021369 

Wird ein Mediationsverfahren durch die VIAC (siehe Abb. 48) von den be-
teiligten Parteien angestrebt, reicht zunächst die Partei A einen Antrag mit 
einem gemeinsamen Vorschlag eines Mediators bei dem Sekretariat der 
VIAC ein. Das Sekretariat legt die Einschreibegebühr fest und stellt den 
Antrag an die Partei B zu. Die Partei B wird zu einer Stellungnahme binnen 
einer durch die VIAC gesetzten Frist aufgefordert. Sind sich die Parteien 
über einen Mediator einig, wird dieser durch de VIAC auf dessen Unpar-
teilichkeit und Unabhängigkeit, seine Verfügbarkeit, seine Befähigung, die 
Annahme des Amtes und die Unterwerfung unter die Wiener Mediations-

                                                   
369 Abb nach VIAC; Mediationsverfahren nach den Wiener Mediationsregeln 2021 
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regeln geprüft. Ist dies nicht der Fall kann die VIAC die Parteien zur Fin-
dung eines entsprechenden Mediators unterstützen. Nach der Bestellung 
des Mediators setzt das Generalsekretariat der VIAC den Kostenvor-
schuss fest, welchen die beteiligten Parteien jeweils zur Hälfte zu tragen 
haben. Nach Eingang der Zahlung wird das Verfahren an den Mediator 
übergeben. In einem ersten Schritt wird durch den Mediator mit den betei-
ligten Parteien das Verfahren nach den Wiener Mediationsregeln erörtert. 
Danach wird unter Kontrolle des Mediators versucht, die Parteien zu einer 
für alle Beteiligten annehmbaren und zufriedenstellenden Lösung zu füh-
ren. Das Verfahren ist beendet, falls solch eine Lösung gefunden wurde 
oder eine Partei das Verfahren beenden möchte, oder der Mediator das 
Verfahren für nicht mehr zielführend befindet. Nach Beendigung des Ver-
fahrens ist eine schriftliche Vereinbarung über eine Lösung oder eine Er-
klärung zur Beendigung vorzulegen.370 

3.3.6 Schlichtungsverfahren 

Das Schlichtungsverfahren ist angedacht, kurzfristig Meinungsverschie-
denheiten durch einen Dritten zu regeln. Das Ergebnis wird durch einen 
unverbindlichen Schlichterspruch bekannt gegeben. Die Leistungserbrin-
gung soll durch eine Schlichtung nicht aufgehalten werden. 

Nach RUBIN371 soll eine Schlichtung möglichst viele der folgenden Ziele 
erreichen: 

 Verfügbarkeit des Baustellenschlichters 

 Geschwindigkeit 

 Wirtschaftlichkeit 

 Qualität der Entscheidung 

 Endgültigkeit 

 Erhaltung Projektharmonie 

 Subsidiarität 

 Weite Verbreitung des Systems und Robustheit 

Die Anzahl der Schlichter kann dabei von den beteiligten Parteien gewählt 
werden. IdR wird eine Person als Schlichter eingesetzt, bei Bedarf kann 
auch ein Gremium von drei Schlichtern vorgesehen werden. Die Einset-
zung des Schlichters erfolgt durch eine ad-hoc Berufung oder durch eine 
vertraglich vorgesehene Person.372 Das Verfahren sollte von den Parteien 
durch eine Verfahrensordnung geregelt werden. Der Schlichter kann 

                                                   
370 Vgl VIAC; Mediationsverfahren nach den Wiener Mediationsregeln 2018 

371 Vgl Rubin, et. al.; Construction Claims, Prevention and Resolution, 1999, S 12 

372 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 197 
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durch die beteiligten Parteien oder von einem neutralen Drittem ernannt 
werden. Im Zuge des Verfahrens klärt der Schlichter mit den Beteiligten 
den Sachverhalt. Das Verfahren soll eine gütliche Einigung erzielen, 
kommt eine solche nicht zustande, soll der Schlichter einen Lösungsvor-
schlag373 einbringen. Wird dieser akzeptiert, kommt es zu einer Einigung, 
falls nicht ist die Schlichtung gescheitert. 

Die Anforderungen an einen Schlichter sind vielfältig, so muss dieser tech-
nisches, baubetriebliches, bauwirtschaftliches und vertragsrechtliches 
Fachwissen, sofortige Verfügungsbereitschaft, Unparteilichkeit, Unbefan-
genheit, Vertraulichkeit und Sachlichkeit mit sich bringen.374 

In Österreich gilt für Verbrauchergeschäfte zwischen Konsumenten und 
Unternehmen das Alternative-Streitbeilegung-Gesetz (AStG). Es existie-
ren insgesamt acht staatlich anerkannte Schlichtungsstellen. 375 

 Schlichtungsstelle der Energie-Control Austria 

 Telekom-Schlichtungsstelle der Rundfunk und Telekom Regulie-
rungs-GmbH 

 Post-Schlichtungsstelle der Rundfunk und Telekom Regulierungs-
GmbH 

 Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte 

 Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirt-
schaft 

 Internet Ombudsmann 

 Ombudsstelle Fertighaus 

 Schlichtung für Verbrauchergeschäfte 

3.3.7 Verhandlung 

Durch Bauverträge nach ÖNORM B 2110 sind Vertragsparteien zur Ko-
operationsbereitschaft verpflichtet. Die Verhandlung ist dabei die Grund-
form der vertraglichen Pflicht der beteiligten Parteien, sich gütlich zu eini-
gen.376 In der Verhandlung soll ohne Hinzuziehung Dritter ein Ergebnis 
erzielt werden. Sollte die Verhandlung zwischen den kontradiktorischen 

                                                   
373 Vgl Von Behr, B.; Mediation und Schlichtung als Hilfe zur außergerichtlichen Selbsthilfe, 2010, S 4 

374 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 197 

375  Vgl https://www.justiz.gv.at/home/service/streitschlichtung-und-mediation/schlichtungsstellen~376.de.html; Letztzugriff 
[07.01.2021] 

376 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 295 
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Parteien scheitern, ist ein anderweitiges Verfahren zu wählen. Die Ver-
handlung unterliegt keiner Reglementierung, wenn nicht anderweitig im 
Bauvertrag festgehalten.377 Es sollten jedoch feste Abläufe, Termine, Fris-
ten und Formalien reglementiert werden.378 Ein Vorteil der Verhandlung 
ist die unmittelbare Nähe zum Sachverhalt der Beteiligten, sofern diese 
die ausreichende Entscheidungsbefugnis mit sich bringen. Im Bauwesen 
sind Verhandlungen durch Baubesprechungen oder entsprechend der 
ÖNORM B 2118 in Form der Partnerschaftssitzung institutionalisiert. Zur 
Klärung eines Sachverhaltes können ebenso Dritte (zB Parteiengutachter) 
in beratender Funktion einbezogen werden. Die Verhandlungsführung und 
Entscheidung liegen jedoch ausschließlich bei den beteiligten Parteien. 
Etwaig entstehende Kosten der Verhandlung tragen die beteiligten Par-
teien jeweils selbst. 

3.3.8 FIDIC – Engineer 

Die Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) ist der in-
ternationale Dachverband beratender Ingenieure und publiziert seit 1957 
Vertragsmuster für internationale Bauverträge. Im Speziellen behandelt 
das FIDIC „Red Book“ in der Ausgabe 2017 Bauverträge für Projekte, bei 
denen der Contractor (AN) nach der Planung des Employer (AG) jenes 
realisiert. Dies entspricht am ehesten dem österreichischen Einheitspreis-
vertrag. In einem Bauvorhaben nach dem FIDIC „Red Book“ 2017 ist ver-
pflichtend ein Engineer zu beauftragen. Dieser ist gegenüber dem 
Contracter mit Vertretungsbefugnissen durch den Employer ausgestattet 
und kann bei Bedarf so entsprechende Handlungen setzen. Der Engineer 
ist organisatorisch und funktionell dem Employer zuzuordnen, steht aber 
für einen fairen Interessensausgleich zwischen dem Employer und dem 
Contractor. Er kann im Falle von Claims oder Vertragsstreitigkeiten tätig 
werden und vorläufig verbindliche Weisungen erteilen. Der Engineer hat 
dabei zunächst im Zuge einer Verhandlung eine Mediation zwischen dem 
Employer und dem Contractor durchzuführen. Scheitert diese ist innerhalb 
einer Frist von 42 Tagen den Weisungen des Engineers nachzukommen. 
Soll die Befugnis des Engineers eingeschränkt werden, kann ein nach FI-
DIC entsprechendes Dispute Adjudication Agreement vereinbart werden. 
Kommt es im Zuge einer Vertragsstreitigkeit zu keiner Einigung zwischen 
den Vertragspartnern ist nach Ablauf der Frist das Dispute Adjudication 
Board einzuberufen.379 

                                                   
377 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007; S 108 

378 Vgl ebd, S 111 

379 Vgl Gallistel, U.; Der Bauvertrag nach den FIDIC Conditions Teil I: Systematik und Aufbau, Verhältnis zu nationalen Re-
gelungen, Vertragsbestandteile; in ZVB 2018/21; S 89 f 
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3.3.9 Dispute Board 

Das sogenannte Dispute Board wurde in den USA entwickelt und ist ein 
baubegleitendes Gremium zur Lösung von strittigen Sachverhalten. Das 
Gremium wird von den Vertragspartnern berufen. Mitglieder des Gremi-
ums sollten einen umfassenden projektrelevanten Sachverstand besitzen. 
Das Gremium wird von Baubeginn bis Bauende eingesetzt und erhält lau-
fend Informationen aller vertraglich relevanten Umstände der Leistungser-
bringung und deren Fortschritt. Ebenso führt das Gremium auch regelmä-
ßig Baustellenbegehung zur Prüfung des Baufortschritts durch. Das Gre-
mium soll dadurch einerseits Konfliktvorbeugung und andererseits -be-
handlung in Echtzeit durchführen. Es kann in zwei Arten von Dispute 
Board unterschieden werden, in das Dispute Review Board und das Dis-
pute Adjudication Board. Das Dispute Review Board spricht nur Empfeh-
lungen aus, wohingegen das Dispute Adjudication Board zwingend umzu-
setzende Entscheidungen trifft. Dennoch muss der Empfehlung ebenso 
wie der Entscheidung gefolgt werden. Eine Empfehlung oder Entschei-
dung kann nur durch ein Schiedsgerichtsverfahren innerhalb einer gewis-
sen Frist aufgehoben werden. Ein Dispute Board soll die Kooperation un-
ter den Beteiligten und eine rasche Lösungsfindung bei Konflikten fördern. 
Ihr baubegleitender Charakter soll die Eskalation von strittigen Sachver-
halten vermeiden und den Einfluss auf den Bauablauf so gering wie mög-
lich halten. Nachteilig sind jedoch die hohen Kosten aufgrund der intensi-
ven Tätigkeit des Gremiums.380 

3.3.10 Adjudikation 

Die Adjudikation stellt ein ad hoc Verfahren381 aus dem angelsächsischen 
Raum dar. In England ist diese bereits seit 1996 durch den Housing 
Grants, Construction and Regeneration Act gesetzlich verankert.382 Dabei 
soll möglichst zeitnah eine Entscheidung über einen strittigen Sachverhalt 
durch einen oder mehrere neutrale Dritte getroffen werden. Ziel der Adju-
dikation ist die unmittelbare Lösung von Konflikten. Die eingesetzten Ad-
judikatoren prüfen dabei nicht nur den baubetrieblich-bauwirtschaftlichen, 
sondern ebenso den rechtlichen Sachverhalt. Dies geschieht innerhalb ei-
ner äußerst kurzen Frist. Innerhalb dieser Frist müssen die Adjudikatoren 
nicht nur den Sachverhalt darlegen, sondern auch den beteiligten Parteien 
Gelegenheit zur Stellungnahme gewähren und in einer abschließenden 
Verhandlung eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung ist dabei vor-
läufig bindend. Wird diese nicht befolgt, stellt dies eine schwerwiegende 
Vertragsverletzung dar und zieht dementsprechende Konsequenzen nach 

                                                   
380 Vgl https://www.dga-bau.de/verfahrensfinder/verfahrensfinder-3-2-dispute-boards; Letztzugriff [07.02.2021] 

381 Vgl Haghsheno, S.; Münzl, N.; Jonath, J.; Möglichkeiten und Grenzen der Adjukation als Verfahren der außergerichtlichen 
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sich. Eine Entscheidung der Adjudikation kann je nach vertraglicher Re-
gelung zumeist nur nach Abschluss der vereinbarten Bauleistung durch 
den Gang zu einem ordentlichen Gericht angefochten werden. Kern der 
Adjudikation ist die eigenständige Ermittlung des Sachverhaltes. Als gro-
ßer Vorteil der Adjudikation ist die Klärung des Sachverhaltes binnen einer 
idR wenige Wochen dauernden Frist durch ein Gremium von sachkundi-
gen neutralen Dritten. Ebenso liegen die Kosten für eine Adjudikation 
deutlich unter jenen für ein ordentliches Gerichtsverfahren. In Österreich 
besteht keine eigenständige Regelung zur Adjudikation und muss daher 
von den Vertragsparteien vertraglich vereinbart werden, gleiches gilt für 
Deutschland. Doch wurde bereits am 2. Deutschen Baugerichtstag 2008 
eine gesetzliche Regelung für Adjudikationsverfahren gefordert, darin 
hieß es: 

„Bauerfahrene und neutrale Dritte sollen auf Grund einer summarischen 
Sachverhalts- und Rechtsprüfung innerhalb kürzester Fristen mit vorläu-
figer Bindungswirkung und Umsetzungsverpflichtung aber korrigierbar 
durch staatliche Gerichte bzw. ein Schiedsgericht zu einer Entscheidung 
kommen.“383 

Im weiteren Verlauf wurde in Deutschland durch PAPIER384 deren verfas-
sungsrechtliche Eignung analysiert und bestätigt.385 Die DIS386 (Deutsche 
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit), sowie die DGA BAU (Deutsche Ge-
sellschaft für Außergerichtliche Streitbeilegung in der Bau- und Immobili-
enwirtschaft e.V.) bieten speziell für den Bau Adjudikation in Deutschland 
für nationale wie internationale Projekte an. 

3.4 Komplexität von Bauprojekten 

Für den Begriff Komplexität existiert keine allgemein gültige Definition.387 
Das Wort Komplexität lässt sich vom lateinischen „complexum“ ableiten 
und bedeutet umschlingen, umfassen oder zusammenfassen. Die kon-
temporäre Bedeutung wird mit den Begriffen vielschichtig, zusammenge-
setzt, nicht allein für sich auftretend oder ineinandergreifend definiert. Wis-
senschaftlich gesehen ist der Begriff Komplexität attributiv für die Zu-
stands- oder Eigenschaftsbeschreibung von Systemen zu sehen. 388 

                                                   
383 Diederichs, C; Notwenigkeit der Einführung der Adjudikation als außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren auch in 

Deutschland; 2010, S 4 

384 Vgl Papier, H.-J.; Rechtsgutachten zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Adjudikation in Bausachen; 2013 

385 Vgl https://www.dga-bau.de/verfahrensfinder/verfahrensfinder-3-1-adjudikation; Letztzugriff [07.02.2021] 

386 Vgl https://www.disarb.org/schiedsgerichtsbarkeit/adjudikation; Letztzugriff [07.02.2021] 

387 Vgl Peak D.; Frame, M.; Komplexität, 1995, S 19; vgl Hedrich, R.; Komplexität, 1994, S 3-5; vgl Schulte, H.; Komplexität, 
1993, S 26; vgl Bronner, R.; Komplexität, 1992, S 1121; vgl  Davies, P.; Chaos, 1988, S 113 

388 Vgl Kirchhof, R.; Ganzheitliches Komplexitätsmanagement - Grundlagen und Methodik des Umgangs mit Komplexität im 
Unternehmen, 2003, S 8 

https://www.dga-bau.de/verfahrensfinder/verfahrensfinder-3-1-adjudikation
https://www.disarb.org/schiedsgerichtsbarkeit/adjudikation
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WILLKE389 definiert Komplexität nach dem Grad der Vielschichtigkeit, Ver-
netzung und Folgelastigkeit eines Entscheidungsfeldes. Ein System ist 
also umso komplexer je größer die Anzahl und Diversität der Elemente 
und deren Beziehungen sind und je ungewisser Änderungen über den 
Verlauf der Zeit stattfinden. Daraus kann abgleitet werden, dass Komple-
xität durch die Anzahl an potenziellen Systemzustände bestimmt wird.390 
Die Anzahl an unterscheidbaren potenziellen Systemzustände wird als 
Varietät391 definiert. 

Nach KIRCHHOF entsteht Komplexität eines Systems 
„...durch die Interaktion der Elemente eines Systems miteinander und mit 
der Systemumwelt und wird bestimmt durch die Vielzahl und Vielfalt der 
Elemente (Elementekomplexität) und ihrer Relationen (Relationenkom-
plexität) sowie die dynamische Veränderlichkeit der Elemente und ihrer 
Beziehungen untereinander.“392 

Dabei unterscheidet KIRCHHOF393  in strukturelle Komplexität zur Be-
schreibung des Komplexitätsgrads der Strukturdimension eines Systems 
(siehe Abb. 49) und in funktionale Komplexität zur Beschreibung des Kom-
plexitätsgrads der Verhaltensdimension im Umgang mit Komplexität eines 
Systems. 

Struktur ist die innere Ordnung bzw der Aufbau aus Elementen und Rela-
tionen eines Systems. Die Zustände eines Systems ergeben sich aus der 
Anzahl der Elemente und Beziehungen und deren Ordnung heraus. 

                                                   
389 Vgl Willke, H.; Systemtheorie, 1991, S 16 

390 Vgl Malik, F.; Systemisches Management, 1993, S 22 

391 Vgl Kirchhof, R.; Ganzheitliches Komplexitätsmanagement – Grundlagen und Methodik des Umgangs mit Komplexität im 
Unternehmen, 2003, S 13 

392 Vgl ebd, S 18 

393 Vgl ebd, S 15 
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Abb. 49: Strukturkomplexität394 

Die funktionale Komplexität beschreibt das subjektive Erfassen eines Sys-
tems nach dessen Komplexitätsgrad, daher wird auch von subjektiver 
Komplexität 395  gesprochen. Je nach Beobachter ergeben sich unter-
schiedliche Schwierigkeiten beim Erfassen des Systems, Erkennen von 
Problemen und Ableiten von Handlungsoptionen. 

Es besteht oft eine Differenz zwischen Problemlösungsbedarf und Prob-
lemlösungskompetenz. Nach KIRCHHOF396 sind folgende Punkte zu be-
achten: 

 Viele Variablen 

 Intransparenz der Ausgangslage 

 Informationsüberladung 

 Zielunklarheit und Zielvielfalt 

 Dynamik der Entwicklung von Variablen, Zielen und Zuständen 
des Systems 

 Vernetztheit der Variablen, Ziele und Zustände 

RAUFEISEN397 definiert acht Eigenschaften, welche auf eine hohe Kom-
plexität eines Systems schließen lassen: 

 Neuartig 

                                                   
394 Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 41; Abb nach Kirchhof, R. Ganzheitliches 

Komplexitätsmanagement – Grundlagen und Methodik des Umgangs mit Komplexität im Unternehmen, 2003, S 13 

395 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 41; Abb nach Kirchhof, R. Ganzheitliches 
Komplexitätsmanagement – Grundlagen und Methodik des Umgangs mit Komplexität im Unternehmen, 2003, S 15 

396 Kirchhof, R. Ganzheitliches Komplexitätsmanagement – Grundlagen und Methodik des Umgangs mit Komplexität im Un-
ternehmen, 2003, S 16 

397 Raufeisen, M.; Komplexitätsmessung – Konzept zur Komplexitätsmessung des Auftragsabwicklungsprozesses, 1999, S 
42 
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 Bereichsübergreifend 

 Interdisziplinär 

 Risikoreich 

 Aufwendig 

 Strategisch bedeutend 

 Dringlich 

 Außergewöhnlich 

Prinzipiell ergeben sich aus der Komplexität drei Kategorien von Proble-
men398 

 Probleme der organisierten Einfachheit (es können zur Lösung 
analytische Methoden verwendet werden) 

 Probleme der unorganisierten Komplexität (die Anzahl und Vielfalt 
der Elemente und Relationen ist enorm; Lösungsansätze basieren 
auf stochastischen Methoden) 

 Probleme der organisierten Komplexität (Fokus der Problemana-
lyse liegt auf der Interaktion der Variablen, diese folgen bestimm-
ten Mustern und Abhängigkeiten; Lösungsansätze basieren auf 
kybernetisch-systemtheoretischen Modellen) 

3.4.1 Komplexität im System 

Die Komplexität von Systemen wird nach ULRICH/PROBST durch die An-
zahl, Verschiedenheit und Beziehungen bestimmt. 399 Je nach Ausprä-
gung der Merkmale wird von einfachen, komplizierten, komplexen und 
hoch komplexen Systemen gesprochen (siehe Abb. 50). 

                                                   
398 Kirchhof, R. Ganzheitliches Komplexitätsmanagement – Grundlagen und Methodik des Umgangs mit Komplexität im Un-

ternehmen, 2003, S 16 

399 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 27; vgl Ulrich, H.; Probst, G.; Anleitung 
zum ganzheitlichen Denken und Handeln, 4. Aufl, 1995 
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Abb. 50: Systemtypen und deren Komplexität nach ULRICH400 

Ein einfaches System weist wenige Elemente und Relationen auf und es 
sind nur geringe Veränderungen in der Verhaltensweise und den Abläufen 
des Systems möglich. Bei einfachen Systemen sind sämtliche Elemente, 
Relationen, Abläufe und Verhaltensweisen determinierbar. Ein komplizier-
tes System besitzt eine große Anzahl und Vielfalt an Elementen, die Ver-
haltensweise und Abläufe des Systems sind jedoch bestimmbar. Ein kom-
pliziertes System ist also in seinen Beziehungen stabil und Ursachen-Wir-
kungs-Zusammenhänge sind nachvollziehbar. Ein komplexes System be-
inhaltet nur wenige Elemente und Relationen, doch die Verhaltensweise 
und die Abläufe des Systems sind stark dynamisch und somit ist das Sys-
tem nicht vorhersehbar und nur zu einem gewissen Grad beherrschbar. In 
komplexen Systemen können bereits geringe Einflüsse globale Änderun-
gen mit sich bringen und es kann Ordnung bestehen, die nicht durch die 
Ganzheit des Systems erklärbar ist. Ein hoch komplexes System besitzt 
eine hohe Anzahl an Elementen und Relationen und deren Verhaltens-
weise und Abläufe sind nicht bestimmbar und lassen sich daher nicht 
prognostizieren. Es herrscht eine hohe Unsicherheit. 

                                                   
400 Abb in Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 43 nach Kirchhof, R. Ganzheitliches 

Komplexitätsmanagement - Grundlagen und Methodik des Umgangs mit Komplexität im Unternehmen, 2003, S 19 
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Abb. 51: Übersicht über die Merkmale der verschiedenen Systemtypen401 

Nach dem ASHBY’schen Gesetz402 ist Varietät nur durch Varietät zu ab-
sorbieren, also sind komplexe Systeme nur mittels komplexer Steuerungs-
modelle steuerbar. Je größer die Handlungsvarietät des steuernden Sys-
tems ist, desto größer kann die Varietät der Einflüsse auf ein System sein. 
Maßzahl für den Grad der Komplexität ist dabei die Varietät. Ein System 
kann nur dann ein anderes System kontrollieren, wenn beide die gleiche 
Varietät aufweisen. 

Nach Auffassung der St. Galler Managementlehre ist die Beherrschung 
von Komplexität durch die physikalische Grenze, der BREMERMANN-
Grenze403, limitiert. Daraus abzuleiten ist, dass nur durch spontane Ord-
nung ein komplexes System zu beherrschen ist. So sind Regeln nicht be-
wusst zu definieren, sondern müssen sich durch Interaktion aus dem Sys-
tem generieren.404 

Nach LUHMANN405 lassen komplexe Systemstrukturen ein einfaches o-
der wenig komplexes Entscheiden durchaus zu. Ein komplexes System 
bedingt nicht zwangsweise komplexen Input oder Output. Komplexität ist 
durch Abstraktion bzw Selektion beherrschbar. In der Betrachtung eines 
Systems zu seiner Umwelt, sowie eines Subsystems in seinem System, 

                                                   
401 Abb in Anlehnung an Dallago, C.; Komplexität von Bauprojekten, 2019, S 24; vgl wirtschaftslexikon.gabler.de: "Stichwort: 

Komplexität", https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/dynamische-komple-xitaet-54122, Letztzugriff [07.01.2021] 

402 Vgl Ashby, W.; An introduction to Cybernetics; 1956; vgl Ashby, W.; Cybernetics, 1970, S 121 

403 Die BREMERMANN Grenze beschreibt die maximale Verarbeitungsrate der Datenverarbeitung innerhalb eines in sich 
geschlossenen Systems. Vgl Bremermann, H.; Optimization through Evolution and Recombination, in M.C. Yovits, M.; 
Jacobi, G.; Goldstein, G. (Hrsg); Self-organizing Systems; 1962, S 93-106 

404 Vgl Bandte, H.; Komplexität in Organisationen, 2007, S 60 

405 Vgl Luhmann, N.; Zur Komplexität von Entscheidungssituationen, in Soziale Systeme 15, 2009, Heft 1, S 31 
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ist die Komplexität des Ersteren zu der Komplexität des Letzteren gerin-
ger, es entsteht eine Asymmetrie. Durch Selektionsstrategie muss zielori-
entiert das System gesteuert werden. Das System bedarf daher einer star-
ken Tendenz zur Veränderung. 

Folgende drei Strategien können zur Reduktion der Komplexität angewen-
det werden:406 

 Strategie der Subjektivierung 

 Strategie der Innendifferenzierung 

 Strategie der Außendifferenzierung 

In der Strategie der Subjektivierung wird eine Informationsreduktion durch 
eine Abstrahierung des Systems in Form von Modellen, Mustern, Normen, 
Regeln und Schemata erreicht und somit die funktionale Komplexität re-
duziert und gleichzeitig die Bestimmtheit des Systems erhöht. Durch die 
Differenzierung des Systems in solche erhöht sich jedoch dessen struktu-
relle Komplexität. 

Die Strategie der Innendifferenzierung bildet Teil- und Subsysteme durch 
Hierarchisierung und Sequentialisierung des Systems und reduziert 
dadurch die strukturelle Komplexität des Systems. 

Mithilfe der Strategie der Außendifferenzierung wird das Umweltsystem 
segmentiert. Durch Teilumwelten gelingt eine bessere Abgrenzung zwi-
schen System und Umwelt und die Bestimmung dessen Wechselwirkung. 
Dadurch reduziert sich die funktionale Komplexität des Systems. 

Somit ist ein wichtiger Faktor zur Beherrschung von Komplexität die Ein-
fachheit der Darstellung des Systems.407 Um eine solche Komplexitätsre-
duktion jedoch zu erreichen ist ein hohes Maß an Wissen über Kausalzu-
sammenhänge der systemischen Funktionen und ein hohes Maß an Er-
fahrung notwendig.408 

3.4.2 Komplexität im Bauwesen 

Die Bauwirtschaft, als Teil des Wirtschaftssystems, ist jener Wirtschafts-
zweig in dem Planungs-, Ausführungsleistungen und Veränderungen an 
Bauwerken erbracht werden. Als solches ist die Bauwirtschaft ein Teilsys-
tem, welches sich aus spezialisierten Unternehmen, welche wiederum als 
Subsysteme betrachtet werden können, zusammensetzt. So ist grund-
sätzlich ein Unternehmen als System im Wirtschaftssystem zu sehen. Die-
ses ist durch eine Anzahl von Elementen (zB Menschen, Abteilungen, Ma-
terial, Maschinen ua), die miteinander in Relation stehen und durch deren 

                                                   
406 Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 54 

407 Vgl Luhmann, N.; Zur Komplexität von Entscheidungssituationen, in Soziale Systeme 15, 2009, Heft 1, S 31 

408 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 40 
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Zuordnung (zB Führungsebenen, Funktionsbereiche, Produktgruppen ua) 
in einer bestimmten internen Struktur aufgebaut. Die Struktur kann wiede-
rum in Subsysteme (Personen, Teams oder Gruppen) aufgegliedert wer-
den. Ein Unternehmen erfüllt immer einen definierten Unternehmens-
zweck, der auf Austausch von Produkten gerichtet ist. Für die Erfüllung 
des Unternehmenszwecks wird Input durch den Einsatz materieller und 
immaterieller Güter unter zeitlich und logisch orientierten Beziehungen (zB 
Aktivitäten, Information, Kommunikation ua) innerhalb des Unternehmens 
zu Output transformiert. Somit steht dieses zu seiner Umwelt in enger Be-
ziehung, ist also ein offenes System, und als solches ein Teil des Wirt-
schaftssystems.409 Die Prozesse der Input-Output-Beziehung werden als 
Geschäftsprozesse bezeichnet und betreffen je nach Prozess diverse Or-
ganisationseinheiten des Unternehmens.410 

So ist ein Unternehmen als betriebswirtschaftliches System zu bezeich-
nen, welches nach RAUFEISEN411 durch folgende Kriterien definiert wird: 

 Offenheit des Systems und dessen Systemgrenzen 

 Zielgerichtetheit 

 voneinander unterschiedlich oder gleich klassifizierte bestimm-
bare aktive, passive und kritische Systemelemente  

 umwelt- und elementbezogene Beziehungen 

 Strömungsgrößen und Strömungen (Input, Output, Information, 
Einflüsse, positive und negative Wirkungen, Rückwirkungen) 

 Wirkungsketten und Wirkungsnetze 

 Systemstruktur 

 Ordnungsmuster zur Erkennung von Fehlendem oder Fehlerhaf-
tem 

 Systemzustand als zeitpunktbezogene Eigenschaft und System-
lenkung 

3.4.3 Eigenschaften komplexer Systeme 

Aus der Vielzahl an unterschiedlichen Betrachtungen und den daraus ab-
geleiteten Definitionen identifiziert BANDTE zwölf Eigenschaften komple-
xer Systeme (siehe Abb. 52).412 

 Vielzahl und Varietät 

                                                   
409 Vgl Kirchhof, R. Ganzheitliches Komplexitätsmanagement - Grundlagen und Methodik des Umgangs mit Komplexität im 

Unternehmen, 2003, S 37 

410 Vgl Rosenkranz, F.; Geschäftsprozesse, 2006, S 3 

411 Raufeisen, M.; Komplexitätsmessung – Konzept zur Komplexitätsmessung des Auftragsabwicklungsprozesses, 1999, S 
37 

412 Bandte, H.; Komplexität in Organisationen, 2007, S 93 
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 Pfadabhängigkeit 

 Rückkoppelung 

 Nichtlinearität 

 Offenheit 

 Begrenzte Rationalität 

 Selbstorganisation 

 Selbstreferenz 

 Emergenz 

 Autopoiese 

 Überlebenssicherung 

 Dynamik 

 
Abb. 52: Überblick über die Eigenschaften komplexer Systeme413 

Die Vielzahl beschreibt die Anzahl und Art von Elementen und Relationen, 
die Varietät Wirk-, Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Die 
Dynamik stellt die Veränderlichkeit eines Systems dar. BANDTE definiert 
vier Zustandsformen zur Beschreibung der Dynamik, stabil, periodisch, 
am Rand des Chaos und chaotisch. Die Überlebenssicherung beschreibt 
den elementaren Systemzweck. Biologischen und sozialen Systemen ist 
gleichermaßen gemein, dass sie ihre Überlebensfähigkeit sicherstellen. 
Die Pfadabhängigkeit definiert Reaktions- bzw Verhaltensmuster eines 
Systems. Die Rückkoppelung dient zur Selbststeuerung eines Systems, 
sie überprüft das System bzgl seines tatsächlichen Zustandes und führt 
es bei Abweichung zum entsprechenden Sollzustand. Rückkoppelungen 

                                                   
413 Abb in Bandte, H.; Komplexität in Organisationen, 2007, S 93 
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können einerseits eine positiv-gleichgerichtete bzw verstärkende oder ne-
gativ-entgegengerichtete bzw hemmende Wirkung besitzen.414 Ein weite-
res Merkmal der Rückkoppelung ist der zeitliche Faktor. So kann eine 
Rückkoppelung schnell oder langsam erfolgen und beschleunigend oder 
verlangsamend wirken.415 Die Nichtlinearität beschreibt das Systemver-
halten von komplexen Systemen, bei welchem Verhalten nicht durch die 
lineare Ursache-Wirkungs-Beziehung vorhergesehen werden kann. Ein 
nichtlineares System generiert durch einen Input verschiedenen Output, 
welcher nichtproportional zum Input sein kann.416 Die Eigenschaft der Of-
fenheit eines Systems definiert die Interaktion dessen mit seiner Sys-
temumwelt. Komplexe Systeme gelten als partiell-offene Systeme und 
versuchen sich so bei Veränderung der Umweltbedingungen an diese an-
zupassen, sind also adaptiv.417 Der Austausch des Systems mit seiner 
Umwelt kann unidirektional, eine Reaktion des Systems wird durch des-
sen Umwelt hervorgerufen, oder bidirektional, sowohl System als auch 
Umwelt rufen eine Reaktion hervor, erfolgen. Die begrenzte Rationalität 
eines Systems beschreibt den Umstand, dass Elemente nicht die vollstän-
dige Information über ihr System in sich tragen und daher uU aus Sicht 
eines Betrachters irrational handeln. Das Merkmal der Selbstorganisation 
beschreibt die Reaktion eines Systems auf eine Störung oder Ungleichge-
wicht im System. Die Elemente eines Systems agieren autonom nach ei-
genen, jedoch begrenzten Handlungsmustern und führen zur Reaktion o-
der Integration der Störung zur Selbsterhaltung des Systems. 418  Die 
Selbstreferenz beschreibt die Reflektivität eines Systems und bezieht sich 
auf die Identität der einzelnen Elemente und Prozesse. Die Eigenschaft 
der Emergenz bezeichnet die Fähigkeit eines Systems aus Veränderun-
gen neue Eigenschaften mit einer höheren Ordnung, welche sich jedoch 
nicht aus den Eigenschaften der Einzelelemente ableiten lassen, zu ent-
wickeln. Somit ist Emergenz eine zeitliche Entwicklung eines Systems. Die 
Autopoiese beschriebt die Fähigkeit der Selbsterschaffung und -erhaltung 
eines Systems. Der aus der Autopoiese hervorgerufene Selbsterhaltungs-
trieb führt zur Anpassung des Systems. Durch Fluktuation, Mutation und 
Innovation kann ein System eine neue Identität, welche eine modulierte 
Varietät gegenüber dem ursprünglichen System besitzen kann, erzie-
len.419 

                                                   
414 Vgl Herbst, L.; Komplexität und Chaos, 1. Aufl, 2004, S 217 

415 Vgl Ulrich, H.; Probst, G.; Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln, 4. Aufl, 1995, S 45 

416 Vgl Vester, F.; Die Kunst vernetzt zu denken, 2011, S 87 

417 Vgl ebd, S 87 

418 Vgl Kirchhof, R. Ganzheitliches Komplexitätsmanagement - Grundlagen und Methodik des Umgangs mit Komplexität im 
Unternehmen, 2003, S 23; vgl Stacey, R.; Unternehmen am Rande des Chaos, 1997; vgl Fricker, A.; R. Eine Methodik 
zur Modellierung, Analyse und Gestaltung komplexer Produktionsstrukturen, 1996  

419 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 102-130 
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3.4.4 Bauprojekt als komplexes System 

Grundlegend definiert die DIN 69901-5 ein Projekt420 als Vorhaben, das 
im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamt-
heit gekennzeichnet ist. Projekte grenzen sich zu anderen Vorhaben ab, 
wenn diese durch die folgenden acht Merkmale geprägt sind:421  

1. Ziele  

2. Begrenzungen (Zeit, Finanzen, Ressourcen ua)  

3. Abgrenzungen (zu anderen Projekten)  

4. Organisation (projektspezifisch)  

5. Einmaligkeit  

6. Neuartigkeit  

7. Komplexität 

8. Interdisziplinarität 

Bauprojekte bestehen einerseits aus physikalisch-technischen Systemen 
und andererseits aus sozialen Systemen.422 Als technisches Subsystem 
des Systems Bauprojekt sind technische Anlagen, Bauelemente, und an-
dere Bauteile, die eine gemeinsame Funktion besitzen zu sehen. Als so-
ziale Subsysteme des Systems Bauprojekt sind die Vielzahl an Interes-
sensvertretern und Organisationseinheiten zur Durchführung und Betreu-
ung des Bauprojektes zu sehen. Bauprojekte können den Investitionspro-
jekten zugeordnet werden. Investitionsprojekte sind soziotechnische Sys-
teme und weisen als solche, definierte Ziele, fixierte Termine und Kosten 
auf.423 

Das System des Bauprojekts ist während der Bauphase durch einen kon-
tinuierlichen Austausch von Informationen, Baumaterialien und am Bau 
Beteiligten geprägt. Durch den Austausch mit der Umwelt werden die Sys-
temgrenzen des Bauwerks sichtbar und beeinflussen die Anforderungen 
an das Bauwerk durch Gesetze, Normen, Verträge und den unterschied-
lichen Interessensgruppen. Dadurch ist das System des Bauprojekts als 
offenes, dynamisches und sozio-technisches System zu sehen.424 

                                                   
420 Vgl Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN 69901-5 

421 Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 147 

422 Vgl Kochendörfer, B.; Liebchen, J.; Viering, M.; Bau-Projekt-Management, 5 Aufl, 2018, S 17 

423 Vgl Greiner, P.; Mayer, P.; Stark, K.; Baubetriebslehre – Projektmanagement, 2002, S 2 

424 Vgl Schleicher, M.; Komplexitätsmanagement bei der Baupreisermittlung im Schlüsselfertigbau, 2011, S 17 
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Abb. 53: Subsysteme von Bauprojekten425 

KOCHENDÖRFER426 definiert ein Bauprojekt als Objektsystem und un-
terteilt dieses in vier Subsysteme (siehe Abb. 53). Das Zielsystem definiert 
sich durch die Bedürfnisse der Beteiligten. Das Handlungssystem umfasst 
die zu tätigenden Aufgaben zur Realisierung des Objektsystems. Das 
Handlungsträgersystem beinhaltet die Organisation des Objektsystems 
und ist in seiner Funktion als Steuerungselement zu betrachten. Das Pro-
duktsystem schließlich beinhaltet die baulichen Anlagen. PATZAK427 fügt 
den vier Systemen des Bauprojekts noch ein Umsystem für die das Ob-
jektsystem beeinflussende Umwelt hinzu. 

So definiert HOFFMANN vier bei Bauvorhaben zu berücksichtigende As-
pekte:428 

1. Ganzheitliche Betrachtungsweise 

2. Abgrenzung des Projektinhaltes vom Projektumfeld 

3. Festlegung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen 

4. Projektstrukturierung bzw Gliederung des Problemlösungsprozes-
ses 

Die Projektziele eins Bauvorhabens sind aus Sicht des gesamten Systems 
und seiner Wechselwirkung zur Umwelt zu definieren. Also in einer ganz-
heitlichen Betrachtungsweise zu bestimmen. Dabei ist der Projektinhalt 
vom Projektumfeld klar abzugrenzen. Es ist daher erforderlich sämtliche 
Elemente und Subsysteme, sowie aller Einflussfaktoren und deren Wir-
kungen auf das betrachtete System zu bestimmen. Aus der Bestimmung 
dieser können erforderliche flankierende Maßnahmen zur Zielerreichung 
und Korrespondenz mit anderen Systemen festgelegt werden. Zur Beur-
teilung und Erfassung der Einflussfaktoren muss eine Projektstrukturie-
rung hinsichtlich der Systemgestaltung, in Form der Objektplanung, und 
der Systemdynamik, in Form des Projektmanagements, erfolgen. 

                                                   
425 Abb in Anlehnung an Kochendörfer, B.; Liebchen, J.; Viering, M.; Bau-Projekt-Management, 5 Aufl, 2018, S 17 

426 Vgl Kochendörfer, B.; Liebchen, J.; Viering, M.; Bau-Projekt-Management, 5 Aufl, 2018, S 17 

427 Vgl Patzak, G.; Messung der Komplexität von Projekten, 2009 

428 Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 147; vgl Aggteleky, B.; Bajna, N.; Projektpla-
nung: ein Handbuch für Führungskräfte, 1992, S 8 
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Zum einen beinhaltet ein Bauprojekt organisatorische Komplexität und 
zum anderen technologische Komplexität. Die organisatorische Komple-
xität umfasst dabei die horizontale und vertikale Struktur der Organisati-
onseinheiten und deren Wechselwirkungen und betrifft das Verhalten und 
die Funktionen der Teilsysteme zueinander. Die organisatorische Komple-
xität ist stark durch die Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher 
Kultur, Empirie, Know-how und Ziele geprägt. Die technologische Kom-
plexität bezieht sich auf den Transformationsprozess von Input hin zu Out-
put. Somit beinhaltet die technische Komplexität die Planung, die Herstel-
lung, den Betrieb und den Erhalt eines Bauwerkes.429 

So weisen nach SCHWARZ430 komplexe Bauprojekte zumindest eines 
der folgenden Merkmale auf: 

 Hohe Anzahl an Projektpartnern und Interessensvertretern 

 Hohe Anzahl an involvierten Personen in den einzelnen Organisa-
tionen der Projektpartnern und Interessensvertretern mit unter-
schiedlichem Know-how 

 Hohe Anzahl an technischen, organisatorischen und menschli-
chen Schnittstellen, welche nicht konstant sind 

 Dynamische Veränderungen der Projektrandbedingungen und 
teils gegenläufige Projektziele 

 Dynamische Prozesse über den gesamten Lebenszyklus 

BERTELSEN431 definiert drei komplexitätsbestimmende Charakteristika 
für ein Bauvorhaben, die Komplexität des Bauprozesses, des Produkti-
onssystems und des sozialen Systems/Gefüges. 

Nach SCHLEICHER432 ist so in Bauwerkskomplexität und Bauprozess-
komplexität zu unterscheiden. Wobei der Komplexitätsbegriff in der Bau-
wirtschaft stark an Schnittstellen gebunden ist.433 Dabei sind Schnittstel-
len Verknüpfungen oder Verbindungen zwischen Prozessen und entste-
hen im Übergang von Aufgabenbereichen. Nach RAUFEISEN434 sind un-
ter Übergängen interprozessuale Schnittstellen zu verstehen. Dabei gilt je 
mehr Schnittstellen in Relation zu der Anzahl an Gewerken bestehen, 
desto höher ist die Komplexität des Bauwerks. 

                                                   
429 Vgl Schwarz, H.; Mögliche Ansätze zum Umgang mit Komplexität bei Bauprojekten; in in Gallistel/Oswald/Raab/Szko-

pecz/Wallner (Hrsg), FS Kropik, 2018, S 553 ff 

430 Ebd, S 552 

431 Vgl Bertelsen, S.; Construction as a Complex System; in Proceedings for the 11th annual conference in the International 
Group for Lean Construction, 2003 

432 Vgl Schleicher, M.; Komplexitätsmanagement bei der Baupreisermittlung im Schlüsselfertigbau, 2011, S 19 

433 Vgl ebd, S 12 

434 Vgl Raufeisen, M.; Komplexitätsmessung – Konzept zur Komplexitätsmessung des Auftragsabwicklungsprozesses, 1999, 
S 42 



Thematische Einführung 

 111 

Daraus definiert SCHLEICHER435 folgende Formel zur Bestimmung der 
Bauwerkskomplexität: 

𝐾𝑆 =
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑆𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑖𝑚 𝐵𝑎𝑢𝑤𝑒𝑟𝑘𝑠𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝐿𝑆𝑆

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒 𝐺𝑆
=

∑ 𝐿𝑆𝑖

∑ 𝐺𝑖
 

Dabei setzt sich die Anzahl der Schnittstellen des Gesamtsystems Bau-
werk aus der Summe der Schnittstellen der Teilsysteme zusammen. Die 
Anzahl an Gewerken setzt sich zusammen aus der Anzahl der Unterneh-
men innerhalb der Teilsysteme.436 

3.4.5 Komplexitätsmanagement 

Im Umgang mit Komplexität entstehen durch die handelnden Akteure, auf-
grund einer unzureichenden oder unangemessenen Anwendung der 
Komplexitätsreduktion, häufig Fehler (siehe Tab. 3). So neigen Personen 
zumeist zu einer Zentralreduktion. In dieser kognitiven Strategie wird ein 
Problem auf nur eine Ursache zurückgeführt, welche so das System über-
proportional simplifiziert und somit das Merkmal der Vielzahl und Varietät 
negiert. Auf eine vereinfachte Ursachenzuschreibung folgt ebenso die 
Verabsolutierung von Zielen. Dabei konzentrieren sich die handelnden Ak-
teure in ihrem Lösungsansatz auf nur ein Ziel. In komplexen Systemen ist 
es jedoch erforderlich, mehrere Ziele simultan zu berücksichtigen. Im 
Sinne von Bauprojekten ist es erforderlich nicht nur primär das Kostenziel 
zu verfolgen, sondern auch das Termin- und Qualitätsziel. Die Fokussie-
rung auf eines, basiert zu Lasten der jeweils anderen. Auch ist im Falle 
der Leistungsabweichungen ein Handeln nach dem Reparaturdienstprin-
zip zu vermeiden. Bei Auftreten von Problemen ist nicht nur rein reaktiv 
vorzugehen. Ein solches setzt voraus, dass Probleme isoliert auftreten. 
Systeme erfordern jedoch eine ganzheitliche Betrachtung. Derartiges 
Fehlverhalten stammt aus der konditionierten Beherrschung einfacher 
Systeme. Einfache Systeme weisen ein lineares Ursachen-Wirkungs-Mo-
dell auf, wohingegen bei komplexen Systemen Kausalität nur noch ver-
mutbar ist. Bei Konfrontation mit komplexen Systemen kann es aufgrund 
unzureichenden Expertenwissens zur Einkapselung der handelnden Ak-
teure kommen. Der Betroffene zieht sich dabei auf den von ihm gut be-
herrschbaren Teilbereich und schafft so eine Illusion von Kontrolle, negiert 
gleichzeitig aber das ganzheitliche Problem. Eskaliert die Situation und 
der Akteur springt zwischen Problembereichen, wird von thematischem 
Vagabundieren gesprochen. Es kann auch zu einem ballistischen Verhal-
ten des Akteurs, in welchem er Entscheidungen ohne Berücksichtigung 
der Konsequenzen trifft, kommen. Ein weiterer typischer Fehler im Um-
gang mit komplexen Problemsituationen ist die exzessive Informations-
sammlung. Um Unsicherheiten zu reduzieren, wird zur Erlangung einer 

                                                   
435 Gleichung 4 in Schleicher, M.; Komplexitätsmanagement bei der Baupreisermittlung im Schlüsselfertigbau, 2011, S 23 

436 Vgl Schleicher, M.; Komplexitätsmanagement bei der Baupreisermittlung im Schlüsselfertigbau, 2011, S 22 
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vollständigen Situationsanalyse eine intensive Informationsbeschaffung 
veranlasst. Gerade in komplexen Systemen können durch deren Unvor-
hersehbarkeit widersprüchliche Informationen auftreten, wodurch die Un-
sicherheit erhöht wird und zu einer noch größeren Informationssammlung 
durch die Akteure führt. Die Gefahr dabei ist, dass so aus dem Stadium 
der Informationssammlung nicht mehr herausgefunden wird. Andererseits 
kann es jedoch auch im Verlauf der Informationssammlung zur Informati-
onsabwehr kommen. Zum Schutz des eigenen Kompetenzgefühls werden 
nicht passende und widersprüchliche Informationen negiert.437 
Tab. 3: Typische Fehler im Umgang mit komplexen Problem- und Entschei-
dungssituationen438 

Fehler Beschreibung 

Zentralreduktion Unterstellung einer zentralen Ursache 

Verabsolutierung von Zie-
len 

Einseitige Optimierung einer Sollgröße 

Handeln nach dem Repa-
raturdienstprinzip 

Beseitigung von Störungen als Hand-
lungsmaxime 

Einkapselung Rückzug in einen beherrschbaren Teilbe-
reich 

Thematisches Vagabun-
dieren 

Unsystematisches Wechseln zwischen 
Problembereichen, ohne die Probleme 
ernsthaft anzugehen 

Ballistisches Verhalten Handeln und Entscheiden ohne Kontroll-
schleife 

Exzessive Informations-
sammlung 

Anhäufung von unorganisierten Daten-
mengen, häufig verbunden mit Hand-
lungs- bzw. Entscheidungsaufschub 

Informationsabwehr Ausblenden von Informationen 

Um Komplexität adäquat zu begegnen, bedarf es daher eines geordneten 
Komplexitätsmanagements. Ein solches basiert nach WILDEMANN einer-
seits auf den Leitlinien der Individualisierung, der Standardisierung, der 
Transparenz und der Konzentration auf das Kerngeschäft. Diese Leitlinien 
richten sich wiederum nach den drei grundlegenden Komplexitätsmana-
gementstrategien der Komplexitätsreduktion, der Komplexitätsbeherr-
schung und der Komplexitätsvermeidung (siehe Abb. 54).439 

                                                   
437 Vgl Döring-Seipel, E.; Lantermann, E.; Komplexitätsmanagement, 2015, S 11-15 

438 Tab nach Tab. 3.1 in Döring-Seipel, E.; Lantermann, E.; Komplexitätsmanagement, 2015, S 12 

439 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 58; vgl Schleicher, M.; Komplexitätsma-
nagement bei der Baupreisermittlung im Schlüsselfertigbau, 2011, S 13; vgl Wildemann, H.; Komplexitätsmanagement, 
5. Aufl, 2004, S 45 
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Abb. 54: Komplexitätsmanagement nach WILDEMANN440 

Für die Umsetzung eines erfolgreichen Komplexitätsmanagements müs-
sen die handelnden Akteure System-, Interaktions- und Selbstmanage-
mentkompetenz aufweisen. Systemkompetenz impliziert Grundlagenwis-
sen über Systemtheorie zur Identifikation der wichtigsten Variablen einer 
Problemsituation und das Beherrschen von Strategien zur Lösungsent-
wicklung. So hat ein handelnder Akteur den Einfluss einer Problemsitua-
tion auf die Ziele des Systems abzuschätzen und die Auswirkungen der 
getroffenen Maßnahmen zu prognostizieren. Somit ist ein Verständnis 
über Zusammenhänge, Wechselwirkungen und Rückkoppelungen inner-
halb des Systems und des Problemfeldes gefordert. Die Interaktionskom-
petenz zielt darauf ab, die Heterogenität eines Systems zu nutzen bzw 
daraus emittierende Probleme zu beherrschen. Durch die Vielzahl und Va-
rietät an Elementen und Verhaltensweisen ist es notwendig, unter Einbe-
ziehung möglichst vieler Aspekte einen Lösungsansatz zu entwickeln. So 
sind Entscheidungen nicht in singulärer Sichtweise zu treffen, sondern un-
ter Einbezug sämtlicher erforderlicher Subsysteme und des Umsystems 
vorzubereiten und zu optimieren. Schließlich zielt die Selbstmanagement-
kompetenz auf die persönliche Auseinandersetzung mit Komplexität ab. 
Im Umgang mit Komplexität wird von den handelnden Akteuren eine fle-
xible und reflexive Grundhaltung verlangt, welche einen situationsange-
messenen Lösungsprozess ermöglicht. Dabei spielt der Umgang mit den 
eigenen Emotionen eine zentrale Rolle. Emotional Kompetenten gelingt 
es in komplexen Situationen leichter gezielte Reflexionsphasen und 
Selbstmanagementstrategien einzuleiten, um einen angemessene Lö-
sungsansatz zu entwickeln.441 

                                                   
440 Abb nach Abb. in Wildemann, H.; Komplexitätsmanagement, 5. Aufl, 2004, S 14 

441 Vgl Döring-Seipel, E.; Lantermann, E.; Komplexitätsmanagement; 2015; S 18-20 
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4 Empirische Primärdatenerhebung 

Im Zuge der empirischen Primärdatenerhebung sollen valide Daten gene-
riert und analysiert werden. Diese wurde in Form einer Expertenbefragung 
durchgeführt. Aus den Primärdaten soll ein vorhandener Optimierungsbe-
darf für die Bearbeitung von MKF identifiziert werden. Auf Basis dessen 
soll schließlich ein performanceorientiertes Modell zur Abwicklung von 
MKF unter zeit- und kostenökonomischen Gesichtspunkten entwickelt 
werden. 

Die Befragungsmethodik wurde in schriftlicher Form konzipiert und an-
hand einer Online-Umfrage durchgeführt. Der Fragenschwerpunkt lag auf 
der Bearbeitung von MKF. Die Grundlage des Fragebogens leitet sich aus 
der abgeschlossenen Vorstudie ab (siehe Abb. 55). Ziel des Fragebogens 
ist es die derzeitige Bearbeitung von MKF zu erfassen. 

 
Abb. 55: Darstellung des empirischen Untersuchungsdesigns 
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Der entwickelte Fragebogen (siehe Anhang 7A.2) gliedert sich in sieben 
Teilbereiche. Eingehend beziehen sich in einem ersten Teil allgemeine 
Fragen zu soziokulturellen Daten der Teilnehmer (Tätigkeitsbereich, Er-
fahrung, Erfahrung mit MKF) und zu allgemeinen Projektdaten und Daten 
von MKF. Der zweite und dritte Teil beschäftigten sich mit Angaben der 
derzeitigen Praxis. Im zweiten Teil beziehen sich die Fragen auf die der-
zeitige gültige Regelung von MKF. Der dritte Teil behandelt die derzeitige 
Bearbeitung von MKF. Im vierten Teil werden Daten zur Vertragsgestal-
tung in Hinblick auf MKF erhoben. Der fünfte Teil bezieht sich auf die Kom-
plexität von Projekten und Leistungsabweichungen und der Bearbeitung 
von komplexen MKF. Im sechsten Teil werden Daten zu alternativen 
Streitbeilegungsverfahren erhoben. Der siebente und abschließende Teil 
beinhaltet formale Fragen. 

Der Fragebogen wurde so konzipiert, dass der zeitliche Aufwand 15 bis 
20 Minuten nicht überschreitet. Der so entwickelte Fragebogen wurde ei-
nem Pretest mit mehreren Beteiligten unterzogen und deren Anmerkun-
gen eingearbeitet. Der gesamte Prozess der Erstellung des Fragebogens 
wurde durch eine Soziologin begleitet. Im Aufbau wurden die Grundregeln 
semantisch-inhaltlicher und psychologischer Natur nach KALLUS442 be-
rücksichtigt. Der Fokus lag auf einer klaren, einfachen und unmissver-
ständlichen Formulierung der Fragen. Als Umfragetool wurde das Online 
Tool Limesurvey verwendet. 

4.1 Definition Probanden 

Die Zielgruppe der gegenständlichen Fragestellung sind Personen tätig in 
der Bauwirtschaft mit Tätigkeitsschwerpunkt im Fachbereich der Leis-
tungsabweichungen und Bearbeitung von MKF. 

Als Kriterium für eine Teilnahme diente entweder die Eintragung als Sach-
verständiger für Bauwesen – Kalkulation, Vergabewesen, Verdingungs-
wesen, Bauabwicklung, Bauabrechnung oder diese sind wiederkehrende 
Teilnehmer facheinschlägiger Veranstaltungen zu dem Thema Leistungs-
abweichungen oder sind Mitarbeiter oder in leitender Funktion von bau-
wirtschaftlichen Abteilungen oder besitzen eine zumindest zehnjährige Er-
fahrung im Umgang mit MKF. 

Die Umfrage wurde an 565 Probanden verteilt und von insgesamt 161 
ausgefüllt. Die Rücklaufquote liegt bei 28,5 %. 

                                                   
442 Vgl Kallus, W.; Erstellung von Fragebogen, 2016, S 56 f 
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4.2 Statistische Grundlagen 

Die deskriptive Statistik ordnet und visualisiert erhobene empirische Daten 
und bildet die Grundlage für die Auswertung der empirischen Primärda-
tenerhebung. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in Balkendiagram-
men oder Box-Whisker-Plots bzw Boxplots.  

 
Abb. 56: Darstellung eines Boxplot443 

Der Box-Plot (siehe Abb. 56) ist eine graphische Darstellung der Vertei-
lung von ordinalskalierten Merkmalen. Dargestellt werden hiermit Streu-
ungs- und Lagenmaße von Daten. Der arithmetische Mittelwert ist die 
Summe aller Werte dividiert durch deren Anzahl. Der Median ist jener 
Wert, der eine der Größe nach geordneter Reihe exakt halbiert. In der 
Darstellung des Boxplots kennzeichnet dies den maßgeblichen Kennwert. 
Dieser ist gegenüber Extremwerten stabiler als der Mittelwert und stellt die 
Merkmalausprägung dar. Durch den Median lassen sich Tendenzen able-
sen. Die Quantile unterteilt eine Datenreihe in einzelne Abschnitte. IdR 
wird eine Teilung in vier gleiche Teile vorgenommen, sogenannte Quartile. 
Bei Boxplots stellt das untere Quartil x0,25 und das obere Quartil x0,75 die 
untere und obere Begrenzung der Box dar. Der Interquartilabstand (IQR) 
gibt somit 50 % der Stichprobe wieder. Der Whisker ist eine linienartige 
Verlängerung der Box. Diese sind begrenzt durch den eineinhalbfachen 
Interquartilsabstand (IQR). Der Whisker endet mit dem letzten Datenpunkt 
innerhalb dieser Grenze. Ein Ausreißer ist jener Werte, welche außerhalb 

                                                   
443 Abb nach Hofstadler, C.; Produktivität im Baubetrieb, 2014, S 103 
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der Whisker liegt. Ein Extremwert stellt einen Wert dar, welcher über drei 
IQR außerhalb der Box liegt. 

Lineare Zusammenhänge von parametrischen Werten werden durch den 
Korrelationskoeffizient bzw Korrelation nach Bravais-Pearson bestimmt. 
Dieser bezieht sich auf die Ausprägung der Variablen. Er liegt stets zwi-
schen dem Wert +1 und -1. +1 steht für einen perfekten positiven Zusam-
menhang und -1 für einen perfekten negativen Zusammenhang. Bei ei-
nem Korrelationskoeffizient von 0 besteht kein linearer Zusammenhang 
der Variablen.444 

𝑟 ∈ [−1; +1] 

𝑟
𝑥,𝑦=

𝑛 ∑ (𝑥𝑖∗𝑦𝑖)−(∑ 𝑥𝑖)∗(∑ 𝑦𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

√[𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2−(∑ 𝑥𝑖)²]∗[𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2−(∑ 𝑦𝑖)²]𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 

Für eine Ordnung von Variablen wird der Rangkorrelationskoeffizient nach 
SPEARMAN verwendet. Absolute Abstände der Variablen sind dabei nicht 
relevant, dieser bezieht sich rein auf den Rang der Ausprägung der Vari-
ablen.445 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∗ ∑ (𝑟𝑥𝑖

− 𝑟𝑦𝑖
)²𝑛

𝑖=1

(𝑛 − 1) ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 + 1)
 

Zunächst wurden die Daten explorativ auf deren Plausibilität untersucht. 
Die graphische Datenauswertung erfolgte überwiegend in Form von Bal-
ken- oder gestapelten Balkendiagrammen. Für die Angaben der offenen 
Frage wurde eine qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING446 durchge-
führt. 

4.3 Allgemeiner Teil 

Der allgemeine Teil beinhaltet insgesamt sieben Fragen (Frage f11 bis 
Frage f17) und gliedert sich in zwei Bereiche. Einerseits werden soziode-
mographische Strukturdaten der Experten, andererseits werden allge-
meine Daten zu den von ihnen betreuten Projekten und MKF erhoben. Die 
Ergebnisse werden graphisch erfasst und erläutert. 

4.3.1 Strukturdaten der Experten 

Frage f11 behandelt die berufliche Tätigkeit der Experten. Von den teil-
nehmenden Experten gaben 44 an derzeit für einen AN, 35 als gerichtlich 
beeideter Sachverständiger, 30 für einen AG, 26 in der Funktion als PL, 

                                                   
444 Vgl Puhani, J. Statistik – Einführung mit praktischen Beispielen, 13 Aufl, 2020, S 49 f 

445 Vgl Puhani, J. Statistik – Einführung mit praktischen Beispielen, 13 Aufl, 2020, S 62 f 

446 Vgl Mayring, P.; Fenzl, T.; Qualitative Inhaltsanalyse in Baur, N.; Blasius, J.; Handbuch Methoden der empirischen Sozi-
alforschung, 2 Aufl, 2019, S 633-648; vgl Mayring, P.; Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken, 12 Aufl, 
2015 
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PS oder BK, 14 in der Funktion der ÖBA, 7 als Planer und 5 als Rechts-
anwalt tätig zu sein. 

 
Abb. 57: Ergebnisse zu Frage f11 

Die Tätigkeitsfelder der Experten werden in einem weiteren Schritt in drei 
Kategorien unterschieden, AN-Vertreter, AG-Vertreter und Konsulenten. 
Die Kategorie der Konsulenten (gerichtlich beeideter Sachverständiger, 
Projektleitung, Projektsteuerung, Begleitende Kontrolle, Örtliche Bauauf-
sicht und Rechtsanwalt) stellen mit 80 Teilnehmern bzw 49,7 % den größ-
ten Anteil. 51 Teilnehmern bzw 31,7 % sind der Kategorie der AN-Vertreter 
(Auftragnehmer, Planer) zuzuordnen. 30 Teilnehmer sind der Kategorie 
der AG-Vertreter (Auftraggeber) zuzuordnen. 

 
Abb. 58: Clustering der Ergebnisse zu Frage f11 

Frage f11c richtet sich nur an gerichtlich beeidete Sachverständige. 32 
teilnehmende gerichtlich beeidete Sachverständige beantworteten diese. 
23 gaben an, dass sie sowohl für den AN, als auch für den AG tätig sind. 
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5 gaben an hauptsächlich für den AN tätig zu sein und 4 gaben an haupt-
sächlich für den AG tätig zu sein. 

 
Abb. 59: Ergebnisse zu Frage f11c 

Frage f12 und f13 beinhalten die Berufserfahrung der teilnehmenden Ex-
perten. Im Schnitt gaben die Experten an 20 Jahre an Berufserfahrung im 
Bauwesen zu besitzen und 15 Jahre spezifische Erfahrung im Nachtrags-
wesen vorweisen zu können. 

 
Abb. 60: Ergebnisse zu Frage f12 und f13 

Frage f14 beschäftigt sich mit dem vorwiegenden Tätigkeitsfeld im Claim 
oder Anti-Claim-Management der teilnehmenden Experten. 61 Teilneh-
mer gaben an, sowohl im Claim-Management als auch im Anti-Claim-Ma-
nagement tätig zu sein. 52 Teilnehmer gaben an vorwiegend Anti-Claim-
Management zu betreiben und 38 Teilnehmer gaben an vorwiegend 
Claim-Management zu betreiben. 
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Abb. 61: Ergebnisse zu Frage f14 

4.3.2 Projektdaten 

Die Frage f15 beschäftigt sich mit der Art der Projekte, eine Mehrfachnen-
nung war möglich. Von den teilnehmenden Experten gaben an, dass 
21,60 % im Wohnungsbau, 18,00 % im Dienstleistungsbau, 11,10 % im 
Bildungsbau, 13,40 % im Industriebau, 9,50 % im Gesundheitsbau und 
26,20 % im Infrastrukturbau tätig sind. 

 
Abb. 62: Ergebnisse zu Frage f15 

Das von den Teilnehmern überwiegend zu bearbeitende durchschnittliche 
Projektvolumen (Errichtungskosten gem. ÖNORM B 1801 – netto) liegt 
dabei zwischen 3,5 bis 15 Mio. €. 
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Abb. 63: Ergebnisse zu Frage f16 

Das von den Teilnehmern überwiegend zu bearbeitende durchschnittliche 
Volumen einer MKF liegt dabei zwischen 50.000 bis 150.000 €. 

 
Abb. 64: Ergebnisse zu Frage f17 

4.4 Angaben zur derzeitigen Regelung von MKF 

Der 2. Teil beinhaltet insgesamt vier Fragen (Frage f21 bis Frage f24) und 
gliedert sich in zwei Bereiche. Einerseits werden Daten zu den derzeitigen 
Regelungen von MKF der ÖNORM B 2110 und 2118 erhoben, anderer-
seits werden die Experten zu einem eigenständigen Leitfaden zu MKF be-
fragt. 

4.4.1 Derzeitige Regelungen zu MKF 

Mit der derzeitigen Regelung zu MKF in der ÖNORM B 2110 und 2118 
sind 4,23 % der Teilnehmer sehr zufrieden, 33,1 % eher zufrieden, 
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44,37 % stehen den Regelungen neutral gegenüber, 16,2 % sind eher un-
zufrieden und 2,11 % sind unzufrieden. 

 
Abb. 65: Ergebnisse zu Frage f21 

Die derzeitige Regelung zu MKF in der ÖNORM B 2110 und 2118 unter 
Pkt 7 ist nach den Angaben von 7,19 % der Teilnehmer klar, 48,2 % eher 
klar, 25,9 % neutral, 17,27 % eher unklar und 1,44 % unklar geregelt. 

 
Abb. 66: Ergebnisse zu Frage f22 

Ein überwiegender Anteil an Teilnehmern (> 66 %) gab an, dass die der-
zeitige Regelung der Anmeldung dem Grunde nach und deren Anmelde-
zeitpunkt ausreichend definiert sind. Die Meinung der Teilnehmer ist über 
die Art und Weise der Dokumentation und die Art und Weise der Anmel-
dung der Höhe nach indifferent (ca. 50 %). Hingegen sieht eine Mehrheit 
der Teilnehmer die Vergütung von Mehrkosten und die Zuständigkeit für 
deren Bearbeitung als nicht klar definiert (> 50 %). 
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Abb. 67: Ergebnisse zu Frage f23 

Es zeigt sich, dass die teilnehmenden Experten eher neutral den derzeiti-
gen Regelungen gegenüberstehen. Zum besseren Verständnis wird über 
die Zufriedenheit der Mittelwertindex gebildet. Dieser lässt erkennen, dass 
es eine leichte Unzufriedenheit mit den derzeitigen Regelungen gibt. 
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Abb. 68: Zufriedenheit mit der derzeitigen Regelung von MKF 

  

Auch ermittelt sich aus den Ergebnissen eine negative Korrelation zwi-
schen der Zufriedenheit mit der derzeitigen Regelung von MKF und der 
Berufserfahrung (r = -0.241, p = 0.008), dh je höher die Berufserfahrung 
der Experten ist, desto zufriedener sind sie mit den Regelungen. 

4.4.2 Eigenständiger Leitfaden von MKF 

In Österreich existiert bis dato kein eigenständiges Regelwerk für MKF. 
Ein solches existiert bereits in anderen Ländern, vor allem im angloameri-
kanischen Raum hat sich ein solches etabliert. Frage f24 beschäftigt sich 
mit der Einführung eines eigenständigen Regelwerks für MKF.  

 
Abb. 69: Ergebnisse zu Frage f24 

Ein überwiegender Anteil (73,33 %) der teilnehmenden Experten betrach-
tet ein eigenständiges Regelwerk als sinnvoll. 
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4.5 Angaben zu der derzeitigen Bearbeitung von MKF 

Der 3. Teil beinhaltet insgesamt sieben Fragen (Frage f31 bis Frage f37) 
und gliedert sich in drei Bereiche. Es werden Daten zu der derzeitigen 
Bearbeitung von MKF, Daten zu Leistungsabweichungen und deren Kon-
flikte und über die Anwendung von BIM in der Bearbeitung von MKF erho-
ben. 

4.5.1 Derzeitige Bearbeitung von MKF 

44,1 % der Teilnehmer gaben an, dass die derzeit angewendeten Metho-
den zur Abwicklung von MKF ausreichend sind. 31,1 % gaben an, dass 
die derzeit angewendeten Methoden nicht ausreichend sind. 24,6 % ver-
hielten sich neutral. 77,1 % der Teilnehmer stimmen zu oder eher zu, dass 
der Bauleiter durch die Bearbeitung von MKF stark in Anspruch genom-
men wird. 61,0 % der Teilnehmer stimmen zu oder eher zu, dass der Auf-
wand für die Bearbeitung von MKF den Bauablauf hindert. 45,3 % der 
Teilnehmer gaben an, dass die Art und Weise der Dokumentation unklar 
geregelt ist. Nur 29,0 % gaben an, dass die Art und Weise klar geregelt 
ist. 25,6 % verhielten sich neutral. 49,1 % der Teilnehmer gaben an, dass 
ein hoher Informationsverlust zwischen Projektbeteiligten besteht. Nur 
22,4 % gaben an, dass dies nicht der Fall wäre. 28,4 % verhielten sich 
neutral. 52,6 % der Teilnehmer gaben an, dass das Baustellenpersonal 
für die Bearbeitung von MKF nicht ausreichend geschult wäre. 64,7 % der 
Teilnehmer gaben an, dass aufseiten des AG kein ausreichendes Be-
wusstsein für die dem AN entstandenen Mehrkosten aufgrund von Leis-
tungsabweichungen bestehe. 63,8 % der Teilnehmer gaben an, dass auf-
seiten des AN kein ausreichendes Bewusstsein für die Dokumentation, 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit von eingereichten Mehrkosten be-
stehe. 74,1 % gaben an, dass das derzeitige System zur Erstellung von 
MKF zeitintensiv ist. 63,8 % gaben an, dass das derzeitige System zur 
Erstellung von MKF kostenintensiv ist. Nur 19,8 % der Teilnehmer gaben 
an, dass das derzeitige System zur Erstellung von MKF erfolgreich ist. 
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Abb. 70: Ergebnisse zu Frage f31 

Zum besseren Verständnis wird über die Zufriedenheit der Mittelwertindex 
gebildet. Dieser lässt erkennen, dass eine deutliche Unzufriedenheit mit 
der derzeitigen Bearbeitung von MKF herrscht. 
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Abb. 71: Zufriedenheit mit der derzeitigen Bearbeitung von MKF 

4.5.2 Leistungsabweichungen 

Die ÖNORM B 2110 bzw 2118 unterscheidet prinzipiell zwischen Leis-
tungsänderung (ÖNORM B 2110 Pkt 3.7.1) und Leistungsstörung 
(ÖNORM B 2110 Pkt 3.7.2). Die teilnehmenden Experten gaben an, dass 
sie in 70 % der Fälle mit Leistungsänderungen und 30 % der Fälle mit 
Leistungsstörungen konfrontiert sind. 

 
Abb. 72: Ergebnisse zu Frage f32 

Aus den auftretenden Leistungsabweichungen resultieren idR MKF. Eine 
in der Praxis weit verbreitete Unterscheidung für MKF stellt die Kategori-
sierung in technische bzw sachliche und bauwirtschaftliche bzw terminli-
che Nachträge dar. 
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OBERNDORFER447  definiert unter sachlichen Claims, wenn einer der 
Vertragspartner seine vertraglichen Pflichten nur schlecht oder nicht er-
füllt. Für den Fragbogen wird in Anlehnung an OBERNDORFER der Be-
griff des Nachtrages technisch-sachlicher Natur eingeführt. Darunter seien 
Forderungen aus Änderungen des Geräteeinsatzes, der Materialien, 
und/oder der Aufstellung des produktiven Personals zu verstehen. Sie 
sind für den Projekterfolg (zwingend) notwendig. Eine solche hat keinen 
bzw nur marginalen Einfluss auf die Leistungsintensität. Temporäre Aus-
wirkungen können aufgrund von Puffern oder geringen Eingriffen in die 
Disposition vermieden werden. 

Unter terminlichen Claims definiert OBERNDORFER448 die Nichterfüllung 
der vertraglichen Pflichten zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt. Für den 
Fragbogen wird in Anlehnung an OBERNDORFER der Begriff des Nach-
trages bauwirtschaftlicher Natur eingeführt. Darunter seien Forderungen 
aus Bauzeitverlängerung, Produktivitätsverlust, Leistungsminderung, For-
cierung, Gemeinkosten sowie geänderte Aufstellung des unproduktiven 
Personals, welche Einfluss auf die Bauzeit haben zu verstehen. 

 
Abb. 73: Ergebnisse zu Frage f33 

Die teilnehmenden Experten gaben an, dass in 70 % der Fälle MKF tech-
nisch-sachlicher Natur und in 30 % der Fälle MKF bauwirtschaftlicher Na-
tur vorlägen. 

                                                   
447 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 

2017, S 22 

448 Vgl ebd, S 23 
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Der Aufbau von MKF technisch-sachlicher Natur und bauwirtschaftlicher 
Natur unterscheidet sich wesentlich. Die Nachweisführung von MKF tech-
nisch-sachlicher Natur gestaltet sich zumeist einfacher. Durch die unter-
schiedliche Art der Bearbeitung unterscheidet sich auch deren Akzeptanz. 
Die Experten gaben an, dass nur bei 20 % der MKF technisch-sachlicher 
Natur Uneinigkeit dem Grunde nach herrscht. Hingegen gaben die Exper-
ten an, dass bei 70 % der MKF bauwirtschaftlicher Natur bereits dem 
Grunde nach Uneinigkeit herrscht. 

 
Abb. 74: Ergebnisse zu Frage f34 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Uneinigkeit der Höhe nach. Die Teil-
nehmer gaben an, dass nur bei 40 % der MKF technisch-sachlicher Natur 
Uneinigkeit der Höhe nach herrscht. Hingegen gaben die Experten an, 
dass bei 80 % der MKF bauwirtschaftlicher Natur Uneinigkeit über deren 
Höhe herrscht. 
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Abb. 75: Ergebnisse zu Frage f35 

Abschließend wurde zu diesem Punkt eine offene Frage (f37) gestellt. Ins-
gesamt wurde von 105 Experten zu dieser Frage eine Stellungnahme ab-
gegeben. Eine überwiegende Mehrheit der Experten ist sich einig, dass 
die derzeitige Abwicklung von MKF äußerst zeit- und kostenintensiv ge-
staltet ist. Die begleitende Dokumentation sei unzureichend und die han-
delnden Personen verfügen über nur unzureichendes Know-how über 
CM. 

Es sind, außer bei starken öffentlichen AG, keine klaren Prozesse zur Be-
arbeitung vorhanden. Die Bearbeitung ist zumeist stark von den Projekt-
beteiligten geprägt und zu emotional. Teilweise wird bei der Erstellung 
durch den AN eine Strategie der Gewinnmaximierung, losgelöst von der 
Realität verfolgt. Die Prüfung des AG wird teilweise verzögert bzw es ist 
kein Verständnis für eine Kostensteigerung vorhanden. Einige der Exper-
ten forderten daher explizit eine Professionalisierung des Prozesses. Zu-
mindest wäre ein übersichtliches Abwicklungsmodell bzw ein Organi-
gramm für deren Bearbeitung erforderlich. Es kam zu einer Mehrfachnen-
nung eines kooperativen Modells. 

4.5.3 Anwendung von BIM bei der Bearbeitung von MKF 

Nur 34,5 % der teilnehmenden Experten gaben an, dass BIM die Nach-
vollziehbarkeit von MKF erhöht. 43,6 % gaben an, dass BIM eine genau-
ere Mengen- und Kostenberechnung ermöglicht, sowie Terminverzüge 
bestimmt werden können. Lediglich 22,7 % gaben an, dass BIM wirtschaft-
liche Vorteile bei der Bearbeitung von MKF mit sich bringe. 45,5 % der 
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Experten gaben an, dass BIM eine bessere Schnittstellenkoordination er-
mögliche. Jedoch gaben eine Mehrheit der Experten an, dass BIM die lau-
fende Dokumentation von LA (53,6 %) und die Darstellung der LA (52,7 
%) erleichtere. 

 
Abb. 76: Ergebnisse zu Frage f36 

Über die Zustimmung oder Ablehnung gegenüber BIM wurde der Mittel-
wertindex gebildet. Dieser lässt erkennen, dass die teilnehmenden Exper-
ten BIM leicht skeptisch gegenüberstehen. 
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Abb. 77: Zustimmung zum Einsatz von BIM bei der Bearbeitung von MKF 

4.6 Angaben zur Vertragsgestaltung & Zuständigkeiten für 
MKF 

Eine leichte Mehrheit der teilnehmenden Experten (52,83 %) gab an, dass 
bereits bei der Vertragsgestaltung Aspekte zur Bearbeitung von MKF be-
rücksichtigt werden. Dabei unterscheidet sich das Ergebnis zwischen AG 
& Beratung sowie AN stark. Eine überwiegende Mehrheit der AN-Vertreter 
(64,7 %) gibt an, dass Aspekte der Bearbeitung von MKF unberücksichtigt 
bleiben. 

 
Abb. 78: Ergebnisse zu Frage f41 

Die teilnehmenden Experten gaben mit einer überwiegenden Mehrheit 
von 60 % an, dass die vertragliche Risikoverteilung den AN benachteiligt. 
Jedoch nur 31,8 % der AG-Vertreter sehen eine Benachteiligung des AN. 
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Abb. 79: Ergebnisse zu Frage f42 

Nach Ansicht der Experten werden bei der Erstellung des Vertrages Re-
gelungen der Einreichung dem Grunde nach eher oder sehr stark standar-
disiert. Jedoch nur 48,0 % sehen eine Standardisierung von Aspekten der 
Höhe nach. Ebenso ist der zeitliche Ablauf der Einreichung dem Grunde 
nach eher stark reglementiert (53,9 %), als der zeitliche Ablauf zur Bear-
beitung von MKF (24,0 %). Auch wird die Dokumentation für eine MKF 
vertraglich eher selten reglementiert (26,0 %). 47,1 % der Experten gaben 
an, dass die Kalkulationsgrundlagen stark oder eher stark im Vertrag stan-
dardisiert werden. 

 
Abb. 80: Ergebnisse zu Frage f43 
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Die teilnehmenden Experten gaben an, dass die Zuständigkeiten für MKF 
zu einem überwiegenden Teil (63,46 %) selten oder nie bei Vertragsab-
schluss geregelt werden. 

 
Abb. 81: Ergebnisse zu Frage f44 

Jedoch sind in 66,35 % der Fälle die Verantwortlichen zur Abwicklung von 
MKF den Projektbeteiligten bekannt. 

 
Abb. 82: Ergebnisse zu Frage f45 

Dennoch erachten 77,88 % der Experten es für sinnvoll bereits bei Ver-
tragsabschluss Zuständigkeiten für MKF zu definieren. 

 
Abb. 83: Ergebnisse zu Frage f46 
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57,69 % der Experten sind der Meinung, dass ein Abwicklungsmodell mit 
definierten Zuständigkeiten Konfliktpotenzial reduzieren könnte. 

 
Abb. 84: Ergebnisse zu Frage f47 

4.7 Angaben zur Komplexität 

Die Experten kommen zu dem Ergebnis, dass in der derzeitigen Form der 
Abwicklung von MKF weder der Komplexität der Projekte noch der Kom-
plexität der MKF entsprochen wird. 

Mit einer überwiegenden Mehrheit (69,6 %) erachten die Experten, dass 
es unterschiedlicher Modelle zur Abwicklung von MKF je nach Art und 
Komplexität des Projektes bedarf – das gleiche Ergebnis wurde auch hin-
sichtlich der Komplexität der MKF erzielt.  

Nur 31,4 % der Experten stimmten zu oder eher zu, dass den unterschied-
lichen Arten von Projekten in der derzeitigen Abwicklung von MKF Rech-
nung getragen wird. 26,4 % stimmten zu oder eher zu, dass die unter-
schiedliche Komplexität von Projekten berücksichtigt wird. 

Ebenso stimmen lediglich 25,5 % der Experten zu oder eher zu, dass den 
unterschiedlichen Arten von MKF in der derzeitigen Abwicklung Rechnung 
getragen wird. Nur 18,6 % stimmten zu oder eher zu, dass die unter-
schiedliche Komplexität von MKF berücksichtigt wird. 

Hingegen stimmte eine überwiegende Mehrheit von 69,6 % zu oder eher 
zu, dass die Komplexität von Projekten bei der Abwicklung von MKF be-
rücksichtigt werden soll. Ebenso stimmten 69,6 % zu oder eher zu, dass 
die Komplexität von MKF bei deren Abwicklung berücksichtigt werden soll. 
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Abb. 85: Ergebnisse zu Frage f51 

4.8 Angaben zu Schlichtungsverfahren 

Für eine konfliktfreie Abwicklung von MKF sehen die teilnehmenden Ex-
perten das größte Potenzial in einer kooperativen Projektabwicklung449, 
folgend von einer systematischen Vorgehensweise450 und einer integralen 
Projektabwicklung451. 

                                                   
449 Das Ziel der kooperativen Projektabwicklung ist es gegenseitiges Verständnis der unterschiedlichen Interessensgruppen 

zu entwickeln. Der Erfolg eines Projekts steht in Korrelation mit der Empirie und der Qualifikation der Beteiligten. Daher 
ist die Förderung zu ganzheitlichen Denkansätzen – also kybernetischen – der Verantwortlichen mit individuellen Fähig-
keiten und Erfahrungen zu forcieren. Durch lösungsorientiertes Handeln und kurze Kommunikationswege sollen zeitnahe 
Lösungen Konflikte frühzeitig vermeiden bzw lösen. Während der gesamten Phase der Zusammenarbeit sind fortlaufend 
die Kooperationsbereitschaft der Beteiligten zu überwachen und vertrauensfördernde Maßnahmen zu setzen.  

450 Systematisierung von Abläufen trägt zu einer Verringerung des Risikopotenzials bei. Durch standardisierte Abläufe kön-
nen Probleme frühzeitig erkannt und Konflikte vermieden werden. Dieser Effekt wird durch die Vereinheitlichung von 
Handlungen erreicht. Normierte Prozesse sind aufgrund der systematischen Vorgangsweise der Handlungen weniger 
fehleranfällig. Arbeitsabläufe sind wiederholbar und überprüfbar. 

451 Bei einer integralen Projektabwicklung sind alle oder zumindest die wesentlichen Projektbeteiligen bereits in der Vorent-
wurfsphase eingebunden. Somit soll die integrale Projektabwicklung einen optimalen Prozessablauf unter Berücksichti-
gung und Know-how aller beteiligten Unternehmen mittels holistischem, also kybernetischer Optimierungsansatz, verfol-
gen. Dies stellt keine reine ressourcenbasierte Optimierung, sondern eine Prozessoptimierung dar. Besonderes Augen-
merk liegt dabei auf der Teamarbeit und der Zusammenarbeit von Ausführungs- und Planungsseite. Der Ansatz des Lean-
Construction Management bietet geeignete Rahmenbedingungen. Die an dem Prozess Beteiligten sollen eine aktive Op-
timierungsrolle übernehmen. 
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Abb. 86: Ergebnisse zu Frage f61 

43,6 % aller Experten gaben an, dass sie im Zuge einer ihrer zu bearbei-
tenden Projekte Erfahrung mit Schlichtungsverfahren sammeln konnten. 

 
Abb. 87: Ergebnisse zu Frage f62 

60,4 % der teilnehmenden Experten halten ein neutrales Schlichtungsor-
gan für eher oder sehr geeignet komplexe MKF zu bearbeiten. 

 
Abb. 88: Ergebnisse zu Frage f63 

53,47 % aller teilnehmenden Experten sind sogar der Meinung, dass es 
eher oder sehr sinnvoll wäre, wenn ein neutrales Schlichtungsorgan Ent-
scheidungen treffen könnte. 

Reihung der Optimierungsmöglichkeit entsprechend ihrem Potenzial für 

eine konfliktfreie Abwicklung von MKF

mittlerer 

Rang

Kooperative Projektabwicklung (Kooperation Planer mit Ausführendem 

in der Ausführungsphase)
2,67

Systematische Vorgehensweise 3,15

Integrale Projektabwicklung (Einbingung Ausführung bereits in der 

Planungsphase)
3,31

adäquate Dauer für die Arbeitsvorbereitung 3,42

Verträge mit Incentives (Value Engineering) 4,38

Alternative Streitbeilegung 5,26

BIM 5,55
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Abb. 89: Ergebnisse zu Frage f64 

Eine deutliche Mehrheit von über 74,3 % der teilnehmenden Experten ist 
der Meinung, dass ein gerichtlich beeideter Sachverständiger sich am 
ehesten für eine Funktion als neutrales Schlichtungsorgan eignet. 

 
Abb. 90: Ergebnisse zu Frage f65 

53,9 % der teilnehmenden Experten erachten das Schiedsgutachterver-
fahren als am geeignetsten zur Schlichtung von komplexen MKF. 

 
Abb. 91: Ergebnisse zu Frage f66 
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Eine überwiegende Mehrheit der Experten ist der Meinung, dass ein neut-
rales Schlichtungsorgan die Kommunikation bei der Bearbeitung von MKF 
erhöhen (67,3 % stimmen zu oder eher zu) und die Konsens- oder Kom-
promissbildung erleichtern (75,2 % stimmen zu oder eher zu) würde. 

Jedoch denken nur 30,7 % der Experten, dass ein solches Schlichtungs-
organ die Kosten der Erstellung von MKF reduzieren und nur 24,8 % die 
Dauer der Bearbeitung von MKF reduzieren würde. 

 
Abb. 92: Ergebnisse zu Frage f67 

4.9 Zusammenfassung 

Insgesamt nahmen 161 Experten aus dem Bereich des Claimmanage-
ment an der Befragung teil. Die Erhebung der Primärdaten zeigt, dass die 
Teilnehmer den derzeitigen Regelungen in den ÖNORMEN zu MKF indif-
ferent gegenüber stehen. Zwar ist die Anmeldung dem Grunde nach hin-
länglich definiert, hingegen sieht eine Mehrheit die Vergütung von Mehr-
kosten und die Zuständigkeit ihrer Bearbeitung als nicht klar geregelt an. 
Die Zufriedenheit mit den derzeitigen Regelungen steigt jedoch mit der 
Berufserfahrung, dennoch sind die Experten sich einig, dass ein Optimie-
rungsbedarf vorhanden ist. So betrachtet der überwiegende Anteil der 
Teilnehmer ein eigenständiges Regelwerk als äußert sinnvoll. 

Die Probleme mit MKF sind mannigfaltig, führen zu einer ausgeprägten 
Überlastung des Bauleiters und wirken sich nach Aussage der Experten 
negativ auf den Bauablauf aus. So ist nicht nur das Baustellenpersonal für 
die Bearbeitung von MKF nicht ausreichend geschult, sondern besteht 
auch aufseiten des AG kein ausreichendes Bewusstsein für die dem AN 
entstandenen Mehrkosten. AG-seitige Vertreter monieren wiederum, dass 
aufseiten des AN kein ausreichendes Bewusstsein für die Dokumentation, 
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Transparenz und Nachvollziehbarkeit von eingereichten Mehrkosten be-
stehe und so gestalte sich das derzeitige System zur Erstellung von MKF 
als äußerst zeit- und kostenintensiv. Darüber hinaus führt dieses System 
ebenso nur zu einer bescheidenen Erfolgsquote. Daraus lässt sich erken-
nen, dass eine deutliche Unzufriedenheit mit der derzeitigen Bearbeitung 
von MKF herrscht. 

In 70 % der Fälle handelt es sich um MKF technisch-sachlicher Natur, 
welche bei lediglich 20 % der Fälle zu einer Uneinigkeit dem Grunde nach 
führen. Ebenso weisen diese nur bei 40 % der Fälle eine Uneinigkeit der 
Höhe nach auf. Dh MKF technisch-sachlicher Natur sind im derzeitigen 
System hinlänglich dem Grunde und der Höhe nach zu bestimmen. 

Dem konträr gegenüber stehen MKF bauwirtschaftlicher Natur. Zwar ma-
chen diese nur 30 % der Fälle aus, aber bereits bei 70 % jener kommt es 
zu Uneinigkeit dem Grunde nach und in 80 % zu einer Uneinigkeit der 
Höhe nach. Für MKF bauwirtschaftlicher Natur sein die begleitende Doku-
mentation oft unzureichend und die handelnden Personen verfügen über 
nur eingeschränktes spezifisches Wissen, um solche zu bearbeiten. Für 
deren Bearbeitung bedarf es eines adaptierten oder gänzlich neuen Sys-
tems. 

Gegenwärtig werden teilweise bereits Aspekte des Nachtragswesens ver-
traglich geregelt, doch kommt es vermehrt zu einer Benachteiligung des 
AN in der vertraglichen Risikoverteilung. Der zeitliche Ablauf zur Bearbei-
tung von MKF wird jedoch kaum reglementiert, auch werden keine Mo-
delle zur Bearbeitung von MKF inkludiert. Es sind, jedoch außer bei star-
ken öffentlichen AG, keine klaren Prozesse für eine Bearbeitung von kom-
plexen MKF vorhanden. Die Bearbeitung ist zumeist stark von den Pro-
jektbeteiligten geprägt und wird zu emotional geführt. Teilweise wird bei 
der Erstellung durch den AN eine Strategie der Gewinnmaximierung, los-
gelöst von der Realität verfolgt. Aufseiten des AG wird die Prüfung teil-
weise verzögert bzw herrscht kein Verständnis für eine Kostensteigerung. 
Einige der Experten forderten daher explizit eine Professionalisierung des 
Prozesses. Die Experten erachten es durchaus für sinnvoll, bereits bei 
Vertragsabschluss ein Abwicklungsmodell mit definierten Zuständigkeiten 
zu inkorporieren. Ein solches sollte möglichst kooperativ gestaltet sein und 
würde Konfliktpotenzial reduzieren. 

Nach SUNDERMEIER ist eine vollkommene detaillierte und fehlerfreie 
Beschreibung der Leistung und der Einbezug sämtlicher Umstände der 
Erbringung der Leistung für Projekte ab einer gewissen Größe und oder 
Komplexität schlichtweg unmöglich. So erfordern diese nachträgliche An-
passungen in Form von Leistungsabweichungen. Zwar gebührt deren Ver-
meidung oberste Priorität, jedoch sind Leistungsabweichungen aufgrund 
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der stetig steigenden Anforderungen systemimmanent und durch den AG 
adäquat zu begegnen und zu tolerieren.452 

Es zeigt sich gerade hinsichtlich der Komplexität, dass die teilnehmenden 
Experten es für unbedingt erforderlich halten unterschiedliche Modelle zur 
Abwicklung von MKF je nach Art und Komplexität des Projektes und der 
jeweiligen Leistungsabweichung zu verwenden. In der derzeitigen Abwick-
lung von MKF wird der Art und Komplexität des Projektes und der MKF 
nur ungenügend Rechnung getragen. Grundsätzlich gilt jedoch, steigt die 
Komplexität des Projektes und einer Leistungsabweichung, ist äquivalent 
eine zunehmende Professionalisierung der Bearbeitung der MKF notwen-
dig. Agile Vertragsmodelle453 könnten eine Möglichkeit zur Bearbeitung 
von komplexen MKF darstellen, besitzen diese doch die Möglichkeit einer 
Anpassung an die jeweilige Aufgabenstellung.  

Für eine konfliktfreie Abwicklung von MKF sehen die teilnehmenden Ex-
perten das größte Potenzial in einer kooperativen Bearbeitung. Ein neut-
rales Schlichtungsorgan sollte eine solche bearbeiten und sogar Entschei-
dungen treffen dürfen. Eine deutliche Mehrheit ist dabei der Meinung, dass 
ein gerichtlich beeideter Sachverständiger sich am ehesten für eine Funk-
tion als neutrales Schlichtungsorgan eignet. 

                                                   
452 Vgl Sundermeier, M.; Kleinwächter, H.; Agile Vertragsmodelle – stabile Projektergebnisse! Ein Paradigmenwechsel zur 

Bewältigung von Leistungsabweichungen; in Hofstadler, C. (Hrsg.); Heck, D. (Hrsg.); Kummer, M. (Hrsg.); Leistungsab-
weichungen in der Bauausführung und deren Auswirkungen auf die Projektziele, 2020; S 101 

453 Vgl ebd, S 100 



 

142 

5 Prozessmodellierung – Allgemein 

Modelle sind als Visualisierung komplexer Zusammenhänge, Strukturen 
und Verhalten zu verstehen. Dabei soll die Visualisierung eine komplexe 
Gegebenheit möglichst einfach darstellen. Die Beschreibung eines Mo-
dells erfolgt nach STACHOWIAK454 in drei Merkmalen, dem Abbildungs-
merkmal, dem Verkürzungsmerkmal und dem pragmatischen Merkmal. 
Das Modell per se ist eine Abbildung eines Originals. Die Modellierung 
jenes erfolgt durch die Zuordnung von Modellattributen, diese wiederum 
sind Merkmale und Eigenschaften von Individuen, Relationen zwischen 
Individuen, Eigenschaften von Eigenschaften und Eigenschaften von Re-
lationen.455 

 
Abb. 93: Ablauf der System- und Modellbildung456 

                                                   
454 Vgl Stachowiak, H.; Allgemeine Modelltheorie, 1973, S 131 f 

455 Vgl ebd, S 134 

456 Vgl Wall, J.; Lebenszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeprozessen, 2017, S 165; 
vgl Dangelmaier, W.; Produktion und Information, 2003, S 39 
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Ausgehend von der Umwelt wird eine abstrakte Diskurswelt gebildet 
(siehe Abb. 93). Diskurs- und Umwelt stehen dabei in einer Wechselwir-
kung. Anschließend wird eine Systembildung vorgenommen. Das gebil-
dete System abstrahiert einen zweckdienlichen Ausschnitt aus der realen 
Welt. Die Darstellung basierend auf eben jenem spezifischen Ausschnitt 
aus der Realität ist das Abbildungsmerkmal. 

Auf dem gebildeten System wird die Modellbildung durchgeführt. Für die 
Erstellung des Modells werden Attribute aus dem abzubildenden System 
übertragen. Diese Übertragung erfolgt durch die Einschätzung der Rele-
vanz der Attribute durch den Modellersteller. Die Selektion der Attribute 
wird als Verkürzungsmerkmal tituliert. Die Selektion, ebenso die Darstel-
lung, erfolgt je nach Zweck und Ziel der Untersuchung bzw dem pragma-
tischen Merkmal. 

Prinzipiell gruppieren BONE-WINKEL/SCHULT457 Modelle entsprechend 
ihrer „inhaltlichen Beschreibung und Konzeptionierung“ in drei Kategorien. 

„Gleichgewichtsmodelle, die auf der Grundlage volkswirtschaftlicher An-
sätze davon ausgehen, dass Projektentwicklungsaktivitäten durch Ange-
bot und Nachfrage zustande kommen, die am Markt durch Mieten, Rendi-
ten und Kaufpreise induziert werden”458 

„Institutionsmodelle, welche vor dem Hintergrund behavioristischer bzw. 
institutionenökonomischer Überlegungen, die an dem Projektentwick-
lungsprozess beteiligten Akteure und ihre Beziehungen in den Mittelpunkt 
der Betrachtung stellen”459 

„Phasenmodelle, die sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht auf das Ma-
nagement des Projektentwicklungsprozesses konzentrieren und diesen 
hierfür in einzelne Phasen zerlegen”460 

Für die Modellentwicklung für die Abwicklung von MKF eignet sich das 
Phasenmodell, da dieses sich auf das Management des Projektentwick-
lungsprozesses konzentriert. In einem Phasenmodell wird ein Prozess in 
Phasen eingeteilt. Somit wird die Erreichung des Ziels in Teilschritte her-
untergebrochen. Jede Phase endet mit einem Entscheidungspunkt bzw 
einem sog Meilenstein. In concreto wird ein Referenzmodell gewählt. Re-
ferenzmodelle stellen Idealmodelle dar und in einem solchen wird für ein 
Entscheidungsproblem einer praktischen Problemstellung ein Lösungs-
schema angeführt.461 

                                                   
457 Vgl Bone-Winkel, S.; Schulte, K.; Handbuch Immobilien-Projektentwicklung, 3 Aufl, 2008, S 30-33 

458 Wall, J.; Lebenszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeprozessen, 2017, S 166; vgl 
Bone-Winkel, S.; Schulte, K.; Handbuch Immobilien-Projektentwicklung, 3 Aufl, 2008, S 30-33 

459 Ebd, S 166; vgl Bone-Winkel, S.; Schulte, K.; Handbuch Immobilien-Projektentwicklung, 3 Aufl, 2008, S 33 f 

460 Ebd, S 166; vgl Bone-Winkel, S.; Schulte, K.; Handbuch Immobilien-Projektentwicklung, 3 Aufl, 2008, S 35 f 

461 Vgl Kosiol, E.; Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensforschung: eine Untersuchung ihrer Standorte und Beziehun-
gen auf wissenschaftstheoretischer Grundlage; in Journal of business economics, JBE 34.12, 1964, S 758 
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Mit den Ergebnissen der empirischen Primärdatenerhebung wird ein Re-
ferenzmodell zur Abwicklung von MKF entwickelt. Dieses erfolgt entspre-
chend dem Prinzip des Phasenmodelles als zeitliches Ablaufmodell. 
Durch die Mehrphasigkeit des Modells soll ein heuristischer Ansatz zur 
Abwicklung von MKF gewährleistet sein. 

 
Abb. 94: Zeitliche Einordnung des 2-Phasen-Modells462 

Für die Abwicklung von MKF wird ein 2-Phasen-Modell gewählt. Die erste 
Phase orientiert sich an der Vorbereitungsphase nach ÖNORM B 1801-1 
bzw in Anlehnung an die LM.VM.2014 (siehe Abb. 94). Entsprechend der 
Komplexität des Bauprojektes sollen Abwicklungsmodelle für MKF im 
Bauvertrag definiert werden. Die Komplexität eines Bauprojektes steht in 
Korrelation zur Komplexität möglicher MKF. Daher ist die Inklusion von 
Komplexität entscheidend zum Zeitpunkt der Vertragsgestaltung. Dh in ei-
ner ersten Phase wird durch eine Systemanalyse die Komplexität des Pro-
jektes definiert (siehe Abb. 95). 

Die zweite Phase orientiert sich an der Ausführungsphase nach ÖNORM 
B 1801-1 bzw in Anlehnung an die LM.VM.2014, in concreto bei Auftreten 
einer Leistungsabweichung (siehe Abb. 94). Nach Auftreten einer solchen 
ist deren Komplexität anhand repräsentativer Kriterien zu bewerten und 
dementsprechend zu agieren (siehe Abb. 95). 

                                                   
462 Eigene Abbildung in Anlehnung an Lechner, H.; LM.VM. Modelle, Strukturen, Phasen, Integrierte Planeraussage, Ent-

scheidung, ÄEV, PBiB, 2014, S 4 ff 
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Abb. 95: Ablauf des Phasenmodells 

In der Phase der Projektvorbereitung herrscht die Notwendigkeit der Infor-
mationsanreicherung. Bei ausreichendem Informationsstand kann die 
Komplexität anhand charakteristischer Merkmale bewertet werden. Spä-
testens zum „Quality Gate“ C – des Planungsbeschlusses – sind hinläng-
liche Informationen bekannt, um die Komplexität eines Projektes zu be-
stimmen. Je nach Grad der Komplexität wird ein Modell zur Abwicklung 
für das Projekt ausgewählt und vertraglich festgelegt. Zum Zeitpunkt der 
Freigabe für LVs ist die Phase der Vertragsgestaltung weitestgehend ab-
geschlossen. Somit endet die Phase 1 des Modells zum „Quality Gate“ 
F – Freigabe für LVs.  

Bei Auftreten einer Leistungsabweichung, idR während der Ausführungs-
phase, beginnt Phase 2. Anhand einer Bewertung deren Komplexität wird 
je nach vertraglich vereinbartem Modell für die Beurteilung der aus der LA 
resultierenden MKF ein der Komplexität entsprechendes Modell herange-
zogen. 

5.1 Phase 1 – Vorbereitungsphase 

Ziel der ersten Phase ist es, ein den Anforderungen des Projekts entspre-
chendes Modell zur Abwicklung von MKF in den Bauvertrag zu integrieren. 
Diese Phase orientiert sich zeitlich an der Vorbereitungsphase nach 
ÖNORM B 1801-1 bzw in Anlehnung an die LM.VM.2014. 

Die Phase 1 beruht auf den folgenden Thesen: 

 Je komplexer sich die Anforderungen an ein Projekt gestalten, 
desto höher gestaltet sich die Anzahl der Projektbeteiligten. 
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 Je größer die Komplexität des Projektes und je höher die Anzahl 
an Projektbeteiligten, desto höher gestalten sich die Anforderun-
gen an die Herbeiführung einvernehmlicher Lösungen.463 

 Je komplexer sich ein Projekt gestaltet, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens einer komplexen Leistungsabwei-
chung. 

 Je einfacher ein Projekt, desto einfacher muss die Ablauforgani-
sation gestaltet sein. 

Daraus abzuleiten ist, dass in einem ersten Schritt die Komplexität des 
Projektes definiert werden muss. 

In der Phase der Projektvorbereitung (PPH1) steht primär die Informati-
onsanreicherung im Fokus (siehe Abb. 96). Bei ausreichendem Informati-
onsstand kann die Komplexität bewertet werden. Spätestens zum „Quality 
Gate“ C – des Planungsbeschlusses – sind hinlängliche Informationen be-
kannt, um die Komplexität des Projektes zu bestimmen. 

 
Abb. 96: Wissensmanagement zur Steigerung der Informationsdichte in frühen 
Projektphasen464 

Der Beginn der ersten Phase ist zeitlich gegen Ende der Projektentwick-
lung anzusetzen. Ausgehend von den vorhandenen Projektdaten wird 
eine Bewertung der Komplexität des Projektes vorgenommen. Entspre-
chend der Komplexität soll das Projekt bei Vorliegen eines einfachen Sys-
tems in „einfach“, bei Vorliegen eines komplizierten Systems in „kompli-
ziert“ und bei Vorliegen eines komplexen Systems in „komplex“ klassifi-
ziert werden (siehe Abb. 97). 

                                                   
463 Vgl Schottke, R.; Störungen infolge learning by doing, in 6. Interdisziplinäre Norddeutsche Tagung für Baubetriebswirt-

schaft und Baurecht 2004, 2006, S 5 

464 Abb in Anlehnung an Wall, J.; Lebenszyklusorientierte Modellierung von Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabepro-
zessen, 2017, S 175 



Prozessmodellierung – Allgemein 

 147 

 
Abb. 97: Phase 1 – Ablaufdiagramm zur Bewertung der Komplexität eines Pro-
jektes 

Die Bewertung der Komplexität eines Bauprojektes ist in erster Linie durch 
Empirie geprägt und folglich untrennbar mit dem subjektiven Verständnis 
der Beteiligten verknüpft. Durch objektiv messbare Kriterien lässt sich je-
doch eine Bewertung der Komplexität durchführen. Aus der Literatur konn-
ten sechs verschiedene bauspezifische Modelle identifiziert werden. 

 BRUNNER 

 HOFFMANN 

 KIRST 

 LECHNER 

 PATZAK 

 PMA 

Diese Modelle wurden im Einzelnen analysiert und anhand von charakte-
ristischen Merkmalen gegenübergestellt und bewertet. 

5.1.1 Klassifizierungssysteme 

5.1.1.1 Komplexitätsbewertung nach BRUNNER 

In dem Modell nach BRUNNER465 wird die Komplexitätsbewertung von 
Bauprojekten mittels einer nichtgewichteten Entscheidungsmatrix durch-
geführt. Die für die Bewertung berücksichtigten Kriterien bauen auf Basis 
der Leistungsphasen 1-5 der HOAI 2013466 auf. Es werden insgesamt sie-
ben Aspekte eines Projektes betrachtet. 

                                                   
465 Vgl Brunner, C.; Koordinierte "Planung der Planung" und Schnittstellenklärung bei komplexen Bauprojekten, 2016 

466 Vgl BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg), Honorarordnung für Architekten und In-
genieure, 2013 
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(i) Projektziele 

(ii) Projektorganisation 

(iii) Neuartigkeit 

(iv) Planungsbeteiligte 

(v) Beteiligte Gewerke 

(vi) Umfeld 

(vii) Anrechenbare Baukosten 

Die Bewertung der einzelnen Kriterien erfolgt in drei Stufen. Für geringe 
Komplexität wird 1 Punkt vergeben, für mittlere Komplexität 2 Punkte und 
für hohe Komplexität 3 Punkte (siehe Tab. 4). 
Tab. 4: Komplexitätsstufen nach Brunner467 

 
Durch Addition der Punkte errechnet sich die Komplexität eines Baupro-
jektes. Der Gesamtwert wird durch die Anzahl an Kriterien dividiert. Die 
Einteilung der Komplexitätsstufe gestaltet sich wie folgt:468 

 gering (1-7 Punkte) 

                                                   
467 Vgl Dallago, C.; Komplexität von Bauprojekten; S 58; vgl Brunner, C.; Koordinierte "Planung der Planung" und Schnittstel-

lenklärung bei komplexen Bauprojekten, 2016, S 63 

468 Vgl ebd, S 65 
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 mittel (8-14 Punkte) 

 hoch (15-21 Punkte) 

5.1.1.2 Komplexitätsbewertung nach HOFFMANN 

Das Modell nach HOFFMANN basiert auf den zwölf Eigenschaften469 der 
Komplexität nach BANDTE. HOFFMANN470 identifiziert anhand der zwölf 
Eigenschaften von komplex adaptiven Systemen fünf Merkmale (siehe 
Abb. 98). Diese fünf Merkmale sind: 

 Struktur 

 Veränderung 

 Wahrnehmung 

 Verhalten 

 Umwelt 

Dem Merkmal „Struktur“ ist die Eigenschaft „Vielzahl an Varietät“ (zB An-
zahl an Elementen, Anzahl an Zuständen, etc) zugeordnet. Dem Merkmal 
„Veränderung“ ist die Eigenschaft „Dynamik“ (zB Wahrscheinlichkeit von 
Veränderungen, Dichte der Arbeitsvorgänge, etc) zugeordnet. Dem Merk-
mal „Wahrnehmung“ sind die Eigenschaften „Pfadabhängigkeit“, „Nichtli-
nearität“ und „begrenzte Rationalität“ (zB Dauer, Dauer der Zusammenar-
beit, Grad der Neuartigkeit, etc) zugeordnet. Dem Merkmal „Verhalten“ 
sind die Eigenschaften „Überlebenssicherung“, „Rückkopplungen“, 
„Selbstorganisation“, „Selbstreferenz“, „Emergenz“ und „Autopoiese“ 
(Chancen und Risiken, Anzahl und Varietät der Gewerke, Schnittstellen-
management, Stakeholdermanagement, Informationsfluss, etc) zugeord-
net. Dem Merkmal „Umwelt“ ist die Eigenschaft „Offenheit“ (zB Art und 
Größe des Bauvorhabens, Bedeutung und öffentliches Interesse, etc) zu-
geordnet. 

                                                   
469 Vgl Bandte, H.; Komplexität in Organisationen, 2007 

470 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 197-213 
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Abb. 98: Komplexitätskreis von Bauvorhaben nach HOFFMANN471 

Somit beschreibt HOFFMANN die Komplexität von Bauprojekten mithilfe 
der Darstellung in Form eines Kreisdiagrammes. Der äußere Ring des 
Komplexitätskreises beinhaltet die fünf Merkmale, der innere Ring die 
zwölf zugewiesenen Eigenschaften. 

In einem nächsten Schritt ordnet HOFFMANN diese Merkmale den fünf 
Subsystemen der Bauwirtschaft (Ziel-, Produkt-, Handlungs-, Handlungs-
träger- und Umsystem) nach PATZAK472 zu und definiert zehn spezifische 
Indikatoren für Bauprojekte (siehe Abb. 99). 

                                                   
471 Abb nach Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 214 

472 Vgl Patzak, G.; Messung der Komplexität von Projekten, 2009 
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Abb. 99: Projektsystemkreis nach HOFFMANN473 

Für jeden Indikator wird eine Bewertungsmatrix gebildet (siehe Tab. 5). 
Die Bewertung erfolgt nach einer fünfteiligen Skala. Für sehr geringe Kom-
plexität wird 1 Punkt, für sehr hohe Komplexität werden 5 Punkte verge-
ben.474 

                                                   
473 Abb nach Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 220 

474 Vgl ebd, S 223-224 
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Tab. 5: Grad der Komplexität von Bauvorhaben475 

 
Aus der indikatorenbezogenen Komplexitätsbetrachtung der fünf Merk-
male ermittelt sich ein spezifischer Komplexitätsgrad KI. 476 

𝐾𝐼 =  
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑀𝑒𝑟𝑘𝑚𝑎𝑙𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑡𝑢𝑛𝑔

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑀𝑒𝑟𝑘𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑀
 

Aus der merkmalbezogenen Komplexitätsbetrachtung der zehn Indikato-
ren ermittelt sich ein spezifischer Komplexitätsgrad KM. 477 

𝐾𝑀 =  
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑡𝑢𝑛𝑔

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 𝑛𝐼
 

Die projektspezifische Komplexitätsgrads KB eines Bauvorhabens ergibt 
sich aus der Mittelwertbildung aller spezifischen Komplexitätsgrade KI. 478 

𝐾𝐵 =  
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑧𝑖𝑓𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡ä𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 𝐾𝐼

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 𝑛𝐼
 

Die fünf Komplexitätsgrade nach HOFFMANN sind auf einer Skala von 
sehr geringe bis sehr hohe Komplexität geordnet (siehe Tab. 6). Projekte 
sehr geringer Komplexität erhalten den Grad 1 und sind einfach und dem-
nach gut beherrschbar. Projekte geringer Komplexität erhalten den Grad 
2 und werden als kompliziert bezeichnet, diese sind noch beherrschbar. 
Projekte mittlerer Komplexität erhalten den Grad 3 und sind komplex und 
nur mit Erfahrung beherrschbar. Projekte hoher Komplexität erhalten den 

                                                   
475 Tab nach Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 277 

476 Vgl ebd, S 274 

477 Vgl ebd, S 274 

478 Vgl ebd, S 274 
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Grad 4 und sind hoch komplex und nur durch Spezialisierung beherrsch-
bar. Projekte von sehr hoher Komplexität erhalten den Grad 5 und sind 
chaotisch dynamisch und somit kaum beherrschbar.479 
Tab. 6: Bewertungsmaßstab für den Grad der Komplexität480 

 

5.1.1.3 Komplexitätsbewertung nach KIRST 

In dem Modell nach KIRST481 wird die Komplexitätsbewertung von Bau-
projekten mittels einer nichtgewichteten Entscheidungsmatrix durchge-
führt. Insgesamt identifiziert KIRST in Anlehnung an dem IPMA-
Schema482 zehn Kriterien zur Bewertung der Komplexität von Bauprojek-
ten. 

(i) Projektziele 

(ii) Projektumwelt 

(iii) Projektgegenstand 

(iv) Projektorganisation 

(v) Projektstruktur 

(vi) Ressourcen 

(vii) Neuartigkeit 

(viii) Genehmigung und Verträge 

(ix) Risiken und Chancen 

(x) PM Methoden und Techniken 

                                                   
479 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 223–224 

480 Vgl ebd, S 224 

481 Vgl Kirst, D.; Analyse von Auswirkungen der Komplexität auf das Projektmanagement von Bauvorhaben, 2016, S 66–67 

482  Vgl IPMA - International Projekt Management Association; Complexity evaluation for projects, 2019, 
https://www.pma.at/de/service/downloads; Letztzugriff [07.01.2021] 

https://www.pma.at/de/service/downloads
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Jedes Kriterium wird nach den von BANDTE483 definierten Eigenschaften 
der Komplexität bewertet. Die zwölf Eigenschaften werden auf einer zehn-
teiligen Skala bewertet (siehe Tab. 7). Für ein sehr einfaches System wird 
1 Punkt und für extreme Komplexität werden 10 Punkte vergeben. 
Tab. 7: Beispiel der Bewertungsskala nach KIRST484 

 
Daraus ergeben sich für jedes Kriterium zwölf Bewertungen, aus denen 
der Mittelwert gebildet wird. Aus den errechneten Mittelwerten der Krite-
rien wird wiederum der Mittelwert gebildet. Das Resultat spiegelt den Kom-
plexitätsgrad des Bauprojektes wider. 

5.1.1.4 Komplexitätsbewertung nach LECHNER 

In dem Modell nach LECHNER485 wird die Komplexitätsbewertung von 
Bauprojekten mittels einer nichtgewichteten Entscheidungsmatrix durch-
geführt. LECHNER definiert zwölf Kriterien zur Bewertung der Komplexität 
von Projekten.486 

(i) Anzahl der Projektziele 

(ii) Ressourcen AG Besteller und Ersteller 

(iii) Strategische Bedeutung für den AG 

(iv) Neuartigkeit 

(v) Neubau / Umbau / in Betrieb 

(vi) Risikoeinschätzung 

(vii) Projektdauer 

(viii) Projektkosten 

(ix) Anzahl Planungsfelder und Fachbereiche 

(x) Anzahl ausführender Firmen und Gewerke 

(xi) Verträge, Genehmigungen, Freigaben 

                                                   
483 Vgl Bandte, H.; Komplexität in Organisationen, 2007 

484 Vgl Kirst, D.; Analyse von Auswirkungen der Komplexität auf das Projektmanagement von Bauvorhaben, 2016, S 67 

485 Vgl Lechner, H.; Projektklasse; in planungswirtschaft, 06/2016, S 9-10 

486 Vgl ebd, S 10-12 
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(xii) Umfeld 

Für die Bewertung der zwölf Kriterien wendet LECHNER eine fünfteilige 
Skala an. Für sehr geringe Komplexität wird 1 Punkt, für sehr hohe Kom-
plexität werden 5 Punkte vergeben. Die Skala ist jedoch für einzelne Kri-
terien adaptier- und erweiterbar (siehe Tab. 8). Es kann, so sinnvoll, die 
maximale Punkteanzahl überschritten werden, um einem besonders kom-
plexen Aspekt größeren Einfluss auf das Ergebnis zu ermöglichen. 
Dadurch wird bei Bedarf eine Art Gewichtung hinzugefügt. 
Tab. 8: Bewertungsbogen von Projektklassen487 

 
Nach der Bewertung der Kriterien wird der Wert sämtlicher Kriterien ad-
diert und durch die Anzahl an Kriterien dividiert. Der errechnete Mittelwert 
spiegelt die Gesamtkomplexität wider. 

 
Abb. 100: Vorschlag zur Einführung von Projektklassen (PKL)488 

                                                   
487 Lechner, H.; Projektklasse – Projektanalyse zur Versachlichung von Firmenreferenzen; Projektanalyse zur Versachlichung 

von Personenreferenzen; 2018, S 7 

488 Ebd, S 3 
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LECHNER definiert reziprok zu der Komplexitätsbewertung fünf Projekt-
klassen (siehe Abb. 100). Einfache Bauprojekte entsprechen der Klasse 
1, komplexe Bauprojekte der Klasse 5. Zusätzlich wird eine Visualisierung 
des Ergebnisses in Form einer Spinnenmatrix vorgestellt (siehe Abb. 101). 
Einerseits soll so Extremwerten einzelner komplexer Aspekte eines Pro-
jektes Rechnung getragen werden, andererseits sollen mit fortlaufender 
Anwendung typische Muster von Projekten erkannt werden. 

 
Abb. 101: Spinnenmatrix für ein sehr komplexes Krankenhausprojekt489 

5.1.1.5 Komplexitätsbewertung nach PATZAK 

In dem Modell nach PATZAK490 wird die Komplexitätsbewertung von Bau-
projekten mittels einer nichtgewichteten Entscheidungsmatrix durchge-
führt. Für Bewertung der Komplexität eines Projektes identifiziert PATZAK 
vier Subsysteme des Projektes und ein die Umwelt widergebendes Um-
system.491 

Zielsystem (abstraktes System):  

Das Zielsystem stellt die hierarchische Gliederung des Gesamtzieles der 
Organisation bis zu den operablen Einzelzielen dar. Die Komplexität des 
Zielsystems wird durch die Hierarchie der Projektziele festgestellt.  

                                                   
489 Abb nach Lechner, H.; Projektklasse – Projektanalyse zur Versachlichung von Firmenreferenzen; Projektanalyse zur Ver-

sachlichung von Personenreferenzen; 2018, S 17 

490 Patzak, G.; Messung der Komplexität von Projekten, 2009, S 42-45  

491 Vgl ebd, S 44 
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Objektsystem (konkretes oder abstraktes System):  

Das Objektsystem beinhaltet die hierarchische Gliederung des Arbeitsge-
genstandes zur Realisierung des Gesamtzieles (Leistungserbringung). 
Die Komplexität des ObjektsystemS wird durch den Objektstrukturplan 
(OSP) bestimmt.  

Handlungssystem (konkretes System):  

Das Handlungssystem stellt die hierarchische Gliederung der Aufgaben 
zur Erreichung des Gesamtziels dar. Die Komplexität des Handlungssys-
tems wird durch den Projektstrukturplan (PSP) definiert.  

Handlungsträgersystem (konkretes System):  

Das Handlungsträgersystem ist die hierarchische Gliederung aller han-
delnden Einheiten bzw das Netzwerk an handelnden Einheiten. Die Kom-
plexität des Handlungssystems wird durch das Projektorganigramm fest-
gehalten.  

Umsystem (konkret oder abstrakt):  

Das Umsystem umfasst alle aus der Umwelt generierten relevanten Grö-
ßen, welche in Wechselwirkung mit dem Bauprojekt stehen. Die Komple-
xität des Umsystems wird durch die relevanten Umweltfaktoren und die 
Stakeholder-Beziehungen definiert.  

Jedes der vier Subsysteme und das Umsystem wird nach Anzahl und Un-
terschiedlichkeit der Elemente, Anzahl und Unterschiedlichkeit der Relati-
onen und dem Änderungspotenzial bewertet. Die vier Subsysteme werden 
nach diesen drei Kriterien beurteilt. Für das Umsystem werden die drei 
Kriterien zusammengefasst. Die Bewertung erfolgt auf einer fünfteiligen 
Skala. 

Die Summe aller Werte der Kriterien dividiert durch die Anzahl an Kriterien 
errechnet die Komplexität des Projekts. Projekte des Wertes eins stellen 
einfache Projekte dar, Projekte des Wertes fünf komplexe Projekte. 

5.1.1.6 Komplexitätsbewertung nach PMA 

In dem Modell nach PMA492 (Projekt Management Austria) wird die Kom-
plexitätsbewertung von Bauprojekten mittels einer nichtgewichteten Ent-
scheidungsmatrix durchgeführt. Für Bewertung der Komplexität eines Pro-
jektes wurden zehn Kriterien in Anlehnung an das IPMA-Schema493 iden-
tifiziert.494 

                                                   
492 Vgl PMA – Projekt Management Austria; Komplexitätsbewertung Projekte, in https://www.pma.at/de/service/downloads; 

Letzzugriff [07.01.2021] 

493  Vgl IPMA – International Projekt Management Association; Complexity evaluation for projects, 2019, 
https://www.pma.at/de/service/downloads; Letztzugriff [07.01.2021] 

494 Vgl PMA – Projekt Management Austria; Komplexitätsbewertung Projekte, in https://www.pma.at/de/service/downloads; 
Letzzugriff [07.01.2021] 

https://www.pma.at/de/service/downloads
https://www.pma.at/de/service/downloads
https://www.pma.at/de/service/downloads
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(i) Zielsetzung 

(ii) Umwelt und Integration 

(iii) Kultur und sozialer Kontext 

(iv) Maß an Innovation und Rahmenbedingungen 

(v) Projektstruktur und Bedarf an Koordination 

(vi) Projektorganisation 

(vii) Führung, Teamarbeit und Entscheidung 

(viii) Ressourcen inkl. Finanzmittel 

(ix) Risiken und Chancen 

(x) PM Methoden, Werkzeuge und Techniken 

Die Kriterien werden entsprechend ihrer Komplexität bewertet. Die Bewer-
tung erfolgt auf einer vierteiligen Skala. Die Summe aller Einzelwerte stellt 
das Gesamtergebnis der Bewertungsmatrix dar (siehe Tab. 9). 
Tab. 9: Einstufung der Komplexität nach dem Bewertungsschema von PMA495 

 

5.1.2 Gegenüberstellung 

Die sechs identifizierten Modelle zur Komplexitätsbewertung werden an-
hand von fünf charakteristischen Merkmalen miteinander verglichen und 
in einem weiteren Schritt in einem Experteninterview und anhand eines 
Fallbeispieles beurteilt (siehe Tab. 10). 

Der Vergleich beinhaltet folgende fünf Merkmale 

 Systematischer Ansatz 

 Verständlichkeit 

 Anwendbarkeit 

 Zeitaufwand 

 Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

                                                   
495 Vgl PMA – Projekt Management Austria; Komplexitätsbewertung Projekte, in https://www.pma.at/de/service/downloads; 

Letzzugriff [07.01.2021] 

https://www.pma.at/de/service/downloads
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5.1.2.1 Systematischer Ansatz 

Allen Bewertungsmethoden gemein ist, dass zur Beurteilung der Komple-
xität eine nichtgewichtete Bewertungsmatrix verwendet wurde. 

Das Modell nach BRUNNER basiert auf empirisch erhobenen Kriterien. 

Das Modell nach HOFFMANN basiert auf den zwölf Eigenschaften von 
komplexen adaptiven Systemen nach BANDTE und untersucht diese ent-
sprechend der fünf Subsysteme von Bauprojekten nach PATZAK.  

Das Modell nach KIRST baut auf den zehn Indikatoren der IPMA auf. Die-
sen werden nach den zwölf Eigenschaften von komplexen adaptiven Sys-
temen nach BANDTE beurteilt. 

Das Modell nach LECHNER identifiziert empirisch zwölf Kriterien und be-
wertet diese. 

Das Modell nach PATZAK untersucht die fünf Subsysteme von Baupro-
jekten nach der Art und Unterschiedlichkeit der Elemente, der Art und Un-
terschiedlichkeit der Relationen und deren Dynamik. 

Das Modell nach PMA identifiziert empirisch zehn Kriterien und bewertet 
diese. 

5.1.2.2 Verständlichkeit 

Das Modell nach BRUNNER ist aufgrund der Einfachheit des Bewertungs-
systems und der klar ersichtlichen Punktevergabe sehr gut verständlich. 

Das Modell nach HOFFMANN besitzt durch die fünf Merkmale mit je zehn 
Faktoren über 50 durchzuführende Bewertungen. Dennoch sind die Be-
wertungsmatrizen der einzelnen Merkmale gut strukturiert und leicht ver-
ständlich. 

Das Modell nach KIRST ist mit seinen 120 Bewertungen in seinem Aufbau 
komplex und unübersichtlich. Für dessen Verständnis ist Know-how über 
Komplexität erforderlich. 

Das Modell nach LECHNER ist aufgrund der Einfachheit des Bewertungs-
systems und der klar ersichtlichen Punktevergabe sehr gut verständlich. 

Das Modell nach PATZAK ist in seiner Bewertung der einzelnen Merkmale 
gut strukturiert und leicht verständlich. 

Das Modell nach PMA ist aufgrund der Einfachheit des Bewertungssys-
tems und der klar ersichtlichen Punktevergabe sehr gut verständlich. 
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5.1.2.3 Anwendbarkeit 

Das Modell nach BRUNNER führt eine Bewertung mittels einer dreistufi-
gen Skala mit nur sieben Kriterien durch. Es ist zwar gut anwendbar, aber 
die Unschärfe ist entsprechend hoch. 

Das Modell nach HOFFMANN besitzt zwar 50 durchzuführende Bewer-
tungen, ist jedoch leicht nachvollziehbar und übersichtlich. 

Das Modell nach KIRST lässt sich nur mithilfe von spezifischem Know-
how über Komplexität und einem hohen Informationsstand des Projektes 
anwenden. 

Das Modell nach LECHNER ist aufgrund seiner Einfachheit und der gut 
beschriebenen Bewertung einfach anzuwenden. 

Das Bewertungssystem nach PATZAK, als auch jenes nach PMA, sind 
allgemein für die Komplexitätsbewertung von Projekten entwickelt wor-
den. Zur Beurteilung der Komplexität dienen allgemeingültige Kriterien, 
dementsprechend wurden keine für die Bauwirtschaft spezifischen Krite-
rien angeführt. Dennoch lassen sich beide Modelle gut anwenden. 

5.1.2.4 Zeitaufwand 

Im Modell nach BRUNNER werden lediglich sieben Kriterien bewertet. Der 
Zeitaufwand ist somit als äußerst gering zu werten. 

Das Modell nach HOFFMANN ist aufgrund seiner 50 durchzuführende Be-
wertungen als zeitaufwändig zu beurteilen. 

Das Modell nach KIRST ist mit seinen 120 Bewertungen äußert zeitinten-
siv. 

Im Modell nach LECHNER werden zwölf Kriterien bewertet. Der Zeitauf-
wand ist somit als gering zu werten. 

Das Modell nach PATZAK ist mit seinen 13 Bewertungen mit geringem 
Zeitaufwand zu bewerten. 

Das Modell nach PMA ist mit seinen 10 Bewertungen mit geringem Zeit-
aufwand zu bewerten. 

5.1.2.5 Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

Aufgrund seiner dreistufigen Skala und der geringen Anzahl an Kriterien 
ist das Modell nach BRUNNER im Vergleich am wenigsten differenziert 
und somit nur bedingt mit den Ergebnissen der anderen Modelle vergleich-
bar. 

Das Modell nach HOFFMANN besitzt wie der Großteil der Modelle eine 
fünfstufige Skala zur Bewertung der Komplexität. Aufgrund seiner Sensi-
tivität ist das Modell sehr gut vergleichbar. 
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Das Modell nach KIRST besitzt wie der Großteil der Modelle eine fünfstu-
fige Skala zur Bewertung der Komplexität. Aufgrund seiner Sensitivität ist 
das Modell sehr gut vergleichbar. 

Das Modell nach LECHNER besitzt wie der Großteil der Modelle eine fünf-
stufige Skala zur Bewertung der Komplexität. Das Modell ist sehr gut ver-
gleichbar. 

Das Modell nach PATZAK besitzt wie der Großteil der Modelle eine fünf-
stufige Skala zur Bewertung der Komplexität. Das Modell ist sehr gut ver-
gleichbar. 

Aufgrund seiner vierstufigen Skala und der lediglich zehn Kriterien ist das 
Modell im Vergleich nur bedingt mit den Ergebnissen der anderen Modelle 
vergleichbar. 
Tab. 10: Gegenüberstellung der Klassifizierungssysteme 

 

5.1.2.6 Fallbeispiel 

Das zu beurteilende Fallbeispiel ist ein Hochbauprojekt bestehend aus 
drei Baukörpern. Diese sind bis zu sechs Stockwerken hoch und sollen 
eine BGF von 13.000 m² umfassen. Das Objekt befindet sich in zentraler 
Innenstadtlage, umschlossen von einem stark frequentierten Platz, einer 
denkmalgeschützten Stadtmauer und einem dahinter liegenden denkmal-
geschützten Stadtpark, welcher als geschützter Landschaftsteil ausgewie-
sen ist. Das Grundstück befindet sich in einem durch die UNESCO ge-
schützten Weltkulturerbe. Das Projekt wird auf eine bestehende Tiefgara-
genanlage aufgesetzt. Die Fundamente und die Tragkonstruktion der Tief-
garage müssen im Zuge der Ausführung verstärkt werden. Die Leistungs-
erbringung soll bei laufendem Betrieb stattfinden. Durch die Lage des 
Grundstücks in der besonders geschützten Altstadt war eine Altstadtkom-
mission und die Denkmalschutzbehörde in die Projektierung eingebun-
den. Dadurch kam es zu mehreren zusätzlichen Auflagen. So muss die 
historische Stadtmauer abschnittsweise saniert und eine Verbindung zwi-
schen Platz und Stadtpark hergestellt werden. Das Ensemble ist in seiner 
Nutzung als Büro- und Wohnanlage, sowie als Hotel konzipiert. Die Aus-
wahl der Planung erfolgte über einen offenen zweistufigen Realisierungs-

Bewertungssystem BRUNNER HOFFMANN KIRST LECHNER PATZAK PMA

Systematischer Ansatz Nein Ja Teilweise Nein Ja Nein

Verständlichkeit Sehr gut Sehr gut Schlecht Sehr gut Sehr gut Sehr gut

Anwendbarkeit Gut Sehr gut Schlecht Sehr gut Gut Gut

Zeitaufwand Gering Mittel Hoch Gering Gering Gering

Vergleichbarkeit Bedingt Ja Ja Ja Ja Bedingt
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wettbewerb im Oberschwellenbereich. Die Baukosten für das Projekt be-
trugen rund 36 Mio €. Projektierungszeitraum waren von Projektbeginn bis 
zur Inbetriebnahme insgesamt sechs Jahre.496 

Die Bewertungsmodelle wurden im Zuge ihrer Beurteilung für das vorge-
stellte Fallbeispiel in Zusammenarbeit mit einem Experten angewandt. 
Der befragte Experte wurde für den Bauträger und Generalplaner in der 
Funktion des Projektsteuerers tätig. Eine Ersteinschätzung des Experten 
ergab einen durch das subjektive Verständnis des Experten gewählten 
Komplexitätsgrad von 4 auf einer fünfteiligen Skala. 

Anhand der Projektdaten wurde das Fallbeispiel für jede Methode im Ein-
zelnen bewertet und auf eine fünfteilige Skala normiert. Der Mittelwert 
sämtlicher Bewertungssysteme ergab einen Komplexitätsgrad von 3,36 
bzw einem Projekt mit annähernd mittlerer Komplexität (siehe Tab. 11).  
Tab. 11: Ergebnisse der Bewertungssysteme für das angewandte Fallbeispiel 

 
Anhand der Abweichung der normierten Werte der einzelnen Bewertungs-
systeme gegenüber dem gebildeten Mittelwert wurden die unterschiedli-
chen Systeme gewertet. Das Bewertungssystem von LECHNER hatte da-
bei mit nur 0,06 Punkten die geringste Abweichung gegenüber dem gebil-
deten Mittelwert. 

Durch das Fallbeispiel und das geführte Experteninterview konnte festge-
stellt werden, dass prinzipiell die unterschiedlichen Systeme durchaus 
vergleichbare Ergebnisse ermitteln. Für den Experten kristallisierte sich 
heraus, dass das Modell nach LECHNER als am geeignetsten zu beurtei-
len ist. Die Kriterien basieren auf empirischen Werten aus dem Baupro-
jektmanagement. Die durchzuführende Bewertung ist klar verständlich 
und kann bei Bedarf auf die Bedürfnisse des Projektes adaptiert werden, 
um so einzelnen Extremwerten mehr Gewicht beizumessen. Der Zeitauf-
wand ist gering und das Ergebnis der Klassifizierung ist mit dem der an-
deren Systeme vergleichbar. Darüber hinaus ist dessen Abweichung ge-
genüber dem Mittelwert am geringsten. Das Modell zielt nicht auf eine sys-
temtheoretisch fundierte Bewertung der Komplexität ab, sondern ist als 
empirische Entscheidungshilfe entwickelt worden. Es sollen mithilfe der 
Bewertung geeignete Management- und Organisations-Werkzeuge für 
                                                   
496 Die Auswertung des Fallbeispieles wurde in Form einer betreuten Diplomarbeit an der Technischen Univeristät durchge-

führt, vgl Dallago, C.; Komplexität von Bauprojekten, Masterarbeit an der Technischen Universität Graz, 2019 

Bewertungssystem BRUNNER HOFFMANN KIRST LECHNER PATZAK PMA

2,29 2,98 5,65 3,42 3,47 2,90

(von 3) (von 5) (von 10) (von 5) (von 5) (von 4)

Einstufung der Komplexität
Mittlere 

Komplexität
Mittel Komplex PKL 3

Ziemlich 

komplex

Hohe 

Komplexität

Normierte Komplexität 3,82 2,98 2,83 3,42 3,47 3,63

Mittelwert

Abweichung 0,46 -0,38 -0,53 0,06 0,11 0,27

3,36

Komplexitätsgrad
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Bauprojekte zur Anwendung gelangen. Es erweist sich somit als das am 
besten geeignete und praktikabelste Modell. 

Für die vorliegende Forschungsarbeit wird dennoch eine Adaption der Be-
wertung des Komplexitätsgrades vorgenommen. Systeme lassen sich ent-
sprechend der Ausprägung der Merkmale des Systems in einfach, kom-
pliziert, komplex und chaotisch unterschieden. In dem Modell wird ledig-
lich in drei Kategorien unterschieden, einfach, kompliziert und komplex. 
Diese drei Systemzustände sind durch entsprechende Methoden be-
herrschbar. Einfache Bauprojekte können mit geläufigen Methoden und 
einfachen Projektorganisationen gesteuert und realisiert werden. Kompli-
zierte Bauprojekte sind unter Hinzuziehung von Expertenwissen und 
durch entsprechende Analyse- und Planungswerkzeuge beherrschbar. 
Komplexe Bauprojekte können durch spezifisches Know-how und syste-
mische Analyse und evolutionäre Techniken beherrscht und umgesetzt 
werden. Hingegen ist ein chaotisches System nicht mehr beherrschbar. 
Beteiligten bleibt in chaotischen Systemen nur die Möglichkeit einer symp-
tomatischen Reaktion. Diese sind daher für die gegenständliche Betrach-
tung nur bedingt relevant. 

Nach LECHNER können für die Steuerung von Projekten der Klasse 1 und 
2 prinzipiell die gleichen Methoden angewandt werden, ebenso gilt dies 
für die Methoden zur Steuerung von Projekten der Klasse 3 und 4. Daher 
wird in Anlehnung an die Kategorisierung von LECHNER die Klasse 1 und 
2 zur Kategorie der einfachen Projekte und die Klasse 3 und 4 zur Kate-
gorie der komplizierten Projekte zusammengefasst. Die Klasse 5 ent-
spricht im gegenständlichen Modell der Kategorie der komplexen Pro-
jekte. 
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5.2 Phase 2 – Ausführungsphase 

Ziel der zweiten Phase ist es, bei Auftreten einer Leistungsabweichung ein 
geeignetes Modell zur Abwicklung der zugehörigen MKF anzuwenden. 
Diese Phase orientiert sich zeitlich an der Ausführungsphase nach 
ÖNORM B 1801-1 bzw in Anlehnung an die LM.VM.2014. 

Die Phase 2 beruht auf den folgenden Thesen: 

 Je größer die Komplexität einer Leistungsabweichung ist, desto 
höher muss das spezifische Wissen der bearbeitenden Akteure zu 
dessen Beurteilung sein. 

 Je größer die Komplexität einer Leistungsabweichung ist, desto 
höher gestalten sich die Anforderungen auf die Herbeiführung ein-
vernehmlicher Lösungen. 

Der Beginn der Phase 2 wird durch das Auftreten einer Leistungsabwei-
chung eingeleitet (siehe Abb. 102). Äquivalent zur Phase 1 wird ebenfalls 
zu Beginn der Phase 2 die Komplexität bewertet, in Phase 2 jene der Leis-
tungsabweichung und somit der zu erwartenden MKF. 

Die Bearbeitung von einfachen und komplexen MKF unterscheidet sich 
wesentlich, speziell hinsichtlich deren Detaillierung, der Darlegung der 
Kausalität, deren Dokumentation für die spätere Quantifizierung und auch 
der Validität der Anmeldung der Höhe nach. Einfache MKF können idR 
vom Bauleiter vor Ort bearbeitet werden. Die Bearbeitung von komplexen 
MKF erfordert extensives bauvertragliches und bauwirtschaftliches Wis-
sen. Daher kann es erforderlich sein, deren Bearbeitung von externen Ex-
perten oder einer internen Bauwirtschaftsabteilung begleiten oder durch-
führen zu lassen. 

Die Phase 2 des Modells richtet sich zu Beginn, bei Auftreten einer Leis-
tungsabweichung, an das Vor-Ort Personal. Dieses ist als erstes mit einer 
Leistungsabweichung konfrontiert und muss eine solche zunächst erken-
nen. 

 
Abb. 102: Phase 2 – Ablaufdiagramm zur Bewertung der Komplexität einer 
Leistungsabweichung 
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Ein frühes Erkennen einer Leistungsabweichung ist für deren Bearbeitung 
essenziell. Nach der Identifikation einer Leistungsabweichung soll mittels 
vorhandener Informationen zur LA eine Bewertung der Komplexität der 
resultierenden MKF vorgenommen werden. Äquivalent zur Klassifizierung 
des Projektes ist die MKF entsprechend ihrer Komplexität in einfach, kom-
pliziert und komplex zu unterschieden. 

In Abstimmung mit der Komplexität der MKF soll diese im Anschluss durch 
ein aus dem Vertrag abzuleitendes adäquates Abwicklungsmodelle bear-
beitet werden. 

Eine Literaturrecherche zeigt, dass bis dato für die Bewertung der Kom-
plexität von Leistungsabweichungen keine vorhandenen Modelle existie-
ren. Im Zuge dieser Forschungsarbeit wurde ein solches Modell entwickelt 
(siehe Abb. 103). 

 
Abb. 103: Aufbau Detailstudie zur Entwicklung einer Komplexitätsbewertung 
von Leistungsabweichungen 

Zunächst werden Kriterien zur Beurteilung der Komplexität von Leistungs-
abweichungen identifiziert und anhand der Eigenschaften von komplex 
adaptiven Systemen nach BANDTE gegliedert. Dabei soll bereits eine 
Gruppierung der Kriterien nach den fünf Merkmalsystemen für Baupro-
jekte nach PATZAK vorgenommen werden. Aufbauend auf diesen wird ein 
quantitativer Fragebogen (siehe Anhang 7A.3) zur Primärdatenerhebung 
erstellt und an ausgewählte bauwirtschaftliche Experten verteilt. Die erho-
benen Ergebnisse dienen in einer Modellbildung dem Aufbau einer Ent-
scheidungshilfe zur Bestimmung des Komplexitätsgrades einer Leistungs-
abweichung. 

5.2.1 Kriterien 

Ausgehende von den Methoden der Komplexitätsbewertung werden für 
die Bewertung von Leistungsabweichungen zunächst Kriterien für die Be-
fragung festgelegt. Zur systematischen Beurteilung der Komplexität von 
Leistungsabweichungen leiten sich diese Kriterien aus den zwölf Eigen-
schaften von komplex adaptiven Systemen nach BANDTE ab. Gemäß der 
Komplexitätsbewertung nach HOFFMANN können die zwölf Eigenschaf-
ten von komplex adaptiven Systemen nach BANDTE den fünf Merkmal-
systemen für Bauprojekte nach PATZAK zugeordnet werden. 
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5.2.1.1 Strukturen 

Nach HOFFMANN kann dem Merkmalsystem der Struktur die Eigenschaft 
der Vielzahl und Varietät zugeordnet werden. Die Vielzahl beschreibt die 
Art und Anzahl von Elementen und Relationen des Systems.497  

Parameter der Eigenschaft der Vielzahl und Varietät, welche für die Struk-
tur zur Beurteilung einer Leistungsabweichung relevant sind, stammen 
vordergründig aus den Vertragsbestimmungen und den vertraglichen Re-
lationen. Für die gegenständliche Untersuchung der Komplexität von Leis-
tungsabweichungen werden drei relevante Kriterien aus der Struktur ab-
geleitet: 

 Anforderung an die Dokumentation 

 Anzahl an betroffenen Gewerken 

 Vertragsbestimmungen 

Grundsätzlich sind diese Kriterien einerseits aus der Projektorganisation 
und andererseits aus dem Bauvertrag abzuleiten. Der Bauvertrag regelt 
die Rahmenbedingungen für die Erstellung einer MKF. Einerseits hinsicht-
lich der Anmeldung dem Grunde nach und andererseits hinsichtlich der 
Anmeldung der Höhe nach. Für die Darlegung der anspruchsbegründen-
den Kausalität und die daraus folgende Ermittlung der Höhe nach sind 
Ursachen und deren Auswirkungen zu dokumentieren. Dokumentierte Er-
eignisse und Umstände der Leistungserbringung sollen auch von neutra-
len Dritten erkennbar und auswertbar sein. Die ÖNORM B 2110 sieht un-
ter Pkt 6.2.7.2 vor, dass Bautagesberichte und ein Baubuch als Dokumen-
tationsmittel geführt werden. Anlassbezogen und eventuell bereits ver-
traglich reguliert können tiefergreifende Dokumentationsmittel, wie Plan-
eingangslisten, Foto- & Videodokumentation, Baubesprechungsproto-
kolle, Aktenvermerke, Schriftverkehr, Sachverständigengutachten etc vor-
gesehen werden. Je nach Art und Komplexität der Leistungsabweichung 
ändert sich die Anforderung an die Dokumentation. 

5.2.1.2 Veränderung 

Dem Merkmalsystem der Veränderung kann die Eigenschaft der Dynamik 
zugeordnet werden. Die Dynamik bestimmt die Wahrscheinlichkeit von 
Veränderungen, die soziale Struktur der Beteiligten, die Dichte der Ar-
beitsvorgänge und die Dauer von Prozessverläufen.498 

Für das Merkmalsystem der Veränderung werden zunächst fünf Kriterien 
ausgewählt: 

 Auswirkungen auf den Bauablauf 

                                                   
497 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 198 

498 Vgl ebd, S 199 
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 Anzahl der betroffenen wesentlichen Positionen 

 Anzahl der neu zu kalkulierenden Positionen 

 Geschätzte Dauer der MKF 

 Koordinationsaufwand mit externen Experten 

Die Veränderung betrifft die Auswirkungen der Leistungsabweichung auf 
die Leistungserbringung und deren Umstände. So kommt es durch eine 
Leistungsabweichung einerseits zu vertraglichen Anpassungen und ande-
rerseits zu einem zeitlich begrenzten Einfluss über die Dauer der Leis-
tungsabweichung. Betroffene wesentliche Positionen sind gegenüber Än-
derungen sensitiv, folglich kann es zu erheblichen Auswirkungen auf das 
Projekt kommen. Neu zu kalkulierende Positionen hingegen sind, entspre-
chend der ÖNORM B 2110 Pkt 7.4.2 Fortschreibung der Preise, in Bezug 
auf die dem Auftrag zugrundeliegenden Kostenfaktoren zu ermitteln und 
auf deren Plausibilität zu prüfen. Ein wesentlicher Faktor stellt die Dauer 
der MKF dar, dieser umfasst die Dauer vom Zeitpunkt der Identifikation 
der Leistungsabweichung bis zum endgültigen Verhandlungsergebnis. 
Speziell bei komplexen Leistungsabweichungen kann die Dauer der Be-
arbeitung erheblich sein, diese ist für die weiterführende Leistungserbrin-
gung, speziell für die Termin- und Ressourcenplanung jedoch wesentlich. 
Auch ist dies bei der Beauftragung entsprechender Entscheidungsträger 
bzw Personen mit der Bearbeitung zu berücksichtigen. Ein Wechsel von 
zuständigen Personen führt zu einem Know-how Verlust. Teilweise dauert 
die Bearbeitung von komplexen MKF über die Baufertigstellung hinaus. 
Somit sind Schlüsselpersonen bereits mit anderen Projekten betraut. 
Ebenso ist eine Vorfinanzierung der aufgrund der Leistungsabweichung 
entstandenen MK zu bewerkstelligen. Unter Hinzuziehung entsprechen-
der Ressourcen kann der Bearbeitungsprozess verkürzt oder eine ent-
sprechende Dauer berücksichtigt werden. 

5.2.1.3 Wahrnehmung 

Das Merkmalsystem der Wahrnehmung beinhaltet die Eigenschaften der 
Pfadabhängigkeit, der Nichtlinearität und der begrenzten Rationalität. Zwi-
schen den Projektbeteiligten besteht im Falle einer Leistungsabweichung 
eine vertragliche oder koordinationspflichtige mehr oder weniger stark 
ausgeprägte Pfadabhängigkeit, welche durch deren Determination und 
über die fortlaufende Projektdauer zukünftiges Verhalten und mögliche 
Reaktionsmuster bei der Bearbeitung von MKF erkennen lassen.499 Ist 
das Verhalten des Systems bei einer Leistungsabweichung nicht mehr 
durch die Ursache-Wirkungs-Beziehung vorhersehbar, ist das System 
nichtlinear und der Output kann nicht aus dem Input abgeleitet werden. 

                                                   
499 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 200 
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Lässt sich das Verhalten auch nicht mehr durch das Gesamtsystem be-
stimmen, ist dies auf die begrenzte Rationalität zurückzuführen. Durch das 
Zusammenwirken vieler Akteure bei einer Leistungsabweichung verfügt 
jedes Element im System nur über begrenzte Informationen und eine be-
grenzte Fähigkeit zur Aufnahme dieser.500 Der Wahrnehmung werden drei 
Kriterien zugeordnet: 

 Bautechnisches Know-how 

 Detaillierungsgrad der Kalkulation 

 Ressourcen (Geräte, Personal, Zeit etc) 

Die Identifikation einer Leistungsabweichung und die Umsetzung geeig-
neter Maßnahmen erfordert spezifisches bautechnisches Wissen. Die 
durchzuführenden Maßnahmen sind dabei an die aus dem Vertrag abzu-
leitenden Rahmenbedingungen anzupassen. Entsprechend der ÖNORM 
B 2110 unter Pkt 7.4.2 sind Preise für zusätzliche oder geänderte Leistun-
gen auf Basis der vereinbarten Preisgrundlage, abzuleiten aus dem Ver-
trag, zu kalkulieren.501 Unter Preisgrundlagen sind all jene Kostenfaktoren 
zu verstehen, welche die Ermittlung der Preise zum Zeitpunkt der Ange-
botslegung beeinflusst haben. KROPIK502 definiert drei Preisermittlungs-
grundlagen. Vertragliche Preisermittlungsgrundlagen leiten sich einerseits 
aus der zu erbringenden Leistung (Leistungsverzeichnis, Pläne etc) und 
andererseits aus den Umständen der Leistungserbringung ab. Objektive 
Preisermittlungsgrundlagen ergeben sich aus der Verkehrssitte bzw dem 
objektiv Erwartbaren. Subjektive Preisermittlungsgrundlagen ergeben sich 
daraus, dass die Leistungsbeschreibung dem Bieter verschiedene Mög-
lichkeiten für die Gestaltung seines Produktionsprozesses offenlässt und 
er eine annimmt. Nach KROPIK503 kann mit zunehmender intensiver Be-
schäftigung des AG mit der Kalkulation des AN, die Annahme getroffen 
werden, dass der Vertrag in beiderseitiger Willensübereinkunft auf den 
Grundlagen der Detailkalkulation beruhen soll. Das bedeutet allerdings 
nicht, dass das Kalkulationsrisiko auf den AG übergeht. Bei der Beurtei-
lung ist das Beschreibungsrisiko aus der Sphäre des AG und das Kalku-
lationsrisiko aus der Sphäre des AN gegenüberzustellen und zu prüfen, 
ob eine in der Kalkulation dargelegte und sich als unzutreffend herausge-
stellte Annahme aus der Kalkulation des AN oder aus der Beschreibung 
des AG stammt. Hat der AN im Rahmen seiner Kalkulation subjektive, 
aber objektiv falsche Annahmen oder sogar Annahmen, die im Vertrag 
keine Deckung finden, getroffen, verbleibt dieses Risiko bei ihm. Aus den 

                                                   
500 Vgl Kropik, A.; Die Bedeutung von K-Blättern; in ZVB; Heft 05, 2014 

501 ÖNORM B 2110 Pkt 7.4.2 „Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des Vertrages und – soweit möglich – unter 
sachgerechter Herleitung von Preiskomponenten (Preisgrundlagen des Angebotes) sowie Mengen- und Leistungsansät-
zen vergleichbarer Positionen des Vertrages zu erfolgen.“ 

502 Vgl Kropik, A.; Die Bedeutung von K-Blättern; in ZVB; Heft 05, 2014, S 213 

503 Vgl ebd, 214 f 
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Preisgrundlagen leitet sich ebenso der gewählte Ressourceneinsatz des 
AN ab, durch eine Leistungsabweichung, ebenso durch die Bearbeitung 
der zugehörigen MKF, werden diese zusätzlich beansprucht. Es können 
Einflüsse sowohl auf die elementaren Produktivitätsfaktorenals auch auf 
die dispositiven Produktivitätsfaktoren stattfinden.504 Die Bauleitung vor 
Ort organisiert und überwacht primär durch Qualitätssicherung, Termin-
kontrolle, Kostenkontrolle, Koordination und Bauberichtswesen die Leis-
tungserbringung. Die Bearbeitung von MKF per se ist zu den sekundären 
Tätigkeiten der Bauleitung zu zählen, ergo im eigentlichen Sinne keine 
Haupttätigkeit, rückt aber bei zunehmender Komplexität immer mehr in 
den Fokus.505 Auswirkungen von Leistungsabweichungen müssen daher 
ebenso organisatorisch in der Ressourcenplanung entsprechend berück-
sichtigt werden. 

5.2.1.4 Verhalten 

Dem Merkmalsystem des Verhaltens sind die Eigenschaften der Überle-
benssicherung, der Rückkoppelungen, der Selbstorganisation, der Selbst-
referenz, der Emergenz und der Autopoiese zugeordnet. Im Falle einer 
Leistungsabweichung ist zur Überlebenssicherung des Systems die Inter-
aktionen von Beteiligten erforderlich. Jede Aktivität ist mit Risiken verbun-
den, das Überleben kann jedoch nur durch setzen adäquater Reaktionen 
gewährleistet werden. Ansonsten droht der Kollaps des Systems. Die 
Rückkoppelung beschreibt dabei die Selbstdiagnose bzw die Identifikation 
der Leistungsabweichung und die Entwicklung des Systems bzw das Set-
zen geeigneter Maßnahmen. Durch die Selbstorganisation handeln die 
Akteure um die Stabilität des Systems wiederherzustellen. Dabei verfügt 
der AN über mehrere Handlungsoptionen zur Zielerreichung, unter wel-
chen er eigenständig nach der Schadensminderungspflicht die optimale 
auszuwählen hat. Die Selbstreferenz beschreibt die durch die Leistungs-
abweichung ausgelöste Abweichung des Systems vom Soll-Zustand. Zur 
Mitigation der Auswirkungen und der Rückführung des Systems zum Soll-
Zustand wird das System adaptiert. Die Emergenz beschreibt die durch 
die Leistungsabweichung hervorgerufene Anpassung. Durch die Auto-
poiese soll das System jedoch weder seine Identität noch seine Ordnung 
verlieren. Das Verhalten wird durch die folgenden vier Kriterien beschrie-
ben: 

 Bauwirtschaftliches und -vertragliches Know-how 

 Claim-Management Know-how 

 Verhältnis zu Entscheidungsbefugten 

                                                   
504 Vgl Hofstadler, C.; Produktivität im Baubetrieb, 2014, S 17; vgl Gutenberg, E.; Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 

24 Aufl, 1983, S 298 ff 

505 Vgl Krivitsch, V.; Umfang, Bearbeitung und Akzeptanz von Mehrkostenforderungen, 2019; vgl Cichos; C.; Untersuchungen 
zum zeitlichen Aufwand der Baustellenleitung: Ermittlung von Tätigkeiten und zugehörigen Aufwandswerten der Baulei-
tung auf einer Baustelle, 2007 
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 Verhandlungsgeschick 

Das Verhalten der Beteiligten bei Auftreten einer Leistungsabweichung ist 
unter anderem gekennzeichnet durch das spezifische Wissen der Betei-
ligten. Durch bauwirtschaftliches und -vertragliches Know-how können be-
reits vor Beginn der Ausführung vermeintliche Risiken entsprechend iden-
tifizieren und entsprechende Potenziale bewertet werden. Tritt eine Leis-
tungsabweichung auf, ist der Verlauf der Bearbeitung ebenfalls durch bau-
wirtschaftliche und baurechtliche Kenntnis des Schlüsselpersonals deter-
miniert. Es gilt die vereinbarten vertraglichen Bestimmungen zu kennen, 
um entsprechend agieren zu können. Bereits bei der Identifikation einer 
Leistungsabweichung ist durch das Vorort-Personal eine Ableitung des 
Anspruches zu erkennen und diesen zeitnah anzumelden. Nach Anmel-
dung sind adäquate Maßnahmen zu setzen und für die zugehörige Quan-
tifizierung der Detailierungsgrad der Dokumentation festzulegen. Das Ver-
halten der Beteiligten determiniert jedoch auch in gewisser Weise die Ver-
handlung einer MKF. Um eine gütliche Einigung zu erzielen, ist der dia-
metrale Interessenskonflikt im Zuge der Verhandlung zu einem Ausgleich 
zu führen. Grundsätzlich gilt, je höher die Komplexität der MKF und je grö-
ßer die Anzahl der Beteiligten, desto schwieriger ist ein solcher Interes-
sensausgleich zu erreichen und desto größer muss auch die Verhand-
lungskompetenz sein. Dabei kann das Verhältnis zu den Entscheidungs-
befugten entscheidend mitwirken. Sympathie und Empathie können in so-
zio-technischen Systemen oft entscheidend wirken. Gegenseitiges Ver-
trauen, Kompromissbereitschaft und eine konstruktive Zusammenarbeit 
sind nur möglich, wenn das Interesse der Erfüllung des Vertrages über-
wiegt. Herrscht hingegen Misstrauen wird der Prozess der Entscheidungs-
findung bei strittigen MKF ungemein erschwert. 

5.2.1.5 Umwelt 

Das Merkmalsystem der Umwelt ist durch die Eigenschaft der Offenheit 
gekennzeichnet. Bei Auftreten einer Leistungsabweichung erfolgt ein Aus-
tausch unterschiedlicher Subsysteme des Bauprojektes. Ebenso kann 
durch die Veränderung ein Austausch zwischen dem System und der Um-
welt stattfinden. Dennoch liegt der Fokus im Hinblick auf eine Leistungs-
abweichung auf die Beziehung zwischen dem AG und dem AN, folgende 
drei Kriterien werden der Umwelt zugeordnet: 

 Kooperationsbereitschaft AG 

 Geschätzte Nachtragssumme im Verhältnis zur Auftragssumme 

 Geschätzte absolute Nachtragssumme 

Insbesondere hinsichtlich der monetären Auswirkungen sind die Interes-
sen des AG und des AN diametral. Der AG möchte sein kolportiertes 
Budget einhalten und keine Kostenüberschreitung herbeiführen. Der AN 
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möchte seine entstandenen Kosten erstattet bekommen. Je nach mone-
tärem Umfang einer MKF gestalten sich auch deren Rahmenbedingun-
gen. Bis zu gewissen Schwellenwerten reichen eine einfache Nachweis-
führung und eine einfache Darlegung der Kosten aus, ab gewissen 
Schwellenwerten ist jedoch eine detaillierte Darlegung der Kausalität zwi-
schen dem anspruchsbegründenden Ereignis und dessen Auswirkung 
und der kausalen Verursachung der monetären und zeitlichen Folgen 
zwingend erforderlich.506 Die MKF ist sowohl dem Grunde als auch der 
Höhe nach plausibel und auch von neutralen Dritten nachvollziehbar zu 
belegen. Besonders bei öffentlichen AG kann es durch deren Projektstruk-
tur zu einem mehrstufigen Freigabeprozesse (ÖBA, PM, BK, AG, Rech-
nungshof) von MKF kommen. Dieser diametrale Interessenskonflikt steht 
in Abhängigkeit mit der Konfliktbereitschaft der Parteien, sind die beteilig-
ten Parteien konfliktorientiert bzw risikoaffin oder lösungsorientiert bzw ri-
sikoavers. Unter der Kooperationsbereitschaft AG ist sein Verhalten bei 
Auftreten einer Leistungsabweichung zu verstehen. Verfolgt der AG ein 
aggressives, defensives oder konstruktives CM. Je nach Ausgestaltung 
kann die Bearbeitung von MKF zeit- und kostenintensiv sein und so auch 
die Kooperation auf der Baustelle direkt beeinflussen. 

5.2.2 Expertenbefragung 

Zur Entwicklung einer solchen Entscheidungshilfe wurde eine quantitative 
Umfrage entwickelt und an ausgewählte Vertreter der österreichischen 
Bauwirtschaft ausgehändigt. Die Umfrage basiert auf den bisherigen Er-
kenntnissen der Forschungsarbeit und einer weitergreifenden Literatur-
recherche. Diese wurde mittels der Umfragesoftware Limesurvey durch-
geführt und in drei Abschnitte geteilt.507 

5.2.2.1 Soziodemographische Daten 

Der erste Teilbereich umfasst den jeweiligen Tätigkeitsbereich und die Er-
fahrung der Teilnehmer. Die teilnehmenden Experten werden anhand ih-
rer Tätigkeit und Ihrer beruflichen Erfahrung ausgewählt. Insgesamt nah-
men 97 Teilnehmer an der Befragung teil.508 

                                                   
506 Vgl Duve, H.; Nachweis von Bauablaufstörungen; in Heck, D; Lechner, H.; Behandlung und Nachweisführung von Mehr-

kostenforderungen, 2008, S 45 ff 

507 Vgl Müller, F.; Wenzl, D.; Heck, D.; Classification of Claim-Causing Events According to Their Complexity; in Proceedings 
of the 11th International Structural Engineering and Construction Conference, 2021 

508 Vgl ebd 
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Abb. 104: Teil 1 – Ergebnisse Befragung509 

Von den teilnehmenden Experten sind 8,2 % Geschäftsführer bzw Be-
reichsleiter, 27,8 % sind Gruppenleiter, 28,9 % sind Bauleiter, 14,4 % Bau-
techniker, 8,2 % in der Kalkulation tätig, 11,3 % in der bauwirtschaftlichen 
Abteilung tätig, und 1,2 % unter Sonstiges subsumiert. Die durchschnittli-
che Berufserfahrung der Teilnehmer im Bauwesen beträgt 19 Jahre und 
15 Jahre im CM. 

5.2.2.2 Bearbeitung von MKF 

Der zweite Teilbereich fokussiert sich auf die Unterstützung von Experten 
bei der Bearbeitung und Durchsetzung von MKF. Es soll die Ist-Situation 
im Hinblick auf die Bearbeitung von MKF mit Unterstützung von CM-Ex-
perten erhoben werden. Es wurden acht Fragen zur Bearbeitung von MKF 
durch CM-Experten und drei Fragen zu deren zeitlicher Beauftragung ge-
stellt. 

                                                   
509 Abb in Anlehnung an Müller, F.; Wenzl, D.; Heck, D.; Classification of Claim-Causing Events According to Their Complex-

ity; in Proceedings of the 11th International Structural Engineering and Construction Conference, 2021 
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Tab. 12: Teil 2 – Ergebnisse zur Bearbeitung von MKF510 

 
Die Ergebnisse zeigen, dass eine professionelle CM-Unterstützung not-
wendig ist (57,7 % stimmen zu oder eher zu). MKF stoßen durchaus auf 
höhere Akzeptanz auf Seiten des AG, wenn diese durch CM-Experten er-
mittelt wurde (55,7 % stimmen zu oder eher zu). Bei einer zu späten Be-
auftragung des CM-Experten steigen sowohl Kosten (61,8 % stimmen zu 
oder eher zu) als auch die Dauer (62,9 % stimmen zu oder eher zu) der 
Bearbeitung. Ebenso steigt das Risiko von Fehlentscheidungen (60,8 % 
stimmen zu oder eher zu) und die Wahrscheinlichkeit einer gütlichen Eini-
gung sinkt (55,6 % stimmen zu oder eher zu). Der Großteil der Teilnehmer 
sehen einen Bedarf an einer Entscheidungshilfe für das Hinzuziehen von 
CM-Experten (57,7 % stimmen zu oder eher zu). 
Tab. 13: Teil 2 – Ergebnisse zur zeitlichen Beauftragung eines CM-Experten511 

 
In 54,6 % der Experten gaben an, dass eine professionelle CM-Unterstüt-
zung gelegentlich und 38,1 % sogar oft sinnvoll ist. Jedoch nur 39,2 % der 
Experten fordern gelegentlich und 8,2 % der Experten oft eine solche Un-
terstützung an. Die teilnehmenden Experten gaben sogar an, dass 30,9 % 
der Experten diese Unterstützung gelegentlich zu spät und 40,2 % der 
Experten sogar oft zu spät in Anspruch nehmen. 

                                                   
510 Tab nach Table 1 in Müller, F.; Wenzl, D.; Heck, D.; Classification of Claim-Causing Events According to Their Complexity; 

in Proceedings of the 11th International Structural Engineering and Construction Conference, 2021 

511 Tab nach Table 2 in ebd 

 
trifft 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

neutral trifft 

eher zu 

trifft zu 

Bauleitung ist zu stark mit der Bearbeitung von MKF 

beschäftigt 
3,1 % 13,4 % 48,5 % 27,8 % 7,2 % 

Technische und vertragliche Herausforderungen 

machen professionelle CM-Unterstützung notwendig 
2,1 % 6,2 % 34,0 % 47,4 % 10,3 % 

Akzeptanz von MK auf Seiten des AG steigt durch 

professionelle CM-Unterstützung 
4,1 % 17,5 % 22,7 % 49,5 % 6,2 % 

Durch zu späte professionelle Unterstützung steigen 

die Kosten der Bearbeitung 
2,1 % 16,5 % 19,6 % 50,5 % 11,3 % 

Durch zu späte professionelle Unterstützung steigt 

die Dauer der Bearbeitung 
3,1 % 11,3 % 22,7 % 49,5 % 13,4 % 

Durch zu späte professionelle Unterstützung steigt 

das Risiko von Fehlentscheidungen 
2,1 % 13,4 % 23,7 % 37,1 % 23,7 % 

Durch zu späte professionelle Unterstützung sinkt die 

Chance auf einen Verhandlungserfolg 
1,0 % 16,5 % 26,8 % 47,4 % 8,2 % 

Gibt es einen Bedarf für eine Entscheidungshilfe zur 

Hinzuziehung von Experten 
3,1 % 4,1 % 35,1 % 43,3 % 14,4 % 

 

 
Nie Manchmal Gelegentlich Oft Immer 

Wie oft ist eine professionelle CM-Unterstützung sinnvoll? 0 % 7,2 % 54,6 % 38,1 % 0 % 

Wie oft wird eine professionelle CM-Unterstützung 

tatsächlich in Anspruch genommen? 
1,0% 51,5 % 39,2 % 8,2 % 0 % 

Wie oft wird eine professionelle CM-Unterstützung zu spät 

in Anspruch genommen? 
4,1% 23,7 % 30,9 % 40,2 % 1,0 % 
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5.2.2.3 Kriterien zur Beurteilung der Komplexität von Leistungsab-
weichungen 

Im dritten und letzten Teilbereich der Umfrage wurden die Teilnehmer zu 
der Relevanz der zuvor auf Basis der aus der Literaturstudie und den bis-
herigen Erkenntnissen identifizierten 18 Kriterien befragt. 

 
Abb. 105: Teil 3 – Kriterien zur Bewertung von MKF512 

Die Kriterien konnten in einer weiteren Clusteranalyse anhand ihrer Merk-
male in drei Gruppen klassifiziert werden. Die erste Gruppe ist jene der 
qualitativen Kriterien. Diese beschäftigt sich mit projektspezifischen Fak-
toren. Die zweite Gruppe, jene der quantitativen Kriterien, beschäftigt sich 
mit MKF-spezifischen Faktoren. Die letzte Gruppe, jene der internen Kri-
terien, beschäftigt sich mit unternehmensspezifischen Faktoren. 

                                                   
512 Abb nach Figure 1 in Müller, F.; Wenzl, D.; Heck, D.; Classification of Claim-Causing Events According to Their Complex-

ity; in Proceedings of the 11th International Structural Engineering and Construction Conference, 2021 
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Die teilnehmenden Experten wurden ebenso zu der prozentuellen Ge-
wichtung der drei Gruppen von Kriterien befragt. 

 
Abb. 106: Teil 3 – Ergebnis zur Gewichtung der Cluster513 

Die Ergebnisse zeigen, dass qualitative Kriterien von den teilnehmenden 
Experten im Median mit einer Relevanz von 40 % bewertet wurden. Quan-
titative und interne Kriterien mit einer Relevanz von 30 % bewertet. 

Abschließend wurden die teilnehmenden Experten zu den Charakteristika 
der MKF befragt. Es zeigte sich, dass je nach Art der MKF deren Bearbei-
tung sich als komplexer darstellt. So wird für die Beurteilung der Komple-
xität in drei Arten von MKF unterschieden. 

1. MKF technisch-sachlicher Natur (siehe Kap 4.5.2) 

2. MKF bauwirtschaftlicher Natur (siehe Kap 4.5.2) 

3. Multikausale Bauablaufstörung514 

Zu den MKF technisch-sachlicher Natur und bauwirtschaftlicher Natur wird 
noch die Kategorie der multikausalen Bauablaufstörung hinzugefügt, 
diese kann in ihrer anspruchsbegründenden Kausalität nicht auf ein sin-
guläres Ereignis, sondern auf mehrere zurückgeführt werden. 

 
Abb. 107: Komplexitätsgrad unterschiedlicher MKF 

Die Ergebnisse zeigen, dass von den Teilnehmern eine technische MKF 
als wesentlich einfacher bewerten (Median bei 50,0) als eine bauwirt-
schaftliche MKF (Median bei 80,0). Eine multikausale Bauablaufstörung 
wird durchwegs als komplex erachtet (Median bei 90,0). 

                                                   
513 Abb in Anlehnung an Müller, F.; Wenzl, D.; Heck, D.; Classification of Claim-Causing Events According to Their Complex-

ity; in Proceedings of the 11th International Structural Engineering and Construction Conference, 2021 

514 Vgl Streckel, S.; Analyse der Auswirkungen gestörter Bauabläufe und der Anteile ihrer Verursachung durch Auftraggeber, 
Auftragnehmer und Dritte; 2011, S 52 
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5.2.3 Entscheidungsmatrix 

Eine Entscheidung ist die Wahl einer aus zumindest zwei potenziellen Al-
ternativen.515 In der Handlung des Treffens einer Entscheidung wird aus 
mehreren Handlungsalternativen jene gewählt, welche die zu erreichen-
den Ziele am besten beinhaltet. 

Der Entscheidung geht die Handlung des Entscheidungsprozesses vo-
raus. Dieser Prozess setzt sich aus den Phasen Diagnose, Zielsetzung, 
Problemdefinition, Informationsbeschaffung und -auswertung zusam-
men.516 In den Phasen wird versucht eine hinlängliche Anzahl an Hand-
lungsalternativen zu eruieren, durch Logik eine Antizipation erwünschter 
und unerwünschter Folgen zu prognostizieren, Prognosen der Konse-
quenzen hieraus zu erstellen, Prognoseunsicherheiten abzuwägen, eine 
Bewertung und einen Vergleich der Handlungsalternativen durchzuführen 
und abschließend eine Entscheidung zu treffen und umzusetzen, sowie 
deren Umsetzung zu kontrollieren.517 

Um eine richtige Entscheidung zu treffen, existieren prinzipiell zwei unter-
schiedliche Theorien.518 

 Deskriptive Entscheidungstheorie 

 Präskriptive Entscheidungstheorie 

Die deskriptive Entscheidungstheorie dient der Beschreibung von in der 
Realität getroffenen Entscheidungen. Dabei wird versucht über das Ver-
halten von Individuen und Gruppen im Entscheidungsprozess empirische 
Hypothesen abzuleiten, mit denen zukünftig in Entscheidungssituationen 
Entscheidungen prognostiziert bzw gesteuert werden.519 

In der präskriptiven Entscheidungstheorie dominiert das Axiom der Ratio-
nalität. Dh die für Problemsituationen entwickelten Lösungsmethoden 
werden nach ihrer Abschätzbarkeit von Chancen und Risiken der geplan-
ten Entscheidung quantitativ dargestellt und so mathematisch eine richtige 
Lösung eruiert.520 

Ein Modell zur Entscheidungsfindung bestehen prinzipiell aus dem Ent-
scheidungsfeld, welches sich aus den modellmäßig erfassten Handlungs-
alternativen, den Ergebnissen sowie den Umweltzuständen zusammen-
setzt, und der Entscheidungsregel.521 

                                                   
515 Vgl Steigert, T.; Lippmann, E.; Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte, Führungskompetenz und Füh-

rungswissen, 5. Aufl, 2019, S 193; „Eine Entscheidung ist die Wahl einer Handlungs- oder Reaktionsmöglichkeit in einer 
Situation, in der mehrere Möglichkeiten bestehen.“ 

516 Vgl Wolfgang J. Koschnick: Management: Enzyklopädisches Lexikon, 1996, S 153 

517 Vgl Laux, H.; Gillenkirch, R.; Schenk-Mathes, H.; Entscheidungstheorie, 10 Aufl, 2019, S 5 

518 Vgl ebd, S 4 

519 Vgl ebd, S 17 

520 Vgl ebd, S 18 

521 Vgl ebd, S 32 
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Die im Entscheidungsfeld definierten Handlungsalternativen bilden die 
möglichen Maßnahmen des Entscheiders ab. Zu deren Beurteilung müs-
sen die mit der Alternative verbundenen Konsequenzen im Modell abge-
bildet werden. Es sind jedoch nur solche Konsequenzen zu beurteilen, 
welche für die Entscheidungsfindung von Relevanz sind. Ebenso sind 
Faktoren zu berücksichtigen, welche der Entscheider nicht beeinfussen 
kann und somit keine Entscheidungsvariablen des Entscheiders darstel-
len. Um aus der Menge an Handlungsalternativen wählen zu können, 
muss zusätzlich eine Entscheidungsregel festgelegt werden. Diese setzt 
sich zusammen aus einer Präferenzfunktion, sowie einem Optimierungs-
kriterium. Der für eine Alternative erreichte Präferenzwert gilt als Indikator 
für den Grad der Zielerreichung bei der Wahl der Alternative. Durch die 
Wahl der Handlungsalternativen, welche den maximalen Grad der Zieler-
reichung des Entscheiders darstellt, wird eine rationale Entscheidung ge-
troffen. Prinzipiell stellt die Entscheidungsmatrix das grundlegende Modell 
zur Wahl einer rationalen Entscheidung dar. In einem solchen werden 
vorab Kriterien definiert, welche für die Entscheidung von Relevanz sind 
und entsprechend ihrer Priorität bewertet. Die Handlungsalternative mit 
der höchsten Punktzahl erweist sich als die geeignetste. Zu unterscheiden 
ist in einfache und gewichtete Entschediungsmatrizen. Bei der gewichte-
ten Entschediungsmatrix ist die Relevanz des jeweiligen Kriteriums durch 
einen Faktor zu berücksichtigen.522 

Für die rationale Entscheidungsfindung im Zuge der Beurteilung der Kom-
plexität von Leistungsabweichungen wird als Entscheidungsmodell eine 
gewichtete Entscheidungsmatrix gewählt. 

                                                   
522 Vgl Laux, H.; Gillenkirch, R.; Schenk-Mathes, H.; Entscheidungstheorie, 10 Aufl, 2019, S 32-34 
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Abb. 108: Ablauf zur Bestimmung des Komplexitätsgrades einer Leistungsab-
weichung523 

Bei Auftritt einer Leistungsabweichung soll zunächst die Bewertung der 
drei Kriteriengruppen durchgeführt werden. In einem weiteren Schritt wird 
die Art der MKF anhand ihrer Charakteristika bestimmt. Mittels der Ergeb-
nisse kann eine Klassifizierung vorgenommen werden. Die Bewertung soll 
somit leicht verständlich und übersichtlich durchgeführt werden können. 
So bewertete MKF werden in drei Komplexitätsgrade, einfach, kompliziert 
und komplex, unterteilt (siehe Abb. 108). 

Zur Bewertung der Komplexität wird mittels der Entscheidungsmatrix ein 
hierarchisches Kriterien-System gebildet. Die einzelnen Kriterien werden 
entsprechend ihrer Relevanz, abgeleitet aus den Ergebnissen der Um-
frage, gewichtet.  

In der Entscheidungsmatrix sind nur wesentlichste Kriterien zur Klassifi-
zierung einer LA zu berücksichtigen. Der Anwender soll durch die Bewer-
tung weniger Kriterien bereits innerhalb kürzester Zeit die richtige Ent-
scheidung treffen können. 

Die Entscheidungsmatrix gliedert sich grundsätzlich in folgende zwei über-
geordnete Teilbereiche: 

 Kriterien zur Beurteilung der Komplexität einer LA 

 Charakteristika der MKF 

                                                   
523 Abb in Anlehnung an Müller, F.; Wenzl, D.; Heck, D.; Classification of Claim-Causing Events According to Their Complex-

ity; in Proceedings of the 11th International Structural Engineering and Construction Conference, 2021 
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Die Einzelkriterien sind in die drei Gruppen der qualitativen, quantitativen 
und internen Kriterien gegliedert. Die Gewichtung (siehe Abb. 109) der 
jeweiligen Gruppe in der Entscheidungsmatrix erfolgt entsprechend den 
Ergebnissen aus der Umfrage (siehe Abb. 106).524 

 Qualitative Kriterien (40 %) 

 Quantitative Kriterien (30 %) 

 Interne Kriterien (30 %) 

In einem weiteren Schritt werden die LA nach ihrem Charakter kategori-
siert (siehe Abb. 109). Es wird in folgende Fälle unterschieden.525 

 Fall A: Technische LA 

 Fall B: Bauwirtschaftliche LA 

 Fall C: Multikausale Bauablaufstörung 

 
Abb. 109: Gewichtung der Kriteriengruppen und Unterscheidung der MKF526 

Prinzipiell werden die drei zu unterscheidenden Kriteriengruppen aus je-
weils fünf spezifischen Kriterien (Spalte b, Tab. 14, Tab. 15, Tab. 16) ge-
bildet. Diese werden anhand einer Bewertungsskala (Spalte g, Tab. 14, 
Tab. 15, Tab. 16) von 0 bis 5 bewertet. Der gewählte Wert ist in Spalte e 

                                                   
524 Vgl Müller, F.; Wenzl, D.; Heck, D.; Classification of Claim-Causing Events According to Their Complexity; in Proceedings 

of the 11th International Structural Engineering and Construction Conference, 2021 

525 Siehe Abb. 106: Teil 3 – Ergebnis zur Gewichtung der Cluster; vgl ebd 

526 Abb in Anlehnung an Müller, F.; Wenzl, D.; Heck, D.; Classification of Claim-Causing Events According to Their Complex-
ity; in Proceedings of the 11th International Structural Engineering and Construction Conference, 2021 
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einzutragen. Jedes Kriterium wird entsprechend seiner Relevanz gewich-
tet (Spalte d, Tab. 14, Tab. 15, Tab. 16). Der gewichtete Wert ist in Spalte 
f einzutragen. Die Summe der gewichteten Werte wird durch die Gewich-
tung der Gruppe (Spalte c, Tab. 14, Tab. 15, Tab. 16) bewertet. 

Die qualitativen Kriterien bestehen aus fünf projektspezifischen Kriterien 
(siehe Tab. 14), den Vertragsbestimmungen (30 %), den Anforderungen 
an die Dokumentation (30 %), dem Detaillierungsgrad der Kalkulation (10 
%), der Kooperationsbereitschaft des AG (10 %) und den Auswirkungen 
auf den Bauablauf (20 %). 
Tab. 14: Bewertung qualitative Kriterien527 

 
Die quantitativen Kriterien bestehen aus fünf MKF-spezifischen Kriterien 
(siehe Tab. 15), dem Verhältnis der geschätzten MK zur Auftragssumme 
(22 %), den geschätzten MK (25 %), der Anzahl an betroffenen wesentli-
chen Positionen (17 %), der Anzahl an neu zu kalkulierenden Positionen 
(17 %), und der geschätzten Dauer (19 %). 
Tab. 15: Bewertung quantitative Kriterien528 

 
Die internen Kriterien bestehen aus fünf unternehmensspezifischen Krite-
rien (siehe Tab. 16), den vorhandenen Ressourcen (20 %), dem Verhand-
lungsgeschick (22 %), dem bauwirtschaftlichen und -vertraglichen Know-
how (26 %), dem CM Know-how (22 %), und dem Verhältnis zu den Ent-
scheidungsträgern (10 %). 

                                                   
527 Tab nach Table 3 in Müller, F.; Wenzl, D.; Heck, D.; Classification of Claim-Causing Events According to Their Complexity; 

in Proceedings of the 11th International Structural Engineering and Construction Conference, 2021 

528 Tab nach Table 4 in ebd 

Gesamt Einzel
a b c d e f = (d x e)

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5
Summe - Teilkriterium h = ∑fn x c 100%

Qualitative Kriterien Gewichtung Bewertung Gesamt Bewertungsskala
g

Einfach Komplex

1.2 Anforderungen an die Dokumentation 30% Gering Hoch
1.1 Vertragsbestimmungen

40%

30%

1.3 Detaillierungsgrad der Kalkulation 10% Hoch Gering

1.4 Kooperationsbereitschaft des AG 10% Hoch Gering

Hoch1.5 Auswirkungen auf den Bauablauf 20% Gering

Gesamt Einzel
a b c d e f = (d x e)

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5
Summe - Teilkriterium h = ∑fn x c 100%

Quantitative Kriterien Gewichtung Bewertung Gesamt Bewertungsskala

Geschätzte Mehrkosten 25% < 20.000 € > 200.000 €

g

2.1 Verhältnis der geschätzten MK zur Auftragssumme

30%

22% < 2,0 % > 12 %

2.2
> 5 Pos

2.4 Anzahl neu zu kalkulierender Positionen 17% 0 Pos > 10 Pos
2.3 Anzahl betroffener wesentlicher Positionen 17% 0 Pos

> 6 Mo2.5 Geschätzte Bauzeitverlängerung 19% < 1 Mo
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Tab. 16: Bewertung interner Kriterien529 

 
Entsprechend der Ergebnisse werden die drei Kategorien von Kriterien 
gewichtet. Qualitative Kriterien erhalten eine Gewichtung von 40 %, quan-
titative Kriterien von 30 % und interne Kriterien von 30 %. Aus den drei 
gewichteten Kriteriengruppen errechnet sich das Gesamtergebnis.530 
Tab. 17: Bewertung des Komplexitätsgrades anhand der Charakteristika einer 
LA531 

 
Im abschließenden Schritt werden die LA entsprechend ihres Charakters 
in die drei Fälle unterschieden. Je nach Charakter der LA wird mithilfe des 
Gesamtergebnisses die LA beurteilt (siehe Tab. 17). 

Für technische LA handelt es sich um eine einfache LA, falls der Wert 
kleiner oder gleich 3,5 beträgt. Ist der Wert zwischen 3,5 und 4,5 handelt 
es sich um eine komplizierte LA. Liegt der Wert jedoch über 4,5 handelt 
es sich um eine komplexe LA.532 

Für bauwirtschaftliche LA handelt es sich um eine einfache LA, falls der 
Wert kleiner oder gleich 2,0 beträgt. Ist der Wert zwischen 2,0 und 3,0 
handelt es sich um eine komplizierte LA. Liegt der Wert jedoch über 3,0 
handelt es sich um eine komplexe LA.533 

Für multikausale Bauablaufstörungen handelt es sich um eine einfache 
LA, falls der Wert kleiner oder gleich 1,5 beträgt. Ist der Wert zwischen 1,5 
und 2,5 handelt es sich um eine komplizierte LA. Liegt der Wert jedoch 
über 2,5 handelt es sich um eine komplexe LA.534 

                                                   
529 Tab nach Table 5 in Müller, F.; Wenzl, D.; Heck, D.; Classification of Claim-Causing Events According to Their Complexity; 

in Proceedings of the 11th International Structural Engineering and Construction Conference, 2021 

530 Vgl ebd 

531 Tab nach Table 6 in ebd 

532 Vgl ebd 

533 Vgl ebd 

534 Vgl ebd 

Gesamt Einzel
a b c d e f = (d x e)

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5
Summe - Teilkriterium h = ∑fn x c 100%

Interne Kriterien Gewichtung Bewertung Gesamt Bewertungsskala
g

3.1 Ressourcen (Geräte, Personal, Zeit, etc)

30%

20% Keine Hohe

3.2
Gering

3.4 Claim Management Know-how 22% Hoch Gering

Schlecht

Verhandlungsgeschick 22% Hoch Gering

3.5 Verhältnis zu Entscheidungsbefugten 10% Sehr Gut

3.3 Bauwirtschaftliches und vertragliches Know-how 26% Hoch

a b c

Characteristika der Leistungsabweichung Komplexität

A Technische Leistungsabweichung

B Bauwirtschaftliche Leistungsabweichung

C Multiple Bauablaufstörung

Kompliziert KomplexEinfach

≤ 3,5

≤ 2,0

≤ 1,5

> 3,5 - 4,5

> 2,0 - 3,0

> 1,5 - 2,5

> 4,5

> 3,0

> 2,5
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Die konzipierte Entscheidungsmatrix bewertet die wesentlichsten Kriterien 
zur Klassifizierung einer MKF und ermöglicht dem Vorort-Personal inner-
halb kürzester Zeit eine hinlängliche Entscheidungshilfe zur Kontextuali-
sierung von Leistungsabweichungen. Die Matrix selbst ist zur Anpassung 
der Kriterien bzw deren Gewichtung entsprechend den Anforderungen 
des Projektes individuell zu gestalten. 
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6 Prozessmodellierung – Detail 

In Phase 1 wird eine Beurteilung des übergeordneten Systems bzw des 
Projektes anhand des Komplexitätsbewertungsmodelles nach LECHNER 
durchgeführt. Anhand des Ergebnisses findet eine Klassifikation des Pro-
jektes in einfach, kompliziert oder komplex statt (siehe Abb. 110). Durch 
die Bewertung der Komplexität des Projektes kann nun ein adäquates Mo-
dell zur Beurteilung von MKF bereits bei Vertragsgestaltung berücksichtigt 
und integriert werden. 

Nach DUVE ist eine Variantenbildung von alternativen Streitbeilegungs-
verfahren entweder nach einem bauablaufbezogenen Verfahrensdesign 
oder nach der baubetrieblichen Entscheidungsdichte empfehlenswert.535 

In der vorliegenden Forschungsarbeit werden die Modelle jedoch nach der 
Komplexität des zu behandelnden Sachverhaltes gewählt. Die Organisa-
tionsstruktur des zu wählenden Modells richtet sich dabei äquivalent nach 
den Anforderungen (Umfang und Komplexität) des Projektes. 

Dabei gilt, je höher der Komplexitätsgrad des Projektes ist, desto mehr soll 
die Organisation auf kooperativen Gesichtspunkten gestaltet sein.536 

In Phase 2 wird bei Auftreten einer Leistungsabweichung eine Beurteilung 
des Komplexitätsgrades des Subsystems der Leistungsabweichung an-
hand der entwickelten Entscheidungsmatrix durchgeführt. Anhand des Er-
gebnisses findet eine Klassifikation der Leistungsabweichung in einfach, 
kompliziert oder komplex statt (siehe Abb. 110). 

Nach der Klassifikation der Leistungsabweichung soll diese mittels des 
geeigneten vertraglich vereinbarten Modells bearbeitet werden. 

                                                   
535 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007, S 138 f 

536 Vgl Sundermeier, M; Dokumentation als Instrument der Anspruchssicherung und Konfliktbewältigung im Bauprojekt – eine 
institutionenökonomische Betrachtung; in Heck, D.; Hofstadler, C.; Kummer, M.; Belastbare Dokumentation in der Bau-
ausführung Baubetriebliche, bauwirtschaftliche und rechtliche Aspekte, 2016, S 158 
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Abb. 110: Phasenmodell 

Unnötiger organisatorischer Aufwand für Baustellen und ein ausufernder 
Bearbeitungsprozess von MKF sind unbedingt zu vermeiden. Daher sind 
die unterschiedlichen Modelle als additiv und variabel zu verstehen (siehe 
Abb. 111). Ein einfaches Projekt soll lediglich das einfache Modell bzw 
Modell 1 vertraglich vereinbaren. Kommt es zu komplizierten oder gar 
komplexen Leistungsabweichungen, sind diese dennoch in erster Linie 
durch das einfache Modell abzuwickeln. Ist ein Projekt kompliziert, ist das 
einfache und komplizierte Modell, sprich Modell 1 und 2, vertraglich zu 
vereinbaren. Tritt eine einfache Leistungsabweichung auf, so ist diese mit 
dem Modell 1 zu bearbeiten. Tritt hingegen eine komplizierte oder gar 
komplexe Leistungsabweichung auf, ist diese mit dem Modell 2 zu bear-
beiten. Handelt es sich um ein komplexes Projekt so sind alle drei Modelle, 
das einfache, komplizierte und komplexe, vertraglich zu vereinbaren. Bei 
Auftreten einer einfachen Leistungsabweichung kann diese mithilfe des 
Modell 1 bearbeitet werden. Tritt eine komplizierte Leistungsabweichung 
auf, ist diese mittels des Modell 2 zu beurteilen. Bei Auftritt einer komple-
xen Leistungsabweichung, kann diese durch das Modell 3 abgewickelt 
werden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass es zu keinem unverhält-
nismäßigen Mehraufwand bei weniger komplexen Projekten, wie auch bei 
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weniger komplexen Leistungsabweichungen kommt. Somit ist das Modell 
flexibel einerseits hinsichtlich der Komplexität des Projektes und anderer-
seits hinsichtlich der jeweiligen Leistungsabweichung. 

 
Abb. 111: Vertragsmodelle 

Die detaillierte Modellgenerierung erfolgt unter den folgenden Thesen: 

 Je komplexer ein Projekt ist, desto höher ist die Auftrittswahr-
scheinlichkeit einer komplexen LA. 

 Je komplexer sich eine LA gestaltet, desto höher sind die Anfor-
derungen an die Qualifikation der Beteiligten. 

 Je komplexer sich eine LA gestaltet, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit eines Interessenskonfliktes. 

 Je stärker ein Interessenkonflikt herrscht, desto subjektiver ist der 
Zugang der Beteiligten und desto mehr soll eine Entscheidungs-
findung durch einen neutralen Dritten herbeigeführt werden. 

 Je komplexer eine MKF sich gestaltet, desto höher sind die Anfor-
derungen an deren Plausibilität. 

 Je komplexer eine MKF sich gestaltet, desto partnerschaftlicher 
muss diese beurteilt werden. 

 Je einfacher eine MKF ist, desto einfacher und rascher soll deren 
Abwicklung stattfinden. 
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Die entwickelten Modelle sollen die Integration einer agilen Organisations-
struktur537 zur Abwicklung von MKF ermöglichen. Agilität baut insofern auf 
eine verstärkte Beteiligung aller Akteure im Sinne eines gemeinschaftli-
chen Handelns mit Fokus auf eine gemeinsame Zielsetzung und erfordert 
demnach geeignete Partizipationsstrukturen. Dazu bedarf es entspre-
chender Entscheidungs- und Problemlösungsprozesse538 sowie mitunter 
geeigneter Prämiensysteme539, um die Partizipation auch einem ökonomi-
schen Anreiz zu unterstellen. 

Um komplexe Zusammenhänge zu erkennen und zu analysieren, ist eine 
hohe Informationsdichte notwendig, ergo sind komplexe LA nur durch ho-
hen Informationsstand lös- und beschreibbar. Projektinformation und In-
formation zur LA sollte daher möglichst zentral gebündelt werden. Um 
Konflikte durch Transparenz zu minimieren, soll eine Informationsasym-
metrie vermieden werden. Daher ist die Bearbeitung der MKF mit zuneh-
mender Komplexität zu professionalisieren. Ebenso gilt es, Ineffizienz 
durch Überregulierung zu vermeiden. In der Entwicklung der Modelle liegt 
die technische und organisatorische Leistungsfähigkeit der Beteiligten so-
mit im Vordergrund. 

Die Modelle schaffen eine Aufbau- und Ablauforganisation für die Beurtei-
lung der Auswirkungen einer Leistungsabweichung anhand deren Kom-
plexität. Die adäquate Bearbeitung von MKF dient somit der frühzeitigen 
Entschärfung möglicher Konflikte. 

Durch die Mehrphasigkeit des Prozesses kann professionelle Unterstüt-
zung zur Bearbeitung einer MKF rechtzeitig hinzugezogen werden und der 
AG zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt über die schwere der Auswirkun-
gen informiert werden. 

Der derzeitige Vorgang zur Bearbeitung von MKF ist streng parteienge-
bunden. Für einfache Leistungsabweichungen ist dies ausreichend. Mit 
zunehmender Komplexität kommt es zu einer Überforderung der Leis-
tungsfähigkeit der Akteure. Ein Einbinden von externem Claim-Manage-
ment sollte nach den Kriterien Kompetenz, Kosten, Ressourcen, Objekti-
vität und Durchsetzungskraft erfolgen. 540, 541 

Bei zunehmender Komplexität benötigt die operative Einheit vor Ort nicht 
nur aus zeitlichen Kapazitätsgründen, sondern insbesondere aufgrund der 
steigenden technischen, baubetrieblichen und vertraglichen Herausforde-
rungen in der Bearbeitung von MKF eine Unterstützung durch entspre-
chende Experten (interne Bauwirtschaftsabteilung, externe Experten). Die 

                                                   
537 Vgl Demir, S.; Theis, P.; Agile Design Management – the application of scrum in the design phase of construction projects; 

in Proceedings of the 24th Ann. Conf. of the Int’l. Group for Lean Construction, 2016, S 17 f 

538 Vgl DGFP; Agile Unternehmen – Agiles Personalmanagement, 2016, S 35 

539 Vgl Weißenrieder, J.; Nachhaltiges Leistungs- und Vergütungsmanagement, 2019 

540 Vgl Müller, K.; Stempkowski, R.; Handbuch Claim-Management, 2. Aufl; 2015, S 19 

541 Vgl Oberndorfer, W.; Haring, R.; Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenvertrag, 3. Aufl, 
2017, S 24 
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handelnden Akteure sollen nicht übervorteilt werden und kooperativ kom-
plexe MKF beurteilen. 

 
Abb. 112: Zweifach variable Verfahren542 

Die Abwicklungsmodelle für MKF können in Abhängigkeit zum Streitwert 
und zur Relevanz für den Bauablauf variieren (siehe Abb. 112). Liegt der 
Streitwert unter einem gewissen Schwellenwert, ist der Sachverhalt in nur 
einer Instanz und endgültig zu klären. Wird der Schwellenwert überschrit-
ten, sollte die Entscheidung anfechtbar sein. Ebenso ist die Relevanz für 
den Bauablauf zu berücksichtigen. Ist der Bauablauf vom Streitgegen-
stand nicht betroffen, kann dieser zeitlich unabhängig bewertet werden. 
Hat der Streitgegenstand jedoch Einfluss auf den Bauablauf, ist dieser 
möglichst rasch zu klären, um etwaige Auswirkungen möglichst einzu-
grenzen.543  

In der in dieser Forschungsarbeit entwickelten Lösung steigen die Anfor-
derungen an das zu wählende Modell mit der Komplexität des Projektes 
und der Leistungsabweichung. Grundlegend besitzen die Vertragspartner 
Autonomie in der Vertragsgestaltung und können durch disponible Verfah-
rensregeln für spezifische Anwendungsfälle optimale Lösungen vereinba-
ren. So sind die in weiterer Folge entwickelten Modelle dynamisch auf die 
Komplexität angepasst. Dabei werden diese nach den Strategien des 
Komplexitätsmanagements konzipiert. Einfache Sachverhalte können mit-
tels der Strategie der Komplexitätsbeherrschung bewertet werden. Für 
komplexere Sachverhalte soll jedoch vordergründig die Strategie der 

                                                   
542 Abbildung nach Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007; S 140 

543 Vgl ebd, S 139 
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Komplexitätsreduktion nach LUHMANN verfolgt werden. Je komplexer 
sich der Streitgegenstand gestaltet, desto selektiver ist für dessen Bewer-
tung vorzugehen. Dh die Modelle müssen einen möglichst hohen Grad an 
Flexibilität zur Bewertung der MKF bieten. Den Leitlinien des Komplexi-
tätsmanagements entsprechend werden die Modelle nach den Aspekten 
der Standardisierung, Individualisierung, Transparenz und Konzentration 
auf das Kerngeschäft gestaltet. So ist durch die Vereinbarung der Modelle 
der Organisationsprozesses zur Abwicklung von MKF standardisiert. Der 
Bewertungsprozess der MKF soll hingegen frei durch die zu bearbeiten-
den Personen wählbar und somit individuell an die Bedürfnisse der jewei-
ligen MKF adaptierbar sein. Durch vorgegebene Ablaufdiagramme, die ei-
nem definierten zeitlichem Regime unterliegen, soll der Bewertungspro-
zess auch volle Transparenz bieten. Ein entscheidender Vorteil ist ebenso 
die Trennung zwischen Bauablauf und Bewertung der MKF, dadurch ist 
es möglich, sich auf das jeweilige Kerngeschäft zu konzentrieren. 

6.1 Modell 1 – Einfache Leistungsabweichung 

Das Modell 1 ist als iteratives Phasenmodell konzipiert und stellt das Ba-
sismodell dar. Es folgt in seinem prinzipiellen Aufbau dem Status quo und 
ist für die Abwicklung einfacher MKF vorgesehen. Dabei wird im Sinne des 
Komplexitätsmanagements die Strategie der Komplexitätsbeherrschung 
durch die involvierten Parteien verfolgt. Durch die geringe Vielzahl und 
Varietät ist das einfache System vorhersehbar und beherrschbar. Strittige 
Sachverhalte können mittels etablierter Methoden deduktiv durch das Vor-
ort-Personal adäquat gelöst werden. 

So bieten sich anhand einer Analyse der Situation folgende einfache Me-
thoden zur Problemlösung an:544 

 Ad-hoc-Lösungen  

 Checklisten  

 Command-and-Control 

 Best Practices 

Entsprechend dem Konzept des Cynefin-Framework nach SNOW-
DEN/BOONE befinden sich einfache Systeme in der Domäne der known-
knowns, also des bekannten Wissens. Vordergründig ist von den Beteilig-
ten gefordert, die Situation zu erkennen, in bekannte Muster zu kategori-
sieren und entsprechend zu reagieren (siehe Abb. 113).545 

                                                   
544 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 46; vgl Bogert, S.; Resilienz im Projekt-

management, 2013, S 160; vgl Friedrichsen, U.; Agilität Gestern, Heute und Morgen: Eine Bestandsaufnahme und ein 
Blick in die Zukunft; in OBJEKTspektrum 2/2011, S 45 

545 Vgl Snowden, J.; Boone, M.; A Leader’s Framework for Decision Making; in Harvard Business Review; Nov 2007 
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Abb. 113: Aufgaben von Beteiligten bei einfachen Systemen nach dem Cynefin-
Framework546 

Durch das vorhandene Wissen der Beteiligten anhand von Best Practice 
lassen sich faktenbasierend Mehrkosten einer Leistungsabweichung hin-
länglich bestimmen. Die betroffenen Parteien nehmen die Leistungsab-
weichung selbstständig wahr und definieren eigenständig bzw durch Vor-
gaben des Vertrages die Tiefe der Dokumentation zur Darlegung der an-
spruchsbegründenden Kausalität einerseits und der Auswirkungen ande-
rerseits. Durch bekannte Methoden werden diese Fakten ausgewertet und 
somit die Mehrkosten und die Mehrzeit in einer MKF dargelegt. 

 
Abb. 114: Ablaufdiagramm Modell 1 

                                                   
546 Eigene Abb nach Decisions in Multiple Contexts: A Leader’s Guide in Snowden, J.; Boone, M.; A Leader’s Framework for 

Decision Making; in Harvard Business Review; Nov 2007 
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Nach Auftritt einer Leistungsabweichung wird diese mithilfe der entwickel-
ten Entscheidungsmatrix als einfach kategorisiert. Der Vorgang ist mar-
kiert durch den Zeitpunkt t0 und initiiert die Abwicklung nach Modell 1 
(siehe Abb. 114). Im Anschluss erfolgt die Ermittlung der Höhe nach durch 
Vorort-Personal des AN im Zeitraum ta, dieser sollte bei Vertragserstellung 
definiert werden und den Bedürfnissen des Projektes entsprechen. Zum 
Zeitpunkt t1 wird dem Vorort-Vertreter des AG die Ermittlung der Höhe 
nach übermittelt und innerhalb eines definierten Zeitraumes tb geprüft. 

𝑡1 = 𝑡0 + 𝑡𝑎 

Nach Abschluss der durchgeführten Prüfung wird dem AG das Prüfergeb-
nis zum Zeitpunkt t2 mitgeteilt. 

𝑡2 = 𝑡1 + 𝑡𝑏 

Bei positivem Ergebnis kommt es unmittelbar zum Abschluss des Prozes-
ses. Der Abschluss ist markiert, durch den Zeitpunkt t3. Ist das Ergebnis 
nicht eindeutig kommt es zur Phase der Verhandlung. Im Zuge der Ver-
handlung kann der AN seine Ermittlung den Einwänden des AG entspre-
chend adaptieren. Die Dauer der Verhandlung ist durch den Zeitraum tc 
definiert. Nach erfolgter Verhandlung kommt es zum Zeitpunkt t3 zum Er-
gebnis. 

𝑡3 = 𝑡2 + 𝑡𝑐 

In dem Modell 1 sind die betroffenen Parteien direkt mit der Bearbeitung 
der MKF betraut. Es wird von einem reinen Parteienverfahren gesprochen, 
in welchem die Konsensbildung den Parteien obliegt. Die Bearbeitung er-
folgt durch das Vorort-Personal, sowohl auf Seiten des AN als auch auf 
Seiten des AG. Aufseiten des AN ist der zuständige Bauleiter mit der Er-
stellung der MKF betraut. Auf Seiten des AG soll die Bearbeitung durch 
die jeweilige Örtliche Bauaufsicht erfolgen. Äquivalent zu den Vertrags-
normen gilt für das Modell 1 das Schriftformgebot. Die Kosten der Bear-
beitung sollten die Parteien jeweils für sich tragen. 

In Anlehnung an das Berliner Protokoll wird auf der Ebene der Risiko-
sphäre ein Pflichtenheft für die jeweilige Sphäre erstellt. 

Aufgaben Sphäre AG 

 Prüfung der MKF dem Grunde nach 

 Prüfung der MKF der Höhe nach 

 Anforderung erforderlicher Unterlagen 

 Dokumentation des MKF-Sachverhaltes 

 Identifikation von möglichen Gegenforderungen 

 Prüfung und Dokumentation der Auswirkungen auf den Bauablauf 

 Prüfung von Beschleunigungsmöglichkeiten und deren technische 
und wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit 
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 Anpassung Terminplanung 

 Verhandlung der MKF 

 Beauftragung von MKF 

Aufgaben Sphäre AN 

 Anmeldung dem Grunde nach 

 Anmeldung der Höhe nach 

 Dokumentation 

 
Abb. 115: Modell 1 – Ablaufdiagramm mit Kernaufgaben der jeweiligen Sphäre 

Der Sphäre AN (siehe Abb. 115) kommt die Anmeldung dem Grunde nach 
und die Anzeige der Mehrkosten und der etwaigen Bauzeitverlängerung, 
sowie die Lieferung erforderlicher Nachweise und die Erstellung der MKF 
der Höhe nach zu. 

Der Sphäre des AG (siehe Abb. 115) kommt die Prüfung der MKF dem 
Grunde und der Höhe nach, die Anforderung fehlender erforderlicher Un-
terlagen, die eigene Dokumentation des Sachverhaltes, die Identifikation 
möglicher Gegenforderungen, die Prüfung und Dokumentation der Aus-
wirkung auf den Bauablauf, die Anpassung der Terminplanung, die Ver-
handlung der MKF und schließlich die Beauftragung der MKF zu. Dem AG 
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steht es dabei frei, diese Aufgaben an seine Erfüllungsgehilfen zu dele-
gieren. 

6.2 Modell 2 – Komplizierte Leistungsabweichung 

Für das Modell 2 wird ebenfalls ein iteratives Phasenmodells gewählt. 
Dieses ist in Anlehnung an das Schiedsgutachten, welches durch einen 
geringen Zeitbedarf, hohe Qualität und ein geringes Risiko für Be-
troffene 547  gekennzeichnet ist, konzipiert. Das Modell 2 ist für die 
Bearbeitung von komplizierten Leistungsabweichungen zu wählen. Dabei 
wird im Sinne des Komplexitätsmanagements die Strategie der Komplexi-
tätsreduktion durch die involvierten Parteien verfolgt. Durch die große Viel-
zahl und Varietät ist das komplizierte System nur mithilfe von Experten-
wissen vorhersehbar und beherrschbar. Daher sollen strittige Sachver-
halte durch einen neutralen Dritten mittels Induktion geklärt und bewertet 
werden. 

So bieten sich anhand einer Analyse der Situation folgende Methoden zur 
Problemlösung einer komplizierten MKF an: 

Für komplizierte Systeme548 

 Expertenwissen  

 Teilen und Herrschen  

 Command and Control  

 Standard Analyse- und Planungswerkzeuge 

Entsprechend dem Konzept des Cynefin-Framework nach SNOW-
DEN/BOONE befinden sich komplizierte Systeme in der Domäne der 
known-unknowns, also des bekannten Unwissens und damit in der Sphäre 
der Experten. Für komplizierte Aufgaben ist es notwendig, diese zu erken-
nen, zu analysieren und entsprechend zu reagieren. Das komplizierte Sys-
tem macht somit einen investigativen Zugang notwendig (siehe Abb. 
116).549 

                                                   
547 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007; S 154 

548 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 46; vgl Friedrichsen, U.; Agilität Gestern, 
Heute und Morgen: Eine Bestandsaufnahme und ein Blick in die Zukunft; in OBJEKTspektrum 2/2011, S 46 

549 Vgl Snowden, J.; Boone, M.; A Leader’s Framework for Decision Making; in Harvard Business Review; Nov 2007 
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Abb. 116: Aufgaben von Beteiligten bei komplizierten Systemen nach dem Cy-
nefin-Framework550 

Bei komplizierten Leistungsabweichungen ist die Kausalität vermutbar, 
aber nur durch Erfahrung und Expertise sind die Zusammenhänge zwi-
schen Ursachen und Auswirkungen erkenn- und darlegbar. So ist für die 
Problemanalyse und -lösung bzw die Darlegung dem Grunde und der 
Höhe nach Fachwissen notwendig. 

Daher wird für die Bearbeitung der MKF zusätzlich zur Sphäre des AG und 
des AN eine neutrale dritte Sphäre eingefügt. Diese wird in Modell 2 durch 
einen Sachverständigen repräsentiert. Das Erkennen einer Leistungsab-
weichung erfolgt nach wie vor selbstständig durch die betroffenen Par-
teien, jedoch wird die Beurteilung der MKF durch einen neutralen Dritten, 
der mit notwendiger Expertise unparteiisch und objektiv die Analyse des 
Sachverhaltes durchführt und den Kausalzusammenhang zwischen Ursa-
che und Auswirkung zur Problembeschreibung der tatsächlichen Abwei-
chung vom gewünschtem Soll viabel darlegen kann. 

Dabei sind die beteiligten Parteien dazu aufgefordert, dem Experten bei 
der Ausarbeitung zuzuarbeiten. Die zu analysierenden Rohdaten werden 
von den Parteien erhoben, der Experte legt die erforderliche Tiefe der Do-
kumentation fest. Vordergründig steht dabei ein pragmatischer Zugang. 
Auftretende Leistungsabweichungen müssen hinlänglich beschrieben 
werden und die Darlegung deren Auswirkungen muss valide genug sein, 
um einer eventuellen Berufung durch eine der beteiligten Parteien stand-
zuhalten. Daher soll durch das Modell das Prinzip der Viabilität551 gefolgt 
werden. 

Zur Vermeidung von konditionierten Denkweisen durch den Experten ist 
der Prozess iterativ gestaltet. Die Entscheidung des Experten ist durch 
eine einmalige Iteration anfechtbar. In dem Iterationsprozess ist es den 
Parteien möglich, die Tatsachenfeststellung des Experten zu hinterfragen, 
liegt ein begründeter Zweifel an der Expertenmeinung durch eine der be-
teiligten Parteien vor, hat dieser das Ergebnis, durch Berücksichtigung 

                                                   
550 Eigene Abb nach Decisions in Multiple Contexts: A Leader’s Guide in Snowden, J.; Boone, M.; A Leader’s Framework for 

Decision Making; in Harvard Business Review; Nov 2007 

551 Vgl Glasersfeld, E.; Radikaler Konstruktivismus: Ideen, Ergebnisse, Probleme; 1998 
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neuer oder tiefergreifender Informationen anzupassen. Nach Absolvie-
rung des Iterationsprozesses liegt die endgültige Darlegung der MKF vor. 

 
Abb. 117: Ablaufdiagramm Modell 2 

Nach Auftritt einer Leistungsabweichung wird diese mithilfe der entwickel-
ten Entscheidungsmatrix als LA mittlerer Komplexität kategorisiert. Der 
Vorgang ist markiert durch den Zeitpunkt t0 und initiiert die Abwicklung 
nach Modell 2 (siehe Abb. 117). Im Anschluss erfolgt die Ermittlung der 
Höhe nach durch den vertraglich vereinbarten Experten innerhalb eines 
definierten Zeitraumes ta, dieser sollte bei Vertragserstellung definiert wer-
den und den Bedürfnissen des Projektes entsprechen. Zum Zeitpunkt t1 
wird den Vertretern des AG und des AN die Ermittlung der Höhe nach 
übermittelt und innerhalb eines definierten Zeitraumes tb beiderseits ge-
prüft. 

𝑡1 = 𝑡0 + 𝑡𝑎 

Nach Abschluss der durchgeführten Prüfung können dem Experten Ein-
wände gegen die durchgeführte Prüfung zum Zeitpunkt t2 mitgeteilt wer-
den. 

𝑡2 = 𝑡1 + 𝑡𝑏 

Der Experte hat innerhalb des Zeitraumes tc diese Einwände bis zum Zeit-
punkt t3 zu prüfen. 

𝑡3 = 𝑡2 + 𝑡𝑐 

Bei begründeten Einwänden muss der Experte seine Ermittlung mithilfe 
der neuen Erkenntnisse innerhalb des definierten Zeitraumes td dement-
sprechend anpassen. Bei Bedarf lässt sich diese Iteration wiederholen. Es 
sollte jedoch eine maximale Anzahl an möglichen Iterationen vertraglich 
festgehalten werden. Nach erfolgter Adaption kommt es zum Zeitpunkt t3 
zum Ergebnis. Gibt es keine Einwände oder sind diese unbegründet 
kommt es direkt zu einem Ergebnis zum Zeitpunkt t4. 

𝑡4 = 𝑡3 + 𝑡𝑑 
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Durch die Vereinbarung des Modells wird bei Vorliegen einer komplizier-
ten Leistungsabweichung die Bestimmung der Anpassung des Vertrages 
an einen neutralen Dritten übergeben. So wird die Kompetenz der eigenen 
Ermittlung übertragen und durch die Parteien lediglich dem Dritten zuge-
arbeitet. Dabei leiten die Informationsträger der beteiligten Parteien Infor-
mationen an den Experten weiter. Durch die Informationskonzentration 
beim neutralen Dritten wird einerseits Informationsasymmetrie verhindert 
und andererseits eine holistische Betrachtungsweise des Sachverhaltes 
ermöglicht. Wird nun nach Auftritt einer komplizierten Leistungsabwei-
chung der Sachverständige berufen, ist ihm zunächst der Sachverhalt zu 
schildern. Aufbauend auf den Informationen führt der Experte durch den 
Besitz der inhaltlichen Kompetenz eine Sachverhaltsfeststellung durch. 
Die beteiligten Parteien können durch einen begründeten Einspruch die 
Beurteilung anfechten. Erst nach erfolgreicher Absolvierung der iterativen 
Entscheidungsfindung wird die Sachverhaltsdarstellung des Experten für 
die beteiligten Parteien verbindlich. Dennoch wird der Gang vor eine an-
dere Art der Streitbeilegung, auch der Gang vor Gericht, nicht verhindert, 
sondern lediglich gehemmt, denn zunächst muss der Sachverhalt durch 
das vereinbarte Modell geklärt werden. Äquivalent zu den Vertragsnormen 
gilt auch für das Modell 2 das Schriftformgebot. 

In Anlehnung an das Berliner Protokoll wird auf der Ebene der Risiko-
sphäre ein Pflichtenheft für die jeweilige Sphäre erstellt. 

Aufgaben Sphäre AG: 

 Dokumentation des MKF Sachverhaltes 

 Identifikation von möglichen Gegenforderungen 

 Prüfung und Dokumentation der Auswirkungen auf den Bauablauf 

 Anpassung Terminplanung 

 Prüfung Ausarbeitung Experte und Begründung Einwände 

 Prüfung von Beschleunigungsmöglichkeiten und deren technische 
und wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit 

 Beauftragung von MKF 

Aufgaben Sphäre AN: 

 Anmeldung dem Grunde nach 

 Dokumentation 

 Prüfung Ausarbeitung Experte und Begründung Einwände 

Aufgaben neutrale Sphäre (Sachverständiger): 

 Prüfung der MKF dem Grunde nach 

 Festlegung Detaillierungsgrad erforderlicher Dokumentation 

 Feststellung Sachverhalt 
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 Bewertung der erforderlichen Mehrkosten und Mehrzeit 

 Prüfung Einwände AN / AG 

 Anforderung erforderlicher Unterlagen 

 
Abb. 118: Modell 2 – Ablaufdiagramm mit Kernaufgaben der jeweiligen Sphäre 

Der Sphäre des AN (siehe Abb. 118) kommt die Identifikation einer Leis-
tungsabweichung und deren Klassifizierung zu. Nach Durchführung der 
Klassifizierung erfolgt die Anmeldung dem Grunde nach. Im weiteren Ver-
lauf obliegt dem AN die Dokumentation des Sachverhaltes und bei Erhalt 
der Sachverhaltsdarstellung durch den Experten, dessen Prüfung. 

Der Sphäre des AG (siehe Abb. 118) kommt die Beauftragung des ver-
traglich festgelegten Experten, die eigene Dokumentation des Sachver-
haltes, bei Erhalt der Sachverhaltsdarstellung durch den Experten dessen 



Prozessmodellierung – Detail 

 197 

Prüfung und die schließliche Beauftragung der MKF zu. Ebenso hat je-
doch auch durch den AG eine Identifikation möglicher Gegenforderungen, 
die Prüfung und Dokumentation der Auswirkung auf den Bauablauf und 
eine Anpassung der Terminplanung stattzufinden. Dem AG steht es dabei 
frei, diese Aufgaben an seine Erfüllungsgehilfen zu delegieren. 

Der dritten Sphäre (siehe Abb. 118), jener des Experten, kommt die Prü-
fung der MKF dem Grunde nach, die Festlegung des Detaillierungsgrades 
der erforderlichen Dokumentation und der darauf aufbauenden Feststel-
lung des Sachverhaltes sowie die Bewertung der erforderlichen Mehrkos-
ten und Mehrzeit zu. Bei Einwänden der Sachverhaltsdarstellung durch 
den AG oder den AN hat der Experte die Anforderung weiterer erforderli-
cher Unterlagen und eine notwendige Anpassung seines Ergebnisses 
durchzuführen. 

6.3 Modell 3 – Komplexe Leistungsabweichung 

Für das Modell 3 wird ein kooperatives Phasenmodell gewählt. Dieses ist 
in Anlehnung an das Schiedsgericht, welches ebenfalls durch einen 
geringen Zeitbedarf, hohe Qualität und ein geringes Risiko für Be-
troffene 552  gekennzeichnet ist, konzipiert. Das Modell 3 ist für die 
Bearbeitung von komplexen Leistungsabweichungen zu wählen. Dabei 
wird im Sinne des Komplexitätsmanagements die Strategie der Komplexi-
tätsreduktion durch die involvierten Parteien verfolgt. Zur Bewältigung der 
Komplexität der Leistungsabweichung wird ein kooperativer Lösungsan-
satz gewählt. Durch die Wahl eines Gremiums soll so durch Abduktion die 
Vielschichtigkeit, Vernetzung und Folgelastigkeit eines Entscheidungsfel-
des berücksichtigt und der strittige Sachverhalt bewertet werden.  

So bieten sich folgende Methoden zur Problemlösung einer komplexen 
MKF an:553 

 Systemische Analyse  

 Evolutionäre Techniken  

 Indirekte Steuerung 

 Kontinuierliches Lernen 

 Erhöhte Interaktion 

Entsprechend dem Konzept des Cynefin-Framework nach SNOW-
DEN/BOONE befinden sich komplexe Systeme in der Domäne der unk-

                                                   
552 Vgl Duve, H.; Streitregulierung im Bauwesen, Verfahren, Kriterien, Bewertung; 2007; S 154 

553 Vgl Hoffmann, W.; Zum Umgang mit der Komplexität von Bauvorhaben, 2017, S 49; vgl Bogert, S.; Resilienz im Projekt-
management, 2013, S 160; vgl Friedrichsen, U.; Agilität Gestern, Heute und Morgen: Eine Bestandsaufnahme und ein 
Blick in die Zukunft; in OBJEKTspektrum 2/2011, S 45 
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nown-unknowns, also des unbekannten Unwissens. Dadurch steht prinzi-
piell die Unvorhersehbarkeit des Systems im Vordergrund und es ist oft 
nur eine retrospektive Betrachtung des Sachverhaltes möglich, zB bei 
Leistungsabweichungen, welche zu einem hohen Produktivitätsverlust 
führen. Für derartige Problemstellungen muss der Lösungsansatz durch 
vorhandene Daten emergieren (siehe Abb. 119).554 

 
Abb. 119: Aufgaben von Beteiligten bei komplexen Systemen nach dem Cynefin-
Framework555 

Bei komplexen Leistungsabweichungen ist die Kausalität zwischen einzel-
nen Ursachen und Auswirkungen oftmals nicht erkenn- und darlegbar, 
sondern lediglich vermutbar. So ist für die Problemanalyse und -lösung 
bzw die Darlegung dem Grunde und der Höhe nach einerseits Fachwissen 
und andererseits Konsens notwendig. 

Daher wird für die Bearbeitung der MKF zusätzlich zur Sphäre des AG und 
des AN eine neutrale dritte Sphäre eingefügt. Diese wird in Modell 3 durch 
ein Gremium repräsentiert. Dieses Gremium wird durch die Entsendung 
eines Experten von der jeweiligen Partei und durch einen neutralen Vor-
sitzenden besetzt. Das Gremium soll sich so aus zwei sachverständigen 
Ingenieuren unter der Leitung eines Juristen zusammensetzen. Die sach-
verständigen Ingenieure tragen den baubetrieblichen und bauwirtschaftli-
chen Sachverstand zur Ermittlung der Höhe nach bei, der vorsitzende Ju-
rist den rechtlichen Sachverstand zur viablen Anmeldung dem Grunde 
nach. Im Falle der Uneinigkeit besitzt der Vorsitzende Entscheidungsge-
walt. 

Das Erkennen einer Leistungsabweichung erfolgt nach wie vor selbststän-
dig durch die betroffenen Parteien, jedoch erfolgt die Beurteilung der MKF 
konsensual durch das Gremium. Dadurch wird eine viable Darstellung des 
Kausalzusammenhangs zwischen Ursachen und Auswirkungen zur Prob-
lembeschreibung der tatsächlichen Abweichung vom gewünschtem Soll 
gewährleistet. 

                                                   
554 Vgl Snowden, J.; Boone, M.; A Leader’s Framework for Decision Making; in Harvard Business Review; Nov 2007 

555 Eigene Abb nach Decisions in Multiple Contexts: A Leader’s Guide in ebd 
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Die beteiligten Parteien entsenden einerseits einen sie vertretenden Ex-
perten und andererseits unterstützen sie das Gremium bei der Ausarbei-
tung durch Informationsbeschaffung. So werden die zu analysierenden 
Rohdaten von den Parteien erhoben, das Gremium legt die erforderliche 
Tiefe der Dokumentation fest. Vordergründig steht dabei ein pragmati-
scher Zugang. Auftretende Leistungsabweichungen müssen hinlänglich 
beschrieben werden und die Darlegung deren Auswirkungen muss valide 
genug sein, um einer eventuellen Prüfung durch ein ordentliches Gericht 
standzuhalten. Daher soll durch das Modell dem Prinzip der Viabilität556 
gefolgt werden. 

Der kooperative Prozess zur Lösungsfindung dient der Vermeidung von 
konditionierten Denkweisen und unterbindet einen Command-and-Control 
Ansatz. Das durch das Gremium gesprochene Verdikt ist kooperativ erar-
beitet worden und macht eine Iteration obsolet. 

 
Abb. 120: Ablaufdiagramm Modell 3 

Nach Auftritt einer Leistungsabweichung wird diese mithilfe der entwickel-
ten Entscheidungsmatrix als LA hoher Komplexität kategorisiert. Der Vor-
gang ist markiert durch den Zeitpunkt t0 und initiiert die Abwicklung nach 
Modell 3 (siehe Abb. 120). 

Im Anschluss erfolgt die Berufung eines Schiedsgerichtsverfahrens. Ein 
bestellter Adjudikator fordert die beteiligten Parteien auf, innerhalb des 
Zeitraumes ta, Experten als deren Vertreter zu entsenden. Der Adjudikator 
sollte bei Vertragserstellung definiert werden. 

                                                   
556 Vgl Glasersfeld, E.; Radikaler Konstruktivismus: Ideen, Ergebnisse, Probleme; 1998 
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Zum Zeitpunkt t1 kommt es zu einer ersten Sitzung der Adjudikation, in 
welcher formale Rahmenbedingung festgehalten werden sollen und vor-
handene Dokumentation von den beteiligten Parteien an die Adjudikation 
übermittelt werden soll. 

𝑡1 = 𝑡0 + 𝑡𝑎 

Innerhalb einer Einarbeitungsphase über den Zeitraum tb sollen die Par-
teienvertreter sich mit der Sachlage vertraut machen. Zum Zeitpunkt t2 soll 
deren Einarbeitungsphase abgeschlossen sein. 

𝑡2 = 𝑡1 + 𝑡𝑏 

Die Experten sollen im Anschluss innerhalb des Zeitraumes tc kooperativ 
unter Federführung des Adjudikators zu einem Ergebnis zum Zeitpunkt t3 
kommen. 

𝑡3 = 𝑡2 + 𝑡𝑐 

Durch die Vereinbarung des Modells wird bei Vorliegen einer komplexen 
Leistungsabweichung die Bestimmung der Anpassung des Vertrages an 
ein Gremium übergeben. So wird die Kompetenz der eigenen Ermittlung 
und Prüfung übertragen und durch die Parteien lediglich dem Gremium 
zugearbeitet. Dabei leiten die Informationsträger der beteiligten Parteien 
Informationen an das Gremium weiter. Durch die Informationskonzentra-
tion beim Gremium wird einerseits Informationsasymmetrie verhindert und 
andererseits eine holistische Betrachtungsweise des Sachverhaltes er-
möglicht. Nach Auftritt einer komplexen Leistungsabweichung wird das 
Gremium berufen. Dabei dürfen die Beteiligten jeweils einen sachverstän-
digen Ingenieur entsenden, dieser sollte bereits bei Vertragsgestaltung 
festgesetzt sein. Der Vorsitzende ist bereits bei Vertragsunterzeichnung 
zu nennen und hat die Anforderungen eines Vorsitzenden entsprechend 
dem SchiedsRÄG zu erfüllen. Dem Gremium ist nach Einberufung der 
Sachverhalt zu schildern. Aufbauend auf den Informationen führt das Gre-
mium durch den Besitz der inhaltlichen Kompetenz eine Sachverhaltsfest-
stellung durch. Der Vorsitzende des Gremiums besitzt einerseits die for-
male Kompetenz und andererseits bei rechtlichen Fragestellungen, res-
pektive der anspruchsbegründenden Kausalität inhaltliche Kompetenz. 
Die durch die beteiligten Parteien entsendeten Experten besitzen für den 
bauwirtschaftlichen und baubetrieblichen Sachverhalt die inhaltliche Kom-
petenz. Nach erfolgter Sachverhaltsdarstellung spricht der Vorsitzende 
ein verbindliches Verdikt. Dennoch wird der Gang vor ein ordentliches Ge-
richt, nicht verhindert, sondern lediglich gehemmt, denn zunächst muss 
der Sachverhalt durch das vereinbarte Modell geklärt werden. Äquivalent 
zu den Vertragsnormen gilt auch für das Modell 3 das Schriftformgebot. 

In Anlehnung an das Berliner Protokoll wird auf der Ebene der Risiko-
sphäre ein Pflichtenheft für die jeweilige Sphäre erstellt. 

Aufgaben Sphäre AG: 

 Bestimmung SV Sphäre AG 
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 Dokumentation des MKF Sachverhaltes 

 Identifikation von möglichen Gegenforderungen 

 Prüfung und Dokumentation der Auswirkungen auf den Bauablauf 

 Anpassung Terminplanung 

 Prüfung von Beschleunigungsmöglichkeiten und deren technische 
und wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit 

 Beauftragung von MKF 

Aufgaben Sphäre AN: 

 Anmeldung dem Grunde nach 

 Bestimmung SV Sphäre AN 

 Dokumentation 

Aufgaben neutrale Sphäre (Schiedsgericht): 

 Prüfung der MKF dem Grunde nach 

 Rechtliche Bewertung dem Grunde und der Höhe nach 

 Festlegung erforderlicher Nachweise 

 Anforderung erforderlicher Unterlagen 

 Feststellung Sachverhalt 

 Bewertung der erforderlichen Mehrkosten und Mehrzeit 
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Abb. 121: Modell 3 – Ablaufdiagramm mit Kernaufgaben der jeweiligen Sphäre 

Der Sphäre des AN (siehe Abb. 121) kommt die Identifikation einer Leis-
tungsabweichung und deren Klassifizierung zu. Nach erfolgter Klassifizie-
rung erfolgt die Anmeldung dem Grunde nach. Im weiteren Verlauf obliegt 
dem AN die Dokumentation des Sachverhaltes. 

Der Sphäre des AG (siehe Abb. 121) kommt nach Erhalt der Anmeldung 
dem Grunde nach die Einberufung des Gremiums zu. Dabei wird der ver-
traglich festgelegte Vorsitzende bestellt. Der AG hat ebenso seinen Ex-
perten in das Gremium zu entsenden, idealerweise ist dieser ebenso be-
reits vertraglich fixiert. Dem AG kommt im weiteren Verlauf die eigene Do-
kumentation und die schließliche Beauftragung der MKF zu. Ebenso hat 
jedoch auch durch den AG eine Identifikation möglicher Gegenforderun-
gen, die Prüfung und Dokumentation der Auswirkung auf den Bauablauf 
und eine Anpassung der Terminplanung stattzufinden. Dem AG steht es 
dabei frei diese Aufgaben an seine Erfüllungsgehilfen zu delegieren. 

Der dritten Sphäre (siehe Abb. 121), jener des Gremiums, kommt zu-
nächst durch den Vorsitzenden die Aufforderung an die Parteien, ihre je-
weiligen Experten zu entsenden, zu. Der Vorsitzende hat die Aufgabe, die 
Kausalität viabel darzustellen. Dem Gremium obliegt die Festlegung des 
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Detaillierungsgrades der erforderlichen Dokumentation und die darauf 
aufbauende Feststellung des Sachverhaltes sowie die Bewertung der er-
forderlichen Mehrkosten und Mehrzeit. Nach erfolgter Darstellung des 
Sachverhaltes wird durch den Vorsitzende das Verdikt gesprochen. 

6.4 Plausibilitätsprüfung 

Die einzelnen Modelle werden anhand der in Kap 5.2.3 entwickelten Ent-
scheidungsmatrix angewandt. Zusätzlich kann zur Vermeidung einer 
Überregulierung der Bearbeitung von MKF eine Plausibilisierung hinsicht-
lich der geschätzten Mehrkosten durchgeführt werden. Ein Streitwert bis 
zu 150.000 € (entspricht lt Primärdatenerhebung Frage f17 55,47 % aller 
MKF; siehe Abb. 64) sollte durch das Modell 1 für einfache Leistungsab-
weichungen behandelt werden. Weist eine Leistungsabweichung einen 
kolportierten Streitwert von über 150.000 € bis zu 1 Mio € (entspricht lt 
Primärdatenerhebung Frage f17 33,56 % aller MKF; siehe Abb. 64), sollte 
diese mittels des Modells 2 für komplizierte Leistungsabweichungen be-
handelt werden. Ab einem Streitwert von 1 Mio € (entspricht lt Primärda-
tenerhebung Frage f17 10,97 % MKF; siehe Abb. 64) ist das Modell 3 für 
komplexe Leistungsabweichungen anzuwenden. Die angegebenen Werte 
dienen jedoch lediglich als Richtwerte. Primär hat die Entscheidung des 
Einsatzes des Modells durch die Bewertung der Komplexität zu erfolgen, 
da diese die Leistungsabweichung kontextualisiert. 

6.5 Kostentragung 

Durch den mittlerweile systemimmanenten Charakter von Leistungsab-
weichungen in der Bauwirtschaft ist für ein durchschnittliches Projekt be-
reits ein gewisser Erwartungswert für das Auftreten eines Nachtrages zu 
berücksichtigen. 

So ist davon auszugehen, dass erwartbare, also einfache Nachträge in 
einem gewissen Umfang bereits zur Allgemeinleistung der Bauleitung zu 
zählen sind.557 

Damit sind auch die Kosten einer erwartbaren Nachtragsbearbeitung an-
teilig in den Kosten der Bauleitung (idR in den zeitgebundenen Baustel-
lengemeinkosten) gedeckt. Folglich hat der AN für seine Bauleitung einen 
Anteil für den Nachtragsbearbeitungsaufwand einzukalkulieren.558 

Wie weit die Erwartbarkeit von Leistungsabweichungen hinsichtlich deren 
Komplexität und Umfang reicht, ist nicht einfach zu beantworten. Bei der 
Erwartbarkeit handelt es sich um eine subjektive Wahrscheinlichkeit559, 
                                                   
557 Vgl Kapellmann, K.; Schiffers, K-H; Markus, J.; Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, Band 1: 

Einheitspreisvertrag, 2017, Rz 1106 

558 Vgl Merkens, D.; Nachtragsbearbeitungskosten: „Dauerbrenner“ in der Baupraxis, NZBau 2012, S 529 ff 

559 Vgl Erwartbarkeit in Ritter, J. (Hrsg); Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 2, 1972 
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welche entweder in Abhängigkeit der Preisermittlungsgrundlagen durch 
den Empfängerhorizont des Bieters oder durch eine repräsentative empi-
rische Analyse zu bestimmen ist. 

Für Ersteres setzen sich die Preisermittlungsgrundlagen aus folgenden 
Komponenten zusammen: 560 

 Vertragliche Preisermittlungsgrundlagen (diese leiten sich aus der 
zu erbringenden Leistung (Leistungsverzeichnis, Pläne etc) und 
aus den Umständen der Leistungserbringung ab) 

 Objektive Preisermittlungsgrundlagen (diese ergeben sich aus 
dem objektiv Erwartbaren) 

 Subjektive Preisermittlungsgrundlagen (diese ergeben sich aus 
der Dispositionsfreiheit des Produktionsprozesses des Bieters) 

Dabei ist die für die Ermittlung des Empfängerhorizonts verantwortliche 
Person der Kalkulant.561 Dieser muss nun im Kontext der vertraglichen, 
objektiven und subjektiven Preisermittlungsgrundlagen ein erwartbares 
Maß an Leistungsabweichungen abschätzen und den Aufwand in einer 
geeigneten Position (zB zeitgebundene Kosten der Bauleitung) des vom 
AG erstellten LV einzupreisen. 

Für eine projektbezogene Kalkulation von Leistungsabweichungen sind 
die objektiv erwartbaren Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Ange-
botslegung zu berücksichtigen. Dabei ist die geschuldete Sorgfalt bei der 
Berücksichtigung der Rahmenbedingungen stets im Verhältnis zu den für 
das konkrete Vorhaben zu erwartenden durchschnittlichen Fähigkeiten 
des Bieters zu bewerten. Aus diesem Grund ist immer eine Durchschnitts-
betrachtung des sorgfältigen Bieters zu ermitteln. Im Zweifel hat der Bieter 
so in seine Kalkulation zumindest auf einen üblichen Wert abzustellen. 

Zum Zeitpunkt der Angebotslegung kolportiert die ÖNORM B 1801-1 für 
den gelegten Kostenanschlag eine Abweichung562 von 5 % der Auftrags-
summe, so ließe sich aus dieser Unsicherheit äquivalent ein Aufwand der 
Bauleitung für Leistungsabweichungen von 5 % abschätzen. Dazu könnte 
der Bieter für den Aufwand der Nachtragsbearbeitung in jenem Umfang 
eine Kostenschätzung nach dem Modell der Honorarabschätzung für 
Nachtragsbearbeitung nach WAIS/MATHOI563 für einfache MKF durch-
führen. 

                                                   
560 Vgl Kropik, A.; Die Bedeutung von K-Blättern; in ZVB; 05.2014, S 214 

561 Vgl Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, 3 Aufl, 
2016, Rz 163-166 

562 ÖNORM B 2118-1:2021 Pkt 4.3.4 Allgemeines zu Kostenermittlung 

563 Vgl Wais, A.; Mathoi, T.; Bearbeitung von Mehrkostenforderungen in der Ausführungsphase – Leistungsbild, Honorarab-
schätzung und Kostentragung, 2005, S 7 
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Ebenso existieren für die Erstellung und Durchsetzung von Nachträgen 
bereits Untersuchungen zu durchschnittlichen Aufwandswerten des Bau-
leiters. 564  Diese Untersuchung kann als empirische Analyse als eine 
Stütze für die Abschätzung der erwartbaren Nachtragsbearbeitung gese-
hen werden. Inwiefern die Basisdaten jedoch repräsentativ für das jewei-
lige Projekt sind, ist zu hinterfragen. 

Dennoch ist aus diesen Überlegungen abzuleiten, dass für das Modell 1 
(einfache Leistungsabweichungen) jede Partei für sich seine eigenen Kos-
ten zu tragen hat. 

Prinzipiell setzen sich die Kosten der Nachtragsbearbeitung dabei aus den 
Kosten der Nachtragsbegründung und denen der Nachtragskalkulation 
zusammen.565 

Übersteigt jedoch die Nachtragsbearbeitung ein erwartbares Maß, gilt 
eine Verschiebung der Kosten vom Anspruchsteller hin zur Sphäre des 
Anspruchsempfängers, sprich des AG. Muss für die Geltendmachung ei-
nes Anspruches ein Dritter hinzugezogen werden, liegt dies sicherlich au-
ßerhalb eines erwartbaren Maßes. 

Dh gelingt es dem Anspruchsteller nicht ohne Zuhilfenahme Dritter seinen 
Anspruch aufgrund erhöhter Komplexität glaubhaft566  darzulegen, sind 
jene Kosten vergütungsfähig, welche über den erwartbaren Kosten für die 
Durchsetzung des Anspruches plausibel und offensichtlich erforderlich 
waren. 

Trotzdem sind nach deutscher Rspr „die Kosten eines Privatgutachtens, die 
der Auftragnehmer zur Ermittlung der Vergütung nach § 2 Abs 5 VOB/B auf-
wendet, vom Auftraggeber nicht nach dieser Bestimmung als Teil der Mehr-
kosten zu erstatten.“567 

Für einseitig beauftragte Privatgutachten ohne entsprechende vorab er-
folgte Anmeldung eines erhöhten Aufwandes zur Geltendmachung von 
Nachtragsbearbeitungskosten ist dies zu bejahen. 

Steigen jedoch die Anforderungen an die Nachtragsbearbeitung, ist je-
doch zwischen erwartbaren und außergewöhnlichen Kosten zu differen-
zieren. Stellen doch außergewöhnliche Kosten ein nicht kalkulierbares Ri-
siko dar. 

Dazu ist festzuhalten, dass ein Risiko dann als nicht kalkulierbar gilt, wenn 
der AG die vom Bieter erwarteten Leistungen nur so abstrakt beschreibt, 

                                                   
564 Vgl Cichos, C.; Untersuchungen zum zeitlichen Aufwand der Baustellenführung, 2007, S 25 

565 Vgl Werkl, M.; Scholler, J.; Nachtragsbearbeitungskosten – Über die Erstattungsfähigkeit der Kosten für die Erstellung 
von Nachtragsangeboten, in ZVB 2021/36, S 166 

566 Hofstadler, C.; Heck, D.; Kummer, M.; Reduktion von Bauablaufstörungen und systematischer Umgang mit Mehrkosten-
forderungen, 2019, S 3 

567 BGH 22. 10. 2020, VII ZR 10/17, 1. Leitsatz 
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dass eine rechnerisch nachvollziehbare Berechnung der Preise nicht 
möglich ist. Unkalkulierbare Risiken liegen demnach vor, wenn der Bieter 
bei der Angebotskalkulation spekulieren, also raten müsste.568 

So sind die aus der Komplexität erwachsenden und damit außerhalb des 
Erwartbaren liegenden Kosten sicherlich als vergütungsfähig zu bewer-
ten.569 

Im Umkehrschluss zur deutschen Rspr wäre konträr dazu die Beiziehung 
eines gemeinsam beauftragten Dritten sehr wohl vergütungsfähig. 

Dem kooperativen Charakter der aufgestellten Modelle entsprechend 
empfiehlt es sich, für das Modell 2 (komplizierte MKF) und das Modell 3 
(komplexe MKF) eine Kostenteilung vorzunehmen. 

Vorab sollte tunlichst eine Kostenschätzung der Nachtragsbearbeitung 
durchgeführt werden. Für eine solche bietet sich das Modell der Honorar-
abschätzung für Nachtragsbearbeitung nach WAIS/MATHOI570 an. 

                                                   
568 Vgl Karasek, G.: ÖNORM B 2110. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, 3 Aufl, 

2016, Rz 116 & 121 

569 Vgl Werkl, M.; Scholler, J.; Nachtragsbearbeitungskosten – Über die Erstattungsfähigkeit der Kosten für die Erstellung 
von Nachtragsangeboten, in ZVB 2021/36, S 168; Vgl Kapellmann, K.; Schiffers, K-H; Markus, J.; Vergütung, Nachträge 
und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, Band 1: Einheitspreisvertrag, 2017, Rz 1106; Vgl Reister, D.; Nachträge beim 
Bauvertrag 4. Aufl, 2018, S 558; Vgl Roquette, A.; Viering, M.; Leupertz, S.; Handbuch Bauzeit, 3. Aufl, 2016, Rz 985 f 

570 Vgl Wais, A.; Mathoi, T.; Bearbeitung von Mehrkostenforderungen in der Ausführungsphase – Leistungsbild, Honorarab-
schätzung und Kostentragung, 2005 
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7 Zusammenfassung 

Das Phänomen der Leistungsabweichungen und in ihrer Auswirkung fol-
gend die zugehörige Diskussion über Mehr- oder Minderkostenforderun-
gen ist als Bestandteil der modernen Bauabwicklung nicht mehr wegzu-
denken. Bereits im Zuge der Bedarfsplanung von potenziellen Auftragge-
bern werden Bauherrenwünsche und somit das Bauziel häufig nicht adä-
quat erfasst und determinieren bereits von Beginn an das Auftreten von 
Leistungsabweichungen. Eine vollkommene detaillierte und fehlerfreie Be-
schreibung der Leistung unter Einbezug sämtlicher Umstände der Erbrin-
gung der Leistung für Projekte ab einer gewissen Größe oder Komplexität 
erscheint schlichtweg unmöglich. Folglich erfordern diese nachträgliche 
Anpassungen in Form von Leistungsabweichungen. Deren Vermeidung 
gebührt oberste Priorität, aufgrund der stetig steigenden Anforderungen 
avancierten diese jedoch bereits zu einem systemimmanenten Bestandteil 
der Bauwirtschaft. 

Trotz eines solchen Charakters existiert weitestgehend keine kongruente 
Regelung zur Bearbeitung einer MKF. Die hier geführte Erhebung der Pri-
märdaten unterstreicht dies. Zwar wird die Anmeldung dem Grunde nach 
hinlänglich definiert, hingegen ist deren Bearbeitung und Vergütung nor-
mativ und auch in den überwiegenden Fällen vertraglich weitestgehend 
undefiniert. Potente Auftraggeber regeln gegenwärtig bereits vereinzelt 
Aspekte des Nachtragswesens vertraglich, doch kommt es häufig zu einer 
Übervorteilung des AN in der Risikoverteilung. Auch wird weder der zeitli-
che noch der organisatorische Ablauf zur Bearbeitung von MKF reglemen-
tiert. So bestehen keine klaren Prozesse für eine Bearbeitung von MKF. 

Daher ist die Bearbeitung zumeist stark von den Projektbeteiligten geprägt 
und in vielen Fällen zu emotional geführt. Bei der Erstellung durch den AN 
wird nicht selten eine Strategie der Gewinnmaximierung, losgelöst von der 
Realität verfolgt. Aufseiten des AG kommt es im Zuge der Prüfung zu Ver-
zögerungen bzw herrscht nur marginal Verständnis für eine Kostensteige-
rung. Durch die Zunahme und die komplexen Abhängigkeitsbeziehungen 
von Leistungsabweichungen wird es zusätzlich schwieriger, adäquate 
Nachweise inklusive sämtlicher Kausalzusammenhänge zu führen. Dies 
hat zur Folge, dass die Anmeldung der Höhe nach von Seiten des AN 
oftmals auf nur unzureichender Dokumentation beruht. Ungenaue Berech-
nungen der Mehrkosten in Zusammenhang mit einer oft überschießenden 
Vorstellung von entstandenen Mehrkosten führen schließlich zu Konflikten 
mit dem AG. So ist nicht nur das Baustellenpersonal für die Bearbeitung 
von MKF nicht ausreichend geschult, sondern besteht auch aufseiten des 
AG kein ausreichendes Bewusstsein für die dem AN entstandenen Mehr-
kosten. AG-seitige Vertreter monieren wiederum, dass aufseiten des AN 
kein ausreichendes Bewusstsein für die Dokumentation, Transparenz und 
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Nachvollziehbarkeit von eingereichten Mehrkosten bestehe. Das derzei-
tige System zur Erstellung von MKF gestaltet sich als äußerst zeit- und 
kostenintensiv. 

Um eine Überlastung des Baustellenpersonals zu vermeiden, zeigt es sich 
gerade hinsichtlich der Komplexität des Projektes und der jeweiligen Leis-
tungsabweichung, dass es unbedingt erforderlich ist, unterschiedliche Mo-
delle zur Abwicklung von MKF zu verwenden. Um komplexe Zusammen-
hänge zu erkennen und zu analysieren, ist eine hohe Informationsdichte 
notwendig, ergo sind komplexe LA nur durch hohen Informationsstand lös- 
und beschreibbar. Grundsätzlich gilt, dass äquivalent zum Anstieg der 
Komplexität eines Projektes bzw einer Leistungsabweichung eine zuneh-
mende Professionalisierung der Bearbeitung der MKF erforderlich ist. Ge-
nauso gilt es jedoch, Ineffizienz durch Überregulierung zu vermeiden. Das 
entwickelte Abwicklungsmodell basiert dabei auf den Prinzipien der Agili-
tät und bietet so die Möglichkeit einer Anpassung an die jeweilige Aufga-
benstellung. Somit liegt die technische und organisatorische Leistungsfä-
higkeit der Beteiligten im Vordergrund. 

Zunächst wird in der ersten Phase, der Projektvorbereitung, die Komple-
xität des Projektes durch eine Systemanalyse anhand charakteristischer 
Merkmale bewertet. Zu unterscheiden ist zwischen einfachen, komplizier-
ten und komplexen Projekten. Nach erfolgter Bewertung der Komplexität 
des Projektes wird ein adäquates Modell zur Beurteilung von MKF in der 
Vertragsgestaltung integriert. Die Organisationsstruktur des zu wählenden 
Modells richtet sich dabei äquivalent nach der Komplexität des Projektes. 
Bei zunehmender Komplexität benötigt die operative Einheit vor Ort nicht 
nur aus zeitlichen Kapazitätsgründen, sondern insbesondere aufgrund der 
steigenden technischen, baubetrieblichen und vertraglichen Herausforde-
rungen in der Bearbeitung von MKF eine Unterstützung durch entspre-
chende Experten. Die handelnden Akteure sollen nicht übervorteilt werden 
und kooperativ komplexe MKF beurteilen. Ein Einbinden von externem 
Claim-Management erfolgt nach den Kriterien Kompetenz, Kosten, Res-
sourcen, Objektivität und Durchsetzungskraft. Dabei gilt, je höher der 
Komplexitätsgrad des Projektes ist, desto mehr basiert die Organisation 
auf kooperativen Gesichtspunkten unter Einbindung externer Experten. 
Die Agilität des Modells baut insofern auf eine verstärkte Beteiligung aller 
Akteure im Sinne eines gemeinschaftlichen Handelns mit Fokus auf eine 
gemeinsame Zielsetzung. Dafür bietet das Modell durch Vorgabe entspre-
chender Entscheidungs- und Problemlösungsprozesse geeignete Partizi-
pationsstrukturen.  

Ebenso variiert das Modell zur Abwicklung von MKF in Abhängigkeit zum 
Streitwert und zur Relevanz für den Bauablauf hinsichtlich ihrer Gültigkeit. 
Liegt der Streitwert unter einem gewissen Schwellenwert, ist der Sachver-
halt in nur einer Instanz und endgültig zu klären. Wird der Schwellenwert 
überschritten, ist die Entscheidung anfechtbar. 
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In der zweiten Phase, der Ausführungsphase, wird bei Auftreten einer 
Leistungsabweichung eine Beurteilung des Komplexitätsgrades des Sub-
systems der Leistungsabweichung anhand einer entwickelten Entschei-
dungsmatrix durchgeführt. Nach der Klassifikation der Leistungsabwei-
chung ist diese mittels des geeigneten vertraglich vereinbarten Modells zu 
bearbeiten. 

Zu unterscheiden ist zwischen einfachen, komplizierten und komplexen 
Leistungsabweichungen. Zur Vermeidung von unnötigem organisatori-
schen Aufwand und einem ausufernden Bearbeitungsprozesses von MKF 
sind die unterschiedlichen Modelle als additiv und variabel zu verstehen. 
Grundlegend besitzen die Vertragspartner Autonomie in der Vertragsge-
staltung und können durch disponible Verfahrensregeln für spezifische 
Anwendungsfälle optimale Lösungen vereinbaren. So sind die in weiterer 
Folge entwickelten Modelle dynamisch auf die Komplexität angepasst. 
Dabei sind diese nach den Strategien des Komplexitätsmanagements 
konzipiert. Einfache Sachverhalte werden mittels der Strategie der Kom-
plexitätsbeherrschung bewertet, komplexe Sachverhalte mittels der Stra-
tegie der Komplexitätsreduktion. Je komplexer sich der Streitgegenstand 
gestaltet, desto selektiver wird in dessen Bewertung vorgegangen. Dh die 
Modelle weisen einen möglichst hohen Grad an Flexibilität zur Bewertung 
der MKF auf. Den Leitlinien des Komplexitätsmanagements entsprechend 
gestalten sich die Modelle nach den Aspekten der Standardisierung, Indi-
vidualisierung, Transparenz und Konzentration auf das Kerngeschäft. So 
ist durch die Vereinbarung der Modelle der Organisationsprozess zur Ab-
wicklung von MKF standardisiert. Der Bewertungsprozess der MKF ist hin-
gegen frei durch die zu bearbeitenden Personen wählbar und somit indi-
viduell an die Bedürfnisse der jeweiligen MKF adaptierbar. Durch vorge-
gebene Ablaufdiagramme, die einem definierten zeitlichem Regime unter-
liegen, bietet der Bewertungsprozess auch volle Transparenz. Ein ent-
scheidender Vorteil ist ebenso die Trennung zwischen Bauablauf und Be-
wertung der MKF, dadurch ist es möglich, sich auf das jeweilige Kernge-
schäft zu konzentrieren. 

So bietet das hier vorgestellte Modell Flexibilität einerseits hinsichtlich der 
Komplexität des Projektes und andererseits hinsichtlich der jeweiligen 
Leistungsabweichung. Das Modell schafft eine Aufbau- und Ablauforgani-
sation für die Beurteilung der Auswirkungen einer Leistungsabweichung 
anhand deren Komplexität. Dies geschieht durch Unterstützung externer 
Experten und unter Einbindung beider Sphären. Durch die erreichte Pro-
fessionalisierung und die kooperative Bearbeitung wird das Konfliktpoten-
zial reduziert. So erfüllt das entwickelte Modell die geforderten wesentli-
chen Ansprüche an die Glaubhaftigkeit von MKF (Angemessenheit, 
Glaubwürdigkeit, Kausalität, Korrelation, Plausibilität, Remanenz und 
Wahrscheinlichkeit).  
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Ausblick 

Es zeigt sich, dass die Interdisziplinarität der Bauwirtschaftswissenschaf-
ten und die Zunahme der Anforderungen an Bauprojekte komplexitätsori-
entiertes Handeln der beteiligten Akteure erforderlich macht. Die Komple-
xitätsforschung in Hinblick auf die Bauwirtschaftswissenschaften hat vor-
dergründig zur Aufgabe Managementmethoden zu entwickeln, um Kom-
plexität am Bau adäquat zu begegnen. Die ÖNORM B 2118 als Werkver-
tragsnorm für Großprojekte und die Bemessung von Planungshonoraren 
anhand der Projektkomplexität, welche schon lange Anwendung finden, 
können als Vorstufe für den systematischen Umgang mit Komplexität ge-
sehen werden. Dennoch findet Komplexitätsmanagement in der Baupra-
xis noch weitestgehend keine Anwendung. Um die zukünftigen Probleme 
der Bauwirtschaft zu lösen, wird es jedoch immer wichtiger Problemstel-
lungen nach deren Komplexität differenziert zu betrachten. Zur Steigerung 
der Effizienz und Effektivität der Organisationsstrukturen hat so eine Kon-
textualisierung der Probleme zu erfolgen, welche eine gezielte Entwick-
lung von Lösungsansätzen ermöglicht.  

Die vorliegende Arbeit bietet in der Theorie eine solche Komplexitätsma-
nagementmethode für den Bereich des Claim Managements, im Speziel-
len für die Abwicklung von Mehr- oder Minderkostenforderungen. Für des-
sen Umsetzung hat noch juristisch die Ableitung geeigneter Vertragsklau-
seln zu erfolgen. 

Erfolgt die Anwendung des Modells ist eine systematische Sammlung und 
Auswertung der empirischen Daten für die Optimierung des Modells es-
senziell. Die hier entwickelte Bewertungsmatrix zur Komplexität von Leis-
tungsabweichungen kann dadurch baupraktisch auf deren Validität ge-
prüft und allenfalls adaptiert werden. Einerseits kann eine Anpassung an 
das Anforderungsprofil nach der Art des Projektes erfolgen, andererseits 
kann durch empirische Werte die Sensibilität der einzelnen Kriterien ver-
bessert werden. 

Aufbauend auf dem hier entwickelten Modell zur Bearbeitung von MKF ist 
insbesondere in Verbindung mit emprirsch erhobener Daten das bereits in 
Grundzügen durch WAIS/MATHOI und nun auch durch das Berliner Pro-
tokoll definierte Leistungsbild für das Claim Management inkl einer reprä-
sentativen Honorarabschätzung weiterzuentwickeln. Zugehörig ist das be-
nötigte Anforderungsprofil für das Claim Management zu definieren 
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A.1 Fragebogen Vorstudie 

Frage f 11 

 
 
Frage f 12 

 
 
Frage f 13 

 

Ordnen Sie ihre derzeitige berufliche Tätigkeit einer der nachfolgenden Kategorien zu

⃝ Bauunternehmen

⃝ Geschäftsführung / Bereichsleitung / Gruppenleitung

⃝ Projekt- / Bauleitung

⃝ Bauwirtschaftliche Abteilung

⃝ Planung

⃝ Objektplanung (Architektur)

⃝ Fachplanung

⃝ Generalplanung

⃝ Beratung

⃝ Sachverständiger / Bauwirtschaft

⃝ Rechtsanwalt

⃝ Örtliche Bauaufsicht

⃝ Projektmanagement

⃝ Begleitende Kontrolle

⃝ Auftraggeber

⃝ Öffentlicher AG

⃝ Sektoren AG

⃝ Privater AG

Wie viele Jahre an Berufserfahrung haben Sie im Bereich des Bauwesens?

Jahre

Wie viele Jahre haben Sie sich bereits mit dem Nachtragswesen beschäftigt?

Jahre
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Frage f 21 
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Bewerten Sie auf einer Skalak von 0 bis 10 die Häufigkeit mit der mehrkostenverursachende 

Leistungsabweichungen auftreten (0 = nie; 10 = immer).

Gewichten Sie auf einer weiteren Skalak von 0 bis 10 die Intensität der Auswirkungen auf Kosten und 

Termine ausgehend von den angegebenen Leistungsabweichungen (0 = keine Auswirkungen; 10 = schwere 

Auswirkungen).

Unvollständige Freigabe

Intensität

Planung

Planungsverzug

Fehlende detaillierte Planung; hoher 

Änderungsbedarf

Fehlende Freigabe

Geänderte Bodenverhältnisse

Mangelhafte Koordinierung der Gewerke

Mangelhafte Vorleistung

Verzug im Bewillingsablauf

Bauzeit

Verzug von Nebenunternehmen

Fehlende Zeiträume für eine geordnete 

Arbeitsvorbereitung

Nicht ausreichende Bauzeit vereinbart

Unzureichende zeitliche Abstimmung 

der Bauabläufe durch AG/AN

Verspätete Vergabe

Änderungen Bauablauf

Änderung gesetzliche Anforderungen

Fehlende AG Entscheidungen

Fehlende klare Organisationsstrukturen und 

Verantwortlichkeiten

Kosten- und Zielbedarfe werden unterschätzt

Materiallieferverzug

Unzureichende Leistungsbeschreibung/ 

unvollständiges oder fehlerhaftes Bau-SOLL

Häufigkeit

Änderung Anforderungen AG (Qualität)

Änderung Anforderungen AG (Termine)

Änderung Anforderungen AG (Umfang)
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Frage f 22 

 
 
Frage f 31 
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Veränderung der Abschnittsgröße

Wiederaufnahme der Tätigkeit

Witterung

Beschleunigung

Einerbeitungseffekt

Fachfremdes Personal

Häufiges Umsetzen

Überlagerung von mehreren Ursachen

Veränderung der Kolonnenbesetzung

Produktivitätsverlust

Beeinträchtigung des Arbeitsflusses

Disposition

Forcierung

Leistungsminderung

Mengenänderung

Bewerten Sie auf einer Skalak von 0 bis 10 die Häufigkeit mit der Leistungsabweichungen die folgenden 

Auswirkungen nach sich führen (0 = nie; 10 = immer).

Gewichten Sie auf einer weiteren Skalak von 0 bis 10 die Intensität der Auswirkungen auf Kosten und 

Termine (0 = keine Auswirkungen; 10 = schwere Auswirkungen) .

Häufigkeit Intensität

Entfall von Leistung

Erschwernisse
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Fehlendes Bewusstsein des Baustellenpersonals

Fehlendes Wissen über über den Bauvertrag

Fehlende zeitliche Kapazitäten

Fehlende personelle Kapazitäten

Zu hohe Beanspruchung des Baustellenpersonals

Mangelhafte Kommunikation zwischen produktivem Personal 

und Bauleitung und bauwirtschaftlich geschultem Personal

Unzureichende Unterlagen / Wissen um mögliche Ansprüche zu 

identifizieren

Unzureichende Dokumentation

Interessenskonflikt Bauleiter

Bewerten Sie problematische Aspekte bei der Identifizierung einer Leistungsabweichungen entsprechend 

ihrer Häufigkeit auf einer Skala von 0 bis 10 (0 = nie; 10 = immer).

Häufigkeit
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Frage f 32 

 
 
Frage f 33 

 
 
Frage f 34 
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Häufigkeit

Unklarheit über Anspruchsgrundlage

Unzureichende Unterlagen für valide Anmeldung dem Grunde 

nach

Mangelhafte Kommunikation

Fehlende zeitliche Kapazitäten um Anmeldung durchzuführen

Nicht eindeutige Zuständigkeiten innerhalb des Unternehmens

Zu kurze vertragliche Fristen

Bewerten Sie problematische Aspekte bei der Anmeldung dem Grunde nach entsprechend ihrer Häufigkeit 

auf einer Skala von 0 bis 10 (0 = nie; 10 = immer).
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Keine standardisierte Dokumentation

Ordentliche Dokumentation zu kostspielig

Fehlende zeitliche Kapazitäten um Dokumentation 

durchzuführen

Fehlendes Bewusstsein des Baustellenpersonals

Häufigkeit

Ineffektives Dokumentationssystem

Fehlerhafte Dokumentation

Mangelhafte Organisation der Dokumentation

Kein Zugang/ zu späte Übermittlung der Dokumentation

Bewerten Sie problematische Aspekte bei der Dokumentation einer Leistungsabweichungen entsprechend 

ihrer Häufigkeit auf einer Skala von 0 bis 10 (0 = nie; 10 = immer).

Mangelhafte schriftliche Dokumentation aufgrund mündlicher 

Anordnung und Zusagen von AG

Nicht vollständige Dokumentation
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Unklare Verantwortung wer MKF der Höhe nach definieren soll

Unrealistische Vorstellungen über Mehrkosten

Unzureichende digitale Möglichkeiten um MKF der Höhe nach zu 

ermitteln

Nichtverfügbarkeit von ausreichenden Unterlagen zur 

Erstellung einer MKF der Höhe nach

Unzureichende Zeit aufgrund hoher Arbeitsbelastung um 

ordentliche MKF zu erstellen

Häufigkeit

Schlechte Kommunikation um Informationen zur Erstellung 

einer MKF zu erhalten

Unklarheit bzgl rechtliche / vertragliche Grundlage auf die MKF 

basiert

Unklare Vorgehensweise um MKF zu erstellen

Kein standardisierter Vorgang um Auswirkungen berechnen zu 

können

Bewerten Sie problematische Aspekte bei der Analyse der Auswirkungen auf Kosten und Termine einer 

Leistungsabweichungen und Anmeldung der Höhe nach entsprechend ihrer Häufigkeit auf einer Skala von 

0 bis 10 (0 = nie; 10 = immer).
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Frage f 35 
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Interessenskonflikt Verhältnis AN/AG

Mangelhafte Kompetenz AG

Unklare Entscheidungskompetenz AG

Uneinigkeit dem Grunde nach

Uneinigkeit der Höhe nach

Unzureichende Beweise

Mangelhaftes Verhandlungsgeschick

Fehlende zeitliche Kapazitäten

Dominanz AG

Bewerten Sie problematische Aspekte bei der Verhandlung der MKF entsprechend ihrer Häufigkeit auf 

einer Skala von 0 bis 10 (0 = nie; 10 = immer).

Häufigkeit
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Fehlende Kooperation und Kommunikation 

unter Projektbeteiligten

Fehlender Teamgeist

Fehlende Qualifikation des Bearbeiters

Kein Vertrauen in Verhandler

Anderes menschliches Versagen

Kein Vertrauen unter Projektbeteiligten

Mangelhaftes Verhandlungsgeschick

Unterschiedliche Ziele von Projektbeteiligten

Bewerten Sie auf einer Skalak von 0 bis 10 die Häufigkeit mit der MKF aufgrund Faktoren des Verhaltens 

der Beteiligten strittig werden (0 = nie; 10 = immer).

Gewichten Sie auf einer weiteren Skalak von 0 bis 10 die Intensität der Faktoren des Verhaltens der 

Beteiligten (0 = keine Auswirkungen; 10 = schwere Auswirkungen) .

Häufigkeit Intensität
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Frage f 42 

 
 
Frage f 43 
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⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝Widersprüchliche Angaben

Mangelhafter Vertrag

Nicht ausreichend beschriebener Umfang der 

Leistung

Unvollständige Planung

Unzureichende Risikovertreilung

Qualität der technischen Spezifikationen

Bauzeitverlängerung

Fehleinschätzung bei Angebotsabgabe

Kalkulationsfehler

Mangelhafte Kostenschätzung

Mangelhafte Planung

Verzögerung der Zahlung

Bewerten Sie auf einer Skalak von 0 bis 10 die Häufigkeit mit der MKF aufgrund Faktoren des Vertrages 

strittig werden (0 = nie; 10 = immer).

Gewichten Sie auf einer weiteren Skalak von 0 bis 10 die Intensität der Faktoren des Vertrages (0 = keine 

Auswirkungen; 10 = schwere Auswirkungen) .

Häufigkeit Intensität

Änderung der Qualität

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Änderung aufgrund Umwelteinflüsse

IntensitätHäufigkeit

Gewichten Sie auf einer weiteren Skalak von 0 bis 10 die Intensität der Faktoren Faktoren aus der 

Ausführung  (0 = keine Auswirkungen; 10 = schwere Auswirkungen) .

Bewerten Sie auf einer Skalak von 0 bis 10 die Häufigkeit mit der MKF aufgrund Faktoren aus der 

Ausführung strittig werden (0 = nie; 10 = immer).

Mengenänderung

Mangelhafte Qualität der Leistung

Leistung anderer Gewerke

Insolvenz eines Vertragspartners

Höhere Gewalt

Begrenzter Arbeitsraum

Verzögerung durch Bewilligungsverfahren oder 

Änderung durch Behördenauflagen

Verspätete Material oder Geräte-Lieferung

Unzureichende Begutachtung des Bodens

Qualitätskontrollverfahren des AG

Schlechte Produktivität

Streitigkeiten mit Anrainern
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A.2 Fragebogen Hauptstudie 

Frage f 11 

 
 
Frage f 11a 

 
 
Frage f 12 

 
 
Frage f 13 
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Frage f 14 

 
 
Frage f 15 

 
 
Frage f 16 
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Frage f 17 

 
 
Frage f 21 

 
 
Frage f 22 
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Frage f 23 
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Frage f 24 
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Frage f 31 
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Frage f 32 

 
 
Frage f 33 

 
 
Frage f 34 
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Frage f 35 

 
 
Frage f 36 
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Frage f 37 

 
 
Frage f 41 

 
 
Frage f 42 
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Frage f 43 

 
 
Frage f 44 

 
 
Frage f 45 
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Frage f 46 

 
 
Frage f 47 
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Frage f 51 
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Frage f 61 

 
 
Frage f 62 

 
 
Frage f 63 

 



Fragebogen Hauptstudie 

230 

Frage f 64 

 
 
Frage f 65 

 
 
Frage f 66 
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Frage f 67 
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A.3 Fragebogen Detailstudie 

Frage f 11 

 
 
Frage f 12 

 
 
Frage f 13 

 
 
Frage f 21 

 

Ordnen Sie ihre derzeitige berufliche Tätigkeit einer der nachfolgenden Kategorien zu

⃝ Geschäftsführung / Bereichsleitung

⃝ Gruppenleitung

⃝ Bauleitung

⃝ Bautechniker/in

⃝ Kalkulation

⃝ Bauwirtschaftliche Abteilung

⃝ Sonstiges

Wie viele Jahre an Berufserfahrung haben Sie im Bereich des Bauwesens?

Jahre

Wie viele Jahre haben Sie sich bereits mit dem Nachtragswesen Beschäftigt?

Jahre

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

teils/teils
trifft

eher zu

trifft

völlig zu

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

trifft

nicht zu

trifft eher 

icht zu

⃝ ⃝

⃝ ⃝

Bauleitung ist zu stark mit der Bearbeitung 

von MKF beschäftigt.

Technischen und vertraglichen 

Herausforderungen imachen professionelle CM-

Unterstützung notwendig

Gibt es einen Bedarf für eine 

Entscheidungshilfe zur Hinzuziehung von 

Experten

Durch zu späte professionelle Unterstützung 

sinkt die Chance auf einen Verhandlungserfolg

Durch zu späte professionelle Unterstützung 

steigt das Risiko von Fehlentscheidungen

Durch zu späte professionelle Unterstützung 

steigt die Dauer der Bearbeitung

Durch zu späte professionelle Unterstützung 

steigen die Kosten der Bearbeitung

Akzeptanz von MK auf Seiten AG steigt durch 

professionelle CM-Unterstützung



Fragebogen Detailstudie 

 233 

Frage f 22 

 
 
Frage f 31 

 
 

Nie Selten Gelegentlich Oft Immer

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Wie oft ist eine professionelle CM-

Unterstützung sinnvoll?

Wie oft wird eine professionelle CM-

Unterstützung tatsächlich in Anspruch 

genommen?

Wie oft wird eine professionelle CM-

Unterstützung zu spät in Anspruch genommen?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Bewerten Sie auf einer Skalak von 0 bis 10 die Relevanz einzelner Kriterien zur Beurteilung der 

Komplexität von Leistungsabweichungen (0 = nicht relevant; 10 = sehr relevant) .

Relevanz

Verhältnis der geschätzten MK zur 

Auftragssumme

Verhältnis zu Entscheidungsbefugten

Verhandlungsgeschick

Vertragsbestimmungen

Detaillierungsgrad der Kalkulation

Geschätzte Bauzeitverlängerung

Geschätzte Mehrkosten

Kooperationsbereitschaft des AG

Koordinationsaufwand mit externen Experten

Ressourcen (Geräte, Personal, Zeit, etc)

Anzahl betroffener wesentlicher Positionen

Anzahl der neu zu kalkulierenden Positionen

Auswirkungen auf den Bauablauf

Bautechnisches Know-how

Bauwirtschaftliches / -rechtliches Know-how

CM Know-how

Anforderungen an die Dokumentation

Anzahl der betroffener Gewerke
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Frage f 32 

 
 
Frage f 33 

 
 
Frage f 41 

 
 

 

% Qualitative Kriterien

Anforderungen an die Dokumentation

Auswirkungen auf den Bauablauf

Detaillierungsgrad der Kalkulation

Koordinationsaufwand mit externen Experten

Kooperationsbereitschaft AG

Vertragliche Bestimmungen

% Quantitative Kriterien

Anzahl der betroffenen Gewerke

Anzahl betroffener wesentlicher Positionen

Anzahl neu zu kalkulierenden Positionen

Verhältnis der geschätzten MK zur Auftragssumme

Geschätzte Bauzeitverlängerung

Geschätzte Mehrkosten

% Interne Kriterien

Ressourcen (Geräte, Personal, Zeit, etc)

Bautechnisches Know-how

Bauwirtschaftliches / -rechtliches Know-how

CM Know-how

Verhältnis zu Entscheidungsbefugten

Verhandlungsgeschick

Wie sieht Ihrer Meinung nach die prozentuelle Gewichtung der qualitativen, quantitativen und 

internen Kriterien in der Entscheidungsmatrix aus?

Gibt es Ihrer Meinung nach noch weitere Kriterien, die einen wesentlichen Einfluss auf die 

Komplexität einer MKF haben. Wenn JA, welche und wie relevant sind diese?

(0 = überhaupt nicht relevant bis 10 = sehr relevant)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Komplexität

Technische MKF

Bauwirtschaftliche MKF

Multikausale Bauablaufstörung

Beurteilen Sie auf einer weiteren Skala von 0 bis 10 die Komplexität der unterschiedlichen MKF-

Charakteristika (0 = sehr einfach; 10 = hoch komplex)
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